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EU-Kommission: Beschluss des Anti-Tax-Avoidance-Package 

Wie bereits in unserer letzten Ausgabe angekündigt hat die EU-Kommission am 

28.01.2016 den Entwurf der „Richtlinie für Regeln gegen Steuervermeidungs-

praktiken, die das Funktionieren des Binnenmarktes beeinflussen“, vorgestellt 

(COM(2016) 26 final).  

Deutschland hat im weltweiten Vergleich bereits heute mit die strengste Gesetz-

gebung bei nationalen Anti-Missbrauchsregeln zur Abwehr von Steuervermei-

dung durch Unternehmen. Viele Vorschläge der EU-Kommission lehnen sich 

auch eng an die deutsche Gesetzgebung an. Die wesentlichen Punkte sind: 

Artikel 4 – Beschränkung des Zinsabzugs 

Die von der EU-Kommission konzipierten Regelungen lehnen sich eng an die 

deutsche Regelung an. Allerdings ist der von der EU-Kommission vorgeschlage-

ne Freibetrag für den unbeschränkten Zinsabzug in Höhe von 1 Mio. € niedriger 

als die in Deutschland geltende Freigrenze von 3 Mio. €. Sie mag mit Blick auf 

die geringere Größe vieler Unternehmen in Osteuropa angemessen sein. In 

Deutschland würden so aber auch viele Mittelständler erfasst. Deshalb sollte je-

der Mitgliedstaat die Höhe seines Freibetrags mit Blick auf die wirtschaftlichen 

Verhältnisse seiner Unternehmen selbst bestimmen dürfen. Großzügiger fällt hin-

gegen die Regelung zum Vortrag nicht verbrauchten EBITDA-Potentials aus. 

Dieses kann – anders als in Deutschland – zeitlich unbegrenzt vorgetragen wer-

den. 

Artikel 5 – Wegzugsbesteuerung (Exit Tax) 

Die Staaten sollen eine Wegzugsbesteuerung einführen bei: 

 Überführungen von Wirtschaftsgütern vom Stammhaus in eine Betriebsstätte 

eines anderen Mitgliedstaats oder eines Drittlands, 

 Überführungen von Wirtschaftsgütern einer Betriebsstätte in einem Mitglied-

staat in das Stammhaus oder eine Betriebsstätte eines anderen Mitgliedstaats 

oder eines Drittlands, 

 Sitzverlegungen in andere Mitgliedstaaten oder einen Drittstaat; ausgenom-

men sind Wirtschaftsgüter, die einer Betriebsstätte im Ursprungsland zuzu-

ordnen sind, 

 Verlagerung des Geschäfts einer EU-Betriebsstätte in ein anderes Land. 

Bei Überführungen oder Verlagerungen von Vermögenswerten in andere EU-

Mitgliedstaaten oder einen EWR-Staat soll eine Ratenzahlung (über 5 Jahre) für 

die „Wegzugsteuer“ möglich sein. Die Mitgliedstaaten können unter bestimmten 

Voraussetzungen Zinsen oder Sicherheitsleistungen verlangen oder die Raten-

zahlung widerrufen. Bei Bewegungen innerhalb der EU soll der Zuzugsstaat den 

im anderen Staat festgesetzten „Marktwert“ im Zeitpunkt des Zuzugs als „An-

fangswert“ anerkennen. Die Regelung zur Wegzugsbesteuerung soll nicht bei 

temporären Verlagerungen von Wirtschaftsgütern, bei denen eine Rückführung 

zum (Ausgangs-)Mitgliedstaat geplant ist, angewendet werden. 
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Artikel 6 – Switch-Over-Klausel 

Ausländische Einkünfte (Gewinnausschüttungen, Veräußerungsgewinne, Be-

triebsstättengewinne) aus einem Drittstaat sollen nicht steuerfrei sein, wenn sie 

im Drittstaat einem gesetzlichen Körperschaftsteuersatz von weniger als 40 % 

des gesetzlichen Regelsteuersatzes, der im Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen 

gilt, unterliegen. Stattdessen soll eine Steueranrechnung erfolgen, wobei die An-

rechnung nicht höher sein soll als die Steuern, die auf die zu besteuernden aus-

ländischen Einkünfte entfallen. Bei Verlusten in Drittstaatenbetriebsstätten oder 

Veräußerungsverlusten von Anteilen an Drittstaatengesellschaften soll keine An-

rechnung erfolgen. 

Artikel 7 – Allgemeine Missbrauchsklausel 

Die EU-Kommission hat die allgemeine Missbrauchsregel sehr weit gefasst. Dies 

schafft Rechtsunsicherheit und Interpretationsspielräume, die durch ergänzende 

Kommentare und Gerichtsurteile geklärt werden müssen. Um eine Vielzahl von 

Streitfällen zu vermeiden, sollte die EU-Kommission die potenziellen Miss-

brauchsfälle klarer beschreiben. Dies würde auch drohende Konflikte mit beste-

henden Doppelbesteuerungsabkommen vermeiden und den Unternehmen mehr 

Rechtssicherheit bieten. 

Artikel 8 und 9 – Hinzurechnungsbesteuerung  

Durch Hinzurechnungsbesteuerung soll verhindert werden, dass Gewinne in be-

herrschte Unternehmen ohne operative Verantwortung bzw. ohne Aktivität und 

Sitz in Niedrigsteuerländern verlagert werden können. Solche Gewinne sollen 

deshalb den inländischen Einkünften hinzugeschlagen werden, um sie so auf ein 

höheres (inländisches) Steuerniveau zu heben. Liegt hingegen eine aktive Ge-

schäftstätigkeit vor, soll die Hinzurechnungsbesteuerung nicht greifen. Die EU-

Kommission hat für den Nachweis, ob eine aktive Geschäftstätigkeit vorliegt, ei-

nen Anteil von höchstens 50 Prozent sogenannter passiver Einkünfte wie Zinsen, 

Lizenzen etc. vorgeschlagen. Gewinne schwanken aber typischerweise. Deutsch-

land hat bereits eine Regelung, bei der die aktive Geschäftstätigkeit durch Sub-

stanzmerkmale nachgewiesen wird. Diese bewährte Praxis sollte beibehalten 

werden. Eine Niedrigbesteuerung wird im Vorschlag unterhalb von 40 % des ef-

fektiven Körperschaftsteuersatzes im Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen ange-

nommen. 

Artikel 10 – Hybride Gestaltungen 

Hier werden zwei Regelungen getroffen: Wenn zwei Mitgliedstaaten denselben 

Steuerpflichtigen (hybride Gesellschaft) oder dessen Betriebsstätten in einem 

oder mehreren Staaten rechtlich unterschiedlich einordnen, und es dadurch zu 

einer Double Deduction-Situation oder Deduction/No-Inclusion-Situation kommt, 

soll die rechtliche Einordnung der hybriden Gesellschaft des Mitgliedstaates, in 

dem die Zahlung erfolgt (Quellenmitgliedstaat), vom anderen Mitgliedstaat über-

nommen werden. Wenn zwei Mitgliedstaaten dieselbe Zahlung (hybrides Instru-

ment) rechtlich unterschiedlich einordnen, und es dadurch zu einer Deduc-

tion/No-Inclusion-Situation kommt, dann soll die rechtliche Einordnung des hybri-
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den Instruments des Mitgliedstaates, in dem die Zahlung erfolgt (Quellenmitglied-

staat), vom anderen Mitgliedstaat übernommen werden.  

Fazit: Grundsätzlich ist die Initiative der EU-Kommission, die Unternehmensbe-

steuerung in der Europäischen Union (EU) zu harmonisieren und im Zuge dessen 

einheitliche Mindeststandards für die Umsetzung des OECD BEPS-Aktionsplans 

(Base Erosion and Profit Shifting) innerhalb der EU zu schaffen, zu begrüßen. 

Durch übereinstimmende Begriffe und ein abgestimmtes Vorgehen kann die Ge-

fahr der Doppelbesteuerung in der EU begrenzt werden. 

Allerdings dürften mit der weitgehenden Neuordnung des Steuerrechts für grenz-

überschreitende Aktivitäten von Unternehmen Doppelbesteuerungen und Streit-

fälle verbunden sein. Umso wichtiger sind verbindliche Streitbeilegungsmecha-

nismen, die gegenwärtig fehlen. Deshalb sollten die Vorschläge entsprechend 

ergänzt werden. Weiterhin sollte die EU-Kommission nicht über die von der 

OECD gesetzten Anforderungen hinausgehen und darauf achten, dass Europa 

als Standort wettbewerbsfähig bleibt. Investitionen und grenzüberschreitende 

Geschäftstätigkeiten dürfen durch die neuen steuerlichen Standards nicht behin-

dert werden. 

Das Anti-Tax-Avoidance-Package enthält zudem einen Richtlinienentwurf zur 

Umsetzung des Aktionspunkts 13 (Country-by-Country Reporting) samt Anhang, 

eine Empfehlung zur Aufnahme des BEPS-Aktionspunkts 6 (Abkommensmiss-

brauch, Empfehlung: Allgemeine Missbrauchsklausel, basierend auf dem „Princi-

pal Purpose Test) und des BEPS-Aktionspunkts 7 (Betriebsstätten, Empfehlung: 

Aufnahme des neuen Artikel 5 des OECD-MA) sowie eine Mitteilung zur Behand-

lung von Drittstaaten (Black Listing) samt Anhängen. Schließlich hat die EU-

Kommission ein Staff Working Document zur Erläuterung des Anti-Tax-

Avoidance-Package veröffentlicht. 

 

Bundesregierung: Stabilisierung des handelsrechtlichen Rechnungszinses 

für Pensionsrückstellungen 

Es zeichnet sich ab, dass die Unternehmen bei der handelsbilanziellen Abbildung 

von Pensionsverpflichtungen entlastet werden sollen. Nach der kurzfristigen Eini-

gung zwischen BMJV, BMF und BMWi, den Betrachtungszeitraum von sieben auf 

zehn Jahre zu erweitern, wurde am 27.01.2016 vom Bundeskabinett ein Umdruck 

des BMJV zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkre-

ditrichtlinie beschlossen. Anschließend an den Kabinettsbeschluss wird der Text 

in das Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der Wohnimmoblienkreditrichtli-

nie Eingang finden. Hierzu ist die Anhörung für den 15.02.2016 und die 2./3. Le-

sung für den 18./19.02.2016 geplant. Die Zustimmung des Bundesrats soll in der 

Sitzung am 26.02.2016 erfolgen. Dies soll eine kurzfristige Umsetzung mit rück-

wirkender Option für 2015 ermöglichen. 

Mit diesem Umdruck soll der in § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB enthaltene Bezugszeit-

raum zur Ermittlung des zu verwendenden Abzinsungssatzes von sieben auf 

zehn Jahre verlängert werden – dies ausschließlich für Rückstellungen für Alters-

versorgungsverpflichtungen; für sonstige langfristige Rückstellungen soll weiter-

hin ein Bezugszeitraum für den Abzinsungssatz von sieben Jahren gelten. 
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In jedem Geschäftsjahr soll der Unterschiedsbetrag aus den Abzinsungen mit ei-

nem Bezugszeitraum von sieben und von zehn Jahren ermittelt und in den An-

hang oder als Angabe unter der Bilanz aufgenommen werden. Für den Differenz-

betrag soll eine Ausschüttungssperre gelten. Die geplanten Änderungen sollen 

für Geschäftsjahre gelten, die nach dem 31.12.2015 enden (Jahres- und Kon-

zernabschlüsse). Ein Wahlrecht soll die Anwendung auch für Geschäftsjahre er-

möglichen, die nach dem 31.12.2014 beginnen und vor dem 01.01.2016 enden. 

Bei Ausübung des Wahlrechts sollen mittelgroße und große Kapitalgesellschaften 

entsprechende Angaben im Anhang vornehmen. 

Nach Berechnungen ergibt sich bei einem Betrachtungszeitraum von zehn Jah-

ren in den ersten vier Jahren (2015 bis 2018) eine im Vergleich zum siebenjähri-

gen Zeitraum geringere Absenkung des handelsrechtlichen Rechnungszinses 

von rd. 40 bis zu rd. 80 Basispunkten. Hingegen ist der Unterschied zwischen 

dem Betrachtungszeitraum von zehn Jahren und den ursprünglich angedachten 

zwölf Jahren in den ersten drei Jahren (2015 bis 2017) relativ gering, nämlich 

zwischen sieben und 15 Basispunkten. Ab 2018 ergäben sich größere Differen-

zen: 2018 wären es knapp 40 Basispunkte zwischen 10- und 12-jährigem Be-

trachtungszeitraum; 2019 und 2020 sind es sogar über 50 Basispunkte; danach 

wird die Spanne wieder rückläufig und die Werte nähern sich deutlich an. 

Mit der Erweiterung des Betrachtungszeitraums auf zehn Jahre ist zwar noch 

keine nachhaltige Lösung erreicht, jedoch zumindest eine deutliche Abmilderung 

in den nächsten Jahren. Unser Hauptaugenmerk sollte daher eine spürbare Ent-

lastung bei der steuerlichen Bewertung der Pensionsrückstellungen sein. Der nur 

etwas gebremste Niedergang des handelsrechtlichen Rechnungszinses passt 

nach wie vor nicht zu dem steuerlichen Rechnungszins von sechs Prozent. 

 

BMF: Veröffentlichung des BFH-Urteils zur vollen „Schachtelprivilegierung“ 

im gewerbesteuerrechtlichen Organkreis im Bundessteuerblatt 

Grundsätzlich sind Gewinnausschüttungen einer Kapitalgesellschaft unter den 

Voraussetzungen des sog. gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs im Ergebnis 

zu 95 % gewerbesteuerfrei. Mehrfach hatten wir bereits über das Urteil des BFH 

vom 17.12.2014 (I R 39/14) zur gewerbesteuerlichen Behandlung von Gewinn-

ausschüttungen an eine Organgesellschaft („OG“) berichtet. Der BFH entschied, 

dass eine schachtelprivilegierte Gewinnausschüttung, die von einer OG bezogen 

wird, auf der Ebene der Organträger-Kapitalgesellschaft („OT“) nicht zu 5 % als 

nicht abziehbare Betriebsausgabe gem. § 8b Abs. 5 KStG (sog. Schachtelstrafe) 

hinzuzurechnen ist (vgl. TAX WEEKLY # 12/2015).  

Dieses Urteil widerspricht der bisherigen Praxis der Finanzverwaltung und wurde 

zunächst nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Anlässlich einer entsprechen-

den Bitte des Bundesrats versprach zudem die Bundesregierung zu prüfen, ob 

durch eine Änderung des Gewerbesteuergesetzes sichergestellt werden kann, 

dass die von einer OG bezogenen Gewinnausschüttungen gewerbesteuerlich 

genauso belastet werden, wie dies bei nicht organkreiszugehörigen Unternehmen 

der Fall ist (vgl. TAX WEEKLY # 18/2015). 
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Mit der am 31.12.2015 erfolgten Veröffentlichung des Urteils im Bundessteuer-

blatt hat sich die Finanzverwaltung dazu entschlossen, dieses Urteil auf Basis 

des geltenden Rechts über den entschiedenen Einzelfall hinaus in allen offenen 

Fällen anzuwenden. 

In diesem Zusammenhang gilt es jedoch zwei Konstellationen zu unterscheiden: 

 Sind im Ergebnis der OG keine Beteiligungsaufwendungen enthalten, führt die 

Anwendung des BFH-Urteils zu einer 100%igen Freistellung der Dividenden 

für Zwecke der Gewerbesteuer, während die Anwendung der bisherigen Ver-

waltungsauffassung nur zu einer 95%igen Freistellung führte. 

 Sind im Ergebnis der OG Beteiligungsaufwendungen im Sinne von § 9 Nr. 2a 

Satz 3 GewStG („im unmittelbaren Zusammenhang mit Gewinnanteilen ste-

hende Aufwendungen“) enthalten, führte die Anwendung der bisherigen Ver-

waltungsauffassung im Ergebnis ebenfalls zu einer 95%igen Freistellung. 

Zwar wurde die Freistellung auf Ebene der OG zunächst durch die Beteili-

gungsaufwendungen gemindert, auf Ebene des OT wurde diese Minderung 

jedoch zurückgenommen und durch die pauschale 5 % Hinzurechnung er-

setzt. Die Anwendung des BFH-Urteils führt in dieser Konstellation im Ver-

gleich dazu zu einem ungünstigeren Ergebnis, denn es verbleibt hier bei der 

Minderung des Kürzungsbetrages auf Ebene der OG, eine Korrektur auf Ebe-

ne des OT findet nicht mehr statt. 

Unsicherheit herrscht in diesem Zusammenhang indes noch in Bezug auf den 

Umfang der Beteiligungsaufwendungen im Sinne von § 9 Nr. 2a Satz 3 GewStG. 

Günstigstenfalls sind unter den „im unmittelbaren Zusammenhang mit Gewinnan-

teilen stehenden Aufwendungen“ nicht die eigentlichen Beteiligungsaufwendun-

gen, sondern nur jene Aufwendungen zu verstehen, die mit den zufließenden Di-

videnden unmittelbar zusammenhängen, also Überweisungs- und sonstige 

Transferkosten, ggf. Kontenkosten.  

Nach anderer Auffassung, die wohl auch von der Finanzverwaltung vertreten 

wird, sind die relevanten Beteiligungsaufwendungen in Anlehnung an die ertrag-

steuerlichen Vorschriften zu ermitteln, d.h. in Anlehnung an § 3c EStG. Hierzu 

gehören insbesondere Zinsen für ein Darlehen, das aus Anlass des Beteiligungs-

erwerbs aufgenommen worden ist. 

Soweit auf Ebene einer OG Darlehen existieren, die aus Anlass des Beteili-

gungserwerbs oder zur Finanzierung von Einlagen aufgenommen wurden, sollte 

ggf. über eine Umfinanzierung auf den OT nachgedacht werden. Innerhalb der 

Finanzverwaltung besteht jedoch nach wie vor die Tendenz, die bisherige Ver-

waltungsauffassung bei nächster Gelegenheit zu kodifizieren. 

 

BFH: Neue Urteile zur umsatzsteuerlichen Organschaft, insbesondere zur 

Eingliederungsfähigkeit von Personengesellschaften 

Mit mehreren Urteilen vom 02.12.2015 hat der V. Senat des BFH eine Reihe von 

Rechtssachen zur umsatzsteuerlichen Organschaft entschieden. 

Nach bisheriger Rechtsprechung und explizitem Gesetzeswortlaut musste eine 

Organgesellschaft stets eine juristische Person sein. Nunmehr lässt der BFH 
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auch eine Organschaft mit eingegliederten Tochterpersonengesellschaften zu  

(V R 25/13), wenn Gesellschafter der Personengesellschaft neben dem Organ-

träger nur Personen sind, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unternehmen 

des Organträgers finanziell eingegliedert sind. Damit erweitert sich der Kreis der 

organschaftsfähigen Gesellschaften um eine erhebliche Anzahl an GmbH & Co 

KGs im Unternehmensverbund, welche häufig gerade zum Zwecke der Vermei-

dung einer umsatzsteuerlichen Organschaft bzw. deren haftungsrechtlichen Fol-

gen als Personalgesellschaft gegründet wurden.  

In einem weiteren Verfahren (V R 15/14) hält der BFH dagegen daran fest, dass 

die Organschaft eine eigene Mehrheitsbeteiligung des Organträgers an der Toch-

tergesellschaft voraussetzt und dass zudem im Regelfall eine personelle Ver-

flechtung über die Geschäftsführung der beteiligten Gesellschaften bestehen 

muss. Damit bleibt es beim Erfordernis einer Beherrschung der Tochtergesell-

schaft durch den Organträger im Rahmen eines Ober-

/Unterordnungsverhältnisses. Der BFH lehnt es ausdrücklich ab, die Organschaft 

aus Gründen des Unionsrechts auf lediglich eng miteinander verbundene Perso-

nen zu erweitern. Eine Organschaft zwischen Schwestergesellschaften ist somit 

nach deutschem Recht weiterhin nicht möglich. 

Ebenso weiterhin nicht möglich ist nach deutschem Recht ein Organschaftsver-

hältnis zu einer nicht unternehmerischen Gesellschaft. Im konkreten Urteilsfall  

(V R 67/14) konnte eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die nicht un-

ternehmerisch tätig ist, daher die Vorteile der Organschaft durch eine Nichtbe-

steuerung der von den Tochtergesellschaften bezogenen Leistungen nicht in An-

spruch nehmen. 

Als Konsequenz der Rechtsprechung zum Ausschluss eines Organkreises zwi-

schen Schwestergesellschaften hat der BFH ergänzend geurteilt, dass ein Unter-

nehmer, der sein Unternehmen auf zwei Personengesellschaften (eine Betriebs- 

und eine Besitzgesellschaft) überträgt, keine zusammengefasste nicht steuerbare 

Geschäftsveräußerung im Ganzen ausführt, da es sich umsatzsteuerlich um zwei 

getrennt zu beurteilende Veräußerungsvorgänge handelt, hinsichtlich derer auch 

die Voraussetzungen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen jeweils getrennt zu 

beurteilen sind (V R 36/13). 

 

BFH: Häusliches Arbeitszimmer – kein Abzug bei gemischt genutzten Räu-

men 

Mit Beschluss des Großen Senats des BFH vom 27.07.15 (GrS 1/14) erging eine 

Grundsatzentscheidung in Sachen häusliches Arbeitszimmer. Diese betrifft die 

durch das Jahressteuergesetz 1996 eingeführte diesbezügliche Abzugsbe-

schränkung. In seiner heute geltenden Fassung sind Aufwendungen hierfür nur 

unter der Voraussetzung abziehbar, dass für die betriebliche oder berufliche Tä-

tigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Höhe der abziehbaren 

Aufwendungen ist dabei grundsätzlich auf € 1.250 begrenzt; ein weiter gehender 

Abzug ist nur möglich, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 

betrieblichen oder beruflichen Betätigung bildet (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 

EStG). 
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In dem der Entscheidung des Großen Senats zugrunde liegenden Verfahren war 

streitig, ob Kosten für einen Wohnraum, der zu 60 % zur Erzielung von Einnah-

men aus Vermietung und Verpachtung und zu 40 % privat genutzt wird, anteilig 

als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ab-

ziehbar sind. 

Nach der vorliegenden Grundsatzentscheidung setzt ein häusliches Arbeitszim-

mer neben einem büromäßig eingerichteten Raum voraus, dass es ausschließ-

lich oder nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt 

wird. Fehlt es hieran, sind die Aufwendungen hierfür insgesamt nicht abziehbar. 

Damit scheidet eine Aufteilung und anteilige Berücksichtigung im Umfang der be-

trieblichen oder beruflichen Verwendung aus.  

Der Große Senat begründet seine Entscheidung neben dem allgemeinen Wort-

verständnis damit, dass der Gesetzgeber ausweislich der Gesetzgebungsmotive 

ausdrücklich an den herkömmlichen Begriff des „häuslichen Arbeitszimmers“ an-

geknüpft hat. Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt aber seit jeher vo-

raus, dass der Raum wie ein Büro eingerichtet ist und ausschließlich oder nahezu 

ausschließlich zur Erzielung von Einnahmen genutzt wird. 

Diese Auslegung dient nach Auffassung des Großen Senats dazu, den betrieb-

lich/beruflichen und den privaten Bereich sachgerecht voneinander abzugrenzen, 

Gestaltungsmöglichkeiten zu unterbinden und den Verwaltungsvollzug zu erleich-

tern. Im Fall einer Aufteilung sind diese Ziele nicht zu erreichen, da sich der Um-

fang der jeweiligen Nutzung innerhalb der Wohnung des Steuerpflichtigen nicht 

objektiv überprüfen lässt. Der BFH sieht insbesondere ein Nutzungszeitenbuch 

nicht als geeignete Grundlage für eine Aufteilung an, da die darin enthaltenen 

Angaben keinen über eine bloße Behauptung des Steuerpflichtigen hinausge-

henden Beweiswert hätten. Ebenso mangelt es an Maßstäben für eine schät-

zungsweise Aufteilung der jeweiligen Nutzungszeiten. Eine sachgerechte Ab-

grenzung des betrieblichen/beruflichen Bereichs von der privaten Lebensführung 

wäre daher im Fall einer Aufteilung nicht gewährleistet. 

Die vom BFH abgelehnte Aufteilung steht auch in Übereinstimmung mit dem Be-

schluss des Großen Senats des BFH vom 21.09.2009 (GrS 1/06). Danach sind 

Reiseaufwendungen bei gemischt beruflich/betrieblichen und privat veranlassten 

Reisen nach Maßgabe der Zeitanteile der Reise aufteilbar. Dem kam keine Be-

deutung zu, da § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG eine allgemeinen Grundsätzen 

vorgehende Spezialregelung ist. 

Offenlassen konnte der Große Senat daher die vom X. Senat des BFH aufgewor-

fene Frage, ob es sich bei derartigen Aufwendungen mangels objektiv nachprüf-

barer Kriterien dem Grunde nach überhaupt um anteilige Werbungskosten oder 

Betriebsausgaben handelt. 

Geklärt ist dagegen, dass Aufwendungen für eine sog. Arbeitsecke nicht abzugs-

fähig sind, da derartige Räume schon ihrer Art und ihrer Einrichtung nach er-

kennbar auch privaten Wohnzwecken dienen.  
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BFH: Mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes i.S.d. § 1 Abs. 2a 

GrEStG durch Abschluss von Treuhandverträgen 

Die Steuerbarkeit mittelbarer Änderungen im Gesellschafterbestand einer grund-

stückshaltenden Personengesellschaft i.S.d. § 1 Abs. 2a GrEStG war erst jüngst 

Regelungsgegenstand im Steueränderungsgesetz 2015. Nun hat der BFH mit Ur-

teil vom 25.11.2015 (II R 18/14) erneut zu dieser Frage Stellung genommen und 

zwar im Hinblick auf den Abschluss von Treuhandvereinbarungen.  

Im Streitfall war an einer GmbH & Co. KG neben der Komplementärin und zwei 

Kommanditisten mit jeweils € 100 EUR (= jeweils 2 %) Beteiligung auch noch ei-

ne GmbH als Treuhandkommanditistin zu 96 % (€ 4.800 EUR) beteiligt. Letztere 

war nach dem Gesellschaftsvertrag berechtigt, ihre Kommanditeinlage gemäß 

dem Umfang der mit dritten Personen als Treugebern geschlossenen Treuhand-

verträge um insgesamt bis zu € 72.500.000 zu erhöhen. Im Innenverhältnis soll-

ten die Treugeber wie unmittelbar beteiligte Gesellschafter mit allen Rechten und 

Pflichten behandelt werden. Die KG erwarb ein Grundstück, bebaute und vermie-

tete es. Gegen Ende der Zeichnungsphase zeigte die KG an, dass sich ihr Ge-

sellschafterbestand durch Abschluss von Treuhandvereinbarungen um mehr als 

95 % geändert haben könnte.  

Der BFH bestätigte die Steuerpflichtigkeit des Vorgangs nach § 1 Abs. 2a 

GrEStG. Er begründet das erneut damit, dass mittelbare Änderungen des Gesell-

schafterbestandes einer Personengesellschaft mangels zivilrechtlicher Regelung 

nur nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu beurteilen seien. Eine steuerpflichtige 

mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes i.S.v. § 1 Abs. 2a GrEStG ist 

dabei nicht auf die Änderung der Beteiligungsverhältnisse einer unmittelbar oder 

mittelbar an einer grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligten Kapitalge-

sellschaft beschränkt.  

Auch schuldrechtliche Bindungen einer an der Personengesellschaft beteiligten 

Gesellschaft können je nach inhaltlicher Ausgestaltung (u.a. vorgefasster Ge-

samtplan zur Eigenkapitalausstattung) für die Bejahung eines steuerpflichtigen 

mittelbaren Gesellschafterwechsels ausreichen, ohne dass es hierfür eines ding-

lichen Übergangs von Anteilen am Gesellschaftsvermögen bedarf. Für die unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorzunehmende Zurechnungsentscheidung 

kann unter Beachtung grunderwerbsteuerlicher Besonderheiten auf die Grund-

sätze zu § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO zurückgegriffen werden. 

Die Änderungen des § 1 Abs. 2a GrEStG durch das Steueränderungsgesetz 

2015 stehen dem nicht entgegen, da sie nur einen Teilaspekt der wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise abdecken. Bei einem steuerlich anzuerkennenden Treuhand-

verhältnis – wie hier – ist der Gesellschaftsanteil nicht mehr dem zivilrechtlichen 

Gesellschafter, sondern nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 S. 2 AO dem Treugeber zuzu-

rechnen. Anders als bei gesellschaftsrechtlichen Beteiligungsveränderungen, bei 

denen die Rechtsprechung eine vollständige Änderung der Beteiligungsverhält-

nisse fordert, reicht bei der Vereinbarung von Treuhandverhältnissen deshalb ei-

ne Zurechnung von 95 % der Anteile für eine mittelbare Änderung des Gesell-

schafterbestandes i.S.d. § 1 Abs. 2a GrEStG aus. 
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BFH: Keine Grunderwerbsteuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 GrEStG für Anteils-

vereinigung durch Erwerb von Gesellschaftsanteilen im Rahmen einer Er-

bauseinandersetzung 

Der BFH hat mit Urteil vom 25.11.2015 (II R 35/14) entschieden, dass die Grund-

erwerbsteuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 GrEStG bei einer Anteilsvereinigung durch 

Erwerb von Gesellschaftsanteilen im Rahmen einer Erbauseinandersetzung kei-

ne Anwendung findet. 

Der Kläger und Revisionsbeklagte erwarb im Rahmen einer Erbauseinanderset-

zung die restlichen Anteile an einer Personengesellschaft und an einer Kapital-

gesellschaft mit der Folge, dass sich jeweils alle Anteile in seiner Hand vereinig-

ten, § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG. 

Mit dem Anteilserwerb wird grunderwerbsteuerrechtlich derjenige, in dessen 

Hand sich die Anteile vereinigen, so behandelt, als habe er das Grundstück von 

der Gesellschaft erworben, deren Anteile sich in seiner Hand vereinigen. Für die 

Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 GrEStG ist an den fiktiven Erwerb des Grund-

stücks von der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft anzuknüpfen. Der Miterbe 

erwirbt danach zwar im Rahmen der Erbauseinandersetzung fiktiv ein Grund-

stück. Dieses Grundstück gehört aber nicht zum Nachlass, sondern ist ein Ge-

sellschaftsgrundstück. Grunderwerbsteuerrechtlich liegt kein Erwerb von der Er-

bengemeinschaft, sondern ein Erwerb von der grundbesitzenden Gesellschaft 

vor. 

Die Rechtsprechung zur Anwendung der Steuerbefreiung des§ 3 Nr. 2 Satz 1 

GrEStG in Fällen, in denen durch die schenkweise Übertragung des Anteils an 

einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft der Tatbestand einer Anteilsvereini-

gung i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG erfüllt wird ist nach den weiteren Ausführun-

gen des BFH nicht auf die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG über-

tragbar. § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG hat den Zweck, die doppelte Belastung eines 

Lebensvorgangs mit Grunderwerbsteuer und Erbschaftsteuer bzw. Schenkung-

steuer zu vermeiden. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 22.01.2016 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑335/14 21.01.2016 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Sechste 
Mehrwertsteuerrichtlinie – Steuerbefreiungen – Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. g 
– Steuerbefreiung für eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit 
verbundene Dienstleistungen durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder 
andere als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte Einrichtungen – 
Begriff ‚eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene 
Dienstleistungen und Lieferungen von Gegenständen‘ – Als Einrichtungen mit 
sozialem Charakter anerkannte Einrichtungen – Einrichtungen für betreutes 
Wohnen 

 

 

Alle am 28.01.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI R 18/14 03.09.2015 
Haushaltsnahe Dienstleistungen nach § 35a Abs. 2 Satz 1 EStG  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 5/16 vom 28.1.2016 

V R 67/14 02.12.2015 
Keine Organschaft mit Nichtunternehmer - Zahlungen zur Deckung der Be-
triebskosten als Entgelt  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 4/16 vom 28.1.2016 

V R 15/14 02.12.2015 

Organschaft und Eingliederungsvoraussetzungen - kein ermäßigter Steuersatz 
für Speisenversorgung in einem Pflegeheim - Billigkeitserlass - Vertrauens-
schutz  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 4/16 vom 28.1.2016 

V R 36/13 03.12.2015 
Nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Rahmen einer Betriebsaufspaltung 
- Organschaft und Eingliederungsvoraussetzungen  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 4/16 vom 28.1.2016 

V R 25/13 02.12.2015 
Organschaft mit Tochterpersonengesellschaft - teleologische Extension  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 4/16 vom 28.1.2016 

GrS 1/14 27.07.2015 
Zur Berücksichtigung der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer im 
Einkommensteuerrecht  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 6/16 vom 28.1.2016 

XI B 84/15 17.12.2015 AdV von nach § 27 Abs. 19 UStG geänderten Umsatzsteuerbescheiden 

IX R 35/14 13.10.2015 
Risikolebensversicherungsbeiträge keine Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung 

IV R 49/14 10.09.2015 
Bewertungs- und Ansatzwahlrecht nach § 3 UmwStG 1995 - Formwechselnde 
Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft 

II R 18/14 25.11.2015 
Mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG 
durch Abschluss von Treuhandverträgen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173679&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=768351
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32672&pos=0&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32666&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32673&pos=1&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32665&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32674&pos=2&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32665&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32675&pos=3&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32665&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32676&pos=4&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32665&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32677&pos=5&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32667&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32678&pos=6&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32679&pos=7&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32680&pos=8&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32681&pos=9&anz=48
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

II R 35/14 25.11.2015 
Keine Grunderwerbsteuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 GrEStG für Anteilsvereini-
gung durch Erwerb von Gesellschaftsanteilen im Rahmen einer Erbauseinan-
dersetzung 

 

 

Alle am 28.01.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IV R 12/12 20.08.2015 

Auslegung des Klagebegehrens durch den BFH - Bestimmung des Gegen-
stands einer Anfechtungsklage gegen einen Gewinnfeststellungsbescheid - 
Anfechtbarkeit der Feststellung eines Sonderbetriebsgewinns - Bindung des 
BFH an die Feststellungen des FG 

XI B 52/15 17.11.2015 
Zur Marktüblichkeit des Entgelts beim Mitarbeiter- und Führungskräfteleasing 
in der Automobilindustrie 

I E 8/15 23.09.2015 Erinnerung - Kostenschuldnerstellung - fehlende Prozessvollmacht 

V R 12/14 02.12.2015 Organschaft und Eingliederungsvoraussetzungen - Billigkeitserlass 

 

 

Alle bis zum 29.01.2016 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV A 3 - S 
0062/15/1000
6 

26.01.2016 Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) 

IV C 3 - S 
2030/11/1000
1 :065 

22.01.2016 Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung (AltvPIBV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32682&pos=10&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32671&pos=11&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32683&pos=12&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32684&pos=13&anz=48
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32685&pos=14&anz=48
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2016-01-26-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2016-01-26-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2016-01-26-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Altersvorsorge/2016-01-22-Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung-AltvPIBV.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Altersvorsorge/2016-01-22-Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung-AltvPIBV.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Altersvorsorge/2016-01-22-Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung-AltvPIBV.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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BEGRÜNDUNG 


1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 


• Gründe und Ziele des Vorschlags 


Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 18. Dezember 2014 darauf 


hingewiesen, dass es dringend erforderlich ist, die Anstrengungen zur Bekämpfung von 


Steuervermeidung und aggressiver Steuerplanung sowohl weltweit als auch auf Unionsebene 


weiter voranzubringen. Daraufhin unternahm die Kommission noch im Dezember 2014 erste 


Schritte zur Erarbeitung eines Konzepts für die EU. Mittlerweile hat die Organisation für 


wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre Arbeiten zur Festlegung 


allgemeiner Vorschriften und Standards in diesem Bereich abgeschlossen. 


Die vorliegende Richtlinie enthält Vorschriften zur Bekämpfung von 


Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des 


Binnenmarkts. Sie ist Bestandteil des Pakets der Kommission zur Bekämpfung der 


Steuervermeidung, das der Tatsache Rechnung trägt, dass eine Reihe wichtiger neuer 


Entwicklungen und politischer Prioritäten im Bereich der Unternehmensbesteuerung einer 


raschen Antwort auf EU-Ebene bedarf. Insbesondere handelt es sich um eine Reaktion auf 


den Abschluss des Projekts der G20 und der OECD zur Bekämpfung von Gewinnverkürzung 


und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) sowie die vom 


Europäischen Parlament, mehreren Mitgliedstaaten, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und 


bestimmten internationalen Partnern vorgetragenen Forderungen nach einem entschlosseneren 


und kohärenteren Vorgehen der EU gegen Steuermissbrauch auf Ebene der Unternehmen.  


Die vorliegende Richtlinie zielt u. a. auf Situationen ab, in denen Steuerpflichtige dem 


eigentlichen Rechtszweck zuwiderhandeln, indem sie sich Unterschiede zwischen den 


nationalen Steuersystemen zunutze machen, um weniger Steuern zu zahlen. So können 


Steuerpflichtige etwa von niedrigeren Steuersätzen oder doppeltem Steuerabzug profitieren 


oder ihre Einkünfte dadurch der Versteuerung entziehen, dass sie in einem Land die 


Abzugsfähigkeit von Einkünften sicherstellen, die im anderen Land von der 


Bemessungsgrundlage ausgenommen sind. Solche Situationen verzerren wirtschaftliche 


Entscheidungen im Binnenmarkt und können, solange nicht wirksam Abhilfe geschaffen 


wird, zu einem unfairen Steuerwettbewerb führen. Die vorliegende Richtlinie ist auf die 


Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das 


Funktionieren des Binnenmarktes ausgerichtet und enthält hierzu sechs verschiedene Arten 


von Vorschriften zur Bekämpfung der Steuervermeidung: Abzugsfähigkeit von Zinsen, 


Wegzugsbesteuerung, Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode (Switch-


over-Klausel), allgemeine Vorschrift zur Verhinderung von Missbrauch, Vorschriften für 


beherrschte ausländische Unternehmen, Rahmenregelung für das Vorgehen gegen hybride 


Gestaltungen. 


• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften im betreffenden Bereich 


Die vorliegende Richtlinie baut auf dem Aktionsplan für eine faire und effiziente 


Unternehmensbesteuerung auf, den die Kommission am 17. Juni 2015 vorgelegt hat. Sie 


entwirft einen Rechtsrahmen für ein wirksames Vorgehen der Mitgliedstaaten gegen 


Steuervermeidung durch Unternehmen, der die kollektive Wettbewerbsfähigkeit schützt und 


mit dem Binnenmarkt, den im Vertrag verankerten Grundfreiheiten, der Charta der 


Grundrechte der EU und dem EU-Recht im Allgemeinen in Einklang steht. Sie schöpft dafür 


aus zwei wichtigen Arbeitsbereichen auf EU- und auf internationaler Ebene. 
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Zum einen haben sich die meisten Mitgliedstaaten im Rahmen des BEPS-Projekts der OECD 


zur Umsetzung der Maßnahmen verpflichtet, die in den am 5. Oktober 2015 veröffentlichten 


und im Folgemonat von den Staats- und Regierungschefs der G20 gutgeheißenen BEPS-


Abschlussberichte enthalten sind. Sollten die einzelnen Mitgliedstaaten die BEPS-


Maßnahmen jedoch einseitig und unterschiedlich umsetzen, könnte dies zu widerstreitenden 


nationalen Strategien, Verzerrungen und steuerlichen Hindernissen für Unternehmen in der 


EU und damit zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts führen. Es könnten zudem neue 


Schlupflöcher und Inkongruenzen entstehen, die von Unternehmen, die Steuervermeidung 


anstreben, ausgenutzt werden und damit die Bemühungen der Mitgliedstaaten um Vereitelung 


solcher Praktiken durchkreuzen könnten. Es ist daher für das gute Funktionieren des 


Binnenmarkts wesentlich, dass die Mitgliedstaaten – zumindest – die BEPS-Maßnahmen der 


OECD in kohärenter und koordinierter Weise in ihre nationalen Systeme übertragen. 


Zum anderen hat die Kommission im Aktionsplan von Juni 2015 angekündigt, dass sie ihren 


Vorschlag für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 


(GKKB) als umfassende Lösung für eine fairere und effizientere Besteuerung wieder auf den 


Tisch legen will. Sie hat zudem die Mitgliedstaaten aufgefordert, während der Überarbeitung 


des GKKB-Vorschlags die Arbeit an den internationalen Aspekten der gemeinsamen 


Bemessungsgrundlage im Zusammenhang mit dem BEPS-Projekt der OECD fortzusetzen. 


Die vorliegende Richtlinie trägt den Ergebnissen der Diskussion der Mitgliedstaaten über 


diese Fragen im Rat Rechnung. 


Die vorliegende Richtlinie strebt ein Gleichgewicht an zwischen der Notwendigkeit, die 


BEPS-Ergebnisse EU-weit mit gewisser Einheitlichkeit umzusetzen, und dem Bedürfnis der 


Mitgliedstaaten, den besonderen Merkmalen ihrer Steuersysteme im Rahmen der neuen 


Regelungen Rechnung zu tragen. Der Rechtstext enthält somit allgemeine Bestimmungen und 


überlässt die Einzelheiten der Umsetzung den Mitgliedstaaten. Diesem Ansatz liegt der 


Gedanke zugrunde, dass die Mitgliedstaaten am besten in der Lage sind, den verschiedenen 


Elementen der Vorschriften eine ihren Körperschaftsteuersystemen angemessene Form zu 


geben. Die Richtlinie soll über einen Mindestschutz für die Körperschaftsteuersysteme aller 


Mitgliedstaaten gleiche Ausgangsbedingungen schaffen. 


Die Richtlinie ist umfassend angelegt; sie soll alle Steuerpflichtigen erfassen, die in einem 


Mitgliedstaat der Körperschaftsteuer unterliegen. Sie gilt auch für in der Union belegene 


Betriebsstätten steuerpflichtiger Unternehmen, die selbst nicht der Richtlinie unterliegen. 


2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND 


VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 


• Rechtsgrundlage 


Rechtsvorschriften im Bereich der direkten Steuern fallen unter Artikel 115 des Vertrags über 


die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Danach werden legislative Maßnahmen 


zur Angleichung von Vorschriften auf der Grundlage dieses Artikels in Form einer Richtlinie 


erlassen. 


• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)  


Der vorliegende Vorschlag steht im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip. Die Art des 


Gegenstands macht eine gemeinsame Initiative im gesamten Binnenmarkt erforderlich. 


Die vorliegende Richtlinie dient der Bekämpfung der grenzüberschreitenden 


Steuervermeidung und entwirft einen gemeinsamen Rahmen für die koordinierte Übertragung 
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der BEPS-Ergebnisse in das nationale Recht der Mitgliedstaaten. Dies kann über ein 


einseitiges Tätigwerden der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden, das nur 


Reflex der bestehenden Fragmentierung des Binnenmarkts wäre und diese gegebenenfalls 


verschärfen bzw. die gegenwärtigen Ineffizienzen und Verzerrungen – in einem 


Flickenteppich unterschiedlicher Einzelmaßnahmen – fortschreiben würde. Wenn Lösungen 


angestrebt werden, die dem Binnenmarkt als Ganzem dienen (z. B. Beseitigung von 


Inkongruenzen zwischen den nationalen Steuersystemen) und dessen (innere und äußere) 


Resilienz gegenüber aggressiver Steuerplanung stärken sollen, sind koordinierte Initiativen 


auf EU-Ebene unumgänglich.  


Zudem würde der Nutzen einer EU-Initiative über das hinausgehen, was durch eine Vielzahl 


nationaler Umsetzungsmaßnahmen erreicht werden kann. Da die in Aussicht genommenen 


Vorschriften zur Verhinderung von Missbrauch grenzüberschreitenden Charakter haben, muss 


bei allen Vorschlägen den divergierenden Interessen innerhalb des Binnenmarkts Rechnung 


getragen und das Gesamtbild in Betracht gezogen werden, damit sich gemeinsame Ziele und 


Lösungen definieren lassen. Dies ist nur bei einer zentralen Ausarbeitung der 


Rechtsvorschriften möglich. Wenn die Maßnahmen zur BEPS-Umsetzung mit dem acquis in 


Einklang stehen, haben die Steuerpflichtigen zudem die Gewähr, dass sie in Konformität mit 


dem EU-Recht handeln. 


Ein solches Vorgehen entspricht dem Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 des Vertrags über 


die Europäische Union. 


• Verhältnismäßigkeit 


Die vorgesehenen Maßnahmen gehen nicht über das für den Schutz des Binnenmarkts 


erforderliche Mindestmaß hinaus. Die Richtlinie sieht keine vollständige Harmonisierung, 


sondern nur einen Mindestschutz für die Körperschaftsteuersysteme der Mitgliedstaaten vor. 


Die Richtlinie sorgt somit für das Maß an Koordinierung innerhalb der Union, das zur 


Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich ist. Der Vorschlag geht nicht über das zur 


Zielerreichung erforderliche Maß hinaus und steht daher im Einklang mit dem Grundsatz der 


Verhältnismäßigkeit. 


• Wahl des Instruments 


Der Vorschlag für eine Richtlinie ist das einzige auf der Rechtsgrundlage des Artikels 115 


AEUV verfügbare Instrument. 


3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 


INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 


• Konsultation der Interessenträger 


Der Gegenstand der vorliegenden Richtlinie wurde im Zusammenhang mit dem Vorschlag für 


die GKKB-Richtlinie über mehrere Jahre mit den Interessenträgern erörtert. Die Delegierten 


der Mitgliedstaaten haben regelmäßig ihre Auffassungen in die Beratungen der technischen 


Arbeitsgruppe „Steuerfragen“ des Rates eingebracht. Seit März 2011, als das Kollegium den 


GKKB-Vorschlag annahm, ist die Arbeitsgruppe unter jedem Ratsvorsitz mehrfach zu 


ausführlicher Erörterung technischer und politischer Fragen zusammengetreten. Zudem haben 


die Kommissionsdienststellen zu allen wichtigen Interessenträgern der Wirtschaft Kontakt 


gehalten und ihre Auffassungen zu verschiedenen Aspekten des Vorschlags gehört. Viele – 


vornehmlich technische – Aspekte der Richtlinie wurden zudem auf akademischen 


Konferenzen, an denen die Kommissionsdienststellen beteiligt waren, erörtert.  
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Die meisten Mitgliedstaaten sind Mitglieder der OECD und haben im Zeitraum 2013 bis 2015 


an der langen und ausführlichen Diskussion der BEPS-Maßnahmen teilgenommen, auch im 


Hinblick auf technische Details. Die OECD führte umfassende öffentliche Konsultationen der 


Interessenträger über jede einzelne BEPS-Maßnahme durch. Zudem hat die Kommission 


intern und mit OECD-Experten über verschiedene BEPS-Aspekte (z. B. die Vorschriften für 


beherrschte ausländische Unternehmen) diskutiert, insbesondere dann, wenn sie über die 


Vereinbarkeit bestimmter Elemente und/oder vorgeschlagener Lösungen mit dem EU-Recht 


im Zweifel war. 


Im zweiten Halbjahr 2014 hat der italienische Ratsvorsitz den Gedanken eines BEPS-


Fahrplans der EU aufgeworfen. Der Rat hat den GKKB-Vorschlag und insbesondere seine 


internationalen und BEPS-bezogenen Aspekte erörtert. In diesem Kontext drängte der Vorsitz 


auf Konsistenz mit den parallelen OECD-Initiativen bei gleichzeitiger Wahrung des 


Unionsrechts. Dieser Ansatz wurde von der Hochrangigen Gruppe „Steuerfragen“ für gut 


befunden und unter dem jeweils folgenden Vorsitz weiterverfolgt. Die Diskussionen über den 


BEPS-Fahrplan der EU dauerten bis 2015 an. Ziel war es, zu der OECD-Debatte beizutragen 


und die reibungslose Umsetzung der künftigen OECD-Empfehlungen vorzubereiten und dabei 


zugleich den EU-Besonderheiten Rechnung zu tragen. 


Die Bestandteile der vorliegenden Richtlinie wurden den Delegationen der Mitgliedstaaten 


und den Vertretern von Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen bei einem Treffen der 


Plattform für verantwortungsvolles Handeln im Steuerwesen am 30. November 2015 in ihren 


Grundzügen vorgestellt und mit ihnen erörtert. 


• Folgenabschätzung 


Nachdem die OECD Anfang 2013 ihren Bericht Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 


– Situationsbeschreibung und Lösungsansätze (Addressing Base Erosion and Profit Shifting) 


veröffentlicht hatte und der sogenannte BEPS-Aktionsplan im September 2013 von den 


Staats- und Regierungschefs der G20 angenommen worden war, legte sie nach zwei Jahren 


intensiver Arbeit im November 2015 13 Berichte vor. Diese Berichte sehen neue oder 


verstärkte internationale Standards sowie konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Staaten 


bei der BEPS-Bekämpfung vor. Die Mitglieder der OECD/G20 bekennen sich zu diesem 


umfassenden Paket und zu seiner einheitlichen Umsetzung. 


Als OECD-Mitglieder haben sich viele Mitgliedstaaten verpflichtet, die Ergebnisse des 


BEPS-Projekts umgehend in nationale Rechtsvorschriften zu übertragen. Daher ist es 


entscheidend, bei der Verständigung auf Vorschriften für eine koordinierte Umsetzung der 


BEPS-Schlussfolgerungen in der EU rasche Fortschritte zu erzielen. Angesichts der Tatsache, 


dass unkoordinierte Maßnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten erhebliche Gefahren für eine 


Fragmentierung des Binnenmarkts bergen, unterbreitet die Kommission mit dem vorliegenden 


Vorschlag einheitliche Mindestanforderungen für die BEPS-Umsetzung. Die Kommission hat 


sich nach Kräften bemüht, sowohl dem dringenden Handlungsbedarf als auch der Tatsache 


Rechnung zu tragen, dass eine Beeinträchtigung des Funktionierens des Binnenmarkts 


entweder durch einseitiges Tätigwerden der Mitgliedstaaten (ob OECD-Mitglieder oder nicht) 


oder ihre Untätigkeit unbedingt zu verhindern ist. Nicht zwingendes Recht (soft law) wurde 


als Option ebenfalls in Erwägung gezogen, aber als zur Gewährleistung eines koordinierten 


Vorgehens ungeeignet verworfen. 


Begleitet wird der Richtlinienentwurf von einer gesonderten Arbeitsunterlage der 


Kommissionsdienststellen mit aktuellen Analysen und empirischen Belegen, die einen 


ausführlichen Überblick über die für den BEPS-Bereich vorliegenden wissenschaftlichen 
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Arbeiten und wirtschaftlichen Daten vermittelt. Ihre Grundlage sind unlängst u. a. von der 


OECD, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament erstellte Studien. 


Die Arbeitsunterlage beleuchtet, welche Triebkräfte und Mechanismen den OECD-Berichten 


zufolge am häufigsten in Verbindung mit der aggressiven Steuerplanung festzustellen sind, 


und fasst die Schlussfolgerungen einer 2015 im Auftrag der Kommission nach 


Mitgliedstaaten durchgeführten eingehenden Untersuchung der wichtigsten Mechanismen 


aggressiver Steuerplanung zusammen. Zudem erläutert die Arbeitsunterlage, wie die 


Richtlinie andere Initiativen ergänzt, die auf die Umsetzung der BEPS-Ergebnisse und einen 


einheitlichen Mindestschutz gegen Steuervermeidung in der EU ausgerichtet sind.  


Vor diesem Hintergrund wurde von einer Folgenabschätzung für den vorliegenden Vorschlag 


abgesehen. Das liegt daran, dass eine enge Verbindung zu den BEPS-Arbeiten der OECD 


besteht, die Arbeitsunterlage einen umfangreichen Bestand an Informationen und Analysen 


enthält, die Interessenträger zu einem früheren Zeitpunkt umfassend zu den technischen 


Aspekten der vorgeschlagenen Vorschriften konsultiert wurden und vor allem ein EU-weit 


koordiniertes Vorgehen in dieser Frage, die eine internationale politische Priorität darstellt, 


dringend erforderlich ist. 


4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 


Dieser Vorschlag für eine Richtlinie hat keine Auswirkungen auf den Haushalt der EU. 


5. WEITERE ANGABEN 


• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags 


Die Richtlinie ist umfassend angelegt; sie soll alle Steuerpflichtigen erfassen, die in einem 


Mitgliedstaat der Körperschaftsteuer unterliegen. Sie gilt auch für in der Union belegene 


Betriebsstätten steuerpflichtiger Unternehmen, die selbst nicht der Richtlinie unterliegen. 


Die vorliegende Richtlinie zielt u. a. auf Situationen ab, in denen Steuerpflichtige dem 


eigentlichen Rechtszweck zuwiderhandeln, indem sie sich Unterschiede zwischen den 


nationalen Steuersystemen zunutze machen, um weniger Steuern zu zahlen. So können 


Steuerpflichtige etwa von niedrigeren Steuersätzen oder doppeltem Steuerabzug profitieren 


oder ihre Einkünfte dadurch der Besteuerung entziehen, dass sie in einem Land die 


Abzugsfähigkeit von Einkünften sicherstellen, die im anderen Land von der 


Bemessungsgrundlage ausgenommen sind. Solche Situationen verzerren wirtschaftliche 


Entscheidungen im Binnenmarkt und können, solange nicht wirksam Abhilfe geschaffen 


wird, zu einem unfairen Steuerwettbewerb führen. Die vorliegende Richtlinie ist auf die 


Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das 


Funktionieren des Binnenmarktes ausgerichtet und enthält hierzu sechs verschiedene Arten 


von Vorschriften zur Bekämpfung der Steuervermeidung: Abzugsfähigkeit von Zinsen, 


Wegzugsbesteuerung, Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode (Switch-


over-Klausel), allgemeine Vorschrift zur Verhinderung von Missbrauch, Vorschriften für 


beherrschte ausländische Unternehmen, Rahmenregelung für das Vorgehen gegen hybride 


Gestaltungen. 


• Abzugsfähigkeit von Zinsen 


Häufig finanzieren multinationale Gruppen der Gruppe angehörende Unternehmen in 


Hochsteuergebieten durch Kredite und lassen sie „überhöhte“ Zinsen an 


Tochtergesellschaften in Niedrigsteuergebieten zahlen. Auf diese Weise schrumpft die 
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Steuerbemessungsgrundlage der Gruppe (bzw. jener Unternehmen, die „überhöhte“ Zinsen 


zahlen) in Hochsteuergebieten, während sie im Niedrigsteuergebiet, in dem die Zahlung 


eingeht, wächst. Das Ergebnis ist, dass die Steuerbemessungsgrundlage für die multinationale 


Gruppe als ganze kleiner ausfällt. 


Die vorgeschlagenen Vorschriften sollen diesen Praktiken dadurch entgegentreten, dass der 


Zinsbetrag, den der Steuerpflichtige in einem Steuerjahr abziehen darf, begrenzt wird 


(Zinsschranke). Es steht zu erwarten, dass so auch der Vorbehalt gegen die 


Eigenkapitalfinanzierung abgemildert werden kann. Nettozinsaufwendungen werden nur bis 


zu einem fixen Satz auf der Grundlage des Bruttobetriebsgewinns des Steuerpflichtigen 


abzugsfähig sein. Angesichts der Tatsache, dass es um einen Mindestschutz für den 


Binnenmarkt geht, sollte als Abzugssatz die Obergrenze der von der OECD empfohlenen 


Spanne (10 % bis 30 %) festgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten können strengere 


Vorschriften erlassen. 


Obwohl allgemein anerkannt ist, dass auch Finanzunternehmen, d. h. Finanzinstitute und 


Versicherungsunternehmen, einer Zinsschranke unterliegen sollten, ist ebenfalls anerkannt, 


dass diese beiden Sektoren besondere Merkmale aufweisen, die eine auf sie zugeschnittene 


Regelung erfordern. Hauptgrund dafür ist, dass – im Gegensatz zu anderen 


Wirtschaftssektoren – den Finanzunternehmen im Rahmen ihrer Haupttätigkeit finanzielle 


Kosten entstehen oder finanzielle Erträge zufließen. Da die diesbezüglichen Diskussionen im 


internationalen und im EU-Kontext noch nicht hinreichend weit gediehen sind, konnten keine 


besonderen Regelungen für den Finanz- und Versicherungssektor vorgesehen werden. Es ist 


jedoch zu betonen, dass trotz der vorübergehenden Ausnahme für Finanzunternehmen 


letztlich eine umfassende Zinsschrankenvorschrift ohne Ausnahme angestrebt wird. 


• Wegzugsbesteuerung 


Steuerpflichtige suchen ihre Steuerbelastung möglicherweise dadurch zu verringern, dass sie 


ihren Steuersitz und/oder ihre Vermögenswerte in ein Niedrigsteuergebiet verlegen bzw. 


verlagern. Solche Praktiken verzerren den Markt, da die Steuerbasis im Ursprungsland 


ausgehöhlt wird und künftige Gewinne der Niedrigbesteuerung im Zielland unterliegen. Wenn 


Steuerpflichtige ihren Steuersitz aus einem Mitgliedstaat verlegen, verliert dieser das Recht, 


Gewinne der Steuerpflichtigen, die möglicherweise bereits angefallen sind, aber noch nicht 


realisiert wurden, zu besteuern. Das gleiche Problem besteht, wenn Steuerpflichtige 


Vermögenswerte, in denen noch nicht realisierte Gewinne enthalten sind, (ohne sie zu 


liquidieren) aus einem Mitgliedstaat abziehen.  


Die Wegzugsbesteuerung dient dazu, die Aushöhlung der Steuerbasis im Ursprungsland zu 


verhindern, wenn Vermögenswerte, die noch nicht realisierte Gewinne enthalten, ohne 


Eigentümerwechsel aus diesem Land abgezogen werden. Da die Anwendung der 


Wegzugsbesteuerung innerhalb der Union mit den Grundfreiheiten und der Rechtsprechung 


des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) in Einklang stehen muss, ist auch der 


unionsrechtliche Aspekt der Wegzugsbesteuerung in der vorliegenden Richtlinie erfasst: den 


Steuerpflichtigen wird die Möglichkeit eines Aufschubs bzw. einer Zahlung der Steuer in 


Raten über einige Jahre eingeräumt. 


• Klausel über den Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode (Switch-


over-Klausel) 







DE 9   DE 


Aufgrund der Schwierigkeiten, die mit der Anrechnung im Ausland gezahlter Steuern 


verbunden sind, neigen die Staaten zunehmend dazu, ausländische Einkünfte im 


Ansässigkeitsstaat von der Steuer freizustellen. Die unbeabsichtigten Negativauswirkungen 


dieser Vorgehensweise bestehen darin, dass ein Anreiz für einen Zustrom unversteuerter oder 


niedrig besteuerter Einkünfte in den Binnenmarkt geschaffen wird, in dem diese dank der im 


Unionsrecht verfügbaren Instrumente – häufig unversteuert – zirkulieren.  


Zur Bekämpfung solcher Praktiken kommen üblicherweise Switch-over-Klauseln zur 


Anwendung. Diese bewirken, dass die Einkünfte des Steuerpflichtigen besteuert (und nicht 


freigestellt) werden und er eine Gutschrift für im Ausland abgeführte Steuern erhält. 


Unternehmen werden so davon abgehalten, Gewinne aus einem Hochsteuergebiet in ein 


Niedrigsteuergebiet zu verlagern, sofern es keine ausreichenden Geschäftsgründe dafür gibt. 


Schwellenwert für Niedrigbesteuerung 


Die Kommission hatte in ihrem Vorschlag für eine GKKB-Richtlinie eine Switch-over-


Klausel für Fälle vorgesehen, in denen aus einem Drittland in den Binnenmarkt fließende 


Einkünfte in dem betreffenden Drittland einer Gewinnbesteuerung in Höhe von weniger als 


40 % des durchschnittlichen gesetzlichen Körperschaftsteuersatzes in der Union unterlagen. 


Damit würden Einkünfte aus Drittländern die Union erst nach Besteuerung in einer Höhe 


erreichen, die zumindest der niedrigsten Besteuerung entspricht, der Einkünfte mit Ursprung 


in einem Mitgliedstaat unterliegen. Im Vorschlag für eine GKKB-Richtlinie wird als 


Vergleichsgröße der durchschnittliche gesetzliche Körperschaftsteuersatz in der Union 


herangezogen.  


In Anbetracht der Tatsache, dass die vorliegende Richtlinie weder ein vollständiges 


Körperschaftsteuersystem noch ein EU-weites Konsolidierungsverfahren für die 


Bemessungsgrundlage von Unternehmensgruppen (wie im Vorschlag für eine GKKB-


Richtlinie) vorsieht, läge es nahe, den gesetzlichen Körperschaftsteuersatz im Mitgliedstaat 


des Steuerpflichtigen, der die ausländischen Einkünfte bezieht, als Vergleichsgröße 


heranzuziehen – zumindest solange, bis der Vorschlag für eine GKKB-Richtlinie, wie von der 


Kommission angekündigt, wieder vorgelegt wird.  


Das vorgeschlagene System trägt der Tatsache Rechnung, dass die Körperschaftsteuersätze in 


der Union nicht harmonisiert sind. Um Praktiken der Steuervermeidung zu begegnen, sollte 


der Schwellenwert so angesetzt sein, dass Situationen erfasst sind, in denen die Besteuerung 


jene im Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen, der die Einkünfte bezieht, um 50 % 


unterschreitet. Der Schwellenwert sollte jedoch auch nicht so niedrig angesetzt sein, dass das 


Vorgehen insofern seinen Sinn verliert, als nur noch die aggressivsten Steuergebiete erfasst 


werden. Vor diesem Hintergrund dürfte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einem fairen 


Steuerwettbewerb und der notwendigen Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken 


erreicht werden, wenn als Prüfkriterium herangezogen wird, ob der gesetzliche 


Körperschaftsteuersatz im Sitzland des Unternehmens oder im Land, in dem die Betriebsstätte 


belegen ist, weniger als 40 % des gesetzlichen Körperschaftsteuersatzes im Mitgliedstaat des 


Steuerpflichtigen beträgt.  


Zudem würden bei Geltung der Switch-over-Klausel in die Union fließende Einkünfte mit 


Ursprung in Drittländern vom Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen zum selben Satz besteuert 


wie inländische Einkünfte, womit sichergestellt wäre, dass Zahlungen mit Ursprung in der 


Union und Zahlungen mit Ursprung in Drittländern gleichbehandelt werden. Auf diese Weise 
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würden die Mitgliedstaaten sowohl ihren europäischen als auch ihren internationalen 


Verpflichtungen nachkommen. 


• Allgemeine Vorschrift zur Verhinderung von Missbrauch  


Steuerplanungsstrategien sind außerordentlich differenziert, während sich das Steuerrecht in 


der Regel nicht rasch genug entwickelt, um alle für eine Kontrolle der Steuerplanung 


erforderlichen besonderen Vorkehrungen vorzusehen. Deshalb ist eine allgemeine Vorschrift 


zur Verhinderung von Missbrauch in einem Steuersystem nützlich; trotz Fehlens besonderer 


Vorschriften zur Bekämpfung der Steuervermeidung kann so gegen missbräuchliche 


Steuerpraktiken vorgegangen werden. 


Die allgemeine Vorschrift schließt etwaige Lücken in den besonderen Vorschriften eines 


Landes zur Verhinderung von Missbrauch im Bereich der Steuervermeidung. So können die 


Behörden verhindern, dass Steuerpflichtige Nutzen aus missbräuchlichen Steuergestaltungen 


ziehen. Im Einklang mit dem acquis soll die vorgeschlagene allgemeine Vorschrift zur 


Verhinderung von Missbrauch die Kriterien des EuGH für eine künstliche Gestaltung 


widerspiegeln, soweit diese in der Union zur Anwendung kommen. 


• Vorschriften für beherrschte ausländische Unternehmen 


Steuerpflichtige, die Tochtergesellschaften in Niedrigsteuergebieten beherrschen, können im 


Rahmen der Steuerplanung beträchtliche Gewinne aus der Muttergesellschaft, die hoher 


Besteuerung unterliegt, in Tochtergesellschaften, die niedriger Besteuerung unterliegen, 


verlagern. Im Ergebnis sinkt dabei die steuerliche Gesamtbelastung der Gruppe. Die 


vorstehenden Ausführungen zum Schwellenwert für Niedrigbesteuerung gelten auch für 


Vorschriften für beherrschte ausländische Unternehmen. 


In die Tochtergesellschaft verlagerte Einkünfte sind in der Regel mobile passive Einkünfte. 


Ein übliches Verfahren besteht etwa darin, innerhalb einer Gruppe zunächst das 


Eigentumsrecht an immateriellen Wirtschaftsgütern (z. B. Rechte geistigen Eigentums) an das 


beherrschte ausländische Unternehmen zu übertragen und dann erhebliche Einkünfte in Form 


von Lizenzgebühren für die Nutzung der Wirtschaftsgüter, die nun Eigentum des beherrschten 


ausländischen Unternehmens sind und von diesem verwaltet werden, zu verlagern. Es liegt 


auf der Hand, dass das Funktionieren des Binnenmarkts unter solchen Praktiken der 


Gewinnverlagerung leidet, insbesondere wenn die Einkünfte aus der EU in Drittländer mit 


Niedrigbesteuerung verschoben werden.  


Die Vorschriften für beherrschte ausländische Unternehmen ordnen die Einkünfte einer 


niedrig besteuerten beherrschten ausländischen Tochtergesellschaft ihrer Muttergesellschaft 


zu. Damit muss die Muttergesellschaft diese Einkünfte im Staat ihrer Ansässigkeit versteuern 


– bei dem es sich in der Regel um ein Hochsteuergebiet handelt. Die Rechtsvorschriften für 


beherrschte ausländische Unternehmen zielen folglich darauf ab, den Anreiz zur Verlagerung 


von Einkünften in Gebiete, in denen sie niedriger Besteuerung unterliegen, zu beseitigen. 


• Rahmenregelung für das Vorgehen gegen hybride Gestaltungen 


Hybride Gestaltungen (Steuerarbitrage) ergeben sich aus Unterschieden zwischen zwei 


Steuersystemen bei der rechtlichen Einordnung von Zahlungen (Finanzinstrumenten) oder 


Unternehmen. Solche Inkongruenzen führen oft zum doppelten Abzug oder zum Abzug in 


einem Land bei gleichzeitiger Nichtbesteuerung im anderen Land. Steuerpflichtige machen 


sich häufig – insbesondere bei grenzüberschreitenden Strukturen – solche Inkongruenzen 
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zwischen den nationalen Steuersystemen zunutze und verringern damit ihre Steuerschuld in 


der Union insgesamt. 


Dieses Problem wurde sowohl von der Gruppe „Verhaltenskodex“ 


(Unternehmensbesteuerung) als auch von der OECD untersucht. Um zu gewährleisten, dass 


die Mitgliedstaaten Vorschriften für ein wirksames Vorgehen gegen derartige Inkongruenzen 


erlassen, sieht die Richtlinie vor, dass die rechtliche Einordnung eines hybriden Instruments 


oder Unternehmens durch den Mitgliedstaat, in dem eine Zahlung, eine Aufwendung oder ein 


Verlust ihren bzw. seinen Ursprung hat, von dem anderen von der Inkongruenz betroffenen 


Mitgliedstaaten anerkannt wird. 
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2016/0011 (CNS) 


Vorschlag für eine 


RICHTLINIE DES RATES 


mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren 


Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 


Artikel 115, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 


nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments
1
,  


nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
2
,  


gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 


in Erwägung nachstehender Gründe: 


(1) Die gegenwärtigen politischen Prioritäten im internationalen Steuerwesen stellen 


darauf ab, eine Besteuerung an dem Ort der Gewinnerwirtschaftung und der 


Wertschöpfung zu gewährleisten. Es kommt wesentlich darauf an, das Vertrauen in die 


Fairness der Steuersysteme wiederherzustellen und den Regierungen eine wirksame 


Ausübung ihrer Steuerhoheit zu ermöglichen. Diese neuen politischen Ziele wurden 


im Rahmen der Initiative der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 


Entwicklung (OECD) zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) in konkrete 


Handlungsempfehlungen umgesetzt. Dem Bedarf nach ausgewogener Besteuerung 


entsprechend hat die Kommission in einer Mitteilung vom 17. Juni 2015 einen 


Aktionsplan für eine faire und effiziente Unternehmensbesteuerung in der 


Europäischen Union
3
 (im Folgenden „Aktionsplan“) vorgestellt. 


(2) Als OECD-Mitglieder haben sich die meisten Mitgliedstaaten verpflichtet, die am 


5. Oktober 2015 veröffentlichten Ergebnisse der 15 BEPS-Aktionspunkte umzusetzen. 


Für das gute Funktionieren des Binnenmarkts kommt es darauf an, dass die 


Mitgliedstaaten – zumindest – ihre BEPS-Verpflichtungen erfüllen und allgemeine 


Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung und zur Gewährleistung einer 


fairen und effizienten Besteuerung in der Union ergreifen und dabei in kohärenter und 


koordinierter Weise vorgehen. In einem Raum hochgradig integrierter 


Volkswirtschaften bedarf es gemeinsamer strategischer Konzepte und eines 


abgestimmten Vorgehens, um den Binnenmarkt in seiner Funktionsfähigkeit zu 


                                                 
1 ABl. C , , S. . 
2 ABl. C , , S. . 
3
 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über eine faire und effiziente 


Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union – Fünf Aktionsschwerpunkte, COM(2015) 302 


final vom 17. Juni 2015. 
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stärken und die positiven Auswirkungen der BEPS-Initiative zu maximieren. Zudem 


kann ein gemeinsamer Rahmen eine Fragmentierung des Marktes verhindern und 


bezüglich der derzeitigen Inkongruenzen und Verzerrungen Abhilfe schaffen. Wenn 


die nationalen Durchführungsmaßnahmen EU-weit einheitlich ausgerichtet sind, haben 


die Steuerpflichtigen nicht zuletzt die Gewähr, dass die betreffenden Maßnahmen mit 


dem Unionsrecht in Einklang stehen. 


(3) Es bedarf Vorschriften zur Anhebung des durchschnittlichen Schutzniveaus gegen 


aggressive Steuerplanung im Binnenmarkt. Diese Vorschriften müssen sich in 


28 verschiedene Systeme der Unternehmensbesteuerung einfügen. Sie sollten daher 


auf allgemeine Bestimmungen beschränkt und ihre Umsetzung sollte den 


Mitgliedstaaten überlassen bleiben, da diese am besten in der Lage sind, den 


verschiedenen Elementen der Vorschriften eine ihren Steuersystemen angemessene 


Form zu geben. Dieses Ziel könnte über die Gewährleistung eines EU-weiten 


Mindestschutzes für die nationalen Körperschaftsteuersysteme erreichen werden. Es 


bedarf also einer Koordinierung des Vorgehens der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung 


der Ergebnisse der 15 BEPS-Aktionspunkte für eine wirksamere Bekämpfung von 


Steuervermeidungspraktiken im Binnenmarkt als ganzem. Es ist folglich erforderlich, 


in bestimmten Bereichen einen einheitlichen Mindestschutz für den Binnenmarkt zu 


gewährleisten. 


(4) Es bedarf Vorschriften, die für alle Steuerpflichtigen gelten, die in einem Mitgliedstaat 


der Körperschaftsteuer unterliegen. Diese Vorschriften sollten auch für Betriebsstätten 


dieser steuerpflichtigen Unternehmen gelten, die möglicherweise in einem oder 


mehreren anderen Mitgliedstaaten belegen sind. Steuerpflichtige Unternehmen können 


in einem Mitgliedstaat steuerlich ansässig sein oder Betriebsstätten nach dem Recht 


eines Mitgliedstaats unterhalten. Betriebsstätten von Unternehmen, die in einem 


Drittland steuerlich ansässig sind, sollten diesen Vorschriften ebenfalls unterliegen, 


wenn sie sich in einem oder mehreren Mitgliedstaaten befinden. 


(5) Es bedarf Vorschriften, um der Aushöhlung der Steuerbasis (Gewinnverkürzung) im 


Binnenmarkt und der Gewinnverlagerung aus dem Binnenmarkt entgegenzuwirken. 


Um zu diesem Ziel beizutragen, bedarf es folgender Maßnahmen: Beschränkung der 


Abzugsfähigkeit von Zinsen (Zinsschranke), Wegzugsbesteuerung, Wechsel von der 


Freistellungs- zur Anrechnungsmethode (Switch-over-Klausel), allgemeine Vorschrift 


zur Verhinderung von Missbrauch, Vorschriften für beherrschte ausländische 


Unternehmen, Rahmenregelung für das Vorgehen gegen hybride Gestaltungen. Führen 


diese Vorschriften zu Doppelbesteuerung, sollten Steuerpflichtige durch Abzug der in 


einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland entrichteten Steuer entlastet werden. 


Die Vorschriften sollen somit nicht nur Steuervermeidung unterbinden, sondern auch 


verhindern, dass Markthemmnisse wie Doppelbesteuerung entstehen.  


(6) Um ihre Steuerbelastung insgesamt zu verringern, betreiben internationale 


Unternehmensgruppen zunehmend Gewinnverlagerung, häufig durch überhöhte 


Zinszahlungen aus Hochsteuergebieten in Niedrigsteuergebiete. Die Zinsschranke soll 


derartige Praktiken eindämmen, indem die Abzugsfähigkeit der 


Nettofinanzierungskosten des Steuerpflichtigen (d. h. des Betrags, um den die 


finanziellen Aufwendungen die finanziellen Erträge überschreiten) beschränkt wird. 


Daher bedarf es eines festen Abzugssatzes für den Gewinn eines Steuerpflichtigen vor 


Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf 


immaterielle Vermögensgegenstände (EBITDA). Steuerfreie finanzielle Erträge 


sollten nicht mit finanziellen Aufwendungen verrechnet werden, da zur Bestimmung 


der abzugsfähigen Zinsen nur steuerpflichtige Einkünfte berücksichtigt werden sollten. 







DE 14   DE 


Um Steuerpflichtigen mit geringem BEPS-Risiko entgegenzukommen, sollte der 


Nettozins grundsätzlich bis zu einem festen Höchstbetrag abzugsfähig sein, der 


aktiviert wird, wenn dieser den auf der Grundlage des EBITDA-Satzes ermittelten 


Abzug übersteigt. Gehört der Steuerpflichtige einer Gruppe an, die konsolidierte 


Abschlüsse erstellt, sollte für die Zwecke der Genehmigung eines höheren Abzugs von 


Nettofinanzierungskosten die Verschuldung der Gruppe insgesamt betrachtet werden. 


Die Zinsschranke sollte für die Nettofinanzierungskosten des Steuerpflichtigen gelten, 


ohne dass unterschieden wird, ob es sich bei den Kosten um Verschuldung im Inland, 


im EU-Ausland oder in einem Drittland handelt. Obwohl allgemein anerkannt ist, dass 


auch Finanzunternehmen, d. h. Finanzinstitute und Versicherungsunternehmen, einer 


Zinsschranke unterliegen sollten, ist ebenfalls anerkannt, dass diese beiden Sektoren 


besondere Merkmale aufweisen, die eine auf sie zugeschnittene Regelung erfordern. 


Da die diesbezüglichen Diskussionen im internationalen und im EU-Kontext noch 


nicht hinreichend weit gediehen sind, können keine besonderen Regelungen für den 


Finanz- und Versicherungssektor vorgesehen werden. 


(7) Die Wegzugsbesteuerung stellt sicher, dass, wenn ein Steuerpflichtiger 


Vermögenswerte aus dem Steuergebiet eines Staats abzieht oder seinen Steuersitz aus 


diesem verlegt, der betreffende Staat den in seinem Hoheitsgebiet erzielten 


Kapitalertrag besteuern kann, auch wenn dieser zum Zeitpunkt des Wegzugs noch 


nicht realisiert wurde. Es ist daher festzulegen, in welchen Fällen Steuerpflichtige der 


Wegzugsbesteuerung unterliegen bzw. für noch nicht realisierte Kapitalerträge der von 


ihnen verlagerten Vermögenswerte besteuert werden. Zur Festsetzung der 


Steuerbeträge muss der Marktwert der verlagerten Vermögenswerte nach dem 


Fremdvergleichsgrundsatz ermittelt werden. Es ist darzulegen, wie die 


Wegzugsbesteuerung innerhalb der Union anzuwenden ist und unter welchen 


Bedingungen Konformität mit dem Unionsrecht besteht. Die Steuerpflichtigen sollten 


das Recht haben, den im Rahmen der Wegzugsbesteuerung festgesetzten Steuerbetrag 


entweder sofort zu entrichten oder ihre Steuerschuld, gegebenenfalls zuzüglich Zinsen 


und einer Sicherheit, in Ratenzahlungen über mehrere Jahre zu begleichen. Von 


Wegzugsbesteuerung ist abzusehen, wenn die Vermögenswerte nur vorübergehend 


verlagert werden und ihre Rückführung in den Ursprungsmitgliedstaat beabsichtigt ist, 


die Verlagerung der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen oder dem 


Liquiditätsmanagement dient oder es sich um Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder 


als Sicherheit gestellte Vermögenswerte handelt. 


(8) Aufgrund der Schwierigkeiten, die mit der Anrechnung im Ausland gezahlter Steuern 


verbunden sind, neigen die Staaten zunehmend dazu, ausländische Einkünfte im 


Ansässigkeitsstaat von der Steuer freizustellen. Die unbeabsichtigten 


Negativauswirkungen dieser Vorgehensweise bestehen jedoch darin, dass ein Anreiz 


für einen Zustrom unversteuerter oder niedrig besteuerter Einkünfte in den 


Binnenmarkt geschaffen wird, in dem diese dank der im Unionsrecht verfügbaren 


Instrumente – häufig unversteuert – zirkulieren. Zur Bekämpfung solcher Praktiken 


kommen üblicherweise Switch-over-Klauseln (über den Wechsel von der 


Freistellungs- zur Anrechnungsmethode) zur Anwendung. Es bedarf einer Switch-


over-Klausel, die auf bestimmte Arten ausländischer Einkünfte ausgerichtet ist, z. B. 


Gewinnausschüttungen, Erlöse aus der Veräußerung von Anteilen sowie in der Union 


von der Steuer freigestellte Betriebsstättengewinne aus Drittländern. Diese Einkünfte 


sollten in der Union steuerpflichtig sein, wenn ihre Besteuerung im Drittland unter 


einer bestimmten Schwelle liegt. Da die Switch-over-Klausel keine Kontrolle über das 


niedrig besteuerte Unternehmen erfordert und somit dessen Rechnungsabschlüsse 


möglicherweise unzugänglich sind, kann die Berechnung des effektiven Steuersatzes 
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sehr schwierig sein. Die Mitgliedstaaten sollten bei Anwendung der Switch-over-


Klausel daher den gesetzlichen Steuersatz anwenden. Um Doppelbesteuerung zu 


vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten, die die Switch-over-Klausel anwenden, die im 


Ausland abgeführten Steuern anrechnen. 


(9) Allgemeine Vorschriften zur Verhinderung von Missbrauch dienen in Steuersystemen 


dazu, gegen missbräuchliche Steuerpraktiken vorzugehen, die noch nicht unter 


besondere Vorschriften fallen. Allgemeine Vorschriften zur Verhinderung von 


Missbrauch sollen somit Lücken schließen, ohne sich auf die Anwendbarkeit 


besonderer Vorschriften zur Verhinderung von Missbrauch auszuwirken. Innerhalb der 


Union sollten die allgemeinen Vorschriften zur Verhinderung von Missbrauch nur auf 


„rein künstliche“ (unangemessene) Gestaltungen angewendet werden; andernfalls 


sollte der Steuerpflichtige das Recht haben, die steuereffizienteste Struktur für seine 


geschäftlichen Angelegenheiten zu wählen. Zudem ist zu gewährleisten, dass die 


allgemeinen Vorschriften zur Verhinderung von Missbrauch im Inland, innerhalb der 


Union und gegenüber Drittländern einheitlich angewendet werden, damit sich ihr 


Anwendungsbereich und die Ergebnisse ihrer Anwendung in inländischen und 


grenzüberschreitenden Situationen nicht unterscheiden. 


(10) Die Vorschriften für beherrschte ausländische Unternehmen bewirken, dass die 


Einkünfte einer niedrig besteuerten beherrschten Tochtergesellschaft ihrer 


Muttergesellschaft zugeordnet werden. Damit ist die Muttergesellschaft für diese ihr 


zugeordneten Einkünfte in dem Staat steuerpflichtig, in dem sie steuerlich ansässig ist. 


Je nach den politischen Prioritäten des betreffenden Staates können die Vorschriften 


für beherrschte ausländische Unternehmen auf eine niedrig besteuerte 


Tochtergesellschaft als ganze oder nur auf Einkünfte abzielen, die ihr künstlich 


zugeleitet werden. Es ist wünschenswert, sowohl Situationen in Drittländern als auch 


in der Union in Betracht zu ziehen. Damit die Vorschriften mit den Grundfreiheiten in 


Einklang stehen, sollten sie sich innerhalb der Union nur auf Gestaltungen auswirken, 


die zu einer künstlichen Gewinnverlagerung aus dem Mitgliedstaat der 


Muttergesellschaft zum beherrschten ausländischen Unternehmen führen. Hierbei 


sollten die der Muttergesellschaft zugeordneten Einkünfte gemäß dem 


Fremdvergleichsgrundsatz berichtigt werden, sodass der Staat der Muttergesellschaft 


die Einkünfte des beherrschten ausländischen Unternehmens nur so weit besteuert, wie 


sie diesem Grundsatz nicht entsprechen. Die Vorschriften für beherrschte ausländische 


Unternehmen sollten weder für Finanzunternehmen gelten, die in der Union steuerlich 


ansässig sind, noch für in der Union belegene Betriebsstätten von Finanzunternehmen. 


Grund ist, dass die Vorschriften für beherrschte ausländische Unternehmen innerhalb 


der Union nur für künstliche Gestaltungen ohne wirtschaftliche Substanz gelten 


sollten, was impliziert, dass der hochgradig regulierte Finanz- und 


Versicherungssektor kaum unter diese Vorschriften fallen würde.  


(11) Hybride Gestaltungen (Steuerarbitrage) ergeben sich aus Unterschieden zwischen zwei 


Steuersystemen bei der rechtlichen Einordnung von Zahlungen (Finanzinstrumenten) 


oder Unternehmen. Solche Inkongruenzen führen oft zu einem Steuerabzug in den 


beiden Steuersystemen oder zum Abzug in einem Land bei gleichzeitiger 


Nichtbesteuerung im anderen Land. Um dies zu verhindern, bedarf es Vorschriften, 


nach denen eines der beiden betroffenen Steuergebiete eine rechtliche Einordnung des 


hybriden Instruments oder Unternehmens vornimmt und das andere Steuergebiet diese 


Einordnung anerkennt. Zwar haben sich die Mitgliedstaaten im Rahmen der Gruppe 


„Verhaltenskodex“ (Unternehmensbesteuerung) auf Leitlinien zur steuerlichen 
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Behandlung hybrider Unternehmen
4
 und hybrider Betriebsstätten


5
 innerhalb der Union 


sowie zur steuerlichen Behandlung hybrider Unternehmen im Verhältnis zu 


Drittländern verständigt, dennoch bedarf es verbindlicher Vorschriften. Die 


Anwendung dieser Vorschriften ist auf hybride Gestaltungen, die Mitgliedstaaten 


betreffen, zu beschränken. Hybride Gestaltungen, die Mitgliedstaaten und Drittländer 


betreffen, bedürfen weiterer Prüfung. 


(12) Hervorzuheben ist, dass die Umsetzung der Vorschriften zur Bekämpfung der 


Steuervermeidung gemäß dieser Richtlinie keine Auswirkungen auf die Verpflichtung 


der Steuerpflichtigen zur Einhaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes oder das Recht 


der Mitgliedstaaten hat, erforderlichenfalls eine Aufwärtskorrektur der Steuerschuld 


gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz vorzunehmen. 


(13) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 


Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates
6
 


konsultiert. In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der 


vorliegenden Richtlinie gilt das Recht auf Schutz personenbezogener Daten gemäß 


Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie der Richtlinie 


95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
7
. 


(14) Ein wesentliches Ziel der vorliegenden Richtlinie ist es, die Resilienz des 


Binnenmarkts insgesamt gegenüber grenzüberschreitenden 


Steuervermeidungspraktiken zu stärken, was nicht ausreichend erreicht werden kann, 


wenn die Mitgliedstaaten einzeln tätig werden. Die nationalen 


Körperschaftsteuersysteme sind unterschiedlich, und ein eigenständiges Tätigwerden 


der Mitgliedstaaten würde nur die bestehende Fragmentierung des Binnenmarkts im 


Bereich der direkten Steuern reproduzieren. Ineffizienz und Verzerrungen in der 


Wechselwirkung unterschiedlicher nationaler Maßnahmen würden so fortgeschrieben; 


die Konsequenz wäre ein Mangel an Koordination. Stattdessen sollten in Anbetracht 


der Tatsache, dass Ineffizienz im Binnenmarkt vor allem zu grenzüberschreitenden 


Problemen führt, Abhilfemaßnahmen auf Unionsebene ergriffen werden. Es bedarf 


also Lösungen, die für den Binnenmarkt insgesamt tauglich sind, und diese lassen sich 


besser auf Unionsebene erzielen. Die Union kann daher im Einklang mit dem 


Subsidiaritätsprinzip in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union tätig 


werden. Im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im selben Artikel 


geht die vorliegende Richtlinie nicht über das zur Erreichung des genannten Ziels 


erforderliche Maß hinaus. Die Richtlinie sieht einen Mindestschutz für den 


Binnenmarkt vor und strebt folglich nur das zur Zielerreichung wesentliche 


Mindestmaß an Koordination innerhalb der Union an. 


(15) Die Kommission sollte die Umsetzung dieser Richtlinie drei Jahre nach ihrem 


Inkrafttreten bewerten und dem Rat darüber Bericht erstatten. Die Mitgliedstaaten 


sollten der Kommission alle für diese Bewertung erforderlichen Informationen 


übermitteln — 


                                                 
4 Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung) – Bericht an den Rat, 16553/14, FISC 225 vom 


11.12.2014. 
5 Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung) – Bericht an den Rat, 9620/15, FISC 60 vom 11.6.2015. 
6 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 


zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 


Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
7 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 


natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 


(ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 
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HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 


 


KAPITEL I 


 


ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 


Artikel 1 


Anwendungsbereich 


Diese Richtlinie gilt für alle Steuerpflichtigen, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 


körperschaftsteuerpflichtig sind, einschließlich der in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 


belegenen Betriebsstätten von Unternehmen, die steuerlich in einem Drittland ansässig sind. 


Artikel 2 


Begriffsbestimmungen 


Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck: 


1. „Fremdkapitalkosten“ Zinsaufwendungen und sonstige gleichartige Kosten, die 


einem Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Fremdkapital 


entstehen, einschließlich etwaiger Differenzen zwischen dem aufgenommenen 


Fremdkapital und dem bei Endfälligkeit rückzahlbaren Betrag, sowie die 


Zinskomponente bei einem Leasingvertrag, sofern der wirtschaftliche Eigentümer 


zum Abzug solcher Zinsen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 


Beschaffung von Kapital berechtigt ist; 


2. „überschüssige Fremdkapitalkosten“ den Betrag, um den die Fremdkapitalkosten für 


einen Steuerpflichtigen über Zinserträgen und sonstigen gleichartigen steuerbaren 


Erträgen aus Finanzanlagevermögen liegen, die der Steuerpflichtige erhält; 


3. „finanzieller Vermögenswert“ ein Finanzinstrument im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 


Nummer 15 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
8
 


sowie Einlagen und strukturelle Einlagen, Kreditforderungen und 


Versicherungsanlageprodukte; 


4. „Finanzunternehmen“ eines der folgenden Unternehmen: 


a) ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 


Nummer 1 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des 


Rates
9
; 


b) ein Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 13 Nummer 1 der 


Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
10


; 


                                                 
8 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 


Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 


12.6.2014, S. 349). 
9 Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für 


Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der 


Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 


93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1) 
10 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 


betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 


(Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 
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c) ein Rückversicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 13 Nummer 4 der 


Richtlinie 2009/138/EG; 


d) eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung, die in den 


Anwendungsbereich der Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments 


und des Rates
11


 fällt, es sei denn, ein Mitgliedstaat hat nach Artikel 5 der 


genannten Richtlinie beschlossen, diese auf die betroffene Einrichtung nicht 


oder nur teilweise anzuwenden, oder der bevollmächtigte Vermögensverwalter 


einer Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von Artikel 19 


Absatz 1 der Richtlinie 2003/41/EG; 


e) ein alternativer Investmentfonds (AIF), der von einem Verwalter alternativer 


Investmentfonds (AIFM) im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 


2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
12


 verwaltet wird; 


f) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des 


Artikels 1 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments 


und des Rates
13


; 


g) eine zentrale Gegenpartei im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung 


(EU) Nr. 648/2012
14


; 


h) ein Zentralverwahrer im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 der 


Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates
15


; 


5. „Übertragung von Vermögenswerten“ den Vorgang, bei dem das Besteuerungsrecht 


für die übertragenen Vermögenswerte auf einen anderen Mitgliedstaat oder ein 


Drittland übergeht, wobei die Vermögenswerte im wirtschaftlichen Eigentum 


desselben Steuerpflichtigen verbleiben, ausgenommen die vorübergehende 


Übertragung von Vermögenswerten, wenn die Vermögenswerte in den Mitgliedstaat 


des Übertragenden zurückgeführt werden sollen;  


6. „Verlegung des Steuersitzes“ den Vorgang, bei dem ein Steuerpflichtiger seinen 


Steuersitz in einem Mitgliedstaat aufgibt und in einem anderen Mitgliedstaat oder 


einem Drittland steuerlich ansässig wird; 


7. „Verlegung der Betriebsstätte“ den Vorgang, bei dem ein Steuerpflichtiger seine 


steuerliche Präsenz in einem Mitgliedstaat aufgibt und in einem anderen 


Mitgliedstaat oder einem Drittland eine solche Präsenz erwirbt, ohne in diesem 


Mitgliedstaat oder Drittland steuerlich ansässig zu werden. 


                                                 
11 Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die 


Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (ABl. L 235 


vom 23.9.2003, S. 10). 
12 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlament und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter 


alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 


Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 
13 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 


Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 


gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 
14 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über 


OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1) 
15 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur 


Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über 


Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung 


(EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1). 
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Artikel 3 


Mindestschutzniveau 


Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung einzelstaatlicher oder vertraglicher 


Bestimmungen zur Gewährleistung eines höheren Maßes an Schutz der inländischen 


Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlagen. 


 


KAPITEL II 


 


MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG DER 


STEUERVERMEIDUNG 


Artikel 4 


Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen 


1. Fremdkapitalkosten sind immer bis zur Höhe der vom Steuerpflichtigen 


vereinnahmten Zinsen oder anderen steuerbaren Erträge aus Finanzanlagevermögen 


abzugsfähig. 


2. Überschüssige Fremdkapitalkosten sind in dem Steuerjahr, in dem sie anfallen, nur 


bis zu 30 Prozent der Erträge des Steuerpflichtigen vor Zinsen, Steuern und 


Abschreibungen (EBITDA) oder bis zu einem Höchstbetrag von 1 000 000 EUR, je 


nachdem, welcher Betrag höher ist, abzugsfähig. Das EBITDA wird berechnet, 


indem zum steuerbaren Einkommen die steuerbereinigten Beträge für 


Nettozinsaufwendungen und andere zinsähnliche Kosten sowie die steuerbereinigten 


Beträge für Abschreibungen wieder hinzuaddiert werden.  


3. Abweichend von Absatz 2 kann dem Steuerpflichtigen das Recht auf vollständigen 


Abzug überschüssiger Fremdkapitalkosten gewährt werden, wenn er nachweisen 


kann, dass das Verhältnis zwischen seinem Eigenkapital und seinen 


Vermögenswerten insgesamt gleich hoch oder höher ist als das entsprechende 


Verhältnis auf Ebene der Gruppe.  


Unterabsatz 1 wird angewendet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 


a) Das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Gesamtvermögenswerten des 


Steuerpflichtigen gilt als gleich hoch wie das entsprechende Verhältnis auf 


Ebene der Gruppe, wenn das Verhältnis zwischen seinem Eigenkapital und 


seinen Gesamtvermögenswerten bis zu zwei Prozentpunkte darunter liegt. 


b) Die Gruppe umfasst alle Unternehmen, die in geprüfte konsolidierte 


Abschlüsse gemäß den Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) 


oder dem nationalen Finanzberichtssystem eines Mitgliedstaats oder den 


allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der Vereinigten Staaten 


(GAAP) einbezogen sind. 


c) Alle Forderungen und Verbindlichkeiten werden nach derselben Methode 


bewertet wie in den konsolidierten Abschlüssen. 


d) Von Eigenkapital und Gesamtvermögenswerten des Steuerpflichtigen werden 


Beiträge abgezogen, die in den letzten sechs Monaten vor dem entsprechenden 


Bilanzstichtag erfolgt sind, sofern diesen Beiträgen in den sechs Monaten vor 
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dem entsprechenden Bilanzstichtag erfolgte Entnahmen oder Ausschüttungen 


gegenüberstehen. 


e) Zahlungen an verbundene Unternehmen entsprechen nicht mehr als 10 Prozent 


der gesamten Zinsaufwendungen der Gruppe. 


4. Das EBITDA eines Steuerjahres, das nicht in vollem Umfang für die Deckung der 


Fremdkapitalkosten, die dem Steuerpflichtigen in dem betreffenden Steuerjahr oder 


in vorangegangenen Steuerjahren entstanden sind, verwendet wird, kann auf künftige 


Steuerjahre vorgetragen werden. 


5. Fremdkapitalkosten, die nicht gemäß Absatz 2 im laufenden Steuerjahr abgezogen 


werden können, sind bis zu 30 Prozent des EBITDA in den nachfolgenden 


Steuerjahren in derselben Weise abzugsfähig wie die Fremdkapitalkosten dieser 


Jahre. 


6. Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht für Finanzunternehmen.  


Artikel 5 


Wegzugsbesteuerung 


1. Der Steuerpflichtige wird in Höhe eines Betrags besteuert, der dem Marktwert der 


übertragenen Vermögenswerte zum Zeitpunkt des Wegzugs abzüglich ihres 


steuerlichen Werts entspricht, wenn einer der folgenden Umstände gegeben ist: 


a) Der Steuerpflichtige überträgt Vermögenswerte von seinem Sitz an seine in 


einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland belegene Betriebsstätte. 


b) Der Steuerpflichtige überträgt Vermögenswerte von seiner in einem 


Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte an seinen Sitz oder an eine andere 


Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland. 


c) Der Steuerpflichtige verlegt seinen Steuersitz in einen anderen Mitgliedstaat 


oder in ein Drittland, davon ausgenommen sind Vermögenswerte, die 


tatsächlich einer Betriebsstätte im vorigen Mitgliedstaat zuzurechnen sind.  


d) Der Steuerpflichtige verlegt seine in einem Mitgliedstaat belegene 


Betriebsstätte in ein anderes Land. 


Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c gilt jede nachfolgende Übertragung 


von Vermögenswerten aus der im vorigen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte, der 


diese Vermögenswerte tatsächlich zuzurechnen sind, in ein Drittland als 


Veräußerung zum Marktwert. 


2. Der Steuerpflichtige kann die Zahlung einer Wegzugsteuer nach Absatz 1 durch 


Teilzahlungen, die über mindestens fünf Jahre erfolgen, aufschieben, wenn einer der 


folgenden Umstände vorliegt: 


a) Der Steuerpflichtige überträgt Vermögenswerte von seinem Sitz an seine in 


einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland, das Vertragspartei des 


Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) ist, 


belegene Betriebsstätte. 


b) Der Steuerpflichtige überträgt Vermögenswerte von seiner in einem 


Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte an seinen Sitz oder an eine andere 


Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland, das 


Vertragspartei des EWR-Abkommens ist. 







DE 21   DE 


c) Der Steuerpflichtige verlegt seinen Steuersitz in einen anderen Mitgliedstaat 


oder in ein Drittland, das Vertragspartei des EWR-Abkommens ist. 


d) Der Steuerpflichtige verlegt seine Betriebsstätte in einen anderen Mitgliedstaat 


oder in ein Drittland, das Vertragspartei des EWR-Abkommens ist. 


3. Schiebt ein Steuerpflichtiger die Zahlung gemäß Absatz 2 auf, so können gemäß den 


Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats des Steuerpflichtigen oder des Mitgliedstaats, 


in dem die Betriebsstätte belegen ist, je nach Fall Zinsen erhoben werden, soweit dies 


zur Erhaltung des angesetzten Werts der Steuerschuld erforderlich ist.  


Bei nachweislichem und tatsächlichem Risiko, dass die Steuer nicht eingezogen 


werden kann, kann der Zahlungsaufschub gemäß Absatz 2 von einer 


Sicherheitsleistung des Steuerpflichtigen abhängig gemacht werden.  


Unterabsatz 2 gilt nicht, wenn das im Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen oder der 


Betriebsstätte geltende Recht die Möglichkeit vorsieht, die Steuerschuld bei einem 


anderen Steuerpflichtigen, der Mitglied derselben Gruppe und in diesem 


Mitgliedstaat steuerlich ansässig ist, einzufordern. 


4. Der Zahlungsaufschub gemäß Absatz 2 wird umgehend beendet und die geschuldete 


Steuer wird einziehbar, wenn 


a) die übertragenen Vermögenswerte veräußert werden; 


b) die übertragenen Vermögenswerte anschließend in ein Drittland weitergeleitet 


werden; 


c) der Steuersitz oder die Betriebsstätte des Steuerpflichtigen anschließend in ein 


Drittland verlegt wird; 


d) der Steuerpflichtige Insolvenz anmeldet oder abgewickelt wird. 


5. Bei der Übertragung von Vermögenswerten oder der Verlagerung von Steuersitz 


oder Betriebsstätte in einen anderen Mitgliedstaat erkennt dieser Mitgliedstaat den 


Marktwert an, den der Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen oder der Betriebsstätte als 


Ausgangswert der Vermögenswerte für steuerliche Zwecke festgesetzt hat. 


6. Für die Zwecke der Absätze 1 bis 5 ist der „Marktwert“ der Betrag, für den zwischen 


vertragswilligen unabhängigen Käufern und Verkäufern in einer direkten 


Transaktion Vermögenswerte ausgetauscht oder gegenseitige Verpflichtungen 


abgerechnet werden können.  


7. Dieser Artikel gilt nicht für die vorübergehende Übertragung von Vermögenswerten, 


die wieder in den Mitgliedstaat des Übertragenden zurückgeführt werden sollen. 


Artikel 6 


Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode (Switch-over-Klausel) 


1. Die Mitgliedstaaten gewähren keine Steuerbefreiung für die ausländischen Einkünfte 


eines Steuerpflichtigen, die dieser als Gewinnausschüttung von einem Unternehmen 


in einem Drittland oder als Erlös aus dem Verkauf von Anteilen an einem 


Unternehmen in einem Drittland oder als Einkünfte aus einer Betriebsstätte in einem 


Drittland bezogen hat, wenn das Unternehmen oder die Betriebsstätte im Land des 


Steuersitzes oder in dem Land, in dem die Betriebsstätte belegen ist, einem 


gesetzlichen Körperschaftsteuersatz von weniger als 40 Prozent des 


Regelsteuersatzes unterliegt, der im Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen im Rahmen 
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des geltenden Körperschaftsteuersystems erhoben worden wäre. In diesem Fall 


unterliegen die ausländischen Einkünfte des Steuerpflichtigen der Steuer, wobei die 


im Drittland entrichtete Steuer von der Steuerschuld im Land des Steuersitzes 


abgezogen wird. Der Abzug darf den zuvor berechneten Betrag der Steuer, der auf 


das steuerbare Einkommen entfällt, nicht übersteigen. 


2. Absatz 1 gilt nicht für die folgenden Arten von Verlusten: 


a) Verluste der in einem Drittland belegenen Betriebsstätte eines 


gebietsansässigen Steuerpflichtigen; 


b) Verluste aus der Veräußerung von Anteilen an einem Unternehmen, das seinen 


Steuersitz in einem Drittland hat. 


Artikel 7 


Allgemeine Vorschrift zur Verhinderung von Missbrauch 


1. Unangemessene Gestaltungen oder eine Abfolge solcher Gestaltungen, bei denen der 


wesentliche Zweck darin besteht, einen steuerlichen Vorteil zu erlangen, der Ziel 


oder Zweck der ansonsten geltenden Steuerbestimmungen zuwiderläuft, bleiben bei 


der Berechnung der Körperschaftsteuerschuld unberücksichtigt. Eine Gestaltung 


kann mehr als einen Schritt oder Teil umfassen. 


2. Für die Zwecke von Absatz 1 gilt eine Gestaltung oder eine Abfolge solcher 


Gestaltungen in dem Umfang als unangemessen, wie sie nicht aus triftigen 


wirtschaftlichen Gründen vorgenommen wurde, die die wirtschaftliche Realität 


widerspiegeln. 


3. Bleiben Gestaltungen oder eine Abfolge solcher Gestaltungen gemäß Absatz 1 


unberücksichtigt, wird die Steuerschuld anhand der wirtschaftlichen Substanz im 


Einklang mit nationalem Recht berechnet. 


Artikel 8 


Vorschriften für beherrschte ausländische Unternehmen 


1. Die Steuerbemessungsgrundlage eines Steuerpflichtigen schließt die nicht 


ausgeschütteten Gewinne von Unternehmen ein, wenn die folgenden 


Voraussetzungen erfüllt sind: 


a) Der Steuerpflichtige hält selbst oder zusammen mit seinen verbundenen 


Unternehmen im Sinne der anwendbaren Körperschaftsteuerregelung mittelbar 


oder unmittelbar mehr als 50 % der Stimmrechte oder er hält mehr als 


50 Prozent des Kapitals oder er hat Anspruch auf mehr als 50 % der Gewinne 


dieses Unternehmens. 


b) Gewinne unterliegen nach der allgemeinen Regelung in dem Land des 


Unternehmens einem effektiven Körperschaftsteuersatz von weniger als 40 % 


Prozent des effektiven Steuersatzes, der nach der geltenden 


Körperschaftsteuerregelung im Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen erhoben 


worden wäre. 


c) Mehr als 50 Prozent der Einkünfte des Unternehmens fallen unter eine der 


folgenden Kategorien:  


i) Zinsen oder sonstige Einkünfte aus Finanzanlagevermögen; 
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ii) Lizenzgebühren oder sonstige Einkünfte aus geistigem Eigentum oder 


handelbare Genehmigungen; 


iii) Dividenden und Einkünfte aus der Veräußerung von Anteilen; 


iv) Einkünfte aus Finanzierungsleasing; 


v) Einkünfte aus unbeweglichen Gegenständen, es sei denn, der 


Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen wäre gemäß einem Abkommen mit 


einem Drittland nicht berechtigt gewesen, die Einkünfte zu besteuern; 


vi) Einkünfte aus Tätigkeiten von Versicherungen, Banken und anderen 


Finanzinstituten; 


vii) Einkünfte aus Dienstleistungen, die dem Steuerpflichtigen oder den mit 


ihm verbundenen Unternehmen erbracht wurden. 


d) Bei dem Unternehmen handelt es sich nicht um eine Gesellschaft, deren 


Hauptaktiengattung regelmäßig an einer oder mehr amtlichen Börsen gehandelt 


wird. 


Unterabsatz 1 Buchstabe c gilt für Finanzunternehmen nur dann, wenn mehr als 


50 % Prozent der Einkünfte des Unternehmens in diesen Kategorien auf 


Transaktionen mit dem Steuerpflichtigen oder seinen verbundenen Unternehmen 


zurückzuführen sind. 


2. Die Mitgliedstaaten wenden Absatz 1 nicht an, wenn ein Unternehmen steuerlich in 


einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland, das Vertragspartei des EWR-


Abkommens ist, ansässig ist oder im Fall einer Betriebsstätte eines 


Drittlandsunternehmens, die in einem Mitgliedstaat belegen ist, es sei denn, es 


handelt sich um eine rein künstliche Gestaltung oder soweit das Unternehmen im 


Rahmen seiner Tätigkeit unangemessene Gestaltungen nutzt, deren wesentlicher 


Zweck darin besteht, einen steuerlichen Vorteil zu erlangen.  


Absatz 1 gilt weder für Finanzunternehmen, die in einem Mitgliedstaat oder in einem 


Drittland, das Vertragspartei des EWR-Abkommens ist, steuerlich ansässig sind, 


noch in Bezug auf ihre Betriebsstätten in einem oder mehreren Mitgliedstaaten. 


Für die Zwecke von Unterabsatz 1 gilt eine Gestaltung oder eine Abfolge von 


Gestaltungen als unangemessen, sofern das Unternehmen nicht selbst Eigentümer der 


Vermögenswerte wäre oder die Risiken, aus denen seine gesamten Einkünfte oder 


Teile davon erzielt werden, nicht eingegangen wäre, wenn es nicht von einer 


Gesellschaft beherrscht würde, deren Entscheidungsträger die für diese 


Vermögenswerte und Risiken relevanten Aufgaben ausführen, die für die Erzielung 


der Einkünfte des beherrschten Unternehmens ausschlaggebend sind. 


Nutzt das Unternehmen unangemessene Gestaltungen, so sind die in die 


Steuerbemessungsgrundlage der beherrschenden Gesellschaft einzubeziehenden 


Einkünfte auf Beträge begrenzt, die durch Vermögenswerte und Risiken erzielt 


werden, die mit den Aufgaben von Entscheidungsträgern zusammenhängen, die von 


der beherrschenden Gesellschaft ausgeführt werden. Die Zuweisung der Einkünfte 


eines beherrschten ausländischen Unternehmens erfolgt nach dem 


Fremdvergleichsgrundsatz. 
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Artikel 9 


Berechnung der Einkünfte eines beherrschten ausländischen Unternehmens 


1. Die in die Steuerbemessungsgrundlage einzubeziehenden Einkünfte werden nach den 


Körperschaftsteuervorschriften des Mitgliedstaats, in dem der Steuerpflichtige 


steuerlich ansässig ist, berechnet. Verluste werden nicht in die Bemessungsgrundlage 


einbezogen sondern vorgetragen und bei Anwendung von Artikel 8 in den 


Folgejahren berücksichtigt. 


2. Die in die Steuerbemessungsgrundlage einzubeziehenden Einkünfte werden anteilig 


zu dem Anspruch des Steuerpflichtigen an Gewinnen des Unternehmens berechnet. 


3. Die Einkünfte werden in das Steuerjahr einbezogen, in dem das Steuerjahr des 


Unternehmens endet. 


4. Schüttet das Unternehmen an den Steuerpflichtigen Gewinne aus, so werden die 


Einkünfte, die zuvor gemäß Artikel 8 in die Steuerbemessungsgrundlage einbezogen 


waren, bei der Berechnung des Betrags der auf die ausgeschütteten Gewinne zu 


erhebenden Steuer von der Bemessungsgrundlage abgezogen, um 


Doppelbesteuerung auszuschließen. 


5. Veräußert der Steuerpflichtige seine Beteiligung an dem Unternehmen, wird der 


noch nicht ausgeschüttete Teil der Erlöse, die zuvor gemäß Artikel 8 in die 


Steuerbemessungsgrundlage einbezogen waren, bei der Berechnung des Betrags der 


auf diese Erlöse zu erhebenden Steuer von der Bemessungsgrundlage abgezogen, um 


Doppelbesteuerung auszuschließen. 


Artikel 10 


Hybride Gestaltungen 


Ordnen zwei Mitgliedstaaten einen Steuerpflichtigen (hybrides Unternehmen), 


einschließlich seiner Betriebsstätten in einem oder mehreren Mitgliedstaaten, rechtlich 


unterschiedlich ein, so dass es zu Fällen kommt, in denen ein und dieselben 


Zahlungen, Aufwendungen oder Verluste sowohl in dem Mitgliedstaat, aus dem die 


Zahlungen stammen bzw. in dem die Aufwendungen oder Verluste angefallen sind, als 


auch in einem anderen Mitgliedstaat abgezogen werden oder zu Fällen, in denen 


Zahlungen in dem Mitgliedstaat, aus dem sie stammen, abgezogen werden, ohne im 


anderen Mitgliedstaat entsprechend einbezogen zu werden, ist die rechtliche 


Einordnung des hybriden Unternehmens durch den Mitgliedstaat, aus dem die 


Zahlungen stammen bzw. in dem die Aufwendungen oder Verluste angefallen sind, 


für den anderen Mitgliedstaat ausschlaggebend.  


 


Ordnen zwei Mitgliedstaaten eine Zahlung rechtlich unterschiedlich ein (hybrides 


Instrument) und führt dies zu Fällen, in denen in dem Mitgliedstaat, aus dem die 


Zahlung stammt, ein Abzug, im anderen Mitgliedstaat aber keine entsprechende 


Einbeziehung derselben Zahlung erfolgt, so ist die rechtliche Einordnung des hybriden 


Instruments durch den Mitgliedstaat, aus dem die Zahlung stammt, für den anderen 


Mitgliedstaat ausschlaggebend.  
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KAPITEL III 


 


SCHLUSSBESTIMMUNGEN 


Artikel 11 


Überprüfung 


1. Die Kommission bewertet die Umsetzung dieser Richtlinie drei Jahre nach ihrem 


Inkrafttreten und erstattet dem Rat darüber Bericht. 


2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle Informationen, die für eine 


Bewertung der Umsetzung dieser Richtlinie erforderlich sind.  


Artikel 12 


Umsetzung 


1. Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am […] die 


erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie 


nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 


Vorschriften mit. 


Sie wenden diese Vorschriften ab dem […] an. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 


oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 


Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 


2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 


Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 


Artikel 13 


Inkrafttreten 


Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 


Europäischen Union in Kraft. 


Artikel 14 


Adressaten 


Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 


 


Geschehen zu Brüssel am 


 Im Namen des Rates 


 Der Präsident 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 


1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  


 1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  


 1.2. Politikbereich(e) in der ABM/ABB-Struktur 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 


1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE 


1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative 


Vorschlag für eine Richtlinie des Rates mit Vorschriften zur Bekämpfung von 


Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren 


des Binnenmarkts 


1.2. Politikbereich(e) in der ABM/ABB-Struktur
16


  


14 


14 03 


1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  


 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neue Maßnahme  


 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neue Maßnahme im Anschluss an ein 


Pilotprojekt/eine vorbereitende Maßnahme
17


  


 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft die Verlängerung einer bestehenden 


Maßnahme  


 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Maßnahme  


1.4. Ziel(e) 


1.4.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der 


Kommission  


Im Arbeitsprogramm der Kommission für 2015 ist mehr Fairness im Steuerwesen als 


eine der Prioritäten der Kommission ausgewiesen. Ein Aktionsschwerpunkt im 


Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 ist daher die Verbesserung des 


Rechtsrahmens für die Besteuerung von Unternehmensgewinnen, indem Maßnahmen 


zur Bekämpfung von nicht akzeptabler Steuerplanung, Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung vorgeschlagen werden. 


1.4.2. Einzelziel(e) und ABM/ABB-Tätigkeit(en)  


Einzelziel  


Einführung – durch koordinierte Maßnahmen – eines Mindestschutzes für den 


Binnenmarkt vor den wichtigsten Steuerplanungsstrategien, die sich unmittelbar auf 


das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. 


ABM/ABB-Tätigkeit(en): 


ABB 3 


                                                 
16 ABM: Activity Based Management: maßnahmenbezogenes Management; ABB: Activity Based Budgeting: 


maßnahmenbezogene Budgetierung. 
17 Im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
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1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 


Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die 


Begünstigten/Zielgruppen auswirken dürfte. 


Die Besteuerung wird im Land der Gewinnerwirtschaftung und Wertschöpfung 


erfolgen, womit die Steuerlast fairer zwischen den Unternehmen in der EU verteilt 


wird. International tätigen Unternehmensgruppen werden sich somit keine 


Möglichkeiten der Steuerplanung mehr bieten, die nicht auch nur auf nationaler 


Ebene tätigen Steuerpflichtigen (insbesondere KMU) offenstehen.  


Die Steuerbasis der Mitgliedstaaten wird besser vor Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung geschützt.  


Das Vertrauen der Öffentlichkeit, der Bürgerinnen und Bürger sowie der 


Steuerpflichtigen in die Fairness der Steuersysteme wird allgemein gestärkt. 


1.4.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren  


Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des 


Vorschlags/der Initiative verfolgen lässt. 


Der Vorschlag übernimmt die Kriterien des Artikels 11 (Überprüfung) und des 


Artikels 12 (Umsetzung). 


1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  


1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf  


Besserer Schutz für den Binnenmarkt vor den wichtigsten Steuerplanungsstrategien, 


die sich unmittelbar auf das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. 


Vereinbarung eines gemeinsamen Ansatzes der EU für die Übertragung der BEPS-


Ergebnisse. 


1.5.2. Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der EU 


Gewährleistung der Kohärenz und Vermeidung von Inkongruenzen durch 


einheitliche Vorschriften und Verfahren in allen Mitgliedstaaten. Eine 


widersprüchliche und lückenhafte Umsetzung durch die Mitgliedstaaten würde den 


Erfolg des gesamten Projekts gefährden. 


1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse 


Bereits 1990 hat der Rat zwei sogenannte Richtlinien über die 


Unternehmensbesteuerung mit dem Ziel verabschiedet, Hemmnisse für das 


Funktionieren des Binnenmarktes zu beseitigen. Weitere Rechtsvorschriften im 


Bereich der Unternehmensbesteuerung, und zwar hinsichtlich grenzüberschreitender 


Tätigkeiten in der EU, wurden Ende der 1990er-Jahre verabschiedet.  


1.5.4. Vereinbarkeit mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche 


Synergieeffekte 


Dieser Vorschlag ist Teil eines mehrere Initiativen umfassenden Pakets. Positive 


Synergieeffekte können sowohl zwischen den einzelnen Maßnahmen des Pakets als 


auch zwischen diesen und den Vorschlägen des Pakets zur Steuertransparenz (März 


2015) und des Aktionsplans (Juni 2015) entstehen. 
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1.6. Laufzeit der Maßnahme und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen  


 Vorschlag/Initiative mit befristeter Laufzeit  


–  Laufzeit: [TT/MM]JJJJ bis [TT/MM]JJJJ  


–  Finanzielle Auswirkungen: JJJJ bis JJJJ  


 Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Laufzeit 


Anlaufphase von JJJJ bis JJJJ, 


anschließend reguläre Umsetzung. 


1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung
18 


 


 Direkte Verwaltung durch die Kommission 


–  durch ihre Dienststellen, einschließlich ihres Personals in den Delegationen der 


Union;  


–  durch Exekutivagenturen.  


 Geteilte Verwaltung mit Mitgliedstaaten  


 Indirekte Verwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an: 


–  Drittländer oder die von ihnen benannten Einrichtungen; 


–  internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben); 


– die EIB und den Europäischen Investitionsfonds; 


–  Einrichtungen im Sinne der Artikel 208 und 209 der Haushaltsordnung; 


–  öffentlich-rechtliche Körperschaften; 


–  privatrechtliche Einrichtungen, die im öffentlichen Auftrag tätig werden, sofern 


sie ausreichende Finanzsicherheiten bieten; 


–  privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung 


einer öffentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und die ausreichende 


Finanzsicherheiten bieten; 


–  Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Bereich der 


GASP im Rahmen des Titels V EUV betraut und in dem maßgeblichen 


Basisrechtsakt benannt sind. 


– Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung angegeben werden, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu 


erläutern. 


Bemerkungen  


Da der Vorschlag die Rechtssetzung betrifft, ist keine Methode der Mittelverwaltung 


anzugeben und der Kommission werden keine Haushaltsvollzugsaufgaben übertragen. 


                                                 
18 Erläuterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthält die 


Website BudgWeb (in französischer und englischer Sprache): 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 



http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  


2.1. Monitoring und Berichterstattung  


Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten 


erfolgen. 


Keine 


2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  


2.2.1. Ermittelte Risiken  


Keine 


2.2.2. Angaben zum Aufbau des Systems der internen Kontrolle 


Keine 


2.2.3. Abschätzung der Kosten und des Nutzens der Kontrollen sowie Bewertung des 


voraussichtlichen Fehlerrisikos  


n.z. 


2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  


Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen vorhanden oder 


vorgesehen sind. 


n.z. 
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3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES 


VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  


3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)  


 Bestehende Haushaltslinien  


In der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjährigen Finanzrahmens und der 


Haushaltslinien. 


Rubrik des 


Mehrjährigen 


Finanzrahmens 


Haushaltslinie 
Art der  


Ausgaben 
Finanzierungsbeiträge  


Nummer  


Keine [Bezeichnung…] 
GM/NGM


19 


von EFTA-


Ländern
20


 


 


von 


Kandidatenländern
21


 


 


von 


Drittländern 


nach Artikel 21 


Absatz 2 


Buchstabe b der 


Haushaltsordnung  


 
Keine 


 
GM/NGM JA/NEIN JA/NEIN JA/NEIN JA/NEIN 


 Neu zu schaffende Haushaltslinien  


In der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjährigen Finanzrahmens und der 


Haushaltslinien. 


Rubrik des 


Mehrjährigen 


Finanzrahmens 


Haushaltslinie 
Art der 


Ausgaben 
Finanzierungsbeiträge  


Nummer 


Keine 


 


GM/NGM 
von EFTA-


Ländern 


von 


Kandidatenländern 


von 


Drittländern 


nach Artikel 21 


Absatz 2 


Buchstabe b der 


Haushaltsordnung  


 
Keine 


 
 JA/NEIN JA/NEIN JA/NEIN JA/NEIN 


                                                 
19 GM = Getrennte Mittel/NGM = Nichtgetrennte Mittel. 
20 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  
21 Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidatenländer des Westbalkans. 
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3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  


[Zum Ausfüllen dieses Teils ist die Tabelle für Verwaltungsausgaben zu verwenden (2. Dokument im Anhang dieses Finanzbogens), 


die für die dienststellenübergreifende Konsultation in CISNET hochgeladen wird.] 


3.2.1. Übersicht  


in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


Rubrik des Mehrjährigen Finanzrahmens 


  
Nummer 


Nicht 


zutreffend……………...……………………………………………………………….] 


 


GD TAXUD 
  Jahr 


N
22


 


Jahr 


N+1 


Jahr 


N+2 


Jahr 


N+3 


Bei länger andauernden 


Auswirkungen (siehe 1.6) bitte 


weitere Spalten einfügen 


INSGESAMT 


 Operative Mittel          


Nummer der Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1)         


Zahlungen (2)         


Nummer der Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1a)         


Zahlungen (2 a)         


Aus der Dotation bestimmter operativer Programme finanzierte 


Verwaltungsausgaben
23


  


 


        


Nummer der Haushaltslinie  (3)         


Mittel INSGESAMT Verpflichtungen 
=1+1a 


+3 
        


                                                 
22 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
23 Technische und/oder administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), 


indirekte Forschung, direkte Forschung. 



http://www.cc.cec/budg/leg/internal/leg-070_internal_en.html
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für GD TAXUD 
Zahlungen 


=2+2a 


+3 
        


 


 


 


 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         


Zahlungen (5)         


 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 


finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  
(6)         


Mittel INSGESAMT  


unter der RUBRIK Nicht zutreffend 


des Mehrjährigen Finanzrahmens 


Verpflichtungen =4+ 6         


Zahlungen =5+ 6         


Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft: 


 Operative Mittel INSGESAMT  
Verpflichtungen (4)         


Zahlungen (5)         


 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 


finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  
(6)         


Mittel INSGESAMT  


unter den RUBRIKEN 1 bis 4 


des Mehrjährigen Finanzrahmens 


(Referenzbetrag) 


Verpflichtungen =4+ 6         


Zahlungen =5+ 6         
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Rubrik des Mehrjährigen Finanzrahmens 


  
5 Verwaltungsausgaben 


in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


 
  


Jahr 


N 


Jahr 


N+1 


Jahr 


N+2 


Jahr 


N+3 


Bei länger andauernden 


Auswirkungen (siehe 1.6) bitte 


weitere Spalten einfügen  


INSGESAMT 


GD TAXUD 


 Personalausgaben          


 Sonstige Verwaltungsausgaben          


GD TAXUD INSGESAMT Mittel          


 


Mittel INSGESAMT 


unter der RUBRIK 5 


des Mehrjährigen Finanzrahmens  


(Verpflichtungen insges. 


= Zahlungen insges.) 
        


in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


 
  Jahr 


N
24


 


Jahr 


N+1 


Jahr 


N+2 


Jahr 


N+3 


Bei länger andauernden 


Auswirkungen (siehe 1.6) bitte 


weitere Spalten einfügen 


INSGESAMT 


Mittel INSGESAMT  


unter den RUBRIKEN 1 bis 5 


des Mehrjährigen Finanzrahmens  


Verpflichtungen         


Zahlungen         


                                                 
24 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
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3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  


–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  


–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 


Mittel für Verpflichtungen in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


Ziele und 


Ergeb-


nisse 


angeben  


 


 


  
Jahr 
N 


Jahr 
N+1 


Jahr 
N+2 


Jahr 
N+3 


Bei länger andauernden Auswirkungen (siehe 1.6) 


bitte weitere Spalten einfügen 
INSGESAMT 


ERGEBNISSE 


Art
25


 


 


Durchschnitts-


kosten N
r.


 
Kosten N


r.
 


Kosten N
r.


 


Kosten N
r.


 


Kosten N
r.


 


Kosten N
r.


 


Kosten N
r.


 


Kosten 
Gesamt-


zahl 


Gesamt-


kosten 


EINZELZIEL Nr. 1
26


…                 


- 


Ergebnis 


                  


- 


Ergebnis 


                  


- 


Ergebnis 


                  


Zwischensumme für Einzelziel Nr. 1                 


EINZELZIEL Nr. 2 ...                 


- 


Ergebnis 


                  


Zwischensumme für Einzelziel Nr. 2                 


GESAMTKOSTEN                 


                                                 
25 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z. B. Zahl der Austauschstudenten, gebaute Straßenkilometer). 
26 Wie unter 1.4.2. („Einzelziel(e)…“) beschrieben.  
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3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 


3.2.3.1. Übersicht  


–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt  


–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel 


benötigt: 


in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


 Jahr 
N 


27
 


Jahr 
N+1 


Jahr 
N+2 


Jahr 
N+3 


Bei länger andauernden Auswirkungen 


(siehe 1.6) bitte weitere Spalten einfügen 
INSGESAMT 


 


RUBRIK 5 
des Mehrjährigen 


Finanzrahmens 


        


Personalausgaben          


Sonstige 


Verwaltungsausgaben  
        


Zwischensumme 


RUBRIK 5 
des Mehrjährigen 


Finanzrahmens  


        


 


Außerhalb der 


RUBRIK 5
28


 
des Mehrjährigen 


Finanzrahmens  


 


        


Personalausgaben          


Sonstige  
Verwaltungsausgaben 


        


Zwischensumme  
außerhalb der 


RUBRIK 5 
des Mehrjährigen 


Finanzrahmens  


        


 


INSGESAMT         


Der Mittelbedarf für Personal und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der Maßnahme zugeordnete 


Mittel der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel, die der für die 


Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen 


Mittelzuweisung zugeteilt werden. 


                                                 
27 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
28 Technische und/oder administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von 


Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung. 
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3.2.3.2. Geschätzter Personalbedarf 


–  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  


–  Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 


Schätzung in Vollzeitäquivalenten 


  


Jahr 
N 


Jahr 
N+1 


Jahr N+2 
Jahr 


N+3 


Bei länger 


andauernden 


Auswirkungen 


(siehe 1.6) 


bitte weitere 


Spalten 


einfügen 


 Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) 
  


 XX 01 01 01 (am Sitz und in den 


Vertretungen der Kommission) 
       


 XX 01 01 02 (in den Delegationen)        


 XX 01 05 01 (indirekte Forschung)        


 10 01 05 01 (direkte Forschung)        


  Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten: (VZÄ))
29


 


  


 XX 01 02 01 (VB, ANS und LAK der 


Globaldotation) 
       


 XX 01 02 02 (VB, ÖB, ANS, LAK und JSD 


in den Delegationen) 
       


 XX01 04 yy
30


 


  


 - am Sitz 


 
        


 - in den 


Delegationen  
        


 XX 01 05 02 (VB, ANS und LAK der 


indirekten Forschung) 
       


 10 01 05 02 (VB, ANS und LAK der direkten 


Forschung) 
       


 Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)        


 INSGESAMT        


XX steht für den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltstitel. 


Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes 


Personal der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen 


etwaige zusätzliche Mittel, die der für die Verwaltung der Maßnahme zuständigen 


GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen 


Mittelzuweisung zugeteilt werden. 


Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 


Beamte und Zeitbedienstete  


                                                 
29 VB = Vertragsbedienstete, ÖB = Örtliche Bedienstete, ANS = Abgeordnete nationale Sachverständige, LAK = 


Leiharbeitskräfte, JSD = junge Sachverständige in Delegationen.  
30 Teilobergrenze für aus operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien). 
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Externes Personal  
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3.2.4. Vereinbarkeit mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen  


–  Der Vorschlag/Die Initiative ist mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen 


vereinbar. 


–  Der Vorschlag/Die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden Rubrik 


des Mehrjährigen Finanzrahmens. 


Bitte erläutern Sie die erforderliche Anpassung unter Angabe der betreffenden Haushaltslinien und der 


entsprechenden Beträge. 


[…] 


–  Der Vorschlag/Die Initiative erfordert eine Inanspruchnahme des 


Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des Mehrjährigen Finanzrahmens. 


Bitte erläutern Sie den Bedarf unter Angabe der betreffenden Rubriken und Haushaltslinien sowie der 


entsprechenden Beträge. 


[…] 


3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  


– Der Vorschlag/Die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.  


– Der Vorschlag/Die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor: 


Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


 
Jahr 


N 


Jahr 


N+1 


Jahr 


N+2 


Jahr 


N+3 


Bei länger andauernden 


Auswirkungen (siehe 1.6) bitte 


weitere Spalten einfügen 


Insgesamt 


Geldgeber/kofinanzierende 


Einrichtung  
        


Kofinanzierung 


INSGESAMT  
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3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  


–  Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 


–  Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar: 


–  auf die Eigenmittel  


–  auf die sonstigen Einnahmen  


in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


Einnahmenlinie: 


Für das 


laufende 


Haushaltsjahr 


zur Verfügung 


stehende 


Mittel 


Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative
31


 


Jahr 
N 


Jahr 
N+1 


Jahr 
N+2 


Jahr 
N+3 


Bei länger andauernden Auswirkungen 


(siehe 1.6) bitte weitere Spalten einfügen 


Artikel ….         


Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) 


Ausgabenlinie(n) an. 


n.z. 


Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden. 


n.z. 


                                                 
31 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d. h. abzüglich 25 % für 


Erhebungskosten, anzugeben. 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 2.12.2015, V R 25/13


Organschaft mit Tochterpersonengesellschaft - teleologische Extension


Leitsätze


Neben einer juristischen Person kann auch eine Personengesellschaft in das Unternehmen des Organträgers 
eingegliedert sein, wenn Gesellschafter der Personengesellschaft neben dem Organträger nur Personen sind, die 
nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unternehmen des Organträgers finanziell eingegliedert sind (Änderung der 
Rechtsprechung).


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts München vom 13. März 2013  3 K 235/10 
aufgehoben.
Die Sache wird an das Finanzgericht München zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


1 I. Streitig ist, ob die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine Aktiengesellschaft, als Organträger 
--ebenso wie eine andere Tochtergesellschaft-- nichtsteuerbare Leistungen an zwei Tochter-
Kommanditgesellschaften (KGs) als Organgesellschaften erbracht hat.


2 Die Klägerin war im Streitjahr 2001 Alleingesellschafterin der O-GmbH und der VuB-GmbH, die ab 1. Februar 
2001 als B-GmbH firmierte. Die O-GmbH erbrachte als Servicegesellschaft Catering- und 
Reinigungsleistungen.


3 Geschäftsführer der O-GmbH war Herr K. K war zudem vertretungsbefugter Generalbevollmächtigter der 
Klägerin. Geschäftsführer der B-GmbH war Herr S. S war bei der Klägerin angestellt.


4 Die Klägerin war darüber hinaus Kommanditistin mit einem Kapitalanteil von 100 % bei der Kb-KG und der 
Gf-KG. Komplementär ohne Geschäftsanteil war jeweils die B-GmbH. Die Kb-KG war im Vorjahr aus einer 
formwechselnden Umwandlung der Kb-GmbH entstanden. Ebenso war es bei der Gf-KG, die 
Rechtsnachfolgerin der Gf-GmbH war.


5 Beide KGs betrieben Altenheime und erbrachten dabei Leistungen, die sie als umsatzsteuerfrei ansahen. Die 
Klägerin und ihre Tochtergesellschaft O-GmbH erbrachten Leistungen gegen Entgelt an beide KGs.


6 Durch Gesellschafterbeschlüsse vom 1. Februar 2001 brachte die Klägerin ihre Anteile an beiden KGs in die 
B-GmbH ein, wodurch es zu einer sog. Anwachsung des Gesellschaftsvermögens beider KGs bei der 
B-GmbH kam.


7 Im Anschluss an eine Außenprüfung ging der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) davon 
aus, dass die Klägerin und die mit ihr organschaftlich nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Umsatzsteuergesetzes 
(UStG) verbundene O-GmbH umsatzsteuerpflichtige Leistungen an die beiden KGs erbracht haben. Aufgrund 
der im Vorjahr erfolgten formwechselnden Umwandlungen seien die KGs --anders als die jeweilige GmbH vor 
der Umwandlung-- nicht mehr als Organgesellschaften anzusehen. Daher lägen umsatzsteuerpflichtige 
Leistungen der Klägerin und ihrer Organgesellschaft, der O-GmbH, an die beiden KGs vor. Der Einspruch 
hatte keinen Erfolg.


8 Demgegenüber gab das Finanzgericht (FG) in dem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2013, 1434 
veröffentlichten Urteil der Klage statt. In Bezug auf die beiden KGs lägen die Eingliederungsvoraussetzungen 
in finanzieller, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht vor. Dass die Organgesellschaft nach § 2 Abs. 2 
Nr. 2 UStG juristische Person sein müsse, sei unbeachtlich, da diese Vorschrift unionsrechtskonform 
dahingehend zu erweitern sei, dass es sich bei der Organgesellschaft auch um eine Personengesellschaft in 
der hier vorliegenden Rechtsform der GmbH & Co. KG handeln könne. Es sei mit dem Grundsatz der 
Rechtsformneutralität in seiner Ausprägung durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH) nicht vereinbar, die Wirkung der Organschaft auf juristische Personen als Organgesellschaft zu 
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beschränken. Eine derartige Differenzierung sei auch nach Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Umsatzsteuern (Richtlinie 77/388/EWG) unzulässig.


9 Hiergegen wendet sich das FA mit der Revision, die es auf die Verletzung materiellen Rechts stützt. Nach 
nationalem Recht seien die Voraussetzungen einer Organschaft nicht erfüllt. Die Einschränkung des Kreises 
der Organgesellschaften auf juristische Personen sei auch nicht unionsrechtswidrig. Der nationale 
Gesetzgeber dürfe Typisierungen vornehmen.


10 Der Senat hat mit Beschluss vom 23. April 2014 das Ruhen des Verfahrens bis zu einer Entscheidung des 
EuGH in der verbundenen Rechtssache C-108/14 Larentia + Minerva und C-109/14 Marenave Schiffahrt 
(Vorlagebeschlüsse des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 11. Dezember 2013 XI R 17/11, BFHE 244, 79, BStBl 
II 2014, 417, und vom 11. Dezember 2013 XI R 38/12, BFHE 244, 94, BStBl II 2014, 428) angeordnet.


11 Mit Urteil vom 16. Juli 2015 (EU:C:2015:496) hat der EuGH in dieser verbundenen Rechtssache wie folgt 
entschieden:


12
"2. Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Sechsten Richtlinie 77/388 in der durch die Richtlinie 2006/69 geänderten 


Fassung ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die die in dieser 
Bestimmung vorgesehene Möglichkeit, eine Gruppe von Personen zu bilden, die als ein 
Mehrwertsteuerpflichtiger behandelt werden können, allein den Einheiten vorbehält, die juristische 
Personen sind und mit dem Organträger dieser Gruppe durch ein Unterordnungsverhältnis verbunden 
sind, es sei denn, dass diese beiden Anforderungen Maßnahmen darstellen, die für die Erreichung der 
Ziele der Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder Verhaltensweisen und der Vermeidung von 
Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderlich und geeignet sind, was das vorlegende Gericht zu 
prüfen hat.


 3. Bei Art. 4 Abs. 4 der Sechsten Richtlinie 77/388 in der durch die Richtlinie 2006/69 geänderten Fassung 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass er unmittelbare Wirkung hat, so dass Steuerpflichtige 
dessen Inanspruchnahme gegenüber ihrem Mitgliedstaat geltend machen könnten, falls dessen 
Rechtsvorschriften nicht mit dieser Bestimmung vereinbar wären und nicht in mit ihr zu vereinbarender 
Weise ausgelegt werden könnten."


13 Das FA macht geltend, der Begriff der juristischen Person sei nicht auslegungsfähig. Das FG habe sich nicht 
mit der Frage befasst, ob eine Gleichstellung mit einer juristischen Person möglich sei, sondern sich damit 
begnügt, dass eine KG eingliederungsfähig sei. Die Beschränkung auf juristische Personen diene der 
Vermeidung der Steuerhinterziehung und der Steuerumgehung. Erforderlich seien Durchgriffsmöglichkeiten. 
Die steuerlich für die Organschaft verantwortliche Person müsse in der Lage sein, die Geschäfte der Gruppe 
zu steuern.


14 Das FA beantragt,


das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


15 Die Klägerin beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


16 Die Einbeziehung der Tochterpersonenhandelsgesellschaft sei insbesondere aus Gründen des Unionsrechts 
und unter Berücksichtigung des Neutralitätsgrundsatzes geboten. Das nationale Recht sei richtlinienkonform 
dahingehend auszulegen, dass eine Differenzierung zwischen juristischer Person und sonstigen Einheiten 
nicht möglich sei. Maßgeblich seien die kapitalistische Struktur der GmbH & Co. KG und deren Nähe zur 
juristischen Person. Der Wortlaut setze der richtlinienkonformen Auslegung keine Grenzen. Dabei sei auch 
der Begriff des Zusammenschlusses in § 2 Abs. 2 Nr. 1 UStG zu berücksichtigen. Diese Vorschrift sei auf 
Personengesellschaften anwendbar. Auf eine richtlinienkonforme Extension oder eine Gesetzesanalogie 
komme es insoweit nicht an. Die GmbH & Co. KG sei im Rahmen von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG einer juristischen 
Person gleichzusetzen. Der Gesetzgeber habe das Ziel der Gleichbehandlung nicht aus dem Blick verloren. 
Gleiches ergebe sich unter den Gesichtspunkten einer Rechtsfortbildung oder einer Analogie. Vorzugswürdig 
sei eine Gesamtanalogie zu beiden Alternativen des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG. Die hierfür erforderliche 
planwidrige Regelungslücke ergebe sich aus der unzureichenden Umsetzung des Unionsrechts. Dem stehe 
das Rechtsstaatsprinzip nicht entgegen, da es sich um eine den Steuerpflichtigen begünstigende Regelung 
handele. Eine teleologische Extension spreche für ihre Rechtsauffassung. Auch das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) erweitere denn Begriff der juristischen Person. Die Beschränkung auf 
juristische Personen verhindere weder missbräuchliche Praktiken noch Steuerhinterziehung oder 
Steuerumgehung. Dass eine Unterordnung diesen Zielen diene, sei nicht ersichtlich. Eine enge 
Verbundenheit reiche aus. Diese Verbundenheit liege vor. Sie sei einzige Gesellschafterin bei allen 
Gesellschaften gewesen und habe sich bei diesen in den Gesellschafterversammlungen jederzeit 
durchsetzen können.
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Entscheidungsgründe


17 II. Die Revision des FA ist begründet. Das Urteil des FG ist aufzuheben und die Sache an das FG 
zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG 
beschränkt die Organschaft auf die Eingliederung juristischer Personen. Dies ist wegen des bei 
Personengesellschaften grundsätzlich bestehenden Einstimmigkeitsprinzips auch sachlich gerechtfertigt. Eine 
aus Gründen der Rechtsformneutralität erforderliche Erweiterung von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG ist mit Blick auf 
die mit dieser Vorschrift getroffene gesetzgeberische Grundentscheidung nur in engem Umfang und deshalb 
lediglich bei den Personengesellschaften möglich, bei denen Gesellschafter der Personengesellschaft neben 
dem Organträger nur Personen sind, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unternehmen des Organträgers 
finanziell eingegliedert sind. Etwas anderes ergibt sich nicht aus dem Unionsrecht. Im zweiten Rechtsgang 
sind weitere Feststellungen zum Gesellschafterkreis der Personengesellschaften zu treffen.


18 1. Die Organschaft setzt nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG die Eingliederung einer juristischen Person voraus und 
schließt damit die Personengesellschaft aus dem Kreis der eingliederbaren Personen aus.


19 a) Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG wird die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nicht selbständig 
ausgeübt, wenn eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist (Organschaft).


20 Die Organschaft dient der  Verwaltungsvereinfachung  (BTDrucks V/48 § 2; BTDrucks IV/1590, S. 36; zum 
gesetzlichen Festhalten an der vorkonstitutionellen Organschaft des UStG 1934, RStBl 1934, 1549 ff.; zum 
Vereinfachungszweck vgl. Stadie, in Rau/Dürrwächter, UStG, § 2 Rz 784, und zum Unionsrecht EuGH-Urteil 
Larentia + Minerva (EU:C:2015:496, Rz 41). Da anhand der Organschaft über die Person des 
Steuerschuldners zu entscheiden ist, müssen die Voraussetzungen hierfür rechtssicher ausgestaltet sein 
(BFH-Urteil vom 22. April 2010 V R 9/09, BFHE 229, 433, BStBl II 2011, 597, unter II.3.b bb, und zum 
Unionsrecht EuGH-Urteil Tomoiagă vom 9. Juli 2015, C-144/14, EU:C:2015:452, Rz 34 f.). Das verhindert 
rechtliche Irrtümer und damit verbundene Steuerumgehungen (vgl. allgemein EuGH-Urteil Larentia + Minerva, 
EU:C:2015:496, Rz 41).


21 b) § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG definiert den Begriff der juristischen Person nicht.


22 aa) Mangels eigenständiger steuerrechtlicher Begriffsbildung ist das zivil- und gesellschaftsrechtliche 
Verständnis der juristischen Person maßgeblich. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG verwendet mit der "juristischen 
Person" eine im Zivilrecht geläufige Terminologie und nimmt den darin ausgedrückten Tatbestand auf (vgl. 
BVerfG-Beschluss vom 27. Dezember 1991  2 BvR 72/90, BStBl II 1992, 212, unter 1.a cc)). Juristische 
Person ist daher eine Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, wie etwa eine GmbH (vgl. § 13 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung --GmbHG--) oder eine Aktiengesellschaft 
(§ 1 Abs. 1 des Aktiengesetzes --AktG--).


23 bb) Nicht zu den juristischen Personen gehören Personenhandelsgesellschaften wie OHG oder KG. Diese 
können zwar unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen (§§ 124 Abs. 1, 161 Abs. 2 
des Handelsgesetzbuchs --HGB--), begründen diese aber nicht aufgrund einer eigenen Rechtspersönlichkeit 
(vgl. § 1 Abs. 1 AktG).


24 Hieran hat sich durch das gewandelte Verständnis zur Rechtsfähigkeit der Personengesellschaft nichts 
geändert. Zwar hat der Bundesgerichtshof (BGH) seine frühere Rechtsprechung aufgegeben, nach der die 
Personenhandelsgesellschaft kein gegenüber ihren Gesellschaftern verschiedenes Rechtssubjekt war, so 
dass "Träger der im Namen der Gesellschaft begründeten Rechte und Pflichten" die "gesamthänderisch 
verbundenen Gesellschafter" waren (so z.B. noch BGH-Urteil vom 24. Januar 1990 IV ZR 270/88, BGHZ 110, 
127). Demgegenüber erkennt der BGH nunmehr die Rechtsfähigkeit der (Außen-)Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts an, soweit sie durch Teilnahme am Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten begründet (BGH-Urteil 
vom 29. Januar 2001 II ZR 331/00, BGHZ 146, 341, Leitsatz; vgl. zur Personenhandelsgesellschaft BGH-
Urteil vom 5. März 2008 IV ZR 89/07, BGHZ 175, 374, unter II.2.a(3)). Wie der BGH aber zugleich 
ausdrücklich klargestellt hat, wird die Personengesellschaft durch die Anerkennung dieser Rechtsfähigkeit 
nicht zur juristischen Person (BGH-Urteil in BGHZ 146, 341, unter A.I.4., Rz 13; vgl. auch EuGH-Urteil 
Larentia + Minerva, EU:C:2015:496, Rz 37).


25 c) Die Eingliederung einer Personengesellschaft kommt nicht entsprechend früherer BFH-Rechtsprechung 
aufgrund eines organschaftsähnlichen Verhältnisses in Betracht.


26 aa) Der BFH ist in seiner Rechtsprechung zunächst davon ausgegangen, dass zwischen einem 
Gesellschafter und seiner Personenhandelsgesellschaft ein sog. organschaftsähnliches Verhältnis bestehen 
könne. Die sich hieraus ergebende Unselbständigkeit beruhte auf § 2 Abs. 2 Nr. 1 UStG, wobei sich der BFH 
für die Bestimmung der Unselbständigkeit an § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG und damit an den Voraussetzungen der 
finanziellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Eingliederung orientierte (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 
19. November 1964 V 245/61 S, BFHE 81, 506, BStBl III 1965, 182).
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27 bb) Diese Rechtsprechung hat der erkennende Senat später aufgegeben und entschieden, dass eine 
Personengesellschaft des Handelsrechts nicht i.S. von § 2 Abs. 2 UStG unselbständig sein kann (BFH-Urteil 
vom 8. Februar 1979 V R 101/78, BFHE 127, 267, BStBl II 1979, 362). Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf 
die Erwägungsgründe des historischen Gesetzgebers, nach denen der "Begriff der Organschaft ... nur noch 
bei juristischen Personen anwendbar" ist, entschied der Senat, dass eine Ausdehnung des § 2 Abs. 2 Nr. 2 
UStG auf "nichtrechtsfähige Personenvereinigungen" dem Wortlaut des Gesetzes und dem Willen des 
Gesetzgebers widerspricht.


28 cc) Der erkennende Senat hält an seinem Urteil in BFHE 127, 267, BStBl II 1979, 362 im Interesse einer 
einfachen und rechtssicheren Bestimmung des Steuerschuldners für den Organträger im Grundsatz weiter 
fest (vgl. auch zu § 13b UStG BFH-Urteil vom 22. August 2013 V R 37/10, BFHE 243, 20, BStBl II 2014, 128, 
unter II.3.a):


29 (1) Einfach und rechtssicher kann über die finanzielle Eingliederung als Voraussetzung für die Organschaft 
entschieden werden, wenn der Organträger in der Weise an der Organgesellschaft beteiligt ist, dass er seinen 
Willen durch Mehrheitsbeschluss in der Gesellschafterversammlung durchsetzen kann (ständige 
Rechtsprechung, vgl. z.B. zuletzt BFH-Urteil vom 8. August 2013 V R 18/13, BFHE 242, 433, unter II.2.a, 
m.w.N. zur BFH-Rechtsprechung). Maßgeblich ist im Regelfall die einfache Stimmenmehrheit bei der 
Beschlussfassung der Gesellschafter, so dass eine Beteiligung von mehr als 50 v.H. der Stimmrechte in der 
Organgesellschaft ausreicht, sofern keine höhere qualifizierte Mehrheit für die allgemeine Beschlussfassung 
in der Organgesellschaft erforderlich ist (BFH-Urteil in BFHE 229, 433, BStBl II 2011, 597, unter II.2., m.w.N. 
zur BFH-Rechtsprechung). Weicht die kapitalmäßige Beteiligung von den Stimmrechten ab (z.B. aufgrund 
"stimmrechtsloser Geschäftsanteile" bei der GmbH oder aufgrund von "Vorzugsaktien" ohne Stimmrecht bei 
der Aktiengesellschaft), ist auf das Verhältnis der gesellschaftsrechtlichen Stimmrechte abzustellen. Im 
Interesse der Rechtsklarheit sind Stimmbindungsvereinbarungen oder Stimmrechtsvollmachten dabei 
grundsätzlich ohne Bedeutung. Dementsprechend hat der BFH eine finanzielle Eingliederung auf der 
Grundlage derartiger Rechtsgeschäfte in der Vergangenheit nicht bejaht (vgl. BFH-Urteile vom 22. November 
2001 V R 50/00, BFHE 197, 319, BStBl II 2002, 167, unter II.1.b, und vom 30. April 2009 V R 3/08, BFHE 
226, 144, BStBl II 2013, 873, unter II.2.b cc). "Stimmbindungsvereinbarungen" und "Stimmrechtsvollmachten" 
können bei der Prüfung der finanziellen Eingliederung somit nur zu berücksichtigen sein, wenn sie sich 
ausschließlich aus Regelungen der Satzung wie etwa bei einer Einräumung von Mehrfachstimmrechten 
("Geschäftsanteil mit Mehrstimmrecht") ergeben.


30 (2) Während über die finanzielle Eingliederung einer juristischen Person rechtssicher, einfach und ohne 
Nachweisschwierigkeiten entschieden werden kann, trifft dies auf die Personengesellschaft nicht zu:


31 (a) Das gesellschaftsrechtliche Stimmrecht beruht bei juristischen Personen auf den Regelungen der notariell 
zu beurkundenden Satzung (vgl. zur GmbH § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG und zur 
Aktiengesellschaft § 23 und §§ 8 ff., insbesondere § 12 AktG). Die den Gesellschaftern obliegenden 
Entscheidungen sind bei den juristischen Personen nach dem Mehrheitsprinzip zu treffen (§ 47 Abs. 1 
GmbHG und § 133 Abs. 1 AktG). Daher ist es dem Gesellschafter, der über die Mehrheit der Stimmrechte 
verfügt, möglich, seinen Willen in der Gesellschaft durchzusetzen.


32 Die Übertragung von Geschäftsanteil und Aktie und des mit ihnen verbundenen Stimmrechts ist zudem 
rechtssicher nachvollziehbar (vgl. bei der GmbH § 15 Abs. 3 GmbHG und bei der Aktiengesellschaft § 67 
AktG und die Inhaberschaft am Wertpapier). Zudem bestehen für Mehrheitsbeteiligungen Meldepflichten (vgl. 
§ 20 Abs. 4 AktG).


33 (b) Demgegenüber gilt bei den Personengesellschaften das Einstimmigkeitsprinzip (vgl. § 709 Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs --BGB-- zur GbR, § 119 Abs. 1 HGB zur OHG und § 161 Abs. 2 HGB zur KG). Ein 
hiervon abweichendes Mehrheitsprinzip steht einer Mehrheitsentscheidung durch nur einen Gesellschafter 
entgegen, da dann im Zweifel nach der Zahl der Gesellschafter zu entscheiden sein soll (vgl. § 709 Abs. 2 
BGB, § 119 Abs. 2 HGB). Selbst wenn aufgrund darüber hinaus abweichender Regelungen ein 
Gesellschafter Mehrheitsentscheidungen durchsetzen kann, bestehen zumindest Nachweisschwierigkeiten. 
Denn abgesehen von Sonderfällen wie etwa der Einbringung von Grundstücken in eine Gesamthand (vgl. 
§ 311b BGB) besteht für den Abschluss und die Änderung von Gesellschaftsverträgen bei 
Personengesellschaften keinerlei Formzwang. Gesellschaftsvertragliche Stimmrechtsvereinbarungen, die von 
den §§ 709 BGB und 119 HGB abweichen, können daher auch mündlich getroffen und geändert werden (zur 
formlosen Änderung trotz Schriftformklausel vgl. z.B. BFH-Urteil vom 24. Juli 1996 I R 115/95, BFHE 181, 
281, BStBl II 1997, 138, Leitsätze 1 und 2).


34 Im  Kontext des nationalen Rechts,  in dem über die Organschaft ohne besonderes Feststellungsverfahren 
mit Rückwirkung für alle unter Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 der Abgabenordnung) stehenden 
Besteuerungszeiträume der Vergangenheit in jedem Stadium des Besteuerungs- oder 
Rechtsbehelfsverfahrens neu entschieden werden kann, besteht damit bei Personengesellschaften im 
Allgemeinen keine hinreichende Grundlage, um die Person des Steuerschuldners einfach und rechtssicher 
bestimmen zu können (vgl. auch die Grundsatzentscheidung des Senats vom 2. Dezember 2015 V R 15/14, 
von der ein anonymisierter Abdruck beiliegt). Über die Organschaft und die mit ihr --wie im Streitfall-- 
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erstrebten günstigen Rechtsfolgen kann auch aus Gründen der allgemeinen Missbrauchsprävention nicht mit 
Wirkung für die Vergangenheit nach Maßgabe von Vereinbarungen entschieden werden, die nahestehende 
Personen z.B. mündlich getroffen haben (wollen). Unbeschadet ihrer zivilrechtlichen Wirksamkeit folgt daraus 
nicht, dass sie auch Grundlage für die Besteuerung sein müssen.


35 Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass an die --aufgrund der Organschaft vom Zivilrecht abweichende-- 
Feststellung des Steuerschuldners höhere Anforderungen zu stellen sind, als bei der bloßen Prüfung, ob z.B. 
Leistungen gegen Entgelt i.S. von § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG ausgeführt werden. Denn das nationale Recht (§ 2 
Abs. 2 Nr. 2 UStG) und das Unionsrecht (Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG; Art. 11 
MwStSystRL) behandeln die verbundenen Personen  zusammen als einen Steuerpflichtigen,  wobei § 2 
Abs. 2 Nr. 2 UStG die Steuerpflicht ausschließlich auf den Organträger verlagert, indem die juristische Person 
gegenüber dem Organträger als unselbständig angesehen wird.


36 2. Trotz des vom nationalen Gesetzgeber grundsätzlich vorgesehenen Ausschlusses der 
Personengesellschaft aus dem Kreis der eingliederungsfähigen Personen, kann die Personengesellschaft 
ausnahmsweise auf der Grundlage einer teleologischen Erweiterung von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG  wie eine 
juristische Person  als eingegliedert angesehen werden. Erforderlich ist, dass die finanzielle Eingliederung wie 
bei einer juristischen Person zu bejahen ist. Dies setzt voraus, dass Gesellschafter der Personengesellschaft 
neben dem Organträger nur Personen sind, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unternehmen des 
Organträgers finanziell eingegliedert sind, so dass die erforderliche Durchgriffsmöglichkeit selbst bei --der 
stets möglichen-- Anwendung des Einstimmigkeitsprinzips gewährleistet ist.


37 a) "Teleologische Extension" (BFH-Urteil vom 11. Februar 2010 V R 38/08, BFHE 229, 385, BStBl II 2010, 
873, unter II.) setzt eine Regelungslücke voraus. Die Norm muss gemessen an ihrem Zweck unvollständig, 
d.h. ergänzungsbedürftig sein. Ihre Ergänzung darf nicht einer vom Gesetzgeber beabsichtigten 
Beschränkung auf bestimmte Tatbestände widersprechen. Dass eine gesetzliche Regelung rechtspolitisch als 
verbesserungsbedürftig anzusehen ist ("rechtspolitische Fehler"), reicht nicht aus. Ihre Unvollständigkeit 
erschließt sich vielmehr aus dem gesetzesimmanenten Zweck und kann auch bei einem eindeutigen Wortlaut 
vorliegen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 229, 385, BStBl II 2010, 873, unter II.5.a, und vom 21. Februar 2013 
V R 27/11, BFHE 240, 487, BStBl II 2013, 529, unter II.4.b bb, m.w.N. zur BFH-Rechtsprechung). Die 
Gesetzeslücke ist in einer dem Gesetzeszweck, der Entstehungsgeschichte und der Gesetzessystematik 
entsprechenden Weise durch Analogie, teleologische Extension oder Reduktion zu schließen (BFH-Urteil in 
BFHE 229, 385, BStBl II 2010, 873, unter II.5.a). Dies ist Aufgabe der Fachgerichte (vgl. z.B. Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 3. April 1990  1 BvR 1186/89, BVerfGE 82, 6, Neue Juristische 
Wochenschrift 1990, 1593, unter C.I.1.).


38 b) Die teleologische Extension einer umsatzsteuerrechtlichen Norm kann auch aus Gründen des 
Verfassungsrechts notwendig sein.


39 aa) Nach der Rechtsprechung des BVerfG wie auch des erkennenden Senats ist die Bindung an die 
Grundrechte des Grundgesetzes (GG) auch im Bereich der unionsrechtlich harmonisierten 
Umsatzbesteuerung zu beachten, soweit das Unionsrecht "den Mitgliedstaaten einen Umsetzungsspielraum 
einräumt" (BVerfG-Beschluss vom 20. März 2013  1 BvR 3063/10, Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 2013, 
468, unter III.1.; BFH-Urteil vom 22. Juli 2010 V R 4/09, BFHE 231, 260, BStBl II 2013, 590, unter II.4.e).


40 Daher sind im Bereich der Organschaft auch verfassungsrechtliche Vorgaben zu beachten. Zwar beruht die 
Organschaft unionsrechtlich auf Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG. Danach steht es jedem 
Mitgliedstaat frei, im Inland ansässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber durch gegenseitige 
finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen eng miteinander verbunden sind, zusammen als 
einen Steuerpflichtigen zu behandeln. Nach der Rechtsprechung des EuGH bedarf die sich aus der Richtlinie 
ergebende Voraussetzung der engen Verbindungen aber einer Präzisierung auf nationaler Ebene durch 
nationale Rechtsvorschriften, die den konkreten Umfang solcher Verbindungen bestimmen (EuGH-Urteil 
Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 50).


41 Übt der nationale Gesetzgeber daher die sich aus Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG 
ergebende Regelungsermächtigung aus, hat er somit im Rahmen der zu seinen Gunsten bestehenden 
Regelungs- und Präzisierungsbefugnisse die allgemeinen verfassungsrechtlichen Bindungen zu beachten.


42 bb) Zielt der "umsatzsteuerrechtliche Belastungsgrund ... auf die umsatzsteuerliche Erfassung jedes 
Unternehmers, mag dieser in der Rechtsform einer juristischen Person, in der Rechtsform einer gewerblichen 
Personengesellschaft oder als freiberuflich Tätiger Umsätze erbringen (...)" (BVerfG-Beschluss in UR 2013, 
468, unter III.2.a aa), so ist es gleichwohl mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar, wenn z.B. nur Freiberufler-
Personenunternehmen, die weder buchführungspflichtig sind noch freiwillig Bücher führen, nicht aber auch 
buchführungspflichtige Freiberufler-Kapitalgesellschaften die Vorteile der Ist-Besteuerung in Anspruch 
nehmen können. Denn deren Anwendungsbereich beruht nicht auf "einer allein rechtsformbezogenen 
Differenzierung", sondern hängt nach § 20 Satz 1 UStG maßgebend davon ab, ob die Unternehmen Bücher 
führen (BVerfG-Beschluss in UR 2013, 468, unter III.3. zum Senatsurteil in BFHE 231, 260, BStBl II 2013, 
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590, unter II.3.b cc 4., in Abgrenzung zum BFH-Urteil vom 22. Juli 1999 V R 51/98, BFHE 189, 211, BStBl II 
1999, 630).


43 So wie das Gebot einer rechtsformneutralen Besteuerung unter gleichzeitiger Berücksichtigung des 
Gesetzeszwecks den Anwendungsbereich einer gesetzlichen Vorschrift einzuschränken vermag (vgl. das 
Senatsurteil in BFHE 231, 260, BStBl II 2013, 590, unter II.3.b cc (4), zur Einschränkung von § 20 Abs. 1 
Nr. 3 UStG a.F. auf die Unternehmer, die auch freiwillig keine Bücher führen), kann es --umgekehrt-- den 
Regelungsbereich einer nach ihrem Gesetzeswortlaut zu eng gefassten Norm erweitern.


44 c) Danach ist § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG teleologisch erweiternd auszulegen:


45 aa) § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG stellt mit dem Erfordernis der Eingliederung einer juristischen Person nur 
vordergründig auf ein rechtsformbezogenes Merkmal ab, das aber nach dem Normzweck dieser Regelung 
dazu dient, die Voraussetzungen der Organschaft leicht und einfach festzustellen und damit zu der mit der 
Organschaft angestrebten Verwaltungsvereinfachung und Missbrauchsvermeidung (s. oben unter 
II.1.c cc (2) (b)) beiträgt. Dementsprechend trifft das Gesetz in § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG grundsätzlich eine 
sachlich vertretbare Unterscheidung danach, ob die einzugliedernde Gesellschaft eine juristische Person ist 
und verstößt deshalb nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG.


46 Erlauben die mit § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG verfolgten Regelungsziele unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des nationalen Gesellschaftsrechts im Allgemeinen die Begrenzung auf eingegliederte juristische Personen 
und damit einen Ausschluss der Personengesellschaft (s. oben II.1.c cc (2) (b)), rechtfertigt dies nicht den 
Ausschluss der Personengesellschaften, bei denen das dort grundsätzlich bestehende Einstimmungsprinzip 
(s. oben II.1.c cc (2) (b)) von vornherein ohne Bedeutung ist und daher bereits abstrakt einer finanziellen 
Eingliederung nicht entgegenstehen kann. Ein Ausschluss auch derartiger Personengesellschaften ist mit 
dem --auf die Beschränkung juristischer Personen verfolgten-- Regelungsziel des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG nicht 
zu vereinbaren. Damit liegt eine Regelungslücke vor, da ein bestimmter Sachbereich zwar gesetzlich geregelt 
ist, aber keine Vorschrift für die Fälle enthält, die nach dem Grundgedanken und dem System des Gesetzes 
hätten mitgeregelt werden müssen. Es handelt sich daher um eine Regelung, die gemessen an ihrem Zweck 
unvollständig und ergänzungsbedürftig ist.


47 bb) Die bei § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG bestehende Gesetzeslücke ist entsprechend dem Gesetzeszweck in der 
Weise zu schließen, dass § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG erweiternd auch auf die Personengesellschaft anzuwenden 
ist, bei der neben dem Organträger Gesellschafter nur Personen sind, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das 
Unternehmen des Organträgers finanziell eingegliedert sind (Änderung der Rechtsprechung). Trifft dies auf 
alle Gesellschafter der Personengesellschaft zu, kann der Organträger seinen Willen durchsetzen, so dass 
dem allgemeinen Einstimmigkeitsprinzip bei der Personengesellschaft (s. oben II.1.c cc (2) (b)) von 
vornherein keine Bedeutung zukommt. Denn sind die Mitgesellschafter bei der Personengesellschaft finanziell 
in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert, ist das bei der Personengesellschaft grundsätzlich 
bestehende Einstimmigkeitserfordernis allgemein ungeeignet, einer Willensdurchsetzung des Organträgers 
bei der Organgesellschaft entgegenzustehen. Ist neben dem Organträger z.B. eine Personengesellschaft 
Mitgesellschafter, kommt es dementsprechend darauf an, dass auch in Bezug auf deren Gesellschafter eine 
finanzielle Eingliederung ausnahmslos --in einer bis zum Organträger reichenden Organkette-- zu bejahen ist.


48 Dies steht nicht im Widerspruch zu der vom Gesetzgeber beabsichtigten Beschränkung der Organschaft auf 
bestimmte Tatbestände, sondern erweitert den Anwendungsbereich des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG nur unter 
strikter Beachtung der dieser Vorschrift zugrunde liegenden Wertungen der Rechtssicherheit, 
Verwaltungsvereinfachung und Missbrauchsvermeidung.


49 cc) Der erkennende Senat weicht damit nicht von der Rechtsprechung des XI. Senats des BFH ab. Soweit 
dieser in seinen Vorlagebeschlüssen in BFHE 244, 79, BStBl II 2014, 417, und in BFHE 244, 94, BStBl II 
2014, 428 davon ausgegangen ist, dass eine Personengesellschaft nicht Organgesellschaft sein kann, haben 
diese Entscheidungen, denen kein abschließender Charakter zukommt, keine Bindungswirkung (vgl. z.B. 
Sunder-Plassmann in Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 11 FGO 
Rz 28a; Brandis in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 11 FGO Rz 4). Dies gilt 
jedenfalls dann, wenn es um die Beurteilung im Anschluss an das auf die BFH-Vorlage ergangene EuGH-
Urteil geht.


50 3. Eine weitergehende Organschaft, die allgemein eine Eingliederung von Personengesellschaften 
ermöglichen würde, ergibt sich auch nicht aus dem Unionsrecht.


51 a) Nach Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG steht es jedem Mitgliedstaat frei, im Inland 
ansässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und 
organisatorische Beziehungen eng miteinander verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen zu 
behandeln. Diese Regelung dient der "Verwaltungsvereinfachung" und der "Verhinderung bestimmter 
Missbräuche" (EuGH-Urteil Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 40).


52
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b) Der Steuerpflichtige kann sich gegenüber dem nationalen Recht nicht auf Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der 
Richtlinie 77/388/EWG berufen.


53 aa) Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG erfüllt "nicht die Voraussetzungen, um unmittelbare 
Wirkung zu entfalten", sondern hat nur "bedingten Charakter". Dies beruht darauf, dass die in dieser 
Bestimmung vorgesehene enge Verbindung in finanzieller, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht 
einer "Präzisierung auf nationaler Ebene" bedarf und die "Anwendung nationaler Rechtsvorschriften 
voraussetzt, die den konkreten Umfang dieser Verbindungen bestimmen" (EuGH-Urteil Larentia + Minerva 
und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 50 f.).


54 bb) Entscheiden sich Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 
77/388/EWG dafür, Regelungen zur Zusammenfassung zu einem Steuerpflichtigen zu schaffen, haben sie bei 
der Ausübung der ihnen zustehenden Präzisierungsbefugnis die hierfür unionsrechtlich bestehenden 
Anforderungen zu berücksichtigen.


55 (1) Die Mitgliedstaaten haben zu beachten, dass sie die nach Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 
77/388/EWG mögliche Zusammenfassung zu einem Steuerpflichten nicht von weiteren als den in dieser 
Bestimmung genannten Bedingungen abhängig machen dürfen (EuGH-Urteil Larentia + Minerva und 
Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 38) und dass das Unionsrecht die Regelung zur 
Mehrwertsteuergruppe nicht allein den Einheiten vorbehält, die juristische Person sind (EuGH-Urteil Larentia 
+ Minerva und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Leitsatz 2). Auf eine Unterordnung darf nur 
ausnahmsweise abgestellt werden, etwa wenn dies zur z.B. "Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder 
Verhaltensweisen" erforderlich und geeignet ist (EuGH-Urteil Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, 
EU:C:2015:496, Rz 39 ff.). Hierüber hat das nationale Gericht zu entscheiden (EuGH-Urteil Larentia + 
Minerva und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 43).


56 (2) Die auf der Grundlage von Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG getroffenen Regelungen 
haben --wie stets-- den Grundsatz der Rechtssicherheit zu beachten. Danach müssen "die Vorschriften des 
Unionsrechts eindeutig sein" und ihre Anwendung muss für die Betroffenen vorhersehbar sein, "wobei dieses 
Gebot der Rechtssicherheit in besonderem Maß gilt, wenn es sich um Vorschriften handelt, die finanzielle 
Konsequenzen haben können, denn die Betroffenen müssen in der Lage sein, den Umfang der ihnen durch 
diese Vorschriften auferlegten Verpflichtungen genau zu erkennen". Zudem "müssen die Rechtsnormen der 
Mitgliedstaaten auf den vom Unionsrecht erfassten Gebieten eindeutig formuliert sein, so dass den 
betroffenen Personen die klare und genaue Kenntnis ihrer Rechte und Pflichten ermöglicht wird, und die 
innerstaatlichen Gerichte in die Lage versetzt werden, deren Einhaltung sicherzustellen" (EuGH-Urteil 
Tomoiagă, EU:C:2015:452, Rz 35, m.w.N. zur EuGH-Rechtsprechung). Bei der Regelung zur Organschaft als 
Zusammenfassung zu einem Steuerpflichtigen handelt es sich aufgrund der damit verbundenen Verlagerung 
der Steuerschuld von der Organgesellschaft auf den Organträger "um Vorschriften ..., die finanzielle 
Konsequenzen haben können".


57 c) Unter Berücksichtigung dieser Erfordernisse besteht für den nationalen Gesetzgeber eine hinreichende 
unionsrechtliche Grundlage, die Regelung zur Organschaft im Grundsatz auf die Eingliederung juristischer 
Personen zu beschränken.


58 aa) Die Einschränkung der Organschaft auf die Eingliederung juristischer Personen dient nicht dazu, die 
Umsatzbesteuerung rechtsformabhängig auszugestalten, sondern soll den unionsrechtlich auch vom EuGH 
anerkannten Präzisierungsvorbehalt rechtssicher ausfüllen (s. oben unter II.1.c cc).


59 bb) Kann aufgrund der Besonderheiten des nationalen Gesellschaftsrechts im Regelfall nur bei juristischen 
Personen mit der erforderlichen Klarheit und damit rechtssicher über die Eingliederungsvoraussetzungen 
entschieden werden (s. oben II.1.c cc), rechtfertigt dies die grundsätzliche Einschränkung auf eine 
Eingliederung juristischer Personen. Zudem trägt der erkennende Senat den Erfordernissen des 
Unionsrechts, insbesondere dem Ziel einer im Grundsatz rechtsformneutralen Besteuerung (s. oben II.2.c), 
dadurch Rechnung, dass er in Sonderfällen, in denen die Eingliederungsvoraussetzungen auch in Bezug auf 
Tochterpersonengesellschaften zweifelsfrei vorliegen, § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG teleologisch erweiternd auslegt 
(s. oben II.2.c).


60 4. Danach hat das FG im Streitfall die Eingliederung der beiden KGs zu Unrecht aufgrund einer allgemeinen 
Gleichstellung von juristischen Personen und Personengesellschaften bejaht. Beide KGs sind indes nur dann 
Organgesellschaften der Klägerin, wenn z.B. neben der Klägerin als mögliche Organträgerin nur die B-GmbH 
als Gesellschafterin an den beiden KGs beteiligt gewesen wäre und in Bezug auf die B-GmbH eine finanzielle 
Eingliederung in das Unternehmen der Klägerin besteht. Zwar erscheint dies nach Aktenlage möglich, jedoch 
bestehen noch Unklarheiten in Bezug auf die zahlreichen Umwandlungsvorgänge. Daher sind ausdrückliche 
Feststellungen zum Gesellschafterkreis der beiden KGs und der finanziellen Eingliederung dieser 
Gesellschafter in das Unternehmen der Klägerin nachzuholen.


61 5. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 4/16 vom 28.1.2016
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 2.12.2015, V R 15/14


Organschaft und Eingliederungsvoraussetzungen - kein ermäßigter Steuersatz für Speisenversorgung in einem 
Pflegeheim - Billigkeitserlass - Vertrauensschutz


Leitsätze


1. Eine juristische Person ist i.S. von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG finanziell eingegliedert, wenn der Organträger über eine 
eigene Mehrheitsbeteiligung verfügt.


2. Für die organisatorische Eingliederung muss der Organträger im Regelfall mit der juristischen Person über deren 
Geschäftsführung personell verflochten sein.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 12. Februar 2013  15 K 4005/11 U,AO 
wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


1 I. Streitig ist, ob die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH, als Organgesellschaft 
nichtsteuerbare Leistungen an die A-GmbH & Co. KG (A-KG) als Organträger erbracht hat.


2 Gesellschafter der Klägerin waren in den Streitjahren D und ihre Tochter B mit einer Beteiligung von jeweils 
50 %. D und B hatten eine Stimmbindungsvereinbarung geschlossen, in der sich beide verpflichteten, ihr 
Stimmrecht als Gesellschafter nur einheitlich auszuüben, wobei B ihr Stimmverhalten an der Stimmabgabe 
durch D auszurichten hatte. Alleinige Geschäftsführerin der Klägerin war B.


3 D war darüber hinaus alleinige Kommanditistin der A-KG und Alleingesellschafterin der V-GmbH, die 
Komplementärin der A-KG war. D war zudem bis zum 23. Oktober 2007 einzige Geschäftsführerin der 
V-GmbH. Seitdem ist B weitere einzelvertretungsbefugte Geschäftsführerin der V-GmbH. Die A-KG betrieb 
ein sog. Seniorenzentrum als Wohn- und Pflegeheim. Sie sah die von ihr erbrachten Pflegeleistungen gemäß 
§ 4 Nr. 16 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) als steuerfrei an.


4 Die Klägerin erbrachte in den Streitjahren 2003 bis 2008 auf der Grundlage eines im Juni 1998 
abgeschlossenen Vertrags entgeltliche Leistungen im Bereich der Speisenversorgung an die A-KG, die die 
KG in der von ihr betriebenen Altenhilfeeinrichtung verwendete. Nach dem Vertrag hatte die Klägerin "die 
komplette Verpflegung von zur Zeit 334 Bewohnern mit Speisen und Getränken nach Anweisung und in 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Auftraggebers" zu übernehmen. Die KG teilte der Klägerin "die 
Anzahl der täglich zu liefernden Portionen und ggf. die vom behandelnden Arzt vorgegebenen 
Ernährungskriterien der einzelnen Bewohner mit". Die Verpflegung war in einem "Tablettsystem" 
zusammenzustellen und auf Transportwagen zu laden, die vom Hol- und Bringdienst der A-KG auf die 
Wohnbereiche des Seniorenzentrums gebracht und später wieder abgeholt wurden. Weitere Leistungen 
erbrachte die Klägerin aufgrund eines gleichfalls im Juni 1998 abgeschlossenen "Wäscherei-Full-
Servicevertrags" und eines "Hausreinigungs-Full-Servicevertrags". Darüber hinaus war die Klägerin bei der 
Bewirtschaftung eines Kiosks, einer Cafeteria und in der Personalkantine für die A-KG gegen Entgelt tätig.


5 Die Klägerin ging in ihren Umsatzsteuerjahreserklärungen 2003 bis 2007 und in den 
Umsatzsteuervoranmeldungen 2008 davon aus, dass sie steuerpflichtige Leistungen erbracht habe, die dem 
ermäßigten Steuersatz unterliegen.


6 Im Anschluss an eine Außenprüfung und an eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung war der Beklagte und 
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) demgegenüber der Auffassung, dass der Regelsteuersatz 
anzuwenden sei und erließ am 6. Juli 2009 nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) geänderte 
Umsatzsteuerjahresbescheide 2003 bis 2007 sowie einen erstmaligen Umsatzsteuerjahresbescheid 2008. 
Einem Antrag auf abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen gab das FA nicht statt.


7 Einspruch und Klage zum Finanzgericht (FG) hatten keinen Erfolg. Nach dem in Entscheidungen der 
Finanzgerichte (EFG) 2014, 1344 veröffentlichten Urteil des FG liegt eine Organschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 
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UStG, die die Klägerin erstmals nach der Sonderprüfung im Einspruchsverfahren geltend gemacht hatte, nicht 
vor. Auf die daher steuerpflichtigen Leistungen sei der Regelsteuersatz anzuwenden. Die Klägerin habe auch 
keinen Anspruch auf eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen.


8 Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie die Verletzung materiellen Rechts geltend macht. 
Im Hinblick auf die zwischen den Beteiligten streitige Frage der Organschaft und die hierfür zu 
berücksichtigende Bedeutung des Unionsrechts (Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Umsatzsteuern --Richtlinie 77/388/EWG-- und ab dem Streitjahr 2007 Art. 11 der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem vom 28. November 2006 
--MwStSystRL--) hat der Senat mit Beschluss vom 30. Juli 2014 das Ruhen des Verfahrens bis zu einer 
Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) in der verbundenen Rechtssache Larentia + 
Minerva C-108/14 und Marenave Schifffahrt C-109/14 --EU:C:2015:496-- (Vorlagebeschlüsse des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 11. Dezember 2013 XI R 17/11, BFHE 244, 79, BStBl II 2014, 417, und vom 
11. Dezember 2013 XI R 38/12, BFHE 244, 94, BStBl II 2014, 428) angeordnet.


9
Mit Urteil Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt vom 16. Juli 2015 (EU:C:2015:496) hat der EuGH in 
dieser verbundenen Rechtssache zur Auslegung der unionsrechtlichen Grundlagen der Organschaft wie 
folgt entschieden:


"2. Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Sechsten Richtlinie 77/388 in der durch die Richtlinie 2006/69 geänderten 
Fassung ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die die in dieser 
Bestimmung vorgesehene Möglichkeit, eine Gruppe von Personen zu bilden, die als ein 
Mehrwertsteuerpflichtiger behandelt werden können, allein den Einheiten vorbehält, die juristische 
Personen sind und mit dem Organträger dieser Gruppe durch ein Unterordnungsverhältnis verbunden 
sind, es sei denn, dass diese beiden Anforderungen Maßnahmen darstellen, die für die Erreichung der 
Ziele der Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder Verhaltensweisen und der Vermeidung von 
Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderlich und geeignet sind, was das vorlegende Gericht zu 
prüfen hat.


3. Bei Art. 4 Abs. 4 der Sechsten Richtlinie 77/388 in der durch die Richtlinie 2006/69 geänderten Fassung 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass er unmittelbare Wirkung hat, so dass Steuerpflichtige 
dessen Inanspruchnahme gegenüber ihrem Mitgliedstaat geltend machen könnten, falls dessen 
Rechtsvorschriften nicht mit dieser Bestimmung vereinbar wären und nicht in mit ihr zu vereinbarender 
Weise ausgelegt werden könnten."


10 Die Klägerin macht hierzu geltend, dass unionsrechtliche Erfordernisse bei der Auslegung des nationalen 
Rechts trotz der fehlenden Berufbarkeit zu berücksichtigen seien. Die Gefahr eines Rechtsmissbrauchs oder 
die Möglichkeit einer Steuerhinterziehung sprächen nicht gegen eine Rückkehr zur früheren Rechtsprechung, 
nach der eine mittelbare finanzielle Eingliederung über gemeinsame Gesellschafter möglich war. 
Rechtsmissbrauch und Steuerhinterziehung seien zudem für die bisherige BFH-Rechtsprechung zur 
Organschaft ohne Bedeutung gewesen. Die finanzielle Eingliederung sei erst aufgrund einer geänderten 
Beurteilung durch die Rechtsprechung des BFH entfallen. Eine Beherrschung der Klägerin durch die A-KG 
ergebe sich aus der beiden Gesellschaften übergeordneten Struktur. Die A-KG habe der Klägerin 
Anweisungen für die tägliche Arbeit erteilt. Die Klägerin sei in den Räumlichkeiten der A-KG tätig geworden. 
Bei der Klägerin habe es sich um die Ausgliederung eines zuvor von der A-KG selbst wahrgenommenen 
Arbeitsbereichs gehandelt. Gleichwohl habe die A-KG bei der Klägerin durchregieren können. Die nach dem 
Unionsrecht enge Verbindung liege vor. Zu ihren Gunsten sei zumindest eine Übergangsregelung der 
Finanzverwaltung anzuwenden. Auch in Bezug auf die Frage des anwendbaren Steuersatzes sei ihr 
Vertrauensschutz zu gewähren.


11 Die Klägerin beantragt,


das Urteil des FG aufzuheben und die Umsatzsteuerbescheide 2003 bis 2008 vom 6. Juli 2009 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 25. Oktober 2011 dahingehend zu ändern, dass die Umsatzsteuer nach 
Maßgabe der im Einspruchsverfahren eingereichten geänderten Umsatzsteuererklärungen festgesetzt wird,


hilfsweise, das FA unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids vom 31. August 2012 und der 
Einspruchsentscheidung vom 2. Oktober 2012 zu verpflichten, die Umsatzsteuerbescheide vom 6. Juli 2009 
in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 25. Oktober 2011 aus Billigkeitsgründen entsprechend der im 
Einspruchsverfahren eingereichten Umsatzsteuererklärungen festzusetzen.


12 Das FA beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


13 Bei dem sich aus dem nationalen Recht ergebenden Erfordernis der Eingliederung handele es sich um eine 
geeignete und erforderliche Maßnahme zur Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder Verhaltensweisen 
und zur Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung. Das Erfordernis der Überordnung diene auch 
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der Rechtssicherheit. Das nationale Recht verstoße daher nicht gegen das Unionsrecht. Zudem knüpfe das 
nationale Recht zur Organschaft nicht an den Unternehmerbegriff des § 2 Abs. 1 UStG, sondern an das 
Merkmal der Selbständigkeit an. Damit habe der nationale Gesetzgeber eine andere Regelungstechnik 
gewählt als der Richtliniengeber, der am Begriff des Steuerpflichtigen ansetze. Aufgrund des Verlustes der 
Selbständigkeit gingen die steuerlichen Verpflichtungen wie etwa die Abgabe von Steuererklärungen auf den 
Organträger über. Im Hinblick auf diesen Übergang komme dem Gebot der Rechtssicherheit große 
Bedeutung zu. Ohne Über- und Unterordnung entstünden Abgrenzungsschwierigkeiten, die zu einer 
Verschleierung der für den Organkreis verantwortlichen Person führen könnten. Es drohe die Gefahr der 
Steuerhinterziehung und -umgehung. Zudem fehle es auch an einer organisatorischen Eingliederung. 
Alleinige Geschäftsführerin der Klägerin sei B gewesen, während D bis zum Oktober 2007 alleinige 
Geschäftsführerin bei der Komplementär-GmbH der A-KG gewesen sei. Es seien keine Standardspeisen 
abgegeben worden.


14 Das Bundesministerium der Finanzen ist dem Verfahren gemäß § 122 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung 
(FGO) beigetreten und macht geltend, dass hinsichtlich der Beschränkung auf juristische Personen keine 
Möglichkeit bestehe, das nationale Recht unionsrechtskonform auszulegen. Am Erfordernis des 
Unterordnungsverhältnisses sei festzuhalten. Das Erfordernis der Mehrheitsbeteiligung entspreche den 
unionsrechtlichen Vorgaben. Das Gebot der Rechtssicherheit sei zu beachten. Zu berücksichtigen sei auch 
die Entstehungsgeschichte von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG.


Entscheidungsgründe


15 II. Die Revision der Klägerin ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Auch unter 
Berücksichtigung der zum Unionsrecht ergangenen EuGH-Rechtsprechung gehört die Klägerin mangels 
finanzieller und organisatorischer Eingliederung weder nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht einer 
mit der A-KG bestehenden Organschaft an, so dass das FG zu Recht entschieden hat, dass die Klägerin 
Leistungen erbracht hat, die dem Regelsteuersatz unterliegen. Es ist auch kein Billigkeitserlass zu gewähren.


16 1. Die Klägerin ist nicht finanziell in das Unternehmen der A-KG eingegliedert.


17 a) Die finanzielle Eingliederung setzt nach nationalem Recht eine eigene Mehrheitsbeteiligung des 
Organträgers an einer juristischen Person voraus.


18 aa) Die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit wird nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG nicht selbständig 
ausgeübt, wenn eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist (Organschaft). Die 
Organschaft dient der   Verwaltungsvereinfachung   (vgl. BTDrucks V/48, § 2, BTDrucks IV/1590, S. 36, zum 
gesetzlichen Festhalten an der vorkonstitutionellen Organschaft des UStG 1934, RStBl 1934, 1549 ff.; zum 
Vereinfachungszweck vgl. Stadie in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 2 Rz 784, und zum Unionsrecht 
EuGH-Urteil Larentia + Minerva, EU:C:2015:496, Rz 41) und führt zu einer Zusammenfassung zu einem 
Unternehmen beim Organträger. Der Organträger ist entsprechend dem Vereinfachungszweck 
Steuerschuldner auch für die aufgrund der Organschaft unselbständig tätige Person. Die Rechtsfolgen der 
Organschaft treten von Gesetzes wegen ein. Hinsichtlich der Voraussetzungen der Organschaft ist nicht 
danach zu differenzieren, ob ein Steuerschuldner --hier die Klägerin-- oder der Steuergläubiger Rechtsfolgen 
aus der Organschaft zu seinen Gunsten ableitet.


19 bb) Da sich die mit der Organschaft verbundene Verlagerung der Steuerschuld auf den Organträger finanziell 
belastend auswirken kann, müssen die Voraussetzungen der Organschaft rechtssicher bestimmbar sein 
(BFH-Urteil vom 22. April 2010 V R 9/09, BFHE 229, 433, BStBl II 2011, 597, unter II.3.b bb(1), m.w.N. zur 
Rechtsprechung von EuGH und BFH). Dementsprechend erfordert die finanzielle Eingliederung eine 
Mehrheitsbeteiligung des Organträgers an der juristischen Person (BFH-Urteile vom 22. November 2001 
V R 50/00, BFHE 197, 319, BStBl II 2002, 167, unter II.1.a; vom 19. Mai 2005 V R 31/03, BFHE 210, 167, 
BStBl II 2005, 671, unter II.2.a dd; vom 30. April 2009 V R 3/08, BFHE 226, 144, BFHE II 2013, 873, unter 
II.2.b aa; vom 22. April 2010 V R 9/09, BFHE 229, 433, BStBl II 2011, 597, unter II.2.; vom 1. Dezember 2010 
XI R 43/08, BFHE 232, 550, BStBl II 2011, 600, unter II.2., und vom 7. Juli 2011 V R 53/10, BFHE 234, 548, 
BStBl II 2013, 218, unter II.2.a).


20 cc) Der Organträger muss zudem über eine eigene Mehrheitsbeteiligung an der juristischen Person verfügen. 
Diese kann sich entweder aus einer unmittelbaren Beteiligung oder mittelbar aus einer über eine 
Tochtergesellschaft gehaltenen Beteiligung ergeben. Demgegenüber ist bei einer Beteiligung mehrerer 
Gesellschafter an zwei Schwestergesellschaften nicht rechtssicher bestimmbar, unter welchen 
Voraussetzungen der Beteiligungsbesitz der Gesellschafter zusammengerechnet werden kann, um eine 
finanzielle Eingliederung der einen in die andere Schwestergesellschaft zu begründen (BFH-Urteil in BFHE 
229, 433, BStBl II 2011, 597, unter II.3.b bb (2)). Darüber hinaus ist die finanzielle Eingliederung einer GmbH 
in eine Personengesellschaft nach dem BFH-Urteil des XI. Senats in BFHE 232, 550, BStBl II 2011, 600, 
Leitsatz 1 auch dann zu verneinen, wenn nur ein Gesellschafter über die Stimmenmehrheit an den beiden 
Schwestergesellschaften verfügt.
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21 dd) Der erkennende Senat hält an dieser Rechtsprechung zur rechtssicheren wie auch einfachen 
Bestimmung der Voraussetzungen der Organschaft fest:


22 (1) Das nationale Recht sieht weder einen Antrag noch ein besonderes Verfahren zur Feststellung der 
Voraussetzungen der Organschaft vor. Da es dementsprechend an einem Grundlagenbescheid fehlt, ist es 
entgegen der Auffassung der Klägerin nicht möglich, für die Organschaft anstelle einer eigenen 
Mehrheitsbeteiligung auf das unbestimmte wie auch unpräzise Merkmal einer lediglich engen finanziellen 
Verbindung zwischen mehreren Personen abzustellen. Eine derartige Verbindung ermöglicht es nicht, die 
Person rechtssicher zu bestimmen, die die steuerrechtlichen Verpflichtungen für den Organkreis als 
Organträger und damit als einzige Steuerschuldnerin zu erfüllen hat. So könnte z.B. ohne Erfordernis einer 
eigenen Mehrheitsbeteiligung auch eine mittelbare finanzielle Eingliederung zwischen zwei 
Schwesterkapitalgesellschaften bestehen, bei der dann mangels eines besonderen Feststellungsverfahrens 
die Person des Organträgers und die der Organgesellschaft nicht bestimmt werden könnte.


23 Ebenso ist es im Grundsatz im Verhältnis einer Kapitalgesellschaft zu ihrer Schwesterpersonengesellschaft. 
Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der erkennende Senat § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG aus Gründen der 
Rechtsformneutralität erweiternd auch auf einzelne eingegliederte Personengesellschaften anwendet. Zu den 
Voraussetzungen hierfür verweist der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen auf sein Urteil vom 
2. Dezember 2015 V R 25/13 (zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, unter II.2.c).


24 (2) Bei der Auslegung der Eingliederungsvoraussetzungen ist auch der mit der Organschaft 
verfolgte   Vereinfachungszweck   zu berücksichtigen. Dieser erfordert, dass die Organschaft auch für den 
Organträger als Steuerschuldner für die organschaftlich zusammengefassten Unternehmen einfach 
anzuwenden ist. Ohne Antrags- und ohne Feststellungsverfahren muss es dem Organträger daher aufgrund 
der Eingliederung möglich sein, die --nach § 370 AO strafbewährte-- Verantwortung für die Umsatztätigkeit 
der mit ihm verbundenen juristischen Person zu übernehmen. Dies setzt in Form der Eingliederung i.S. von 
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG   Durchgriffsmöglichkeiten   voraus, aufgrund derer der Organträger --ähnlich wie bei 
unselbständigen Betriebsabteilungen im Unternehmen einer Person-- die für die Abgabe von 
Steueranmeldungen und Steuererklärungen notwendigen Informationsansprüche wie auch die zur Erfüllung 
von Steueransprüchen notwendigen Ausgleichsansprüche (vgl. hierzu BFH-Urteil vom 8. August 2013 
V R 18/13, BFHE 242, 433, unter II.3.a) gegen die Organgesellschaft durchsetzen kann (vgl. auch Stadie in 
Rau/Dürrwächter, a.a.O., § 2 Anm. 913).


25 b) Im Streitfall ist die Klägerin nach nationalem Recht nicht Organgesellschaft der A-KG. Die finanzielle 
Eingliederung der Klägerin in die A-KG scheitert bereits daran, dass die A-KG keine eigene 
Mehrheitsbeteiligung an der Klägerin in ihrem Gesamthandsvermögen hielt, sondern nur über ihre 
Gesellschafterin D mit der Klägerin verbunden war. Ohne eigene Mehrheitsbeteiligung ist die Person des 
Organträgers im Verhältnis zwischen der Klägerin, einer GmbH, und ihrer Schwester-KG nicht eindeutig 
bestimmbar. Es bestehen keine rechtsverbindlichen Regelungen zur Zusammenrechnung eines mehreren 
Gesellschaftern zustehenden Anteilsbesitzes. Dies gilt auch für den Fall einer familiären Verbundenheit 
mehrerer Gesellschafter. Der von D mit ihrer Tochter getroffenen Stimmbindungsvereinbarung kommt keine 
Bedeutung zu, da diese nicht in der Satzung der Klägerin vereinbart war. Der Senat verweist auch insoweit 
zur Vermeidung von Wiederholungen auf sein Urteil vom 2. Dezember 2015 V R 25/13, unter II.1.c cc (1).


26 Mangels eigener Mehrheitsbeteiligung standen der A-KG somit keine eigenen Durchgriffsrechte zu. Ihr, wie 
auch der für sie organschaftlich handelnden Komplementär-GmbH, war es nicht möglich, die Verantwortung 
dafür zu übernehmen, dass die A-KG Umsätze der Klägerin gegenüber Dritten ordnungsgemäß versteuert, 
oder dafür verantwortlich zu sein, dass derartige Umsätze nicht vorliegen.


27 c) Das Unionsrecht führt nicht zu einer gegenüber der bisherigen BFH-Rechtsprechung geänderten 
Beurteilung.


28 aa) Nach Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG steht es jedem Mitgliedstaat frei, im Inland 
ansässige Personen, die zwar rechtlich unabhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und 
organisatorische Beziehungen eng miteinander verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen zu 
behandeln. Diese Regelung dient der "Verwaltungsvereinfachung" und der "Verhinderung bestimmter 
Missbräuche (EuGH-Urteil Larentia + Minerva und Marenave Schifffahrt, EU:C:2015:496, Rz 40).


29 bb) Der Steuerpflichtige kann sich gegenüber dem nationalen Recht nicht auf Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der 
Richtlinie 77/388/EWG berufen.


30 (1) Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG erfüllt "nicht die Voraussetzungen, um unmittelbare 
Wirkung zu entfalten", sondern hat nur "bedingten Charakter". Dies beruht darauf, dass die in dieser 
Bestimmung vorgesehene enge Verbindung in finanzieller, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht 
einer "Präzisierung auf nationaler Ebene" bedarf und die "Anwendung nationaler Rechtsvorschriften 
voraussetzt, die den konkreten Umfang dieser Verbindungen bestimmen" (EuGH-Urteil Larentia + Minerva 
und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 50 f.).
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31 (2) Entscheiden sich Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 
77/388/EWG dafür, Regelungen zur Zusammenfassung zu einem Steuerpflichtigen zu schaffen, haben sie bei 
der Ausübung der ihnen zustehenden Präzisierungsbefugnis die hierfür unionsrechtlich bestehenden 
Anforderungen zu berücksichtigen.


32 (a) Die Mitgliedstaaten haben zu beachten, dass sie die nach Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 
77/388/EWG mögliche Zusammenfassung zu einem Steuerpflichtigen nicht von weiteren als den in dieser 
Bestimmung genannten Bedingungen abhängig machen dürfen (EuGH-Urteil Larentia + Minerva und 
Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 38) und dass das Unionsrecht die Regelung zur 
Mehrwertsteuergruppe nicht allein den Einheiten vorbehält, die sich in einem Verhältnis der Unterordnung 
zum Organträger befinden (EuGH-Urteil Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 44). 
Auf eine Unterordnung darf nur ausnahmsweise abgestellt werden, etwa wenn diese Bedingung "in einem 
bestimmten nationalen Kontext" zur "Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder Verhaltensweisen" 
erforderlich und geeignet ist (EuGH-Urteil Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, 
Rz 45). Hierüber hat das nationale Gericht zu entscheiden (EuGH-Urteil Larentia + Minerva und Marenave 
Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 46).


33 (b) Die auf der Grundlage von Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG getroffenen Regelungen 
haben --wie stets-- den Grundsatz der Rechtssicherheit zu beachten. Danach müssen "die Vorschriften des 
Unionsrechts eindeutig sein" und ihre Anwendung muss für die Betroffenen vorhersehbar sein, "wobei dieses 
Gebot der Rechtssicherheit in besonderem Maß gilt, wenn es sich um Vorschriften handelt, die finanzielle 
Konsequenzen haben können, denn die Betroffenen müssen in der Lage sein, den Umfang der ihnen durch 
diese Vorschriften auferlegten Verpflichtungen genau zu erkennen". Zudem "müssen die Rechtsnormen der 
Mitgliedstaaten auf den vom Unionsrecht erfassten Gebieten eindeutig formuliert sein, so dass den 
betroffenen Personen die klare und genaue Kenntnis ihrer Rechte und Pflichten ermöglicht wird, und die 
innerstaatlichen Gerichte in die Lage versetzt werden, deren Einhaltung sicherzustellen" (EuGH-Urteil 
Tomoiaga vom 9. Juli 2015 C-144/14, EU:C:2015:452, Rz 35, m.w.N. zur EuGH-Rechtsprechung). Bei der 
Organschaft als Zusammenfassung zu einem Steuerpflichtigen beim Organträger handelt es sich aufgrund 
der damit verbundenen Verlagerung der Steuerschuld von der Organgesellschaft auf den Organträger "um 
Vorschriften ..., die finanzielle Konsequenzen haben können".


34 cc) Für das sich aus dem nationalen Recht ergebende Erfordernis einer Eingliederung mit Durchgriffsrechten 
i.S. von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG besteht eine hinreichende Grundlage im Unionsrecht.


35 (1) Obwohl sich die Voraussetzung eines Antrags nicht aus Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 
77/388/EWG ergibt, der die Bedingungen für die Zusammenfassung zu einem Steuerpflichtigen abschließend 
aufzählt (s. oben II.1.c bb(2)(a)), haben einzelne Mitgliedstaaten diese Zusammenfassung antragsabhängig 
ausgestaltet (vgl. z.B. zu dem in der Republik Irland für die Gruppenbesteuerung bestehenden 
Antragserfordernis EuGH-Urteil Kommission/Irland vom 9. April 2013 C-85/11, EU:C:2013:217, Rz 8), ohne 
dass der EuGH dies beanstandet (vgl. EuGH-Urteil Kommission/Irland, EU:C:2013:217; vgl. auch Stadie in 
Rau/Dürrwächter, a.a.O., § 2, Anm. 816).


36 Der erkennende Senat versteht dies dahingehend, dass das Erfordernis einer rechtssicheren Präzisierung 
von Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG Sonderbedingungen wie ein von der Richtlinie nicht 
vorgesehenes Antragserfordernis rechtfertigt, bei dem es sich um ein bloßes Verfahrenserfordernis oder auch 
um ein materiell-rechtliches Wahlrecht handeln kann. Im   Kontext des nationalen Rechts,   in dem es an 
einem besonderen Verfahren und einem Grundlagenbescheid zur Feststellung der Organschaft und damit an 
einer für alle am Organkreis Beteiligten verbindlichen Festlegung, ob eine Organschaft besteht und wer 
Steuerschuldner für diese ist, fehlt, kann   nur   anhand des Merkmals der Eingliederung die Person bestimmt 
werden, die die Verantwortung dafür zu tragen hat, dass die Umsätze des im Organkreis zusammengefassten 
Unternehmens ordnungsgemäß versteuert werden (s. oben II.1.a bb). Daher können die Mitgliedstaaten das 
Erfordernis der Rechtssicherheit auch bei der ihnen obliegenden Präzisierung (s. oben II.1.c bb(1)) des 
"konkreten Umfangs" der erforderlichen Verbindungen berücksichtigen. Dies rechtfertigt ein Abstellen auf eine 
Eingliederung mit Durchgriffsrechten, da sich hieraus die Organschaft als Zusammenfassung zu einem 
Steuerpflichtigen beim Organträger rechtssicher ergibt (s. oben II.1.a dd). Damit wird dem 
Vereinfachungszweck der Zusammenfassung Rechnung getragen, da Beurteilungsschwierigkeiten, die sich 
auf der Grundlage einer bloßen engen Verbindung, aus der sich aufgrund ihrer Präzisierungsbedürftigkeit 
keine verbindlichen Voraussetzungen ergeben, entfallen.


37 Der Senat berücksichtigt dabei auch, dass die Finanzverwaltung berechtigt ist, das Bestehen einer z.B. 
zunächst rechtsfehlerhaft unerkannt gebliebenen Organschaft mit Wirkung für die Vergangenheit geltend zu 
machen. Unterschiedliche Anforderungen an die Organschaft, die sich danach richten, ob der Steuerpflichtige 
--zur Vermeidung nicht abziehbarer Vorsteuerbeträge wie im Streitfall-- oder die Finanzverwaltung aus 
Insolvenz- oder Vollstreckungsgründen ein Interesse am Bestehen der Organschaft hat, sind weder mit dem 
nationalen Recht noch mit dem Unionsrecht zu vereinbaren.


38 (2) Dient die Zusammenfassung zu einem Steuerpflichtigen trotz rechtlicher Selbständigkeit dazu, 
"Missbräuche zu verhindern wie z.B. die Aufspaltung eines Unternehmens zwischen mehreren 
Steuerpflichtigen, um in den Genuss einer Sonderregelung zu gelangen" (EuGH-Urteile Larentia + Minerva 


Seite 5 von 8Bundesfinanzhof


29.01.2016http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...







und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 40, und Kommission/Irland, EU:C:2013:217, Rz 47), können die 
Mitgliedstaaten bei Ausübung der ihnen unionsrechtlich zur Missbrauchsbekämpfung zustehenden 
Regelungsbefugnis (s. oben II.1.c bb(2)(a)) berücksichtigen, dass die Zusammenfassung zu nichtsteuerbaren 
Leistungen zwischen den zusammengefassten Personen führt. Durch diese Nichtsteuerbarkeit von 
Innenleistungen könnte es bei einem fehlenden Recht zum Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers nach 
§ 15 Abs. 2 UStG (Art. 17 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 77/388/EWG) zu einer Umgehung des insoweit 
bestehenden Abzugsverbots kommen (zu den sich aus einer Organschaft insoweit ergebenden 
"Gestaltungswirkungen" vgl. z.B. Grune/Mönckedieck, Umsatzsteuer-Rundschau 2012, 541; Heintzen, 
Deutsches Steuerrecht --DStR-- 1999, 1799; Leonard, DStR 2010, 721). Die Gestaltungswirkung, die auch 
von der Klägerin mit der Organschaft erstrebt wird, besteht darin, den --ohne Organschaft-- eintretenden 
Nachteil einer Steuerentstehung ohne Recht auf Vorsteuerabzug zu vermeiden. Diese Folge ist mit dem 
Vereinfachungszweck der Zusammenfassung zu einem Steuerpflichtigen nicht zu vereinbaren und rechtfertigt 
eine Beschränkung der Organschaft auf die Fälle, in denen die organschaftlichen Unternehmensteile 
aufgrund einer Eingliederung ebenso eng wie Betriebsabteilungen eines Einheitsunternehmens miteinander 
verbunden sind. Die Eingliederung bewirkt somit, dass derartige Vorteile nur den Organschaften 
zugutekommen, deren Unternehmen ähnlich eng   wie bei einem rechtlichen 
Einheitsunternehmen   miteinander verbunden sind.


39 dd) Durch den Übergang von Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG zu dem ab 2007 geltenden 
Art. 11 MwStSystRL ist es nicht zu inhaltlichen Änderungen des Unionsrechts gekommen (EuGH-Urteil 
Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 36 und 42).


40 ee) Die hiergegen gerichteten Einwendungen der Klägerin greifen nicht durch. Der erkennende Senat hat 
bereits in der Vergangenheit maßgeblich auf das Erfordernis der Rechtssicherheit abgestellt (BFH-Urteil in 
BFHE 229, 433, BStBl II 2011, 597). Hiermit nicht vereinbar ist es, für die Organschaft auf die 
Entstehungsgeschichte der miteinander verbundenen Unternehmen abzustellen.


41 2. Bis zum Oktober 2007 fehlte es zudem an der erforderlichen organisatorischen Eingliederung.


42 a) Nach der Rechtsprechung des BFH setzt die organisatorische Eingliederung voraus, dass der Organträger 
die mit der finanziellen Eingliederung verbundene Möglichkeit der Beherrschung der Tochtergesellschaft in 
der laufenden Geschäftsführung wahrnimmt, wobei er die Organgesellschaft durch die Art und Weise der 
Geschäftsführung beherrschen muss. Hiervon ist z.B. dann auszugehen, wenn bei zwei GmbHs eine 
Personenidentität in den Geschäftsführungsorganen besteht. Sind für die Organ-GmbH z.B. mehrere 
einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer bestellt, reicht es aus, dass zumindest einer von ihnen auch 
Geschäftsführer der Organträger-GmbH ist, der Organträger über ein umfassendes Weisungsrecht 
gegenüber der Geschäftsführung der Organ-GmbH verfügt und zur Bestellung und Abberufung aller 
Geschäftsführer der Organ-GmbH berechtigt ist. Nicht ausreichend ist demgegenüber, dass eine vom 
Organträger abweichende Willensbildung in der Organgesellschaft ausgeschlossen ist (BFH-Urteil in BFHE 
242, 433, unter II.2.b und 3.).


43 Soweit der Senat hierfür in einem Einzelfall auf eine "institutionell abgesicherte unmittelbare 
Eingriffsmöglichkeit in den Kernbereich der laufenden Geschäftsführung" (BFH-Urteil vom 3. April 2008 
V R 76/05, BFHE 221, 443, BStBl II 2008, 905, unter II.4.) abgestellt hat, folgt hieraus nichts anderes, als 
dass im Regelfall eine personelle Verflechtung über die Geschäftsführung der juristischen Person als 
Organgesellschaft bestehen muss. Nicht ausreichend sind Weisungsrechte, Berichtspflichten (BFH-Urteil in 
BFHE 221, 443, BStBl II 2008, 905, unter II.4.) oder ein Zustimmungsvorbehalt zugunsten der 
Gesellschafterversammlung oder zugunsten des Mehrheitsgesellschafters (BFH-Urteil in BFHE 234, 548, 
BStBl II 2013, 218, unter II.3.a cc).


44 b) Gegen diese Anforderungen bestehen auch unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils Larentia + Minerva 
und Marenave Schiffahrt (EU:C:2015, 496) keine Bedenken in unionsrechtlicher Hinsicht. Auch das 
Erfordernis einer in organisatorischer Hinsicht bestehenden Durchgriffsmöglichkeit dient insbesondere der 
rechtssicheren Bestimmung der Eingliederungsvoraussetzungen, der Verwaltungsvereinfachung und der 
Missbrauchsverhinderung (vgl. oben II.1.c cc).


45 c) Damit fehlt es bis zum Oktober 2007 auch an einer organisatorischen Eingliederung der Klägerin in die 
A-KG. Denn bis dahin bestand eine organisatorische Trennung zwischen der Klägerin, deren einzige 
Geschäftsführerin B war, und der A-KG, die organschaftlich durch ihre Komplementär-GmbH vertreten wurde, 
bei der D einzige Geschäftsführerin war. Zu der im Sinne des BFH-Urteils in BFHE 242, 433, unter II.2.b und 
3. erforderlichen organisatorischen Verflechtung über das Geschäftsführungs- und Vertretungsorgan der 
Klägerin kam es erst dadurch, dass die Geschäftsführerin der Klägerin auch zur Geschäftsführerin bei der 
Komplementär-GmbH der A-AG bestellt wurde.


46 3. Die mangels Organschaft steuerbaren Leistungen der Klägerin unterliegen nicht dem ermäßigten 
Steuersatz.


47
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Das FG hat insoweit zutreffend entschieden, dass es für die Anwendung der Steuersatzermäßigung nach 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG an der dort vorausgesetzten Lieferung von in der Anlage bezeichneten Gegenständen 
fehlt und sich hierfür zu Recht auf die BFH-Rechtsprechung bezogen, nach der die in einer Großküche eines 
Altenwohnheims und Pflegeheims zur Verpflegung der Bewohner zubereiteten Speisen keine 
"Standardspeisen" als Ergebnis einfacher und standardisierter Zubereitungsvorgänge nach Art eines 
Imbissstandes sind, so dass deren Abgabe zu festen Zeitpunkten in Warmhaltebehältern keine Lieferung, 
sondern eine dem Regelsteuersatz unterliegende sonstige Leistung ist (BFH-Urteil vom 12. Oktober 2011 
V R 66/09, BFHE 235, 525, BStBl II 2013, 250). Ebenso wie in diesem Fall hat auch die Klägerin entgeltliche 
Leistungen zur Versorgung der in einem Heim vollstationär untergebrachten Personen mit Speisen und 
Getränken erbracht, wobei Speiseplanvorgaben einzuhalten waren. Es ist auch im Streitfall davon 
auszugehen, dass sich die Tätigkeit bei der Speisenversorgung nicht auf die Abgabe von Standardspeisen 
als Ergebnis einfacher und standardisierter Zubereitungen nach Art eines z.B. Imbissstandes beschränkte.


48 4. Dem Erlass der Änderungsbescheide steht auch nicht § 176 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO entgegen.


49 Nach dieser Vorschrift darf bei der Aufhebung oder Änderung eines Steuerbescheids nicht zuungunsten des 
Steuerpflichtigen berücksichtigt werden, dass sich die Rechtsprechung eines obersten Gerichtshofs des 
Bundes geändert hat, die bei der bisherigen Steuerfestsetzung von der Finanzbehörde angewandt worden ist.


50 a) Die Anwendung dieser Vorschrift scheitert bereits daran, dass die Klägerin das Bestehen einer 
Organschaft erstmals im Einspruchsverfahren und damit nach Erlass der hier streitigen Steuerbescheide 
geltend gemacht hat. Damit lag den Steuerbescheiden vor Erlass der angefochtenen Änderungsbescheide 
keine BFH-Rechtsprechung zur Organschaft zugrunde, so dass die Rechtsauffassung vor der 
Rechtsprechungsänderung durch das BFH-Urteil in BFHE 229, 433, BStBl II 2011, 597 ohne Bedeutung war.


51 b) In Bezug auf die Frage der Abgrenzung von Lieferungen und sonstigen Leistungen bei der Abgabe von 
Speisen ergibt sich für die Klägerin ein Anspruch auf Vertrauensschutz auch nicht daraus, dass der 
erkennende Senat mit seinem Urteil in BFHE 235, 525, BStBl II 2013, 250 die Rechtsprechung 
"fortentwickelt" hat. Denn unabhängig hiervon hatte sich der BFH vor diesem Urteil zur Frage der 
Speisenversorgung in Altenwohnheimen und Pflegeheimen nicht unmittelbar geäußert.


52 5. Das FG hat den von der Klägerin geltend gemachten Erlass aus Billigkeitsgründen zutreffend abgelehnt.


53 a) Nach § 163 Satz 1 AO können Steuern niedriger festgesetzt werden und einzelne die Steuer erhöhende 
Besteuerungsgrundlagen unberücksichtigt bleiben, wenn die Erhebung der Steuer nach Lage des einzelnen 
Falls aus sachlichen oder aus persönlichen Gründen unbillig wäre.


54 Die nach § 163 AO zu treffende Billigkeitsentscheidung ist eine Ermessensentscheidung der Finanzbehörde 
i.S. des § 5 AO, die grundsätzlich nur eingeschränkter gerichtlicher Nachprüfung unterliegt (§ 102, § 121 
FGO). Sie kann im finanzgerichtlichen Verfahren nur dahin geprüft werden, ob der Verwaltungsakt oder die 
Ablehnung des Verwaltungsakts rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten 
sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch 
gemacht wurde (ständige Rechtsprechung, vgl. Beschluss des Gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes vom 19. Oktober 1971 GmS-OGB 3/70, BStBl II 1972, 603; BFH-Urteile vom 
26. Oktober 1994 X R 104/92, BFHE 176, 3, BStBl II 1995, 297; vom 10. Oktober 2001 XI R 52/00, BFHE 
196, 572, BStBl II 2002, 201; vom 7. Oktober 2010 V R 17/09, BFH/NV 2011, 865; vom 6. September 2011 
VIII R 55/10, BFH/NV 2012, 269).


55 b) Die Festsetzung einer Steuer ist aus sachlichen Gründen unbillig, wenn sie zwar dem Wortlaut des 
Gesetzes entspricht, aber den Wertungen des Gesetzes zuwiderläuft (vgl. BFH-Urteile vom 11. Juli 1996 
V R 18/95, BFHE 180, 524, BStBl II 1997, 259; vom 18. Dezember 2007 VI R 13/05, BFH/NV 2008, 794; in 
BFH/NV 2011, 865). Das setzt voraus, dass der Gesetzgeber die Grundlagen für die Steuerfestsetzung 
anders als tatsächlich geschehen geregelt hätte, wenn er die zu beurteilende Frage als regelungsbedürftig 
erkannt hätte (vgl. BFH-Beschluss vom 12. September 2007 X B 18/03, BFH/NV 2008, 102, m.w.N.).


56 c) Rechtsfehlerfrei hat das FG erkannt, dass das FA die Voraussetzungen einer sachlichen oder persönlichen 
Unbilligkeit zutreffend verneint hat. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass für einen über § 176 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 AO hinausgehenden Vertrauensschutz im Fall einer Änderung der Rechtsprechung im Allgemeinen 
keine Notwendigkeit besteht, wenn sich der Steuerpflichtige die vom BFH aufgegebene Rechtsprechung erst 
in einem Einspruchsverfahren zu eigen macht. Zudem hat das FG zutreffend berücksichtigt, dass 
Verwaltungsanweisungen, zu denen auch dort getroffene Übergangsregelungen gehören, nicht wie Gesetze 
auslegungsfähig sind, sondern im Allgemeinen entsprechend dem Verständnis der Finanzverwaltung 
anzuwenden sind (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 13. Januar 2011 V R 43/09, BFHE 233, 58, BStBl II 2011, 610, 
zur "Vertretbarkeit" der von einer Finanzbehörde vorgenommenen Auslegung einer von der Finanzverwaltung 
getroffenen Übergangsregelung). Im Hinblick auf die Vermögenssituation der Klägerin konnte das FG auch 
persönliche Billigkeitsgründe verneinen.


57 6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 4/16 vom 28.1.2016
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 2.12.2015, V R 67/14


Keine Organschaft mit Nichtunternehmer - Zahlungen zur Deckung der Betriebskosten als Entgelt


Leitsätze


Die Organschaft setzt nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG die Eingliederung in das Unternehmen des Organträgers voraus.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts des Saarlandes vom 18. November 2014  1 K 
1480/12 wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


1 I. Streitig ist, ob die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH, steuerpflichtige Leistungen gegen 
Entgelt an die Beigeladene, die Alleingesellschafterin der Klägerin, erbracht hat. Geschäftsführer der Klägerin 
war der stellvertretende Geschäftsführer der Beigeladenen. Die Beigeladene ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, die gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) die 
vertragsärztliche Versorgung sicherzustellen hat. Dies umfasst die Zurverfügungstellung von Notdiensten in 
Bereitschaftsdienstpraxen (BDP). Die ärztliche Tätigkeit wird dabei durch Ärzte erbracht, die ihre Leistungen im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung erbringen und abrechnen. Die Beigeladene ist demgegenüber 
hoheitlich tätig.


2 Im Zusammenhang mit einer Umstrukturierung des Notdienstes aus arbeitsrechtlichen und tarifvertraglichen 
Gründen gründete die Beigeladene die Klägerin. Unternehmensgegenstand der Klägerin ist die Erfüllung von 
Aufgaben, die der Beigeladenen nach dem SGB V obliegen. Die Klägerin war auf privatrechtlicher Grundlage 
für die Beigeladene tätig.


3 Die Tätigkeit der Klägerin beschränkte sich dabei darauf, das nicht-ärztliche Personal wie medizinische 
Fachangestellte und Arzthelfer einzustellen und der Beigeladenen zum Einsatz in den BDP zu überlassen. Die 
Arbeiten des überlassenen Personals betrafen die Abwicklung organisatorischer Aufgaben in den BDP wie 
auch untergeordnete Heilbehandlungsmaßnahmen. Die Klägerin berechnete die Aufwendungen für Löhne und 
Sozialversicherungsbeiträge des überlassenen Personals an die Beigeladene weiter, die diese Kosten über ein 
Umlageverfahren finanzierte.


4 Wegen fehlender Steuererklärungen erließ der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) für die 
Streitjahre 2008 und 2009 Schätzungsbescheide. Einspruch und Klage zum Finanzgericht (FG) hatten keinen 
Erfolg. Nach dem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2015, 683 veröffentlichten Urteil erbrachte die 
Klägerin an die Beigeladene Leistungen gegen Entgelt, die mangels Organschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 des 
Umsatzsteuergesetzes (UStG) auch steuerbar waren. Die Begründung einer umsatzsteuerlichen Organschaft 
mit einem Nichtunternehmer als Organträger sei nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG nicht möglich. Dies verstoße auch 
nicht gegen Art. 11 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem vom 
28. November 2006 (MwStSystRL). Die Leistungen der Klägerin seien auch nicht steuerfrei.


5 Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision. Sie sei keine Unternehmerin. Sie sei eine 
kostenumlegende wirtschaftliche Interessenvereinigung, die nur zum Leistungsbezug der Kassenärztlichen 
Vereinigung gegründet worden sei und lediglich deren Ressourcen verwalte. Sie erbringe nur untergeordnete 
Hilfstätigkeiten. Es handele sich um sog. "in house"-Leistungen im Sinne der Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (Richtlinie 2004/18/EG - 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 2004, L 134, S. 114). Sie handele nur gegen Kostenerstattung. 
Es fehle an der Eignung, Überschüsse zu erzielen. Sie sei einzig zum Bezug von Personalleistungen 
gegründet worden. Sie nehme nicht an Wertschöpfungen teil und generiere keinen Mehrwert. Sie erbringe 
keine marktgängige Leistung. Sie werde nur gegenüber ihrer Alleingesellschafterin tätig. Hilfsweise sei sie als 
Organgesellschaft anzusehen. Soweit der Bundesfinanzhof (BFH) für die Organschaft eine 
Unternehmereigenschaft von Organträger und Organgesellschaft verlange, sei dies mit dem Unionsrecht nicht 
vereinbar. Ein Unternehmen des Organträgers müsse lediglich als Rechtsfolge der Organschaft vorliegen. Die 
Regelung zur Organschaft diene nicht der Missbrauchsbekämpfung. Die Nichtsteuerbarkeit aufgrund der 
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Organschaft sei systemimmanent. Die Neutralität sei nicht gewährleistet, wenn die eigene 
Personalbeschaffung durch die Beigeladenen für diese steuerlich günstiger sei. Eine richtlinienkonforme 
Auslegung des nationalen Rechts entsprechend den Vorgaben des Gerichtshofes der Europäischen Union 
(EuGH) sei möglich. Zumindest seien ihre Leistungen nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. f MwStSystRL steuerfrei. 
Insoweit bestehe kein Erfordernis, dass sich eine Personenmehrheit zusammenzuschließen habe. Erfasst 
würden auch "Ein-Personenzusammenschlüsse". Würden Kapitalgesellschaften mit lediglich einem 
Gesellschafter nicht erfasst, widerspräche dies dem Grundsatz der Neutralität.


6 Die Klägerin beantragt,


das Urteil des FG und die Umsatzsteuerbescheide 2008 und 2009 vom 14. September 2010 i.d.F. der 
Einspruchsentscheidung vom 21. November 2012 aufzuheben.


7 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


8 Die Klägerin sei Unternehmer. Auf eine Überschusserzielung komme es nicht an. Die Voraussetzungen für 
eine Organschaft lägen nicht vor, da die Beigeladene nicht Unternehmer sei. Die Leistungen seien auch nicht 
steuerfrei.


Entscheidungsgründe


9 II. Die Revision der Klägerin ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die Klägerin hat steuerbare Leistungen gegen Entgelt erbracht. Auch unter 
Berücksichtigung der zum Unionsrecht ergangenen EuGH-Rechtsprechung bildeten die Klägerin und die 
Beigeladene weder nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht eine Organschaft. Das FG hat daher zu 
Recht entschieden, dass die Klägerin an die Beigeladene steuerbare Leistungen ausgeführt hat. Die 
Leistungen sind auch nicht steuerfrei, sondern steuerpflichtig.


10 1. Die Klägerin hat steuerbare Leistungen gegen Entgelt i.S. von § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG als Unternehmer 
erbracht. Nach ständiger Rechtsprechung des BFH sind steuerbar auch die Leistungen, die gegen 
Gewährung von Aufwendungsersatz erfolgen (BFH-Urteil vom 5. Dezember 2007 V R 60/05, BFHE 219, 455, 
BStBl II 2009, 486, unter II.1.a). Wie der EuGH im Urteil Saudaçor vom 29. Oktober 2015 C-174/14 
(EU:C:2015:733, Rz 36 ff. und 45 ff.) zudem entschieden hat, sind auch "Zahlungen zur Deckung der 
Betriebskosten" Entgelt, steht eine Leistungserbringung im öffentlichen Interesse der Steuerbarkeit nicht 
entgegen und kommt den Bestimmungen der Richtlinie 2004/18/EG für die Mehrwertsteuer keine Bedeutung 
zu. Hierin liegt kein Verstoß gegen den Grundsatz der steuerlichen Neutralität, wie die Klägerin meint. Denn 
bei einer Anstellung des Personals direkt bei der Beigeladenen fehlt es an einem Umsatztatbestand nach § 1 
UStG. Insoweit liegen nicht miteinander vergleichbare Sachverhalte vor.


11 2. Die Klägerin erbrachte ihre Leistungen auch als Unternehmerin.


12 a) Die Klägerin war gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 und 3 UStG gewerblich, nachhaltig und auch zur 
Einnahmeerzielung tätig. Auf eine Gewinnerzielungsabsicht kommt es nicht an. Unerheblich ist auch, dass die 
Klägerin nur für die Beigeladene und damit nur für ihre Gesellschafterin tätig war.


13 b) Als GmbH ist die Klägerin keine juristische Person des öffentlichen Rechts i.S. von § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG. 
Sie kann auch nicht geltend machen, dass für sie gemäß Art. 13 MwStSystRL als Einrichtung des öffentlichen 
Rechts das zugunsten der öffentlichen Hand bestehende Privileg der Nichtbesteuerung anzuwenden sei.


14 aa) Nach Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 und 2 MwStSystRL gelten Staaten, Länder, Gemeinden und sonstige 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts nicht als Steuerpflichtige, soweit sie die Tätigkeiten ausüben oder 
Umsätze bewirken, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang 
mit diesen Tätigkeiten oder Umsätzen Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Falls sie 
solche Tätigkeiten ausüben oder Umsätze bewirken, gelten sie für diese Tätigkeiten oder Umsätze jedoch als 
Steuerpflichtige, sofern eine Behandlung als Nichtsteuerpflichtige zu größeren Wettbewerbsverzerrungen 
führen würde.


15 bb) Der EuGH hat es im Urteil Saudaçor (EU:C:2015:733) für möglich gehalten, dass eine Aktiengesellschaft 
als Einrichtung des öffentlichen Rechts angesehen werden kann, für die Art. 13 Abs. 1 MwStSystRL gilt. Dies 
erfordert aber auch nach der Auffassung des EuGH, dass die Aktiengesellschaft "im Rahmen der öffentlichen 
Gewalt handelt" (EuGH-Urteil Saudaçor, EU:2015:733, Rz 69). Hierfür müssen Tätigkeiten vorliegen, die von 
den Einrichtungen des öffentlichen Rechts "im Rahmen der ihnen eigenen rechtlichen Regelung ausgeübt 
werden. Nicht dazu gehören Tätigkeiten, die sie unter den gleichen rechtlichen Bedingungen ausüben wie 
private Wirtschaftsteilnehmer. Der EuGH hat auch klargestellt, dass der Gegenstand oder der Zweck der 
Tätigkeit insoweit unerheblich sind und dass die Tatsache, dass die Ausübung der in Rede stehenden 
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Tätigkeit das Gebrauchmachen von hoheitlichen Befugnissen umfasst, die Feststellung erlaubt, dass diese 
Tätigkeit einer öffentlich-rechtlichen Regelung unterliegt" (EuGH-Urteil Saudaçor, EU:2015:733, Rz 70). Diese 
Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn die hoheitlichen Befugnisse, über die eine Aktiengesellschaft ggf. 
verfügt, kein Instrument sind, um die wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben (EuGH-Urteil Saudaçor, 
EU:2015:733, Rz 72).


16 cc) Im Streitfall kann der erkennende Senat offenlassen, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen eine 
Aktiengesellschaft als Einrichtung des öffentlichen Rechts anzusehen sein könnte. Denn selbst wenn die 
GmbH als derartige Einrichtung tätig geworden wäre, übte sie ihre Tätigkeit auf privatrechtlicher, nicht aber 
auf öffentlich-rechtlicher Grundlage aus. Letzteres macht auch die Klägerin nicht geltend.


17 3. Das FG hat eine zwischen der Klägerin und der Beigeladenen bestehende Organschaft sowohl nach 
nationalem Recht als auch nach dem Unionsrecht zutreffend verneint.


18 a) Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG wird die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nicht selbständig 
ausgeübt, wenn eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist (Organschaft).


19 aa) In Bezug auf das Erfordernis einer Eingliederung in das Unternehmen des Organträgers hat der BFH 
bereits entschieden, dass eine juristische Person des öffentlichen Rechts Organträger sein kann, wenn und 
soweit sie unternehmerisch tätig ist (BFH-Urteil vom 9. Oktober 2002 V R 64/99, BFHE 200, 119, BStBl II 
2003, 375). Die Unternehmereigenschaft des Organträgers gehört danach entgegen der Auffassung der 
Klägerin zu den Voraussetzungen, nicht aber zu den Rechtsfolgen der Organschaft.


20 Nach dieser Rechtsprechung entspricht der Unternehmerbegriff des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG dem des § 2 
Abs. 1 UStG und dem Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeit in Art. 9 Abs. 1 MwStSystRL. Ebenso wie bei § 15 
Abs. 1 Satz 1 UStG handelt es sich um den Tätigkeitsbereich, in dem der Unternehmer nachhaltig Leistungen 
gegen Entgelt erbringt (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 9. Februar 2012 V R 40/10, BFHE 236, 258, BStBl II 2012, 
844, unter II.1.b zu § 15 Abs. 1 Satz 1 UStG). Hieran fehlt es z.B. bei einer hoheitlichen Tätigkeit, bei der 
entweder keine entgeltlichen Leistungen erbracht werden oder es aber zumindest an einem 
wettbewerbsrelevanten Verhalten fehlt (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 13. Februar 2014 V R 5/13, BFHE 245, 92, 
unter II.1.a, m.w.N.).


21 Dass der Unternehmensbegriff des § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils 
VNLTO vom 12. Februar 2009 C-515/07 (EU:C:2009:88) ggf. abweichend auszulegen sein könnte (vgl. BFH-
Beschluss vom 16. Juni 2015 XI R 15/13, BFHE 250, 276, BStBl II 2015, 865) ist für die Auslegung von § 2 
Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 UStG sowie von § 15 Abs. 1 Satz 1 UStG ohne Bedeutung.


22 bb) Auf der Grundlage der bisherigen BFH-Rechtsprechung, an der der erkennende Senat festhält, besteht im 
Streitfall keine Organschaft zwischen der Klägerin und der Beigeladenen, da die Beigeladene nach den im 
Revisionsverfahren nicht angegriffenen und für den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 
FGO) eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, die keine unternehmerische Tätigkeit i.S. von § 2 
UStG (Art. 9 und 13 MwStSystRL) ausübte.


23 b) Eine weitergehende Organschaft als nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG ergibt sich auch nicht aus dem 
Unionsrecht.


24 aa) Nach Art. 11 MwStSystRL kann jeder Mitgliedstaat in seinem Gebiet ansässige Personen, die zwar 
rechtlich unabhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen 
eng miteinander verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen behandeln. Zudem können die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen treffen, um Steuerhinterziehungen oder -umgehungen durch 
die Anwendung dieser Bestimmung vorzubeugen.


25 bb) Der Steuerpflichtige kann sich gegenüber dem nationalen Recht zwar nicht auf Art. 11 MwStSystRL 
berufen. Diese Bestimmung ist aber gleichwohl bei der Auslegung des nationalen Rechts zu berücksichtigen.


26 (1) Wie der EuGH zu Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Sechsten Richtlinie des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern 77/388/EWG bereits 
ausdrücklich entschieden hat, erfüllt diese Bestimmung "nicht die Voraussetzungen, um unmittelbare Wirkung 
zu entfalten", sondern hat nur "bedingten Charakter". Dies beruht darauf, dass die in dieser Bestimmung 
vorgesehene enge Verbindung in finanzieller, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht einer 
"Präzisierung auf nationaler Ebene" bedarf und die "Anwendung nationaler Rechtsvorschriften voraussetzt, 
die den konkreten Umfang dieser Verbindungen bestimmen" (EuGH-Urteil Larentia + Minerva und Marenave 
Schiffahrt vom 16. Juli 2015 C-108/14, C-109/14, EU:C:2015:496, Rz 50 f.). Dies gilt auch für Art. 11 
MwStSystRL.


27 (2) Bei der Auslegung des nationalen Rechts ist zu berücksichtigen, dass die Mitgliedstaaten, die die 
Ermächtigung nach Art. 11 MwStSystRL ausüben, die danach vorgesehene Zusammenfassung zu einem 
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Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht von weiteren als den dort genannten Voraussetzungen abhängig 
machen dürfen, so dass Wirtschaftsteilnehmern keine weiteren Bedingungen für die Bildung einer 
Mehrwertsteuergruppe aufgebürdet werden dürfen (EuGH-Urteil Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, 
EU:C:2015:496, Rz 36 und 38).


28 (3) Im Hinblick auf das Erfordernis einer Unternehmereigenschaft der an der Zusammenfassung beteiligten 
Personen hat der EuGH in einem gegen Irland gerichteten Vertragsverletzungsverfahren entschieden, dass 
"die Kommission nicht dargetan [hat], dass die Ziele von Art. 11 der Mehrwertsteuerrichtlinie für eine 
Auslegung sprechen, wonach nichtsteuerpflichtige Personen nicht in eine Mehrwertsteuergruppe einbezogen 
werden können" (EuGH-Urteil Kommission/Irland vom 9. April 2013 C-85/11, EU:C:2013:217, Rz 50). Der 
EuGH begründet dies damit, dass diese Regelung bezweckt, "die Eigenschaft des Steuerpflichtigen nicht 
systematisch an das Merkmal der rein rechtlichen Selbständigkeit zu knüpfen, und zwar aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung oder um bestimmte Missbräuche zu verhindern wie z.B. die Aufspaltung eines 
Unternehmens zwischen mehreren Steuerpflichtigen, um in den Genuss einer Sonderregelung zu 
gelangen" (EuGH-Urteil Kommission/Irland, EU:C:2013:217, Rz 47). Dabei geht der EuGH davon aus, dass 
die "Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, eine Gruppe von Personen, die eine oder mehrere Personen umfasst, 
die unter Umständen einzeln nicht die Eigenschaft des Steuerpflichtigen haben, als einen Steuerpflichtigen zu 
behandeln, diesen Zielen jedoch offenkundig nicht zuwider[läuft]." Es könne nicht ausgeschlossen werden, 
dass "die Anwesenheit von solchen Personen in einer Mehrwertsteuergruppe zu einer 
Verwaltungsvereinfachung sowohl für diese Gruppe als auch für die Steuerverwaltung beiträgt und die 
Verhinderung bestimmter Missbräuche ermöglicht, wobei die Anwesenheit sogar unabdingbar für diese 
Zwecke sein kann, wenn sie allein die engen Beziehungen herstellt, die auf finanzieller, wirtschaftlicher und 
organisatorischer Ebene zwischen den diese Gruppe bildenden Personen bestehen müssen, damit sie 
zusammen als ein Steuerpflichtiger behandelt werden" (EuGH-Urteil Kommission/Irland, EU:C:2013:217, 
Rz 48).


29 Sollte die Einbeziehung von Nichtsteuerpflichtigen "zu Missbräuchen führen können", seien die 
Mitgliedstaaten aber zur Schaffung von Sondermaßnahmen berechtigt (EuGH-Urteil Kommission/Irland, 
EU:C:2013:217, Rz 49). Insoweit hat das nationale Gericht zu prüfen, ob sich Voraussetzungen des 
nationalen Rechts, die sich nicht aus Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL ergeben, deshalb mit dem Unionsrecht 
vereinbar sind, weil es sich um eine für die Ziele der Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder 
Verhaltensweisen und der Vermeidung von Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderliche und geeignete 
Maßnahme handelt (EuGH-Urteil Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 43).


30 cc) Für das sich aus dem nationalen Recht ergebende Erfordernis einer eigenen Unternehmereigenschaft des 
Organträgers besteht danach eine hinreichende Grundlage im Unionsrecht. Zwar geht diese Bedingung über 
die in Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL ausdrücklich genannten Voraussetzungen hinaus. Das Erfordernis der 
Unternehmereigenschaft des Organträgers ist aber im nationalen Kontext zur Verhinderung missbräuchlicher 
Praktiken oder Verhaltensweisen erforderlich wie auch geeignet.


31 (1) Die Feststellung einer missbräuchlichen Praxis erfordert zum einen, dass die fraglichen Umsätze trotz 
formaler Anwendung der Bedingungen der einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie und des zu ihrer 
Umsetzung erlassenen nationalen Rechts einen Steuervorteil ergeben, der dem mit diesen Bestimmungen 
verfolgten Ziel zuwiderlaufen würde. Zum anderen muss auch aus einer Reihe objektiver Anhaltspunkte 
ersichtlich sein, dass mit den fraglichen Umsätzen im Wesentlichen ein Steuervorteil bezweckt wird (vgl. 
EuGH-Urteil Halifax vom 21. Februar 2006 C-255/02, EU:C:2006:121, Leitsatz 2).


32 (2) Art. 11 MwStSystRL fasst mehrere Personen zu einem Steuerpflichtigen zusammen, um "die Eigenschaft 
des Steuerpflichtigen nicht systematisch an das Merkmal der rein rechtlichen Selbständigkeit zu 
knüpfen" (EuGH-Urteile Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 40, und 
Kommission/Irland, EU:C:2013:217, Rz 47).


33 Das dient dazu, "bestimmte Missbräuche zu verhindern wie z.B. die Aufspaltung eines Unternehmens 
zwischen mehreren Steuerpflichtigen, um in den Genuss einer Sonderregelung zu gelangen" (EuGH-Urteile 
Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt, EU:C:2015:496, Rz 40, und Kommission/Irland, EU:C:2013:217, 
Rz 47). Ebenso wie die bloße Aufspaltung kann aber auch die Zusammenfassung zu einem Steuerpflichtigen 
für sich genommen als missbräuchlich anzusehen sein, wenn die Zusammenfassung nicht bloßen 
Vereinfachungscharakter hat, sondern dazu dient, "in den Genuss einer Sonderregelung zu gelangen", die 
darin besteht, dass --wie bei den Leistungen zwischen unterschiedlichen Betriebsabteilungen eines 
Einheitsunternehmens-- Innenleistungen zwischen den organschaftlich zusammengefassten Unternehmen 
nicht steuerbar sind (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 und 3 UStG), so dass Innenleistungen für 
nichtunternehmerische Zwecke nichtsteuerbar erbracht werden können und das Entstehen einer nach § 15 
UStG nicht abziehbaren Vorsteuer vermieden wird.


34 Die Unternehmereigenschaft des Organträgers verhindert das Entstehen derartiger Vorteile. Aus diesem 
Grund verlangt das nationale Recht auch eine Unternehmerstellung der Organgesellschaft, wie sich daraus 
ergibt, dass § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG eine Regelung zur Selbständigkeit gewerblicher oder beruflicher 
Tätigkeiten ist.
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35 Die Beschränkung der Organschaft auf Unternehmer bewirkt somit, dass die Organschaft nicht entgegen 
ihrem Vereinfachungszweck als reines steuerrechtliches Gestaltungsinstrument zur Vermeidung 
nichtabziehbarer Vorsteuerbeträge in Anspruch genommen werden kann (vgl. hierzu z.B. 
Grune/Mönckedieck, Umsatzsteuer-Rundschau 2012, 541; Heintzen, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 1999, 
1799; Leonard, DStR 2010, 721).


36 (3) Zu berücksichtigen ist schließlich auch, dass keinerlei Umstände ersichtlich sind, die es entsprechend 
dem Vereinfachungszweck von Art. 11 MwStSystRL rechtfertigen könnten, einen Unternehmer und einen 
Nichtunternehmer für Zwecke der Umsatzsteuer zu einer Person zusammenzufassen. Soweit der EuGH 
meint, dass Nichtunternehmer zur Schaffung der Verbindungsvoraussetzungen in die Zusammenfassung zu 
einem Steuerpflichtigen einzubeziehen seien, versteht dies der erkennende Senat dahingehend, dass z.B. die 
finanzielle Eingliederung einer Enkel- in eine Muttergesellschaft auch über eine nichtunternehmerisch tätige 
Tochtergesellschaft erfolgen kann. Dabei ist die Tochtergesellschaft allerdings nicht in den Organkreis 
einzubeziehen. Der Senat kann daher offenlassen, wie eine wirtschaftliche Verbindung oder Eingliederung 
zwischen einem Unternehmer und einem Nichtunternehmer begründet werden könnte.


37 4. Die Leistungen sind auch nicht nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. f MwStSystRL steuerfrei. Diese Bestimmung 
setzt bereits nach ihrem Wortlaut einen Zusammenschluss mehrerer Personen voraus und ist einer 
erweiternden Auslegung nicht zugänglich. Demgegenüber erbringt die Klägerin ihre Leistungen nur an die 
Beigeladene als ihren Alleingesellschafter.


38 Gegenteiliges ergibt sich entgegen der Auffassung der Klägerin auch nicht aus dem EuGH-Urteil Stichting 
vom 15. Juni 1989 Rs. 348/87 (EU:C:1989:246). Denn der EuGH hat in diesem Urteil die Steuerfreiheit als 
"Zusammenschluss" unter ausdrücklicher Bezugnahme auf den Wortlaut des Befreiungstatbestandes 
abgelehnt. Dass der EuGH sich dabei darauf bezog, dass eine Stiftung Leistungen für eine andere Stiftung 
erbrachte, ohne dass die eine Stiftung Mitglied der anderen war (EuGH-Urteil Stichting in EU:C:1989:246, 
Rz 14), reicht für die Begründung der Steuerfreiheit nicht aus. Denn eine derartige Mitgliedschaft ist nur eine 
von mehreren Bedingungen der Steuerfreiheit. Im Streitfall fehlt es dabei am Erfordernis eines 
Zusammenschlusses und damit an einer anderen Voraussetzung der Steuerfreiheit als im EuGH-Urteil 
Stichting in EU:C:1989:246.


39 Soweit sich die Klägerin schließlich auch hier auf den Grundsatz der steuerlichen Neutralität beruft, 
berücksichtigt sie nicht hinreichend, dass dieser Grundsatz keine Regel des Primärrechts der Union, sondern 
ein bloßer Auslegungsgrundsatz ist, der es nicht erlaubt, den Anwendungsbereich einer eindeutigen 
Bestimmung der Richtlinie auszuweiten (EuGH-Urteil Malburg vom 13. März 2014 C-204/13, EU:C:2014:147, 
Rz 43).


40 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 4/16 vom 28.1.2016
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 3.12.2015, V R 36/13


Nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Rahmen einer Betriebsaufspaltung - Organschaft und 
Eingliederungsvoraussetzungen


Leitsätze


Überträgt ein Einzelunternehmer sein Unternehmensvermögen mit Ausnahme des Anlagevermögens auf eine KG, 
die seine bisherige Unternehmenstätigkeit fortsetzt und das Anlagevermögen auf eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR), die das Anlagevermögen ihrem Gesellschaftszweck entsprechend der KG unentgeltlich zur Verfügung 
stellt, liegt nur im Verhältnis zur KG, nicht aber auch zur GbR eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung (§ 1 Abs. 
1a UStG) vor.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanz-gerichts Nürnberg vom 6. August 2013  2 K 1964/10 
aufgehoben.
Die Sache wird an das Finanzgericht Nürnberg zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


1 I. Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) betrieb ein Bauunternehmen. Mit Wirkung zum 31. Dezember 
2006 teilte er sein Einzelunternehmen in eine GmbH & Co. KG (KG) und eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) auf. Grundlage hierfür war ein Vertrag vom 21. November 2006. Danach brachte der Kläger die 
Wirtschaftsgüter seines Einzelunternehmens mit Ausnahme des Anlagevermögens in eine neu gegründete 
KG ein. Persönlich haftender Gesellschafter war eine GmbH ohne Kapitaleinlage. Das Anlagevermögen 
brachte der Kläger in eine neu gegründete GbR ein. Nach Gründung der beiden Gesellschaften übertrug der 
Kläger Gesellschaftsanteile auf seine beiden Söhne, so dass er zu jeweils 20 % und seine beiden Söhne zu 
jeweils 40 % an beiden Gesellschaften beteiligt waren.


2 Die KG setzte die bisher vom Kläger ausgeübte Tätigkeit als Bauunternehmen fort. Ihrem 
Gesellschaftsvertrag entsprechend stellte die GbR der KG das Anlagevermögen "unentgeltlich zur 
uneingeschränkten Nutzung" zur Verfügung. Nach ihrem Gesellschaftsvertrag hatte sie zudem die Aufgabe, 
das Anlagevermögen zu erhalten und zu pflegen. In den Folgejahren veräußerte die GbR mehrfach Teile des 
Anlagevermögens.


3 Im Anschluss an eine Außenprüfung ging der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) davon 
aus, die Einbringung des Anlagevermögens des Einzelunternehmens in die GbR und des restlichen 
Betriebsvermögens in die KG sei keine Geschäftsveräußerung gemäß § 1 Abs. 1a des 
Umsatzsteuergesetzes (UStG) gewesen und nahm steuerpflichtige Umsätze an. Dies führte zu einer 
Erhöhung der steuerpflichtigen Umsätze um ... EUR aus der Einbringung in die GbR und ... EUR aus der 
Einbringung in die KG. Zudem versagte das FA den Vorsteuerabzug aus Kosten einer 
Lagerhallenaufstockung und nahm eine Vorsteuerberichtigung in Bezug auf eine Photovoltaikanlage vor. Der 
hiergegen eingelegte Einspruch hatte keinen Erfolg.


4 Demgegenüber gab das Finanzgericht (FG) der Klage mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 
2013, 1964 veröffentlichten Urteil statt. Eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung liege auch dann vor, 
wenn der Geschäftsbetrieb auf mehrere Umsatzsteuersubjekte übertragen werde, die den früheren 
Geschäftsbetrieb in der bisherigen Form aber nur gemeinsam weiterführen können und dies auch tun. Dies 
ergebe sich aus der zur Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern (Richtlinie 77/388/EWG) ergangenen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH), wonach die Nichtsteuerbarkeit dazu 
diene, die Übertragung von Unternehmen oder Unternehmensteilen zu erleichtern und zu vereinfachen. Der 
Fortsetzung der bisher durch den Veräußerer ausgeübten Tätigkeit stehe es nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) nicht entgegen, wenn der Erwerber den von ihm erworbenen Geschäftsbetrieb in 
seinem Zuschnitt ändere oder modernisiere.


5 Hiergegen wendet sich das FA mit seiner Revision, mit der es Verletzung materiellen Rechts geltend macht. 
Die beiden Übertragungsvorgänge seien einzeln zu betrachten und erfüllten dabei beide nicht die 
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Voraussetzungen einer Geschäftsveräußerung. Die GbR sei bereits kein Unternehmer gewesen. Erst durch 
den späteren Verkauf von Wirtschaftsgütern habe sie ihren Gesellschaftszweck geändert und sei 
Unternehmer geworden. Sie habe auch nicht die Tätigkeit eines Bauunternehmens fortgeführt. Hinsichtlich 
der KG liege keine Geschäftsveräußerung vor, da ihr nicht die gesamten für die Unternehmenstätigkeit 
erforderlichen Wirtschaftsgüter übertragen worden seien. Das Anlagevermögen sei nicht auf die KG, sondern 
auf die GbR übertragen worden. Auf die KG seien nur unwesentliche Wirtschaftsgüter übergegangen. Bei der 
KG liege kein hinreichendes Ganzes mehr vor. Die Zurückhaltung von Betriebsmitteln sei bislang nur im 
Rahmen einer miet- oder pachtweisen Überlassung als unschädlich angesehen worden, an der es hier fehle. 
Der KG stehe gegenüber der GbR kein Rechtsanspruch auf Überlassung zu. Die Personenidentität bei den 
beiden Gesellschaften ändere hieran nichts, da ein Vertragsverhältnis fehle. Die Zurückhaltung der 
Betriebsgrundlage erfolge auch nicht durch den Übergeber, sondern durch die GbR als dritte Person.


6 Im Hinblick auf die zwischen den Beteiligen streitige Frage der Organschaft und die hierfür zu 
berücksichtigende Bedeutung des Unionsrechts (Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG) hat der 
Senat mit Beschluss vom 24. April 2014 das Ruhen des Verfahrens bis zu einer Entscheidung des EuGH in 
der verbundenen Rechtssache C-108/14 Larentia + Minerva und C-109/14 Marenave Schiffahrt 
(Vorlagebeschlüsse des BFH vom 11. Dezember 2013 XI R 17/11, BFHE 244, 79, BStBl II 2014, 417, und 
vom 11. Dezember 2013 XI R 38/12, BFHE 244, 94, BStBl II 2014, 428) angeordnet.


7 Mit Urteil vom 16. Juli 2015 (EU:C:2015:496) hat der EuGH in dieser verbundenen Rechtssache zur 
Auslegung der unionsrechtlichen Grundlagen der Organschaft wie folgt entschieden:


"2. Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der Sechsten Richtlinie 77/388 in der durch die Richtlinie 2006/69 geänderten 
Fassung ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, die die in dieser 
Bestimmung vorgesehene Möglichkeit, eine Gruppe von Personen zu bilden, die als ein 
Mehrwertsteuerpflichtiger behandelt werden können, allein den Einheiten vorbehält, die juristische Personen 
sind und mit dem Organträger dieser Gruppe durch ein Unterordnungsverhältnis verbunden sind, es sei denn, 
dass diese beiden Anforderungen Maßnahmen darstellen, die für die Erreichung der Ziele der Verhinderung 
missbräuchlicher Praktiken oder Verhaltensweisen und der Vermeidung von Steuerhinterziehung oder 
-umgehung erforderlich und geeignet sind, was das vorlegende Gericht zu prüfen hat.


3. Bei Art. 4 Abs. 4 der Sechsten Richtlinie 77/388 in der durch die Richtlinie 2006/69 geänderten Fassung 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass er unmittelbare Wirkung hat, so dass Steuerpflichtige dessen 
Inanspruchnahme gegenüber ihrem Mitgliedstaat geltend machen könnten, falls dessen Rechtsvorschriften 
nicht mit dieser Bestimmung vereinbar wären und nicht in mit ihr zu vereinbarender Weise ausgelegt werden 
könnten."


8 Das FA macht geltend, dass es weiterhin keine Organschaft mit einem Nichtunternehmer geben könne. 
Nichtunternehmer seien nicht zwingend in die Organschaft einzubeziehen. Dies ergebe sich zumindest aus 
den für den nationalen Gesetzgeber bestehenden Regelungsbefugnissen.


9 Das FA beantragt,


das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


10 Der Kläger beantragt sinngemäß,


die Revision zurückzuweisen.


11 Zwischen GbR und KG liege eine Organschaft vor. Bei der KG handele es sich um eine kapitalistisch 
geprägte Personengesellschaft. Das nationale Recht verstoße gegen das Unionsrecht. Auf eine juristische 
Person komme es bei der Organschaft nicht an. Auch Nichtunternehmer seien einzubeziehen. Auf eine 
Unterordnung könne nicht abgestellt werden.


Entscheidungsgründe


12 II. Die Revision des FA ist begründet. Das Urteil des FG ist aufzuheben und die Sache an das FG 
zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Entgegen dem Urteil des FG 
liegt eine Geschäftsveräußerung nur in Bezug auf die Vermögensübertragung auf die KG, nicht aber auch 
hinsichtlich der Vermögensübertragung auf die GbR vor. Die Sache ist mangels Feststellungen des FG zur 
Versagung des Vorsteuerabzugs nicht spruchreif.


13 1. Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen unterliegen nach § 1 Abs. 1a UStG nicht der Umsatzsteuer.


14 a) § 1 Abs. 1a UStG setzt voraus, dass ein Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens 
gesondert geführter Betrieb im Ganzen entgeltlich oder unentgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft 
eingebracht wird. § 1 Abs. 1a UStG dient der Umsetzung von Art. 5 Abs. 8 und Art. 6 Abs. 5 der Richtlinie 
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77/388/EWG in nationales Recht und ist entsprechend diesen Bestimmungen richtlinienkonform auszulegen. 
Nach Art. 5 Abs. 8 Satz 1 der Richtlinie 77/388/EWG können die Mitgliedstaaten "die Übertragung des 
Gesamtvermögens oder eines Teilvermögens, die entgeltlich oder unentgeltlich oder durch Einbringung in 
eine Gesellschaft erfolgt, so behandeln, als ob keine Lieferung von Gegenständen vorliegt, und den 
Begünstigten der Übertragung als Rechtsnachfolger des Übertragenden ansehen."


15 b) Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 30. April 2009 V R 4/07, BFHE 226, 138, BStBl 
II 2009, 863, unter II.2.a, und vom 6. Mai 2010 V R 26/09, BFHE 230, 256, BStBl II 2010, 1114, unter II.3.a) 
setzt die Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG entsprechend dem EuGH-Urteil vom 27. November 
2003 C-497/01, Zita Modes (Slg. 2003, I-14393) die Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder eines 
selbständigen Unternehmensteils voraus, der als Zusammenfassung materieller und immaterieller 
Bestandteile ein Unternehmen oder einen Unternehmensteil bildet, mit dem eine selbständige wirtschaftliche 
Tätigkeit fortgeführt werden kann. Der Erwerber muss die Unternehmensfortführung beabsichtigen, so dass 
das übertragene Vermögen die Fortsetzung einer bisher durch den Veräußerer ausgeübten Tätigkeit 
ermöglicht. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist zu entscheiden, ob das übertragene 
Unternehmensvermögen als hinreichendes Ganzes die Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit ermöglicht, 
und ob die vor und nach der Übertragung ausgeübten Tätigkeiten übereinstimmen oder sich hinreichend 
ähneln.


16 2. Im Streitfall hat das FG im Ergebnis zu Recht entschieden, dass es sich bei der Übertragung von 
Unternehmensvermögen durch den Kläger auf die KG um eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung 
gehandelt hat.


17 a) Nach ständiger Rechtsprechung des BFH muss dem Unternehmer nicht das gesamte 
Unternehmensvermögen übertragen werden, so dass eine Geschäftsveräußerung auch vorliegen kann, wenn 
der Übertragende einzelne Wirtschaftsgüter seines Unternehmensvermögens an den Erwerber vermietet oder 
verpachtet. So hat der BFH entschieden, dass die unentgeltliche Übertragung eines Bauunternehmens durch 
den Unternehmer an seinen Sohn auch dann als nicht steuerbare Teilgeschäftsveräußerung beurteilt werden 
kann, wenn dem Sohn das Betriebsgrundstück für zehn Jahre mit Verlängerungsoption zur Fortführung des 
Bauunternehmens vermietet wird (BFH-Urteil vom 28. November 2002 V R 3/01, BFHE 200, 160, BStBl II 
2004, 665, Leitsatz). Soweit der BFH die Langfristigkeit der Nutzungsüberlassung für erforderlich hielt, hat er 
hieran aufgrund des EuGH-Urteils vom 10. November 2011 C-444/10, Schriever, Slg. 2011, I-11071 nicht 
festgehalten, sondern entschieden, dass eine Geschäftsveräußerung auch dann vorliegt, wenn der 
Warenbestand und die Geschäftsausstattung eines Einzelhandelsgeschäfts unter gleichzeitiger Vermietung 
des Ladenlokals an den Erwerber auf unbestimmte Zeit, allerdings aufgrund eines von beiden Parteien 
kurzfristig kündbaren Vertrags, übereignet wurden (BFH-Urteil vom 18. Januar 2012 XI R 27/08, BFHE 235, 
571, BStBl II 2012, 842, Leitsatz).


18 Die Dauer des Mietvertrags und damit der Nutzungsüberlassung ist daher nur insoweit zu berücksichtigen, als 
sich hieraus "ein Hindernis für die dauerhafte Fortführung der wirtschaftlichen Tätigkeit" ergeben könnte.


19 b) Danach steht der Geschäftsveräußerung im Streitfall nicht entgegen, dass der Kläger das Anlagevermögen 
seines Einzelunternehmens nicht auf die KG übertragen, sondern in die GbR eingebracht hat. Ebenso wie 
eine Geschäftsveräußerung auch dann vorliegt, wenn der Kläger das Anlagevermögen an die KG nur 
vermietet oder zunächst vermietet und sodann in die GbR eingebracht hätte, kann eine 
Geschäftsveräußerung auch gegeben sein, wenn nicht der Kläger, sondern auf seine Veranlassung eine 
andere Person --hier die GbR-- das Anlagevermögen der KG zur Nutzung überlässt.


20 c) Dabei ist ohne Belang, ob es sich um eine entgeltliche oder um eine unentgeltliche Nutzungsüberlassung 
handelt. Eine andere Beurteilung käme nur dann in Betracht, wenn die Unentgeltlichkeit der 
Nutzungsüberlassung durch die GbR an die KG "ein Hindernis für die dauerhafte Fortführung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit" durch die KG sein könnte. Hierfür bestehen im Streitfall unter Berücksichtigung des 
Gesellschaftszwecks der GbR und der Personenidentität in beiden Gesellschaften aber keine Anhaltspunkte.


21 d) Die hiergegen gerichteten Einwendungen des FA greifen nicht durch. Nach dem EuGH-Urteil Schriever in 
Slg. 2011, I-11071 ist nicht auf die Entgeltlichkeit der Nutzungsüberlassung, sondern darauf abzustellen, ob 
ein Hindernis für die dauerhafte Unternehmensfortführung vorliegt. Die Unentgeltlichkeit begründet ein 
derartiges Hindernis nach den Verhältnissen des Streitfalls nicht, da bereits im Vertrag zur Gründung der 
beiden Gesellschaften und zur Aufnahme der beiden Söhne die Nutzungsüberlassung von der GbR an die 
KG vereinbart worden war. Dass die Nutzungsüberlassung i.R. dieses dreiseitigen Vertrages unmittelbar 
zwischen GbR und KG vereinbart wurde und nicht zuerst der Kläger an die KG überlassen hat und die GbR in 
dieses Überlassungsverhältnis eingetreten ist, spielt keine Rolle.


22 3. Das FG hat indes rechtsfehlerhaft entschieden, auch die Übertragung des Anlagevermögens auf die GbR 
sei eine Geschäftsveräußerung.


23 a) In Bezug auf das ihr übertragene Anlagevermögen hat die GbR keine eigene unternehmerische 
(wirtschaftliche) Tätigkeit i.S. von § 2 Abs. 1 UStG (Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie 77/388/EWG) 
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ausgeübt, die als Fortsetzung der durch den Kläger ausgeübten Unternehmenstätigkeit anzusehen sein 
könnte.


24 So hat die GbR das Anlagevermögen --anders als der Kläger-- nicht für eigenunternehmerische Zwecke (als 
Bauunternehmung) verwendet. Es liegt auch keine Verwendung durch entgeltliche Vermietung als 
Unternehmenstätigkeit vor, da die Nutzungsüberlassung von der GbR an die KG unentgeltlich erfolgte. Die 
unentgeltliche Nutzungsüberlassung begründet keine unternehmerische (wirtschaftliche) Tätigkeit (EuGH-
Urteil vom 13. März 2014 C-204/13, Malburg, EU:C:2014:147, Rz 36).


25 b) Soweit die GbR Teile des Anlagevermögens in Teilakten veräußert hat, kann offenbleiben, ob sich hieraus 
eine Unternehmerstellung der GbR ergab. Denn selbst wenn hierin eine unternehmerische Tätigkeit zu sehen 
wäre, stellt sich diese jedenfalls nicht als Fortsetzung der durch den Kläger ausgeübten 
Unternehmenstätigkeit dar.


26 c) Eine als Fortsetzung des Einzelunternehmens anzusehende Tätigkeit der GbR ergibt sich auch nicht aus 
der vom FG als maßgeblich angesehenen Gesamtschau, da das FG insoweit nicht hinreichend die nach dem 
EuGH-Urteil vom 30. Mai 2013 C-651/11 X (EU:C:2013:346, Rz 46 f.) maßgebliche Einzelbeurteilung 
berücksichtigt hat, die nicht nur für den "Übertragenden", sondern auch für den "Begünstigten" und damit für 
den Erwerber gilt (vgl. hierzu auch BFH-Urteil vom 4. Februar 2015 XI R 14/14, BFHE 250, 240, BStBl II 
2015, 908, unter II.2.b).


27 d) Schließlich ergibt sich die für eine Geschäftsveräußerung erforderliche Übertragung auf nur einen Erwerber 
auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Organschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG. Eine Organschaft besteht 
aus mehreren Gründen nicht: Es fehlt an einer finanziellen Eingliederung, da weder die KG an der GbR noch 
die GbR an der KG über eine eigene Mehrheitsbeteiligung verfügte (vgl. hierzu z.B. BFH-Urteile vom 22. April 
2010 V R 9/09, BFHE 229, 433, BStBl II 2011, 597, unter II.2.; vom 1. Dezember 2010 XI R 43/08, BFHE 232, 
550, BStBl II 2011, 600, unter II.2.). Hieran hat sich durch das EuGH-Urteil Larentia + Minerva und Marenave 
Schiffahrt (EU:C:2015:496) nichts geändert, wie der erkennende Senat mit Urteil vom 2. Dezember 2015 
V R 15/14 (Leitsatz) ausdrücklich entschieden hat. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweist der Senat 
zur Begründung auf dieses Urteil.


28 Zudem kommt auch unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt 
(EU:C:2015:496) die Einbeziehung eines Nichtunternehmers --wie hier der GbR-- in den Organkreis nicht in 
Betracht (BFH-Urteil vom 2. Dezember 2015 V R 67/14, Leitsatz).


29 Im Übrigen kann eine Personengesellschaft nur dann einer juristischen Person bei Anwendung von § 2 Abs. 2 
Nr. 2 UStG gleichzustellen sein, wenn zu den Gesellschaftern der Personengesellschaft nur der Organträger 
und die seinem Unternehmen finanziell eingegliederten Personen gehören (BFH-Urteil vom 2. Dezember 
2015 V R 25/13, Leitsatz). Dies kommt im Streitfall schon deshalb nicht in Betracht, da zu den 
Gesellschaftern von KG und GbR mehrere natürliche Personen gehörten (hier der Kläger und seine Söhne). 
Zwar steht die Beteiligung einer natürlichen Person der Einbeziehung der Personengesellschaft in den 
Organkreis nach dem Senatsurteil vom 2. Dezember 2015 V R 25/13 nicht entgegen, wenn die natürliche 
Person der Organträger ist. Die Einbeziehung der Personengesellschaft in den Organkreis setzt dann aber 
voraus, dass an ihr nur eine natürliche Person als Organträger beteiligt ist, da der erkennende Senat auch 
unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils Larentia + Minerva und Marenave Schiffahrt (EU:C:2015:496) an 
seiner Rechtsprechung festhält, nach der es keine sog. Mehrmütterorganschaft gibt (BFH-Urteil vom 30. April 
2009 V R 3/08, BFHE 226, 144, BStBl II 2013, 873, Leitsatz).


30 Zur Vermeidung von Wiederholungen verweist der erkennende Senat hinsichtlich der weiteren Begründung 
auf seine Urteile vom 2. Dezember 2015 V R 15/14, V R 67/14 und V R 25/13.


31 4. Die Sache ist nicht spruchreif.


32 Das FG hat --ausgehend von seinem Rechtsstandpunkt-- keine hinreichenden Feststellungen zur Versagung 
des Vorsteuerabzugs in Bezug auf die Herstellungskosten getroffen. Der Senat kann nicht entscheiden, auf 
welcher Grundlage der Vorsteuerabzug insoweit zu versagen sein könnte. Vorsorglich weist der Senat darauf 
hin, dass sich der Vorsteuerabzug nach den beim Leistungsbezug bestehenden Verwendungsabsichten 
richtet (BFH-Urteil vom 9. Dezember 2010 V R 17/10, BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, unter II.3.a). Sollte 
auch die Lagerhalle steuerpflichtig auf die GbR übertragen worden sein, rechtfertigt auch diese Übertragung 
nicht die vom FA angenommene Anwendung von § 15 Abs. 2 UStG.


33 5. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 4/16 vom 28.1.2016
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BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 27.7.2015, GrS 1/14


Zur Berücksichtigung der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer im Einkommensteuerrecht


Leitsätze


Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt voraus, dass der jeweilige Raum ausschließlich oder nahezu 
ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird.


Tenor


Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt voraus, dass der jeweilige Raum ausschließlich oder nahezu 
ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird.


Tatbestand


1 A. I. Vorgelegte Rechtsfrage


2 Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat durch Beschluss vom 21. November 2013 IX R 23/12 (BFHE 
243, 563, BStBl II 2014, 312) dem Großen Senat des BFH gemäß § 11 Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung 
(FGO) folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:


3 "1. Setzt der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers voraus, dass der jeweilige Raum (nahezu) ausschließlich 
für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird?


4 2. Sind die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer entsprechend den Grundsätzen des Beschlusses 
des Großen Senats des Bundesfinanzhofs vom 21. September 2009 GrS 1/06 (BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 
672) aufzuteilen?"


5 II. Sachverhalt und Ausgangsverfahren


6 1. Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) bewohnte im Streitjahr 2006 mit seiner Ehefrau ein beiden 
Ehegatten gehörendes Einfamilienhaus. Er erklärte für das Streitjahr aus der Vermietung mehrerer Objekte 
Mieteinnahmen in Höhe von insgesamt 94.047 EUR und Werbungskosten in Höhe von insgesamt 
99.852 EUR.


7 Mit seinem Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2006 machte der Kläger erstmals für ein 
häusliches Arbeitszimmer in dem Einfamilienhaus Aufwendungen in Höhe von 804 EUR bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung geltend, weil das Zimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen 
Tätigkeit bilde. Dabei verwies der Kläger auf einen "Tätigkeitsbericht" über die Arbeiten, die er in diesem 
Raum verrichtet habe, sowie auf Fotos u.a. eines Schreibtisches, diverser Büroschränke und Regale sowie 
diverser Leitzordner. Im Arbeitszimmer steht ein Computer.


8 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) ließ die Aufwendungen nicht zum Abzug zu.


9 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage überwiegend statt und berücksichtigte in seinem in Entscheidungen 
der Finanzgerichte (EFG) 2012, 2100 veröffentlichten Urteil die geltend gemachten Aufwendungen für das 
Zimmer in Höhe von 60 % der entstandenen Raumkosten als gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) abziehbare Werbungskosten. Der Kläger könne 60 % seiner 
Aufwendungen (804 EUR x 60 % = 482 EUR) als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung absetzen, obwohl er den Raum zur Überzeugung des Senats nicht (nahezu) ausschließlich zur 
Einkünfteerzielung genutzt habe. Eine Nutzung im Umfang von 60 % habe er indes nachgewiesen.


10 Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit der es die Verletzung von § 9 Abs. 5 Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG rügt. Das FG verkenne, dass § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b i.V.m. § 9 Abs. 5 Satz 1 
EStG eine Spezialnorm zur Abziehbarkeit der Raumkosten für ein "häusliches Arbeitszimmer" sei. Insoweit 
unterscheide sich der Fall des Arbeitszimmers von dem durch den Großen Senat des BFH in BFHE 227, 1, 
BStBl II 2010, 672 entschiedenen Fall, in dem der Abzug von Kosten (Reisekosten) zu beurteilen gewesen 
sei, für die das Einkommensteuergesetz keine besondere Regelung vorsehe.


Seite 1 von 8Bundesfinanzhof


29.01.2016http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...







11 Das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 i.V.m. § 9 Abs. 5 Satz 1 EStG gelte ungeachtet der 
betrieblichen oder beruflichen Veranlassung der Aufwendungen. Bei Bejahung des Tatbestandsmerkmals 
"häusliches Arbeitszimmer" lägen grundsätzlich Betriebsausgaben/Werbungskosten gemäß §§ 4 Abs. 4 oder 
9 Abs. 1 EStG vor, deren Abziehbarkeit durch § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG (i.V.m. § 9 Abs. 5 Satz 1 EStG) 
eingeschränkt werde; eine Aufteilung gemischter Aufwendungen, wie sie die Entscheidung des Großen 
Senats des BFH in BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672 ermögliche, sei insoweit ausgeschlossen.


12 2. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Verfahren beigetreten. Es ist der Auffassung, § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG sei eine von § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG unabhängige, abschließende Regelung zur 
Abzugsmöglichkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer. Nur durch das Merkmal der 
ausschließlichen betrieblichen/beruflichen Nutzung sei gewährleistet, dass das Arbeitszimmer vom privaten 
Bereich der Lebensführung hinreichend abgegrenzt werde. Auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
habe in seinem Beschluss vom 6. Juli 2010  2 BvL 13/09 (BVerfGE 126, 268, BStBl II 2011, 318) seiner 
Prüfung die ausschließliche berufliche Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers als zwingende 
Voraussetzung für die Abziehbarkeit der darauf entfallenen Aufwendungen als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten zugrunde gelegt.


13 Lasse man eine Aufteilung der Aufwendungen im Einzelfall zu, müsse der betriebliche und private 
Nutzungsanteil ermittelt werden; eine pauschale Schätzung genüge nicht. Praktikabilitätserwägungen 
sprächen indes gegen eine solche Aufteilung der Aufwendungen. Auch bilanziell sei das ganze Arbeitszimmer 
ein (einziges) Wirtschaftsgut.


14 III. Vorlagebeschluss des IX. Senats


15 1. Nach Auffassung des vorlegenden Senats setzt der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers eine (nahezu) 
ausschließliche betriebliche/berufliche Nutzung nicht voraus. Die Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer seien daher entsprechend den Grundsätzen des Beschlusses des Großen Senats des BFH in 
BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672 aufzuteilen.


16 Die Verwendung der eigenen Wohnung für betriebliche/berufliche Zwecke führe zu gemischten 
Aufwendungen, für die nach der früheren Rechtsprechung das Aufteilungs- und Abzugsverbot nur dann nicht 
gegolten habe, wenn das Wohnen von untergeordneter Bedeutung gewesen sei, d.h. die Aufwendungen 
ausnahmsweise nahezu ausschließlich beruflich veranlasst gewesen seien. Die Aufgabe des Aufteilungs- und 
Abzugsverbots durch den Großen Senat des BFH in BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672 wirke sich (auch) auf 
die Auslegung und Anwendung des Arbeitszimmerbegriffs aus.


17 Dem Gesetzeswortlaut sei eine Einschränkung auf eine (nahezu) ausschließliche betriebliche/berufliche 
Nutzung nicht zu entnehmen. Vielmehr sei der Begriff des Arbeitszimmers ausschließlich am Raumtypus 
festzumachen. Arbeitszimmer sei ein Raum, der seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach in die häusliche 
Sphäre des Steuerpflichtigen eingebunden sei und vorwiegend der Erledigung gedanklicher, schriftlicher oder 
verwaltungstechnischer Arbeiten diene. Wollte man den Begriff des Arbeitszimmers darüber hinaus auf 
(nahezu) ausschließlich steuerbar genutzte Räume reduzieren, griffe die Abzugsbeschränkung nach § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG für in einer häuslichen Umgebung liegende Räume, die (in zeitlicher Hinsicht) nur 
teilweise steuerbar genutzt würden, nicht. Über die Abziehbarkeit der Aufwendungen für solche Räume wäre 
allein nach § 4 Abs. 4 EStG zu entscheiden. Angesichts der Einbindung des Zimmers in die private 
Lebensführung des Steuerpflichtigen lägen gemischte Aufwendungen vor, die --bei Vorliegen entsprechender 
Aufteilungskriterien-- nach den vom Großen Senat für Reisekosten entwickelten Grundsätzen zum Teil 
abziehbar seien. Dass die Abzugsbeschränkung auf zum Teil steuerbar genutzte Räume nicht, auf (nahezu) 
ausschließlich betrieblich/beruflich genutzte Räume aber schon anwendbar sein solle, erscheine vor dem 
Hintergrund der ratio legis weder schlüssig noch gleichheitsgerecht.


18 Nach dem Wegfall des Aufteilungs- und Abzugsverbots fehle es für die Einschränkung auf (nahezu) 
ausschließlich genutzte Räume an systematischen Gründen. Aufwendungen i.S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b 
EStG seien nur solche, die durch die jeweilige steuerbare Tätigkeit veranlasst seien. Im Ergebnis seien 
danach auch die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer im Sinne der Entscheidung des Großen 
Senats des BFH in BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672 grundsätzlich im Interesse einer Ertragsbesteuerung 
nach Maßgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie entsprechend dem objektiven Nettoprinzip 
aufzuteilen. Es fehle auch nicht an sachgerechten Aufteilungskriterien, insbesondere in Gestalt von 
Nutzungszeiten, soweit ein Arbeitszimmer nicht gleichzeitig beruflich und privat genutzt werde, etwa als 
Arbeits- und Spielzimmer.


19 Auch die Auslegung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG als lex specialis ergebe nicht, dass Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer nicht aufzuteilen seien. Vielmehr setze die Abzugsbeschränkung das Vorliegen 
nach allgemeinen Grundsätzen abziehbarer Aufwendungen voraus und begrenze deren Abzug typisierend im 
Hinblick auf die allgemeine Einbindung des Arbeitszimmers in den privaten Wohnbereich. Der Beschluss des 
BVerfG in BVerfGE 126, 268, BStBl II 2011, 318 stehe einer dahingehenden Auslegung nicht entgegen, da 
das BVerfG keine Detailauslegung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG vorgenommen habe.
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20 2. Die vorgelegten Fragen seien entscheidungserheblich und gemäß § 11 Abs. 4 FGO von grundsätzlicher 
Bedeutung.


21 IV. Stellungnahme der Beteiligten


22 1. Der Kläger und das FA haben sich zur Vorlage nicht geäußert.


23 2. Das BMF hält an seiner bisherigen Auffassung fest und trägt ergänzend u.a. vor: Bereits vor Schaffung des 
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG hätten Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abgezogen werden können, sofern der fragliche Raum (nahezu) ausschließlich 
betrieblich oder beruflich genutzt worden sei. Bei einer mehr als nur geringfügigen privaten Mitbenutzung sei 
der Abzug auch nur eines Teils der Aufwendungen nicht zulässig gewesen (BFH-Urteil vom 6. Dezember 
1991 VI R 101/87, BFHE 166, 285, BStBl II 1992, 304). Auf das Aufteilungs- und Abzugsverbot sei es nicht 
angekommen. Daher sei die Schlussfolgerung des vorlegenden Senats nicht zutreffend, mit der Aufgabe des 
Aufteilungs- und Abzugsverbots für gemischte Aufwendungen durch die Entscheidung des Großen Senats 
des BFH in BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672 sei auch das Erfordernis der ausschließlichen 
betrieblichen/beruflichen Nutzung für ein häusliches Arbeitszimmer entfallen.


24 Eine (nahezu) ausschließliche betriebliche/berufliche Nutzung sei weiterhin erforderlich, da Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer i.S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG Betriebsausgaben i.S. des § 4 Abs. 4 
EStG seien. Es handle sich demnach nicht um "gemischte Aufwendungen", die nach der Entscheidung des 
Großen Senats des BFH in BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672 aufteilbar seien.


25 Für dieses systematische Verständnis der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als 
Betriebsausgaben und nicht als gemischte Aufwendungen spreche auch die Wirtschaftsgutqualität des 
häuslichen Arbeitszimmers. Der Gebäudeteil "häusliches Arbeitszimmer" sei nach gefestigter 
Rechtsprechung des BFH wegen seines unterschiedlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhangs 
gegenüber den übrigen Räumen eines Einfamilienhauses ein selbstständiges Wirtschaftsgut, das weiter in so 
viele Wirtschaftsgüter aufzuteilen sei, wie Gebäudeeigentümer vorhanden seien (BFH-Urteil vom 
23. September 2009 IV R 21/08, BFHE 227, 31, BStBl II 2010, 337; Beschluss des Großen Senats des BFH 
vom 30. Januar 1995 GrS 4/92, BFHE 176, 267, BStBl II 1995, 281). Dieser selbstständige Gebäudeteil 
"Arbeitszimmer" könne nur einheitlich dem Privatvermögen oder dem Betriebsvermögen zugeordnet und nicht 
weiter in einen privaten und einen betrieblichen Anteil aufgeteilt werden.


26 Der Gesetzgeber habe mit § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG ein geschlossenes System geschaffen: Liege ein 
häusliches Arbeitszimmer in diesem Sinne vor, handele es sich um ein selbstständig zu bewertendes 
Wirtschaftsgut und die hierauf entfallenden Aufwendungen seien Betriebsausgaben nach § 4 Abs. 4 EStG, 
die jedoch --als Rechtsfolge des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG-- nur eingeschränkt abziehbar seien. Darüber 
hinausgehende Aufteilungen kämen nicht in Betracht.


Entscheidungsgründe


27 B. Entscheidung des Großen Senats zu Verfahrensfragen


28 I. Keine mündliche Verhandlung


29 Der Große Senat entscheidet gemäß § 11 Abs. 7 Satz 2 FGO ohne mündliche Verhandlung, weil eine weitere 
Förderung der Entscheidung durch eine mündliche Verhandlung nicht zu erwarten ist. Die Vorlagefrage und 
die Auffassungen, die dazu in Rechtsprechung und Schrifttum vertreten werden, sind im Vorlagebeschluss 
eingehend dargestellt worden. Die Beteiligten hatten Gelegenheit, zu der Vorlagefrage Stellung zu nehmen.


30 II. Zulässigkeit der Vorlage


31 1. Vorlagegrund


32 Die vorgelegten Fragen sind gemäß § 11 Abs. 4 FGO von grundsätzlicher Bedeutung. Ob der Begriff des 
häuslichen Arbeitszimmers voraussetzt, dass dieses (nahezu) ausschließlich für betriebliche/berufliche 
Zwecke genutzt wird und ob bei einer gemischten Nutzung die Aufwendungen für den Raum aufzuteilen sind, 
ist seit dem Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672 ungeklärt und wird in 
der Rechtsprechung und Literatur unterschiedlich beantwortet (s. unten unter C.I.1. und 4.). Die 
aufgeworfenen Fragen stellen sich nicht nur bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, sondern 
auch bei anderen Einkunftsarten. Überdies ergibt sich die grundsätzliche Bedeutung daraus, dass der X. 
Senat (Beschluss vom 21. August 2013) und der VIII. Senat (Beschluss vom 19. Juni 2013) entgegen der 
Auffassung des vorlegenden IX. Senats die Aufwendungen für ein gemischt genutztes Zimmer in der 
häuslichen Sphäre, auch wenn es nach seiner Ausstattung dem Typus des Arbeitszimmers entspricht, 
generell vom Betriebsausgaben-/Werbungskostenabzug ausschließen wollen.


33 2. Entscheidungserheblichkeit der Vorlage
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34 Die vorgelegten Rechtsfragen sind für die Entscheidung des IX. Senats im Revisionsverfahren IX R 23/12 
erheblich. Folgt der Große Senat der Auffassung des vorlegenden Senats, sind die Aufwendungen des 
Klägers für sein häusliches Zimmer nach Maßgabe des Beschlusses des Großen Senats des BFH in BFHE 
227, 1, BStBl II 2010, 672 aufzuteilen. Setzte dagegen der Abzug eine (nahezu) ausschließliche Nutzung des 
Zimmers für betriebliche/berufliche Zwecke voraus, wäre der Abzug der Aufwendungen ausgeschlossen und 
die Revision des FA begründet. Das FG-Urteil wäre in diesem Fall aufzuheben und die Klage abzuweisen.


35 C. Entscheidung des Großen Senats über die vorgelegten Rechtsfragen


36 I. Bisherige Rechtsprechung, Rechtsgrundlagen, Verwaltungsauffassung und Äußerungen im 
Schrifttum


37 1. Rechtsprechung


38 a) BFH-Rechtsprechung


39 Vor Geltung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG i.d.F. des Jahressteuergesetzes 1996 (JStG 1996) vom 
11. Oktober 1995 (BGBl I 1995, 1250) konnten Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer der Höhe 
nach unbegrenzt als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, wenn ein Raum 
ausschließlich oder nahezu ausschließlich betrieblich oder beruflich genutzt wurde; eine geringfügige private 
Mitbenutzung schadete nicht (BFH-Urteile vom 6. Februar 1992 IV R 85/90, BFHE 167, 114, BStBl II 1992, 
528; in BFHE 166, 285, BStBl II 1992, 304; vom 18. Oktober 1983 VI R 180/82, BFHE 139, 518, BStBl II 
1984, 110; zur Rechtsentwicklung im Einzelnen vergleiche Spilker, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 4 
Rz Lb 1 ff.; Völlmeke, Der Betrieb --DB-- 1995, 1354). Auch nach Einführung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b 
EStG änderte sich diese Rechtsprechung nicht. Die begrenzte oder die volle Abziehbarkeit der 
Aufwendungen für ein Arbeitszimmer als Betriebsausgaben oder Werbungskosten setzte nach wie vor 
voraus, dass das Arbeitszimmer (nahezu) ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wurde 
(BFH-Urteil vom 29. November 2006 VI R 3/04, BFHE 216, 163, BStBl II 2007, 308; BFH-Beschlüsse vom 
13. November 2007 VI B 100/07, BFH/NV 2008, 219; vom 19. Juli 2005 VI B 175/04, BFH/NV 2005, 2000; 
vom 4. Mai 2005 VI B 35/04, BFH/NV 2005, 1549). Ob sich durch den Beschluss des Großen Senats des 
BFH in BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672 an diesem Erfordernis etwas geändert hat, war bislang nicht 
Gegenstand einer BFH-Entscheidung.


40 b) Rechtsprechung der FG


41 Die FG beantworten die Frage, ob Aufwendungen für ein gemischt genutztes Zimmer anteilig als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden können, unterschiedlich. Eine Aufteilung 
befürworten das FG Köln, Urteil vom 19. Mai 2011  10 K 4126/09 (EFG 2011, 1410, Rev. X R 32/11); das FG 
München, Urteil vom 28. April 2011  15 K 2575/10 (EFG 2013, 496, Rev. X R 1/13); das FG Köln, Urteil vom 
15. Mai 2013  4 K 1384/10 (EFG 2013, 1585, Rev. IX R 20/13).


42 Gegen eine Aufteilung haben sich ausgesprochen: das FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 25. August 
2010  2 K 2331/09 (EFG 2011, 1961, Rev. III R 62/11); das FG Baden-Württemberg, Urteil vom 2. Februar 
2011  7 K 2005/08 (EFG 2011, 1055); das FG München, Urteil vom 31. Mai 2011  13 K 2979/10 (EFG 2012, 
1825, Rev. VIII R 24/12); das FG Hamburg, Urteil vom 8. Juni 2011  6 K 121/10 (EFG 2011, 2131); das 
Sächsische FG, Urteil vom 11. Januar 2012  2 K 1854/11 (EFG 2012, 1125); das FG Düsseldorf, Urteil vom 
1. Februar 2012  7 K 87/11 E (EFG 2012, 1830, Rev. VIII R 10/12); das Sächsische FG, Urteil vom 24. Mai 
2012  1 K 1474/10 (juris, Rev. X R 18/12); das FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21. September 
2012  3 K 1740/10 (EFG 2013, 113, Rev. VI R 68/12); das FG Münster, Urteil vom 26. April 
2013  14 K 3871/11 G, F (juris); das FG Düsseldorf, Urteil vom 4. Juni 2013  10 K 734/11 E (EFG 2013, 1023, 
Rev. X R 26/13); das FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 10. Juni 2013  2 K 2225/11 (Deutsches 
Steuerrecht/Entscheidungsdienst 2015, 641, Rev. VIII R 22/14).


43 2. Rechtsgrundlagen und Rechtsentwicklung


44 a) Mit dem JStG 1996 wurde in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG erstmals eine sachliche und betragsmäßige 
Einschränkung des Betriebsausgaben- und des Werbungskostenabzugs (§ 9 Abs. 5 Satz 1 EStG) für 
steuerrechtlich anzuerkennende häusliche Arbeitszimmer gesetzlich geregelt.


45 aa) Nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG i.d.F. des JStG 1996 durften Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung den Gewinn nicht mindern. Eine Ausnahme von diesem 
Abzugsverbot galt nach Satz 2 der Vorschrift nicht, wenn die betriebliche oder berufliche Nutzung des 
Arbeitszimmers mehr als 50 % der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit betrug oder wenn für die 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand. In diesem Fall wurde die 
Höhe der abziehbaren Aufwendungen zunächst auf 2.400 DM, später mit der Umstellung auf den Euro durch 
das Steuer-Euroglättungsgesetz vom 19. Dezember 2000 (BGBl I 2000, 1790) auf 1.250 EUR begrenzt und 
eine unbeschränkte Abzugsmöglichkeit nur noch zugelassen, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
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gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildete (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3 EStG i.d.F. des JStG 
1996; zur Rechtsentwicklung s. Spilker, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 4 Rz Lb 1 ff.).


46 bb) Hierdurch sollten der berufliche und der private Bereich des Steuerpflichtigen sachgerecht abgegrenzt, 
Gestaltungsmöglichkeiten weitgehend eingeschränkt und der Verwaltungsvollzug erleichtert werden. Es sei 
allerdings geboten, Aufwendungen für solche häuslichen Arbeitszimmer der Steuerpflichtigen von der 
Begrenzung der Höhe nach auszunehmen, bei denen das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen oder beruflichen Betätigung bilde (z.B. kleine Steuerberatungs- oder Rechtsanwaltspraxen in 
der eigenen Wohnung, Hausgewerbetreibende, selbstständige Schriftsteller) und regelmäßig und 
ausschließlich betrieblich oder beruflich genutzt werde (BTDrucks 13/1686, 16).


47 cc) Das BVerfG hielt in seinem Urteil vom 7. Dezember 1999  2 BvR 301/98 (BVerfGE 101, 297, BStBl II 
2000, 162) diese Regelung für verfassungsgemäß.


48 Es sei sachlich gerechtfertigt, die Abziehbarkeit der Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer zu 
begrenzen, da eine Nachprüfung der Nutzung durch die Finanzbehörden wegen des engen Zusammenhangs 
zur Sphäre der privaten Lebensführung und des Schutzes durch Art. 13 des Grundgesetzes (GG) wesentlich 
eingeschränkt oder gar unmöglich sei. Auch die Höhe des zulässigen Abzugs begegne keinen 
verfassungsrechtlichen Bedenken, da das Einkommensteuergesetz durch die Festlegung einer typisierenden 
Höchstgrenze individuell gestaltbare Besonderheiten unberücksichtigt lassen dürfe. Das Entfallen der 
Höchstgrenze für Steuerpflichtige, bei denen das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der betrieblichen 
und beruflichen Tätigkeit bilde, habe vor der Verfassung ebenfalls Bestand. Der Gesetzgeber bemesse hier 
unterschiedliche Rechtsfolgen nach der Erforderlichkeit der Aufwendungen. Auch wenn diese Erforderlichkeit 
in der Regel nicht Voraussetzung der Werbungskosten sei, könne sie zur typisierenden Abgrenzung von 
Erwerbs- und Privatsphäre herangezogen werden, wenn diese Lebensbereiche --wie beim häuslichen 
Arbeitszimmer-- weniger räumlich-gegenständlich, sondern mehr funktionsbedingt voneinander getrennt 
werden müssten. Insoweit sei die Differenzierung nach dem "Mittelpunkt" erwerbswirtschaftlicher Tätigkeit 
sachgerecht.


49 b) Das Steueränderungsgesetz 2007 (StÄndG 2007) vom 19. Juli 2006 (BGBl I 2006, 1652) schränkte die 
Abziehbarkeit von Arbeitszimmeraufwendungen weiter ein. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG i.d.F. des StÄndG 
2007 erlaubte den Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der 
Ausstattung nur noch, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen/beruflichen 
Betätigung bildete. In diesem Fall waren die Aufwendungen in voller Höhe steuerrechtlich abziehbar. § 9 
Abs. 5 EStG ordnete die sinngemäße Anwendung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG i.d.F. des StÄndG 2007 
für den Bereich der Überschusseinkünfte i.S. des § 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG an.


50 Durch den Beschluss in BVerfGE 126, 268, BStBl II 2011, 318 erklärte das BVerfG § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b 
EStG i.d.F. des StÄndG 2007 insoweit als mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, als das Abzugsverbot 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer auch dann umfasste, wenn für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand.


51 c) Der Gesetzgeber kehrte daraufhin mit dem Jahressteuergesetz 2010 (JStG 2010) vom 8. Dezember 2010 
(BGBl I 2010, 1768) im Wesentlichen zur bis einschließlich des Jahres 2006 geltenden Regelung zurück.


52 Nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG (i.V.m. § 9 Abs. 5 EStG) i.d.F. des JStG 2010 (der aktuellen 
Gesetzesfassung) kann ein Steuerpflichtiger Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehen. Dies gilt nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG nicht, 
wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In diesem 
Fall ist die Höhe der abziehbaren Aufwendungen auf 1.250 EUR begrenzt; allerdings gilt nach § 4 Abs. 5 Satz 
1 Nr. 6b Satz 3 EStG die Beschränkung der Höhe nach nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. Gemäß § 52 Abs. 12 Satz 9 EStG gilt die mit dem 
JStG 2010 geschaffene Neuregelung für alle offenen Fälle ab dem Veranlagungszeitraum 2007.


53 3. Verwaltung


54 Die Finanzverwaltung setzt für die Qualifikation eines Raums als häusliches Arbeitszimmer eine (nahezu) 
ausschließliche betriebliche/berufliche Nutzung voraus. Lediglich eine untergeordnete private Mitbenutzung 
soll unschädlich sein (BMF-Schreiben vom 2. März 2011, BStBl I 2011, 195, Rz 3). Dies gelte insbesondere 
auch unter Berücksichtigung der Ausführungen im Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 227, 1, 
BStBl II 2010, 672 (BMF-Schreiben vom 6. Juli 2010, BStBl I 2010, 614, Rz 7).


55 4. Literatur


56 Die Literatur hält teilweise die Aufteilung der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer wegen der 
Aufgabe der Rechtsprechung zum Aufteilungs- und Abzugsverbot durch die Entscheidung des Großen 
Senats des BFH in BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672 für geboten oder zumindest die Voraussetzungen der 
(nahezu) ausschließlichen betrieblichen oder beruflichen Nutzung für zweifelhaft (z.B. Blümich/Wied, § 4 
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EStG Rz 832; Nacke in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, Kommentar, § 4 EStG Rz 1769; 
Bergkemper, juris PraxisReport Steuerrecht 2/2011, Anm. 1; Paus, Deutsche Steuer-Zeitung 2010, 688, 690; 
Spilker, DB 2014, 2850; Bergan/Martin, Deutsches Steuerrecht 2014, 1812; Rolfes, Steuern und Bilanzen 
2014, 261; Siebenhüter, Der Ertragsteuerberater 2014, 83).


57 Nach der Gegenansicht hat die Entscheidung des Großen Senats des BFH in BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 
672 nichts daran geändert, dass Aufwendungen für häusliche Arbeitszimmer nur dann abgezogen werden 
können, wenn sie ausschließlich oder nahezu ausschließlich betrieblich oder beruflich genutzt werden (z.B. 
Paul in Herrmann/Heuer/Raupach, § 4 EStG Rz 1513; Schmidt/Heinicke, EStG, 34. Aufl., § 4 Rz 520 
"Arbeitszimmer"; Meurer, Betriebs-Berater 2014, 1184).


58 D. Auffassung des Großen Senats


59 Der Große Senat teilt nicht die Auffassung des vorlegenden Senats. Aufwendungen für einen in die häusliche 
Sphäre des Steuerpflichtigen eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung von Einkünften als auch --in 
mehr als nur untergeordnetem Umfang-- zu privaten Zwecken genutzt wird, sind insgesamt nicht abziehbar.


60 1. Gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG dürfen Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
sowie die Kosten der Ausstattung den Gewinn nicht mindern. Das gilt nicht, wenn für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG). In 
diesem Fall wird die Höhe der abziehbaren Aufwendungen auf 1.250 EUR begrenzt; die Beschränkung der 
Höhe nach gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3 EStG).


61 2.a) § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG enthält ein Abzugsverbot für bestimmte Betriebsausgaben. Selbst wenn 
die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer ausschließlich oder nahezu ausschließlich betrieblich 
veranlasst sind, sind sie grundsätzlich nicht abziehbar; gleiches gilt für Werbungskosten (§ 9 Abs. 5 i.V.m. § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG). Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass eine Nachprüfung der 
Nutzung durch die Finanzbehörden wegen des engen Zusammenhangs zur Sphäre der privaten 
Lebensführung und des Schutzes durch Art. 13 GG wesentlich eingeschränkt oder gar unmöglich ist (BVerfG-
Urteil in BVerfGE 101, 297, BStBl II 2000, 162, unter B.II.2.b aa, Rz 43; vgl. auch BTDrucks 13/1686, 16). Nur 
wenn kein anderer Arbeitsplatz für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit zur Verfügung steht oder das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet, ist ein Abzug in 
Höhe bis zu 1.250 EUR bzw. im zuletzt genannten Fall in tatsächlicher Höhe möglich. Der Steuerpflichtige ist 
in diesen Fällen auf einen häuslichen Arbeitsplatz angewiesen, weshalb das Gesetz typisierend davon 
ausgeht, dass Aufwendungen hierfür (nahezu) ausschließlich betrieblich/beruflich veranlasst sind, obwohl 
auch in diesen Fällen eine private Nutzung des Raums nicht überprüft und damit nicht ausgeschlossen 
werden kann.


62 b) Häusliches Arbeitszimmer i.S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG ist ein Raum, der seiner Ausstattung 
nach der Erzielung von Einnahmen dient und ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von 
Einkünften genutzt wird.


63 aa) Ein häusliches Arbeitszimmer ist seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach in die häusliche Sphäre des 
Steuerpflichtigen eingebunden und dient vorwiegend der Erledigung gedanklicher, schriftlicher, 
verwaltungstechnischer oder -organisatorischer Arbeiten (vgl. BFH-Urteile vom 19. September 2002 
VI R 70/01, BFHE 200, 336, BStBl II 2003, 139; vom 16. Oktober 2002 XI R 89/00, BFHE 201, 27, BStBl II 
2003, 185; vom 13. November 2002 VI R 164/00, BFHE 201, 86, BStBl II 2003, 350, und vom 23. Januar 
2003 IV R 71/00, BFHE 201, 269, BStBl II 2004, 43).


64 Ein solcher Raum ist typischerweise mit Büromöbeln eingerichtet, wobei der Schreibtisch regelmäßig das 
zentrale Möbelstück ist (BFH-Urteile vom 28. August 2003 IV R 53/01, BFHE 203, 324, BStBl II 2004, 55; vom 
20. November 2003 IV R 3/02, BFHE 205, 46, BStBl II 2005, 203; vom 22. November 2006 X R 1/05, BFHE 
216, 110, BStBl II 2007, 304; vom 9. August 2011 VIII R 4/09, BFH/NV 2012, 200).


65 bb) Aufwendungen für Räume innerhalb des privaten Wohnbereichs des Steuerpflichtigen, die nicht dem 
Typus des häuslichen Arbeitszimmers entsprechen, können gleichwohl unbeschränkt als 
Betriebsausgaben/Werbungskosten gemäß § 4 Abs. 4 oder § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG abziehbar sein, wenn sie 
betrieblich/beruflich genutzt werden und sich der betriebliche/berufliche Charakter des Raums und dessen 
Nutzung anhand objektiver Kriterien feststellen lassen. So hat die Rechtsprechung bei einer Notarztpraxis 
angenommen, dass die Aufwendungen hierfür in vollem Umfang abziehbar seien (BFH-Urteile vom 
5. Dezember 2002 IV R 7/01, BFHE 201, 166, BStBl II 2003, 463, und in BFHE 205, 46, BStBl II 2005, 203). 
Gleiches gilt z.B. für ein häusliches Tonstudio (BFH-Urteile in BFHE 201, 27, BStBl II 2003, 185, und in BFHE 
203, 324, BStBl II 2004, 55) und ein Warenlager (BFH-Urteil in BFHE 216, 110, BStBl II 2007, 304). Der für 
die Abzugsbeschränkung in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG maßgebliche Grund der nicht auszuschließenden 
privaten Mitbenutzung gilt für diese Räume nicht. Denn bereits aus ihrer Ausstattung (z.B. als Werkstatt) 
und/oder wegen ihrer Zugänglichkeit durch dritte Personen lässt sich eine private Mitbenutzung ausschließen.
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66 cc) Entspricht ein Raum nach seinem äußeren Bild durch seine Einrichtung mit Büromöbeln dem Typus des 
Arbeitszimmers, muss er --wie ausgeführt-- überdies (nahezu) ausschließlich zur Erzielung von Einkünften 
genutzt werden.


67 (1) Bereits der Gesetzeswortlaut legt nahe, unter einem "häuslichen Arbeitszimmer" nur einen Raum zu 
verstehen, in dem Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen ausgeübt werden. Ein Zimmer, das zwar 
büromäßig eingerichtet ist, das aber in nennenswertem Umfang neben der Verrichtung von (Büro-)Arbeiten 
auch anderen Zwecken dient, etwa als Spiel-, Gäste- oder Bügelzimmer, ist bereits nach dem allgemeinen 
Wortverständnis kein Arbeitszimmer.


68 (2) Der Regelung in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG liegt überdies --wie die Gesetzesgeschichte (vgl. 
BTDrucks 13/1686, 16; BRDrucks 171/2/95, 36) belegt-- die Prämisse zugrunde, dass Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer nur bei ausschließlich betrieblicher oder beruflicher Nutzung und auch dann 
regelmäßig nur beschränkt abziehbar sein sollen. Selbst die Aufwendungen für Zimmer, die den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bilden, sollen nur abziehbar sein, wenn sie "regelmäßig 
und ausschließlich betrieblich oder beruflich" genutzt werden (BTDrucks 13/1686, 16; BRDrucks 171/2/95, 
37). Der Gesetzgeber hat damit erkennbar an den überkommenen Typusbegriff des Arbeitszimmers 
angeknüpft, der neben einer büromäßigen Ausstattung auch eine ausschließliche oder nahezu 
ausschließliche Nutzung für betriebliche oder berufliche Zwecke verlangte (s. Rechtsprechungshinweise unter 
C.I.1.a). Denn wenn der Gesetzgeber einen in ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung geprägten 
Begriff --wie hier den Begriff des häuslichen Arbeitszimmers-- in ein Gesetz einfügt, ist davon auszugehen, 
dass er ihn auch entsprechend dieser Prägung verwenden und im Gesetz --ungeachtet der weiteren 
Entwicklung der Rechtsprechung in diesem Punkt-- festschreiben will. Dies gilt umso mehr, wenn sich eine 
entsprechende Absicht --wie hier-- in der Gesetzesbegründung widerspiegelt. Damit gehört die 
ausschließliche oder nahezu ausschließliche Nutzung des Raums zur Erzielung von Einnahmen zum Inhalt 
des Tatbestandsmerkmals "häusliches Arbeitszimmers" i.S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG, sodass ein 
Abzug anteiliger Aufwendungen für gemischt genutzte Zimmer ausscheidet.


69 (3) Dies gilt auch für Zimmer, die räumlich sowohl zur Erzielung von Einnahmen ("Arbeitsecke") als auch zu 
privaten Wohnzwecken genutzt werden. Denn wenn schon Aufwendungen für einen als Büro eingerichteten 
Raum im Grundsatz nicht abziehbar sind, gilt dies umso mehr für Räume, die ihrer Ausstattung nach sowohl 
der Erzielung von Einkünften als auch privaten Wohnzwecken dienen. Der Ausschluss der Aufwendungen für 
ein Arbeitszimmer gilt daher erst recht für Räume, die bereits nach ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht 
dem Typus des Arbeitszimmers zuzurechnen sind, sondern ihrer Art (z.B. Durchgangszimmer) oder ihrer 
Einrichtung nach erkennbar auch privaten Wohnzwecken dienen.


70 dd) Auch der Zweck des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG steht einer Aufteilung der Aufwendungen entgegen. 
Aufwendungen für ein Arbeitszimmer wurden vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen, um zu "einer 
sachgerechten Abgrenzung des beruflichen und des privaten Bereichs des Steuerpflichtigen" zu gelangen, 
"Gestaltungsmöglichkeiten zu unterbinden und den Verwaltungsvollzug zu erleichtern" (BRDrucks 171/2/95, 
36). Diese Ziele würden verfehlt, wären Aufwendungen für als Arbeitszimmer ausgestattete Räume in 
betrieblich oder beruflich veranlasste Aufwendungen einerseits und privat veranlasste Kosten andererseits 
aufzuteilen.


71 (1) Der Umfang der jeweiligen Nutzung lässt sich objektiv nicht überprüfen. Die Behauptungen des 
Steuerpflichtigen, zu welcher Zeit er auf welche Weise ein in die häusliche Sphäre eingebundenes Zimmer 
nutzt, sind regelmäßig nicht verifizierbar. Auch ein "Nutzungszeitenbuch" ist kein geeignetes Mittel, die 
jeweiligen Nutzungszeiten nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. Die darin enthaltenen Angaben besitzen 
keinen über die darin liegende Behauptung des Steuerpflichtigen hinausgehenden Beweiswert und sind 
regelmäßig --anders als etwa Fahrtenbücher-- nicht anhand eines Abgleichs mit anderen Informationen 
überprüfbar. Ebenso mangelt es an hinreichenden Maßstäben, anhand derer die jeweiligen Anteile geschätzt 
werden können.


72 Eine sachgerechte Abgrenzung des betrieblichen/beruflichen Bereichs vom privaten Bereich ist bei einer 
Aufteilung der Aufwendungen für ein gemischt genutztes Arbeitszimmer demnach nicht gewährleistet. Auch 
der mit der Regelung verfolgte Vereinfachungszweck würde in sein Gegenteil verkehrt, müsste man die vom 
Steuerpflichtigen geltend gemachten jeweiligen zeitlichen Nutzungsanteile --soweit überhaupt möglich-- im 
Einzelnen auf ihre Plausibilität überprüfen.


73 (2) Dementsprechend hat auch das BVerfG in seinem Urteil in BVerfGE 101, 297, BStBl II 2000, 162 
ausgeführt, eine Nachprüfung des Umfangs der betrieblichen oder beruflichen Nutzung eines häuslichen 
Arbeitszimmers sei wegen des engen Zusammenhangs zur Sphäre der privaten Lebensführung und des 
Schutzes durch Art. 13 GG durch die Finanzbehörden wesentlich eingeschränkt oder gar unmöglich; einzig 
der regelmäßige Augenschein in den Wohnräumen (§§ 98 f. der Abgabenordnung) ohne vorherige 
Benachrichtigung könnte im Einzelfall zur Aufklärung verhelfen (unter B.II.2.b aa, Rz 43).


74 3. Diesem Ergebnis steht der Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672 
schon deshalb nicht entgegen, weil § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG eine den allgemeinen Grundsätzen 
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vorgehende Spezialregelung ist, die abschließend bestimmt, unter welchen Voraussetzungen und in welcher 
Höhe Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer abziehbar sind. Die vom Großen Senat des BFH in 
BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672 entwickelten Maßstäbe zur Aufteilung von Aufwendungen sind demnach 
nicht anwendbar. Selbst wenn Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach allgemeinen 
Grundsätzen --soweit betrieblich oder beruflich genutzt-- anteilig als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
abziehbar wären, schließt die Spezialregelung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG den Abzug aus.


75 Der Große Senat muss daher nicht entscheiden, ob er der Auffassung des X. Senats in seiner Antwort auf die 
Anfrage des vorlegenden Senats folgt, der zufolge der Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 227, 
1, BStBl II 2010, 672, unter C.III.4.c, Rz 125 so auszulegen sei, dass mangels objektiv nachprüfbarer Kriterien 
bei gemischt genutzten Arbeitszimmern dem Grunde nach bereits keine Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten vorliegen, oder ob er die gegenteilige Auffassung für richtig hält, wonach der abstrakt 
vorhandene Maßstab (zeitliche Nutzungsanteile) im Grundsatz für eine Aufteilung genügt, so dass ein Abzug 
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten bei Anwendung allgemeiner Grundsätze nur im Einzelfall am 
mangelnden Nachweis scheitern kann (Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 227, 1, BStBl II 
2010, 672, unter C.III.4.d, Rz 126).


76 4. Läge in dem Erfordernis der (nahezu) ausschließlichen betrieblichen oder beruflichen Nutzung des 
häuslichen Arbeitszimmers eine Einschränkung des objektiven Nettoprinzips, wäre dies sachlich 
gerechtfertigt.


77 a) Der Gesetzgeber hat im Bereich des Einkommensteuerrechts die Steuerlast am Prinzip der finanziellen 
Leistungsfähigkeit und dem Gebot der Folgerichtigkeit auszurichten. Im Interesse verfassungsrechtlich 
gebotener steuerlicher Lastengleichheit muss darauf abgezielt werden, Steuerpflichtige bei gleicher 
Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale Steuergerechtigkeit; BVerfG-Beschluss in 
BVerfGE 126, 268, BStBl II 2011, 318, Rz 36). Hängt die Festsetzung einer Steuer von der Erklärung des 
Steuerschuldners ab, werden erhöhte Anforderungen an die Steuerehrlichkeit des Steuerpflichtigen gestellt. 
Der Gesetzgeber muss die Steuerehrlichkeit deshalb durch hinreichende, die steuerliche Belastungsgleichheit 
gewährleistende Kontrollmöglichkeiten stützen. Im Veranlagungsverfahren bedarf das Deklarationsprinzip 
daher der Ergänzung durch das Verifikationsprinzip (BVerfG-Urteil vom 27. Juni 1991  2 BvR 1493/89, 
BVerfGE 84, 239, <268 ff.>, BStBl II 1991, 654; s. auch Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 227, 
1, BStBl II 2010, 672, unter C.III.4.d, Rz 126 zu Erklärungen des Steuerpflichtigen im 
Veranlagungsverfahren).


78 b) Nutzt ein Steuerpflichtiger einen innerhalb seiner Wohnung gelegenen Raum sowohl zur Erzielung von 
Einnahmen als auch zu privaten Zwecken, ist --wie ausgeführt-- eine effektive Kontrolle der tatsächlichen 
Nutzung dieses Zimmers wegen des engen Zusammenhangs zur Sphäre der privaten Lebensführung und 
des Schutzes durch Art. 13 GG wesentlich eingeschränkt oder gar unmöglich (BVerfG-Urteil in BVerfGE 101, 
297 <311>, BStBl II 2000, 162). Der Gesetzgeber legt der Einkommensteuer zwar das sog. Nettoprinzip 
zugrunde, nach dem nur das Nettoeinkommen, die Erwerbseinnahmen abzüglich der Erwerbsaufwendungen 
und der existenzsichernden Aufwendungen, besteuert wird (BVerfG-Beschluss vom 11. November 
1998  2 BvL 10/95, BVerfGE 99, 280 <290 f.>, BStBl II 1999, 502). Insbesondere dann, wenn die 
Erwerbsaufwendungen die Kosten der allgemeinen Lebensführung i.S. des § 12 EStG berühren, kann der 
Gesetzgeber zur Klarstellung wie zur Vereinfachung einschränkende Regelungen treffen, durch die zugleich 
Ermittlungen im Privatbereich eingegrenzt werden. Die in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG getroffene 
Regelung ist daher verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.


79 E. Entscheidung des Großen Senats über die vorgelegten Rechtsfragen


80 Der Große Senat beantwortet die ihm vorgelegten Rechtsfragen wie folgt:


81 Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt voraus, dass der jeweilige Raum ausschließlich oder nahezu 
ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird.


82 Damit erübrigt sich die Antwort auf die vom vorlegenden Senat gestellte weitere Frage.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 6/16 vom 28.1.2016
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 25.11.2015, II R 18/14


Mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG durch Abschluss von 
Treuhandverträgen


Leitsätze


Der Gesellschafterbestand einer grundbesitzenden Personengesellschaft ändert sich i.S. von § 1 Abs. 2a Satz 1 
GrEStG mittelbar, wenn ein an der Personengesellschaft unmittelbar beteiligter Gesellschafter mit einem oder 
mehreren Treugebern vereinbart, den Gesellschaftsanteil treuhänderisch für diese zu halten, und die 
Treuhandvereinbarungen im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum dazu führen, dass den Treugebern mindestens 95 % 
der Anteile am Gesellschaftsvermögen der Personengesellschaft als neuen Gesellschaftern zuzurechnen sind.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts München vom 12. Februar 2014  4 K 1537/11 
aufgehoben.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist ein am 27. Juni 2003 in der Rechtsform einer GmbH & Co. 
KG gegründeter Publikumsfonds. Gründungsgesellschafter sind eine am Gesellschaftsvermögen nicht 
beteiligte Komplementärin, zwei Kommanditisten mit einer Einlage von jeweils 100 EUR (= jeweils 2 %) sowie 
die T-GmbH mit einer Einlage von 4.800 EUR (= 96 %) als Treuhandkommanditistin.


2 Die T-GmbH war nach dem Gesellschaftsvertrag berechtigt, ihre Kommanditeinlage gemäß dem Umfang der 
mit dritten Personen als Treugebern geschlossenen Treuhandverträge um insgesamt 72.500.000 EUR zu 
erhöhen. Die Höchstsumme des Kommanditkapitals konnte bis zum Ende der Platzierungsphase am 
30. Dezember 2004 gezeichnet werden. Im Innenverhältnis sollten die Treugeber wie unmittelbar beteiligte 
Gesellschafter mit allen Rechten und Pflichten behandelt werden. Dies sollte insbesondere für die Beteiligung 
am Gesellschaftsvermögen, am Gewinn und Verlust, an einem etwaigen Auseinandersetzungsguthaben, dem 
Liquidationserlös sowie der Ausübung der Stimmrechte gelten. Auch die Widerspruchs- und Kontrollrechte 
sollten den Treugebern zustehen und von ihnen ausgeübt werden.


3 Die Klägerin erwarb mit notariell beurkundetem Vertrag vom 9. Juli 2003 ein Grundstück, das sie nach der 
Bebauung vermietete.


4 Mit Schreiben vom 31. März 2005 zeigte die Klägerin beim Beklagten und Revisionskläger (Finanzamt --FA--) 
an, dass sich ihr Gesellschafterbestand zum 31. Dezember 2004 durch den Beitritt von Treugebern um mehr 
als 95 % geändert haben könnte und in Kürze ein Gesellschaftskapital von 72.505.000 EUR erreicht sein 
werde. Das FA stellte mit Bescheid vom 7. Juni 2006 gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des 
Grunderwerbsteuergesetzes in der im Jahr 2004 geltenden Fassung (GrEStG) fest, dass sich der 
Gesellschafterbestand der Klägerin zum 31. Dezember 2004 i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG um mehr als 95 % 
geändert hat. Der Einspruch, mit dem die Klägerin geltend machte, der Beitritt von Treugebern erfülle nicht den 
Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG, blieb ohne Erfolg.


5 Das Finanzgericht (FG) hat der Klage stattgegeben und den Feststellungsbescheid aufgehoben. Die Aufnahme 
der Treugeber habe weder zu einer unmittelbaren noch zu einer mittelbaren Änderung des 
Gesellschafterbestandes der Klägerin geführt. Das Urteil des FG ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 
(EFG) 2014, 948 veröffentlicht.


6 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung von § 1 Abs. 2a GrEStG.


7 Das FA beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


8 Die Klägerin beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe
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9 II. Die Revision ist begründet. Die Vorentscheidung war aufzuheben und die Klage abzuweisen (§ 126 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Entgegen der Auffassung des FG hat die in Bezug auf den 
Kommanditanteil der T-GmbH getroffene Vereinbarung von Treuhandverhältnissen zwischen der T-GmbH als 
Treuhänderin und dritten Personen als Treugeber zu einer mittelbaren Änderung des 
Gesellschafterbestandes der Klägerin i.S. von § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG geführt.


10 1. Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück und ändert sich innerhalb 
von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar dergestalt, dass mindestens 95 % der 
Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen, gilt dies nach § 1 Abs. 2a Satz 1 
GrEStG als ein auf die Übereignung dieses Grundstücks auf eine neue Personengesellschaft gerichtetes 
Rechtsgeschäft. Die Änderung des Gesellschafterbestandes nach § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG kann in einem 
einzelnen Rechtsvorgang oder in Teilakten über einen Zeitraum von längstens fünf Jahren erfolgen (ständige 
Rechtsprechung, vgl. Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 16. Mai 2013 II R 3/11, BFHE 242, 169, 
BStBl II 2013, 963, und vom 9. Juli 2014 II R 49/12, BFHE 246, 215, m.w.N.).


11 2. Eine "unmittelbare" Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundbesitzenden Personengesellschaft 
liegt vor, wenn ein Mitgliedschaftsrecht an der Gesellschaft zivilrechtlich wirksam auf ein neues Mitglied der 
Personengesellschaft übergeht (BFH-Urteile vom 16. Januar 2013 II R 66/11, BFHE 240, 191, BStBl II 2014, 
266; vom 24. April 2013 II R 17/10, BFHE 241, 53, BStBl II 2013, 833; in BFHE 242, 169, BStBl II 2013, 963; 
vom 25. September 2013 II R 17/12, BFHE 243, 404, BStBl II 2014, 268, und in BFHE 246, 215).


12 Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt. Durch den Abschluss der Treuhandverträge zwischen 
der T-GmbH und den Treugebern hat sich --wie zwischen den Beteiligten unstreitig ist-- der 
Gesellschafterbestand der Klägerin nicht unmittelbar geändert. Die T-GmbH war weiterhin als 
Treuhandkommanditistin an der Klägerin beteiligt. Lediglich ihre Beteiligung hatte sich infolge der Erhöhung 
des Kommanditkapitals erhöht. Die bloße Erhöhung ihres Kapitals ließ ihre Stellung als Altgesellschafterin 
unberührt.


13 3. Die "mittelbare" Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundbesitzenden Personengesellschaft i.S. 
des § 1 Abs. 2a GrEStG ist --im Gegensatz zur unmittelbaren Änderung-- nur nach wirtschaftlichen 
Maßstäben zu beurteilen (vgl. BFH-Urteile in BFHE 241, 53, BStBl II 2013, 833, und in BFHE 246, 215). Eine 
Anknüpfung an das Zivilrecht scheidet aus, da es zivilrechtlich keine mittelbare Änderung eines 
Gesellschafterbestandes gibt und bei der mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestandes i.S. des § 1 
Abs. 2a Satz 1 GrEStG zivilrechtlich kein Anteil an der grundbesitzenden Gesellschaft auf einen neuen 
Gesellschafter übergeht. Es bleibt nur eine am Sinn und Zweck der Regelung und an wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ausgerichtete Auslegung.


14 a) Eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes kann dadurch eintreten, dass sich die 
Beteiligungsverhältnisse bei einer an der grundbesitzenden Personengesellschaft unmittelbar beteiligten 
Gesellschaft ändern (vgl. BFH-Urteil in BFHE 241, 53, BStBl II 2013, 833). Die Änderung der 
Beteiligungsverhältnisse lässt die Gesellschaft jedoch nur dann fiktiv zu einer neuen Gesellschafterin werden, 
wenn sich im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum deren Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar, d.h. 
auf den weiteren Beteiligungsebenen, im wirtschaftlichen Ergebnis vollständig geändert hat (BFH-Urteil in 
BFHE 241, 53, BStBl II 2013, 833).


15 Im Streitfall liegt eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes der Klägerin aufgrund geänderter 
Beteiligungsverhältnisse an der T-GmbH nicht vor. Die von der T-GmbH mit den Treugebern 
abgeschlossenen Treuhandverträge führten nicht zu einer Änderung der Gesellschaftsbeteiligung an der 
T-GmbH.


16 b) Die mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes i.S. von § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG ist nicht auf die 
Änderung der Beteiligungsverhältnisse bei der unmittelbar oder mittelbar an der grundbesitzenden 
Personengesellschaft beteiligten Gesellschaft beschränkt. Sie kann sich vielmehr auch aus schuldrechtlichen 
Bindungen der an der Personengesellschaft unmittelbar beteiligten Gesellschaft ergeben (vgl. BFH-Urteil in 
BFHE 246, 215).


17 aa) Schuldrechtliche Bindungen können es nach den § 1 Abs. 2a GrEStG zugrunde liegenden Wertungen 
rechtfertigen, den Anteil am Gesellschaftsvermögen einem Dritten zuzurechnen und diesen wie einen neuen 
Gesellschafter der grundbesitzenden Personengesellschaft zu behandeln. Die Änderung der Zurechnung des 
Anteils ist unter bestimmten Voraussetzungen einem zivilrechtlichen Erwerb des Anteils durch einen neuen 
Rechtsträger gleichzustellen. Ein dinglicher Übergang von Anteilen am Gesellschaftsvermögen auf neue 
Gesellschafter ist hierzu nicht erforderlich.


18 bb) Für die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorzunehmende Zurechnungsentscheidung kann unter 
Beachtung grunderwerbsteuerrechtlicher Besonderheiten auf die Grundsätze des § 39 Abs. 2 Nr. 1 der 
Abgabenordnung (AO) zurückgegriffen werden (vgl. BFH-Urteil in BFHE 246, 215). Die Grundlage einer 
solchen Zurechnung aufgrund wirtschaftlichen Eigentums ist nicht auf bestimmte Vertragstypen beschränkt.


Seite 2 von 4Bundesfinanzhof


29.01.2016http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...







19 Dem steht nicht entgegen, dass der Gesetzgeber als Reaktion auf die höchstrichterliche Rechtsprechung 
(BFH-Urteil in BFHE 241, 53, BStBl II 2013, 833) die Vorschrift des § 1 Abs. 2a GrEStG durch Einfügung der 
neuen Sätze 2 bis 5 im Steueränderungsgesetz 2015 (StÄndG 2015) vom 2. November 2015 (BGBl I 2015, 
1834) ergänzt hat und damit nach der Gesetzesbegründung (vgl. BTDrucks 18/4902, S. 52 f.) den mit dem 
Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 (StEntlG 1999/2000/2002) vom 24. März 1999 (BGBl I 1999, 402) 
beabsichtigten Rechtszustand wiederherstellen wollte, sowohl mittelbare Anteilsübertragungen der 
Grunderwerbsteuer zu unterwerfen als auch die wirtschaftliche Betrachtungsweise abzuschaffen. Abgesehen 
davon, dass diese gesetzlichen Neuregelungen im Streitfall ohnehin nicht anzuwenden sind (vgl. § 23 Abs. 13 
GrEStG i.d.F. des StÄndG 2015), betraf die wirtschaftliche Betrachtungsweise, die durch das StEntlG 
1999/2000/2002 entbehrlich werden sollte, das damals in § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG a.F. enthaltene 
Tatbestandsmerkmal der "vollständigen oder wesentlichen" Änderung des Gesellschafterbestandes. Dieses 
Tatbestandsmerkmal wurde in Art. 15 Nr. 1 Buchst. a StEntlG 1999/2000/2002 ersetzt. § 1 Abs. 2a Satz 1 
GrEStG stellte nunmehr auf unmittelbare und mittelbare Änderungen des Gesellschafterbestandes sowie 
darauf ab, dass mindestens 95 % der Anteile auf neue Gesellschafter übergehen. Die Gesetzesbegründung 
im StÄndG 2015 zur Ergänzung des § 1 Abs. 2a GrEStG ist deshalb nicht dahin zu verstehen, dass nach der 
Vorstellung des Gesetzgebers bei der Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen der Vorschrift jegliche 
wirtschaftliche Betrachtung außer Acht zu lassen ist.


20 cc) Verpflichtet sich ein Gesellschafter einer grundbesitzenden Personengesellschaft nach deren Gründung 
gegenüber einem Dritten, den Gesellschaftsanteil als Treuhänder für den Dritten als Treugeber zu halten 
(Vereinbarungstreuhand), kann auch dadurch eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes i.S. des 
§ 1 Abs. 2a GrEStG eintreten (vgl. Fischer in Boruttau, Grunderwerbsteuergesetz, 17. Aufl., § 1 Rz 858; 
Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 5. Aufl., § 1 Rz 306; Hofmann, Grunderwerbsteuergesetz, 
Kommentar, 10. Aufl., § 1 Rz 113; Schnitter in Wilms/Jochum, ErbStG, § 1 GrEStG, Rz 282.2; Gleich 
lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 18. Februar 2014, BStBl I 2014, 561, Tz. 2.2; 
a.A. Behrens, Deutsches Steuerrecht 2014, 1526, 1531). Gesellschafter in diesem Sinne können natürliche 
und juristische Personen sowie Personengesellschaften sein.


21 Bei einem steuerrechtlich anzuerkennenden Treuhandverhältnis ist der Gesellschaftsanteil nicht dem 
zivilrechtlichen Gesellschafter, sondern nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO dem Treugeber zuzurechnen. Ein 
Treuhandverhältnis wird steuerrechtlich berücksichtigt, wenn der Treugeber sowohl rechtlich als auch 
tatsächlich das Treuhandverhältnis beherrscht. Dies setzt voraus, dass ein Gesellschafter als Treuhänder 
Inhaber eines Gesellschaftsanteils mit der Maßgabe ist, die Rechte aus der Beteiligung nur unter Beachtung 
eines mit dem Treugeber geschlossenen Treuhandvertrages auszuüben (vgl. BFH-Urteile vom 4. Dezember 
2007 VIII R 14/05, BFH/NV 2008, 745, und vom 6. Oktober 2009 IX R 14/08, BFHE 228, 10, BStBl II 2010, 
460).


22 dd) Nach diesen Grundsätzen ändert sich der Gesellschafterbestand einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft i.S. von § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG mittelbar, wenn ein an der Personengesellschaft 
unmittelbar beteiligter Gesellschafter mit einem oder mehreren Treugebern vereinbart, den 
Gesellschaftsanteil treuhänderisch für die Treugeber zu halten und die Treuhandvereinbarungen im 
maßgeblichen Fünfjahreszeitraum dazu führen, dass den Treugebern mindestens 95 % der Anteile am 
Gesellschaftsvermögen der Personengesellschaft als neuen Gesellschaftern zuzurechnen sind. Der 
Treuhänder bleibt zwar zivilrechtlich Gesellschafter der Personengesellschaft. Mittelbar sind aber aufgrund 
der Treuhandvereinbarungen nunmehr die Treugeber als neue Gesellschafter an der grundbesitzenden 
Personengesellschaft beteiligt. Zur Begründung der mittelbaren Gesellschafterstellung der Treugeber reichen 
ihre schuldrechtlichen Ansprüche auf Anteilsübertragung aus (vgl. Pahlke, a.a.O., § 1 Rz 306; Hofmann, 
a.a.O., § 1 Rz 113). Aus grunderwerbsteuerrechtlicher Sicht liegt ein Übergang von Anteilen am 
Gesellschaftsvermögen der grundbesitzenden Personengesellschaft vom Treuhänder auf die Treugeber vor.


23 ee) Zur Verwirklichung einer mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestandes i.S. des § 1 Abs. 2a Satz 1 
GrEStG reicht es aus, dass mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen der grundbesitzenden 
Personengesellschaft treuhänderisch für die Treugeber gehalten werden. Es ist nicht erforderlich, dass die 
Anteile am Gesellschaftsvermögen den Treugebern vollständig zuzurechnen sind.


24 Die Rechtsprechung des BFH, nach der nur eine im wirtschaftlichen Ergebnis "vollständige" Änderung der 
Beteiligungsverhältnisse einer an der Personengesellschaft beteiligten Gesellschaft den Tatbestand einer 
mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestandes nach § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG auslöst (vgl. BFH-Urteil 
in BFHE 241, 53, BStBl II 2013, 833), ist nicht auf die Fälle der Begründung von Treuhandverhältnissen am 
Gesellschaftsanteil der unmittelbar beteiligten Gesellschaft übertragbar. Bei der Änderung der 
Beteiligungsverhältnisse einer an der Personengesellschaft beteiligten Gesellschaft geht es um die Frage, 
unter welchen Voraussetzungen diese Gesellschaft fiktiv als neue Gesellschafterin der Personengesellschaft 
angesehen werden kann, obwohl sie selbst unverändert an der Personengesellschaft beteiligt und ihr der 
Gesellschaftsanteil auch steuerrechtlich zuzurechnen ist. Hierfür ist eine vollständige Änderung des 
Gesellschafterbestandes der beteiligten Gesellschaft erforderlich. Demgegenüber geht es bei der 
Begründung von Treuhandverhältnissen am Gesellschaftsanteil einer unmittelbar an der grundbesitzenden 
Personengesellschaft beteiligten Gesellschaft darum, ob deren Gesellschaftsanteil aufgrund der 
Treuhandvereinbarungen den Treugebern als neuen Gesellschaftern zuzurechnen ist und damit ein der 
Grunderwerbsteuer unterliegender Übergang von Anteilen am Gesellschaftsvermögen der grundbesitzenden 
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Personengesellschaft vorliegt. Neue Gesellschafter sind die Treugeber und nicht die zivilrechtlich unverändert 
beteiligte Gesellschaft, die auch nach dem Beitritt der Treugeber steuerrechtlich als Altgesellschafterin 
anzusehen ist. Insoweit unterscheiden sich die Fallgruppen der Änderung der Beteiligungsverhältnisse bei 
einer Gesellschafterin der Personengesellschaft und der Begründung von Treuhandverhältnissen am 
Gesellschaftsanteil der unmittelbar beteiligten Gesellschafterin.


25 ff) Eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes i.S. des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG kann auch 
eintreten, wenn die für einen Gesellschaftsanteil vereinbarte Treuhand jeweils mit einer Kapitalerhöhung bei 
der grundbesitzenden Personengesellschaft entsprechend dem Umfang des abgeschlossenen 
Treuhandvertrags verbunden ist.


26 Soll das Eigenkapital der Personengesellschaft nach den Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag zur 
Finanzierung eines Investitionsvorhabens entsprechend einem Gesamtplan bis zu einem festgelegten 
Zeitpunkt und bis zu einem bestimmten Betrag erhöht werden und sollen die beitretenden Treugeber die 
Erhöhungen leisten, ist der Tatbestand des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG verwirklicht, wenn den Treugebern als 
neuen Gesellschaftern entsprechend dem vorgefassten Plan bezogen auf das geplante Eigenkapital 
mindestens 95 % der Anteile an der Personengesellschaft zuzurechnen sind (vgl. Gleich lautende Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der Länder vom 18. Februar 2014, BStBl I 2014, 561, Tz. 3).


27 4. Die auf einer anderen Rechtsauffassung beruhende Vorentscheidung war aufzuheben. Die Sache ist 
spruchreif. Die Klage ist abzuweisen. Der vom FA erlassene Feststellungsbescheid ist rechtmäßig. Der 
Gesellschafterbestand der Klägerin hat sich durch den Beitritt der Treugeber zum 31. Dezember 2004 um 
mehr als 95 % geändert. Nach den Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag sind die Treugeber, deren 
Beteiligungen von der T-GmbH als Treuhandkommanditistin treuhänderisch gehalten werden, wie unmittelbar 
beteiligte Gesellschafter mit allen Rechten und Pflichten zu behandeln. Die Treuhandvereinbarungen sind 
grunderwerbsteuerrechtlich zu berücksichtigen und führen dazu, dass die Treugeber neue mittelbare 
Gesellschafter der Klägerin sind.


28 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 25.11.2015, II R 35/14


Keine Grunderwerbsteuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 GrEStG für Anteilsvereinigung durch Erwerb von 
Gesellschaftsanteilen im Rahmen einer Erbauseinandersetzung


Leitsätze


Erwirbt ein Miterbe bei der Erbauseinandersetzung einen zum Nachlass gehörenden Anteil an einer Personen- oder 
Kapitalgesellschaft und führt dieser Erwerb nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG zu einer Vereinigung von Anteilen an einer 
grundbesitzenden Kapitalgesellschaft, ist die Anteilsvereinigung nicht nach § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG von der 
Grunderwerbsteuer befreit.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 25. September 2013 5 K 3747/09 
aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des Verfahrens vor dem Finanzgericht haben der Kläger zu 49 % und der Beklagte zu 51 % zu tragen. 
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


1 I. Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) und seine Schwester (S) waren je zur Hälfte Miterben ihrer Ende 
2000 verstorbenen Mutter (M). Zum Nachlass der M gehörten u.a. ein Kommanditanteil von 50 % an der A-KG 
und ein Geschäftsanteil von 50 % an deren vermögensmäßig nicht beteiligter Komplementärin, der B-GmbH. 
Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 8. Juni 2001 vereinbarten der Kläger und S die Auseinandersetzung 
der Erbengemeinschaft in der Weise, dass der Kläger die Gesellschaftsbeteiligungen und S im Wesentlichen 
den restlichen Nachlass erhielt.


2 Die A-KG ist mit 90 % an der grundbesitzenden G-GmbH beteiligt; die weiteren Geschäftsanteile von 10 % hält 
der Kläger.


3 Kommanditisten der A-KG und Gesellschafter der B-GmbH waren zunächst die Eltern des Klägers jeweils zur 
Hälfte. Der Kommanditanteil des Vaters und sein Geschäftsanteil an der B-GmbH waren mit seinem Ableben 
im Jahr 1999 auf den Kläger übergegangen. Nach der Erbauseinandersetzung vom 8. Juni 2001 über den 
Nachlass der M war der Kläger alleiniger Kommanditist der A-KG und alleiniger Gesellschafter der B-GmbH.


4 Der Auseinandersetzungsvertrag vom 8. Juni 2001 wurde vom Notar an die für die A-KG zuständige 
Veranlagungsstelle mit dem Vermerk "im Erbschaft- bzw. Schenkungsteuerinteresse" übersandt. Eine 
Mitteilung an die Grunderwerbsteuerstelle erfolgte nicht.


5 Nach einer Prüfungsmitteilung vom 24. Juli 2006 ging der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--
) davon aus, dass der Vertrag vom 8. Juni 2001 beim Kläger zu einer Anteilsvereinigung i.S. des § 1 Abs. 3 
Nr. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) geführt habe. Der Kläger sei zu 10 % unmittelbar und zu 90 % 
mittelbar über die A-KG an der grundbesitzenden G-GmbH beteiligt. Das FA setzte mit Bescheid vom 27. Juni 
2007 Grunderwerbsteuer von 83.158 EUR gegen den Kläger fest, ohne Steuerbefreiungen nach § 3 Nrn. 2 
und 3 GrEStG zu berücksichtigen. Der Einspruch wurde als unbegründet zurückgewiesen.


6 Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht (FG) gewährte beide Steuerbefreiungen und setzte die 
Grunderwerbsteuer auf 8.315 EUR herab. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2014, 
568 veröffentlicht.


7 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung von § 3 Nr. 3 GrEStG. Während des Revisionsverfahrens hat das 
FA mit Bescheid vom 10. Juli 2014 die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 2 GrEStG berücksichtigt und die 
Grunderwerbsteuer auf 40.833 EUR herabgesetzt.


8 Das FA beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9 Der Kläger beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.
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Entscheidungsgründe


10 II. Die Revision führt aus verfahrensrechtlichen Gründen zur Aufhebung der Vorentscheidung, weil sich 
während des Revisionsverfahrens der Verfahrensgegenstand, über dessen Rechtmäßigkeit das FG zu 
entscheiden hatte, geändert hat (§ 127 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). An die Stelle des im 
Klageverfahren angefochtenen Grunderwerbsteuerbescheids vom 27. Juni 2007, über den das FG 
entschieden hat, ist während des Revisionsverfahrens der Bescheid vom 10. Juli 2014 getreten und nach 
§ 121 Satz 1 i.V.m. § 68 Satz 1 FGO Gegenstand des Verfahrens geworden. Das angefochtene Urteil ist 
daher gegenstandslos und aufzuheben (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 3. Juni 2014 II R 45/12, 
BFHE 245, 374, BStBl II 2014, 806, m.w.N.).


11 Einer Zurückverweisung der Sache an das FG nach § 127 FGO bedarf es jedoch nicht, da sich aufgrund des 
Änderungsbescheids an dem zwischen den Beteiligten streitigen Punkt nichts geändert hat (vgl. BFH-Urteil in 
BFHE 245, 374, BStBl II 2014, 806). Die vom FG getroffenen tatsächlichen Feststellungen bilden nach wie 
vor die Grundlage für die Entscheidung des BFH; sie fallen durch die Aufhebung des finanzgerichtlichen 
Urteils nicht weg, da das finanzgerichtliche Urteil nicht an einem Verfahrensmangel leidet (vgl. BFH-Urteil in 
BFHE 245, 374, BStBl II 2014, 806).


III.


12 Die Sache ist spruchreif. Die Klage ist unbegründet und war daher abzuweisen. Der angefochtene 
Grunderwerbsteuerbescheid ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten. Die aufgrund der 
Erbauseinandersetzung eingetretene Anteilsvereinigung ist nicht nach § 3 Nr. 3 GrEStG steuerbefreit.


13 1. Mit Abschluss des Erbauseinandersetzungsvertrags vom 8. Juni 2001 ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG 
ein steuerbarer Erwerbsvorgang verwirklicht worden.


14 a) Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG unterliegt u.a. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung eines 
oder mehrerer Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft begründet, der Grunderwerbsteuer, wenn 
durch die Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 95 % der Anteile der Gesellschaft in der Hand 
des Erwerbers allein vereinigt werden würden. Mit dem Anteilserwerb wird grunderwerbsteuerrechtlich 
derjenige, in dessen Hand sich die Anteile vereinigen, so behandelt, als habe er die Grundstücke von der 
Gesellschaft erworben, deren Anteile sich in seiner Hand vereinigen (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-
Urteile vom 12. Februar 2014 II R 46/12, BFHE 244, 455, BStBl II 2014, 536, Rz 14, 17, und vom 20. Januar 
2015 II R 8/13, BFHE 248, 252, BStBl II 2015, 553, Rz 19, m.w.N.). Die Vorschrift trägt dem Umstand 
Rechnung, dass demjenigen, der mindestens 95 % der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft in 
seiner Hand vereinigt, eine dem zivilrechtlichen Eigentum an einem Grundstück vergleichbare 
Rechtszuständigkeit an dem Gesellschaftsgrundstück zuwächst (BFH-Urteile in BFHE 244, 455, BStBl II 
2014, 536, Rz 14, 17, und in BFHE 248, 252, BStBl II 2015, 553, Rz 19).


15 Der Erwerb einer mittelbaren Beteiligung an einer grundbesitzenden Gesellschaft unterliegt nach § 1 Abs. 3 
Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer, wenn die Beteiligungsquote von 95 % auf jeder Beteiligungsstufe 
erreicht wird (vgl. BFH-Urteil vom 25. August 2010 II R 65/08, BFHE 231, 239, BStBl II 2011, 225, zu § 1 
Abs. 3 Nr. 3 GrEStG). Die Rechtsprechung des BFH, nach der eine mittelbare Änderung des 
Gesellschafterbestandes einer grundbesitzenden Personengesellschaft i.S. des § 1 Abs. 2a GrEStG in der bis 
zur Änderung durch das Steueränderungsgesetz 2015 vom 2. November 2015 (BGBl I 2015, 1834) geltenden 
Fassung im Falle veränderter Beteiligungsverhältnisse bei der an der Personengesellschaft beteiligten 
Gesellschaft im wirtschaftlichen Ergebnis eine vollständige Änderung des Gesellschafterbestandes 
voraussetzt (vgl. BFH-Urteil vom 24. April 2013 II R 17/10, BFHE 241, 53, BStBl II 2013, 833), ist für die 
Anteilsvereinigung i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG nicht maßgebend (vgl. Pahlke, 
Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 5. Aufl., § 1 Rz 333).


16 b) Im Streitfall sind die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG erfüllt. Der Kläger hat aufgrund der 
Erbauseinandersetzungsvereinbarung die restlichen Anteile an der A-KG und der B-GmbH erhalten, mit der 
Folge, dass er zu 100 % als Kommanditist an der A-KG und zu 100 % als Gesellschafter an deren 
Komplementärin, der B-GmbH, beteiligt ist. Damit ist ihm die Beteiligung der A-KG an der grundbesitzenden 
G-GmbH zuzurechnen (vgl. BFH-Urteil vom 8. August 2001 II R 66/98, BFHE 195, 427, BStBl II 2002, 156). 
Der Kläger ist mittelbar zu 90 % an der G-GmbH beteiligt. Da er zugleich zu 10 % unmittelbar an der G-GmbH 
beteiligt ist, sind mit dem Abschluss des Erbauseinandersetzungsvertrags alle Anteile an der G-GmbH in 
seiner Hand vereinigt.


17 2. Der aufgrund der Anteilsvereinigung fingierte Grundstückserwerb des Klägers von der G-GmbH ist nicht 
nach § 3 Nr. 3 GrEStG steuerbefreit.


18 a) Von der Besteuerung ausgenommen ist gemäß § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG der Erwerb eines zum Nachlass 
gehörigen Grundstücks durch Miterben zur Teilung des Nachlasses. Ein Vermögensgegenstand gehört, wenn 
der Erblasser mehrere Erben hinterlässt, zum Nachlass, wenn er den Erben in dieser Eigenschaft in 
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gesamthänderischer Verbundenheit (vgl. § 2032 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zusteht (vgl. BFH-
Urteil vom 7. Februar 2001 II R 5/99, BFH/NV 2001, 938). Das Grundstück muss zum ungeteilten Nachlass 
gehören (Heine in Wilms/Jochum, ErbStG, § 3 GrEStG Rz 69; Hofmann, Grunderwerbsteuergesetz, 
Kommentar, 10. Aufl., § 3 Rz 27; Pahlke, a.a.O., § 3 Rz 177). § 3 Nr. 3 GrEStG erfasst nach seinem Wortlaut 
nicht den Erwerb von Gesellschaftsanteilen.


19 b) Erwirbt ein Miterbe bei der Erbauseinandersetzung einen zum Nachlass gehörenden Anteil an einer 
Personen- oder Kapitalgesellschaft und führt dieser Erwerb nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG zu einer 
Vereinigung von Anteilen an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft, ist die Anteilsvereinigung nicht nach 
§ 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit (Pahlke, a.a.O., § 3 Rz 176 a.E.; Meßbacher-
Hönsch in Boruttau, Grunderwerbsteuergesetz, 17. Aufl., § 3 Rz 290).


20 Für die Steuerbefreiung ist an den fiktiven Erwerb des Grundstücks von der grundbesitzenden 
Kapitalgesellschaft anzuknüpfen. Der Miterbe erwirbt danach zwar im Rahmen der Erbauseinandersetzung 
fiktiv ein Grundstück. Dieses Grundstück gehört aber nicht zum Nachlass, sondern ist ein 
Gesellschaftsgrundstück (Heine, GmbH-Rundschau 2005, 81). Zudem liegt grunderwerbsteuerrechtlich kein 
Erwerb von der Erbengemeinschaft, sondern ein Erwerb von der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft vor. 
Auch zivilrechtlich ist kein Grundstückserwerb, sondern ein Anteilserwerb gegeben.


21 c) Die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG kann nicht deshalb gewährt werden, weil der fiktive 
Grundstückserwerb i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG auf eine Anteilsübertragung zwischen Miterben im 
Rahmen der Erbauseinandersetzung zurückzuführen ist.


22 Die Rechtsprechung zur Anwendung der Steuerbefreiung des § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG in Fällen, in denen 
durch die schenkweise Übertragung des Anteils an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft der 
Tatbestand einer Anteilsvereinigung i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG erfüllt wird (vgl. BFH-Urteil vom 23. Mai 
2012 II R 21/10, BFHE 237, 466, BStBl II 2012, 793), ist nicht auf die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 Satz 1 
GrEStG übertragbar. § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG hat den Zweck, die doppelte Belastung eines Lebensvorgangs 
mit Grunderwerbsteuer und Erbschaftsteuer bzw. Schenkungsteuer zu vermeiden. Im Hinblick auf diesen 
Gesetzeszweck hat der BFH den rechtstechnischen Anknüpfungspunkten, die für die Grunderwerbsteuer und 
die Erbschaftsteuer bzw. Schenkungsteuer unterschiedlich sind, sowohl bei einem nach § 1 Abs. 2a GrEStG 
steuerbaren Gesellschafterwechsel durch schenkweise Übertragung der Anteile an einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft als auch bei einer Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG durch schenkweise 
Übertragung der Anteile an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft keine Bedeutung zugemessen und die 
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG hinsichtlich der schenkweisen Anteilsübertragung gewährt 
(vgl. BFH-Urteile vom 12. Oktober 2006 II R 79/05, BFHE 215, 286, BStBl II 2007, 409, und in BFHE 237, 
466, BStBl II 2012, 793). Maßgebend ist jeweils, dass nur ein Lebenssachverhalt --die freigebige Zuwendung 
eines Anteils an einer grundbesitzenden Gesellschaft-- gegeben ist, der der Schenkungsteuer unterliegt. Der 
durch die schenkweise Zuwendung eines Gesellschaftsanteils ausgelöste, der Grunderwerbsteuer 
unterliegende Rechtsvorgang ist deshalb --zur Vermeidung der Doppelbelastung-- insoweit von der 
Grunderwerbsteuer zu befreien, als er auf dieser freigebigen Zuwendung beruht.


23 Demgegenüber ist eine erweiternde Auslegung des § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG nicht geboten. Es gibt keinen 
sachlichen Grund dafür, die Anteilsvereinigung i.S. von § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG, die auf einer 
Anteilsübertragung durch einen Miterben im Rahmen der Erbauseinandersetzung beruht, wegen des fiktiven 
Grundstückserwerbs von der Kapitalgesellschaft abweichend vom Wortlaut des § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG von 
der Grunderwerbsteuer zu befreien. Hierfür reicht es nicht aus, dass die Vorschrift die Übertragung von 
Grundstücken zur Teilung eines Nachlasses begünstigen will.


24 d) Nach diesen Grundsätzen ist die Vereinigung aller Anteile an der G-GmbH in der Hand des Klägers nicht 
steuerbefreit, soweit der Kläger Anteile an der A-KG und der B-GmbH aufgrund der Erbauseinandersetzung 
von S erhalten hat.


25 3. Beim Erlass des erstmaligen Steuerbescheids vom 27. Juni 2007 war noch keine Festsetzungsverjährung 
eingetreten.


26 a) Die Festsetzungsfrist, die nach § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung (AO) regelmäßig vier Jahre 
beträgt, hat gemäß § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO wegen der fehlenden Anzeige der Anteilsvereinigung durch 
den Kläger erst mit Ablauf des 31. Dezember 2004 begonnen und endete daher am 31. Dezember 2008.


27 Der Kläger hat den auf die Vereinigung von mindestens 95 % der Anteile an der G-GmbH in seiner Hand 
gerichteten Erbauseinandersetzungsvertrag vom 8. Juni 2001 dem FA nicht angezeigt, obwohl er hierzu nach 
§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. § 13 Nr. 5 Buchst. a GrEStG verpflichtet war.


28 b) Die Anzeige des Klägers wurde auch nicht durch die Anzeige des Notars an das FA ersetzt. Die Anzeige 
muss grundsätzlich an die Grunderwerbsteuerstelle des zuständigen Finanzamts übermittelt werden (BFH-
Urteil vom 3. März 2015 II R 30/13, BFHE 249, 212, BStBl II 2015, 777). Es genügt aber auch, wenn sich eine 
nicht ausdrücklich an die Grunderwerbsteuerstelle adressierte Anzeige nach ihrem Inhalt eindeutig an die 
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Grunderwerbsteuerstelle richtet. Dazu ist erforderlich, dass die Anzeige als eine solche nach dem GrEStG 
gekennzeichnet ist und ihrem Inhalt nach ohne weitere Sachprüfung --insbesondere ohne dass es insoweit 
einer näheren Aufklärung über den Anlass der Anzeige und ihre grunderwerbsteuerrechtliche Relevanz 
bedürfte-- an die Grunderwerbsteuerstelle weiterzuleiten ist. Der Notar hat den Vertrag nicht der 
Grunderwerbsteuerstelle, sondern der Veranlagungsstelle des FA übersandt und die Anzeige auch nicht als 
eine solche nach dem GrEStG gekennzeichnet.


29 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO.
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BEGRÜNDUNG 


 


1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 


• Gründe und Ziele des Vorschlags 


Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 18. Dezember 2014 darauf 


hingewiesen, dass es dringend erforderlich sei, die Anstrengungen zur Bekämpfung von 


Steuerumgehung und aggressiver Steuerplanung sowohl weltweit als auch auf Unionsebene 


weiter voranzubringen. Ab Dezember 2014 hat die Kommission rasch die ersten Schritte in 


Richtung eines Ansatzes auf EU-Ebene unternommen. Mittlerweile hat die OECD ihre 


Arbeiten zur Festlegung allgemeiner Vorschriften und Standards in diesem Bereich 


abgeschlossen. 


Mit der vorliegenden Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates, die Teil 


des Pakets der Kommission zur Bekämpfung der Steuervermeidung ist, wird der politischen 


Priorität der Bekämpfung von Steuervermeidung und aggressiver Steuerplanung Rechnung 


getragen und den Forderungen des Europäischen Parlaments entsprochen. Die Richtlinie steht 


dabei im Einklang mit den im Aktionsplan der Kommission für eine fairere 


Unternehmensbesteuerung (COM(2015) 302) angekündigten Initiativen zur Bekämpfung der 


Steuervermeidung. 


Die Unternehmen betrachten die Steuerplanung von jeher als eine legitime Praxis, um 


bestehende rechtliche Regelungen zur Reduzierung ihrer Steuerbelastung zu nutzen. In den 


letzten Jahren wurden jedoch im Rahmen der Steuerplanung über die Grenzen von 


Steuerhoheitsgebieten hinweg immer ausgefeiltere Strategien entwickelt, die darauf abzielen, 


zu versteuernde Gewinne in Staaten mit günstigen Steuerregelungen zu verlagern. Diese 


„aggressive“ Form der Steuerplanung kann unterschiedlichste Formen annehmen. So können 


etwa aus der spezifischen Ausgestaltung eines Steuersystems oder aufgrund von 


Inkongruenzen zwischen zwei oder mehreren Steuersystemen Vorteile im Sinne einer 


Verringerung oder Vermeidung von Steuerverbindlichkeiten gezogen werden. Dies kann zu 


doppelten Abzügen (wenn z. B. dieselbe Ausgabe sowohl im Quellenstaat als auch im 


Ansässigkeitsstaat in Abzug gebracht wird) oder zu einer doppelten Nichtbesteuerung (wenn 


z. B. Einnahmen weder im Quellenstaat noch im Ansässigkeitsstaat besteuert werden) führen. 


Anders als kleine und mittlere Unternehmen oder einzelne Steuerpflichtige sind 


multinationale Unternehmensgruppen in der Lage, steuerliche Schlupflöcher in den nationalen 


und internationalen Steuervorschriften auszunutzen, um zur Verringerung ihrer 


Steuerbelastung Gewinne aus einem Land in ein anderes zu verlagern. 


Durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise der letzten Jahre wurde der Öffentlichkeit 


bewusst, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass alle Steuerpflichtigen ihren gerechten Anteil 


am Steueraufkommen entrichten. Dadurch sollten sich die Steuereinnahmen erhöhen, die zum 


Abbau der öffentlichen Defizite beitragen und damit allen zugutekommen würden.  


In diesem Zusammenhang benötigen die Steuerbehörden umfassende und relevante 


Informationen über die Struktur und die Verrechnungspreispolitik multinationaler 


Unternehmensgruppen sowie über ihre internen Transaktionen mit nahestehenden 


Unternehmen. Mit dem Ziel der Bekämpfung von Steuervermeidung und aggressiver 


Steuerplanung werden multinationalen Unternehmensgruppen mit dieser Richtlinie 


Transparenzanforderungen auferlegt. Gemäß der Richtlinie müssen multinationale 


Unternehmensgruppen jährlich und für alle Steuerhoheitsgebiete, in denen sie einer 


Geschäftstätigkeit nachgehen, bestimmte Informationen zur Verfügung stellen und dabei 
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insbesondere über die Höhe ihrer Erträge, ihre Vorsteuergewinne, ihre bereits gezahlten und 


noch zu zahlenden Ertragsteuern, ihre Beschäftigtenzahl, ihr ausgewiesenes Kapital, ihre 


einbehaltenen Gewinne und ihre materiellen Vermögenswerte Auskunft geben. Auf der 


Grundlage dieser Auskünfte können die Steuerbehörden schädlichen Steuerpraktiken durch 


Änderungen der Rechtsvorschriften oder angemessene Risikobewertungen und 


Steuerprüfungen begegnen. Eine erhöhte Transparenz sollte multinationale 


Unternehmensgruppen außerdem dazu bewegen, ihren gerechten Anteil am Steueraufkommen 


in dem Land zu zahlen, in dem die Gewinne erzielt werden.  


Durch die neuen Transparenzanforderungen sollte sichergestellt werden, dass der 


Verwaltungsaufwand für die Unternehmen so gering wie möglich ist. In der EU ansässige 


multinationale Unternehmensgruppen sollten grundsätzlich nicht verpflichtet sein, diese 


Informationen in allen EU-Mitgliedstaaten vorzulegen, in denen sie tätig sind, sondern nur 


den Steuerbehörden ihres Ansässigkeitsstaats. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten 


dazu, nach Erhalt des länderbezogenen Berichts die Informationen mit denjenigen 


Mitgliedstaaten zu teilen, in denen gemäß den im Bericht enthaltenen Informationen 


Unternehmen der multinationalen Unternehmensgruppe entweder steuerlich ansässig oder in 


Bezug auf die Geschäftstätigkeiten, denen sie über eine Betriebsstätte nachgehen, 


steuerpflichtig sind. 


Um zu gewährleisten, dass der Aufwand der Berichterstattung und der Nutzen für die 


Steuerverwaltungen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, werden nur 


multinationale Unternehmensgruppen mit einem Gesamtumsatz von mindestens 


750 000 000 EUR dazu verpflichtet sein, den länderbezogenen Bericht vorzulegen. Obwohl 


nach Schätzungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 


(OECD) etwa 85 bis 90 Prozent der multinationalen Unternehmensgruppen von dieser 


Verpflichtung ausgenommen sein werden, wird der länderbezogene Bericht dennoch von den 


multinationalen Unternehmensgruppen vorgelegt werden, auf die etwa 90 Prozent der 


Unternehmensumsätze entfallen. 


Mehr denn je ist jetzt die Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten 


von entscheidender Bedeutung, um gegen Steuervermeidung und aggressive Steuerplanung 


vorzugehen. Die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden der 


Mitgliedstaaten ist auf EU-Ebene rechtlich geregelt. Es gibt eine Reihe von Instrumenten, 


darunter auch der Informationsaustausch, die ihnen die Zusammenarbeit bei der Erhebung der 


ihnen zustehenden Einnahmen erleichtern. Allerdings muss die EU die Zusammenarbeit 


weiter verstärken, um im Einklang mit den in der EU-Grundrechtecharta verankerten 


Grundrechten das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten. 


Mit der Richtlinie 77/799/EWG des Rates
1
 wurde erstmals auf den Bedarf der Mitgliedstaaten 


nach einer verbesserten gegenseitigen Amtshilfe im Bereich der Besteuerung reagiert. Sie 


wurde durch die Richtlinie 2011/16/EU des Rates
2
 ersetzt, mit der die Wirksamkeit der 


Vorgängerrichtlinie erhöht werden sollte. In den letzten Jahren wurde diese Richtlinie durch 


die Richtlinie 2014/107/EU des Rates und die Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates geändert 


und den Steuerbehörden damit weitere Instrumente zur Bekämpfung von Steuerbetrug, 


Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung im Zusammenhang mit Finanzkonten, 


Steuervorbescheiden und Vorabverständigungsvereinbarungen an die Hand gegeben. 


                                                 
1 ABl. L 336 vom 27.12.1977, S. 15. 
2 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG 


(ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1). 
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Der vorliegende Vorschlag zielt nun darauf ab, die Richtlinie 2011/16/EU dahingehend zu 


ändern, dass durch Einführung eines verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs 


über länderbezogene Berichte weiterhin eine umfassende und effektive 


Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden gewährleistet wird.  


Die Richtlinie trägt den internationalen Entwicklungen Rechnung. Am 5. Oktober 2015 hat 


die OECD ihre Abschlussberichte über den Aktionsplan zur Bekämpfung der 


Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) 


vorgelegt, der eine wichtige Initiative zur Änderung der bestehenden internationalen 


Steuervorschriften ist. Am 15. und 16. November 2015 wurde das Maßnahmenpaket der 


OECD auch von den Staats- und Regierungschefs der G20 gebilligt. Die Arbeiten zum 


Aktionspunkt 13 des BEPS-Aktionsplans der OECD führten zu einer Reihe von Standards für 


die Bereitstellung von Informationen über die Verrechnungspreisannahmen der 


multinationalen Unternehmensgruppen, wozu auch die Stammdokumentation (Master File), 


die landesspezifische Dokumentation (Local File) und der landesbezogene Bericht zählen. Die 


Richtlinie trägt dazu bei, den Standard des länderbezogenen Berichts in der Union 


umzusetzen. 


Als OECD-Mitglieder haben sich die meisten Mitgliedstaaten zur Umsetzung der in den 


Abschlussberichten enthaltenen Ergebnisse zu den 15 BEPS-Aktionspunkten verpflichtet. Für 


das gute Funktionieren des Binnenmarktes ist es daher entscheidend, dass die Mitgliedstaaten 


die politischen Verpflichtungen im Rahmen des BEPS-Projekts in kohärenter und ausreichend 


koordinierter Weise in ihre nationalen Systeme übertragen. Mit diesem Vorgehen sollten sich 


maximale positive Auswirkungen auf den gesamten Binnenmarkt erzielen lassen. Bei einer 


einseitigen Umsetzung der BEPS-Maßnahmen dagegen bestünde die Gefahr gegensätzlicher 


nationaler Strategien und neuer Hindernisse im Binnenmarkt, der weiter in seine 


28 Bestandteile fragmentiert und unter Inkongruenzen und anderen Störungen leiden würde.  


Mit dieser Initiative soll eine gewisse Einheitlichkeit bei der Umsetzung des BEPS-


Aktionspunkts 13 in der EU erreicht werden. Die Richtlinie soll außerdem einen fairen 


Wettbewerb zwischen den verschiedenen Wirtschaftsteilnehmer fördern und letztlich die 


Steuerbasis der EU-Mitgliedstaaten schützen. 


Der Vorschlag ist so ausgestaltet, dass der automatische Informationsaustausch über die 


länderbezogene Berichterstattung im Einklang mit den geltenden Bestimmungen der 


Richtlinie 2011/16/EU zu den praktischen Regelungen für den Informationsaustausch, 


einschließlich der Verwendung von Standardformblättern, erfolgen kann.  


Die Verpflichtung der Kommission zur Vorlage eines entsprechenden Vorschlags für den 


automatischen Austausch von Informationen über die länderbezogene Berichterstattung ist 


auch im Arbeitsprogramm 2016 der Kommission festgehalten
3
. 


 


• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 


Maßnahmenpaket zur Steuertransparenz (COM(2015) 136) 


Das Paket umfasst zwei Hauptbestandteile: i) einen Vorschlag zur Einführung des 


automatischen Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten über ihre 


Steuervorbescheide und ii) die Ankündigung, dass die Kommission prüfen werde, ob 


weitergehende Verpflichtungen zur Offenlegung von Steuerinformationen der Unternehmen 


eingeführt werden sollten. 


                                                 
3 http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_de.htm  



http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_de.htm
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Mit dem vorliegenden Vorschlag wird ein künftiger Vorschlag der Kommission über die 


Auferlegung von Offenlegungspflichten für Unternehmen nicht ausgeschlossen. 


Aktionsplan der Kommission für eine fairere Unternehmensbesteuerung 


(COM(2015) 302) 


Der vorliegende Vorschlag steht mit den im Aktionsplan angekündigten Initiativen zur 


Bekämpfung der Steuervermeidung im Einklang. 


2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND 


VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 


• Rechtsgrundlage 


Mit dem Vorschlag wird die Richtlinie 2011/16/EU, geändert durch die Richtlinie 


2014/107/EU des Rates
4
 und durch die Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates


5
, durch 


Aufnahme einer spezifischen Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen 


über länderbezogene Berichte geändert. 


Die Änderungen sind in Artikel 1 des Vorschlags aufgeführt. Dabei handelt es sich 


insbesondere um folgende: 


Artikel 3 (Begriffsbestimmungen) wird geändert.  


Artikel 8aa verlangt von den Mitgliedstaaten, dass sie die multinationalen 


Unternehmensgruppen zur Vorlage der einschlägigen Informationen (der länderbezogenen 


Berichte) und zum automatischen Austausch dieser Informationen mit den anderen 


betroffenen Mitgliedstaaten verpflichten. 


Artikel 20 Absatz 6 betrifft das Standardformblatt für den Informationsaustausch und 


Artikel 21 Absatz 7 regelt die praktischen Aspekte. 


Ein neuer Artikel 25a über Sanktionen wird eingefügt. 


Ein neuer Anhang mit den Begriffsbestimmungen des Vorschlags, den Verpflichtungen 


multinationaler Unternehmen und den Musterformblättern für den Informationsaustausch 


wird angefügt.  


• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)  


Für den Gegenstand dieser Änderungen gilt dieselbe Rechtsgrundlage wie für die 


Richtlinie 2011/16/EU, nämlich Artikel 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der 


Europäischen Union (AEUV), der auf die Gewährleistung eines ordnungsgemäß 


funktionierenden Binnenmarkts abstellt. Artikel 115 AEUV sieht eine Angleichung 


derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten vor, die sich unmittelbar 


auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken und eine solche 


Angleichung erforderlich machen. 


Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten, muss die EU für 


einen fairen Wettbewerb und gleiche Wettbewerbsbedingungen für kleine und mittlere 


Unternehmen, nicht in der EU ansässige und in der EU ansässige multinationale 


Unternehmensgruppen sorgen. Multinationale Unternehmensgruppen haben aufgrund ihrer 


grenzübergreifenden Tätigkeiten die Möglichkeit der aggressiven Steuerplanung. Aus diesem 


Grund sollten alle multinationalen Unternehmen – sowohl in der EU ansässige als auch nicht 


in der EU ansässige Unternehmensgruppen – der Berichterstattungspflicht unterliegen. Ohne 


                                                 
4 ABl. L 359 vom 16. Dezember 2014.  
5 ABl. L 332 vom 18. Dezember 2015. 
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dieses Element wäre die vorliegende Initiative im Hinblick auf die Erreichung des letztendlich 


angestrebten Ziels der Gewährleistung eines ordnungsgemäß funktionierenden Binnenmarkts 


weniger wirksam. 


Der Vorschlag entspricht den Grundsätzen der Subsidiarität, die in Artikel 5 Absatz 3 des 


Vertrags über die Europäische Union niedergelegt sind. 


Somit kann den Mitgliedstaaten nur durch Maßnahmen auf Unionsebene wirksam Zugang zur 


länderbezogenen Berichterstattung verschafft werden. Das Ziel, den Zugang aller 


Mitgliedstaaten zur länderbezogenen Berichterstattung zu gewährleisten, lässt sich durch 


nationale, nicht untereinander abgestimmte Maßnahmen nicht hinreichend verwirklichen. 


Darüber hinaus erfordert der Austausch von Informationen, die sich negativ auf die 


Steuerbasis von mehr als einem Mitgliedstaat auswirken können, eine gemeinsame, 


verpflichtende Vorgehensweise. Da multinationale Unternehmensgruppen in der Regel in 


verschiedenen Mitgliedstaaten tätig sind, sollte berücksichtigt werden, dass die 


vorgeschlagene Maßnahme eine inhärente grenzüberschreitende Dimension hat. 


• Verhältnismäßigkeit 


Das Problem, für das eine politische Antwort gefunden werden muss, ist die fehlende 


Transparenz in Bezug auf Unternehmensstrukturen mit grenzüberschreitender Bedeutung und 


einer umfangreichen Geschäftstätigkeit. Diese mangelnde Transparenz hat negative 


Auswirkungen, insbesondere für das Funktionieren des Binnenmarkts. Die vorgeschlagene 


Maßnahme beschränkt sich auf solche multinationalen Unternehmensgruppen, die in 


verschiedenen Staaten innerhalb oder außerhalb der EU tätig sind. Somit ist der vorliegende 


Vorschlag die angemessenste Reaktion auf das ausgewiesene Problem. Er sieht zudem einen 


automatischen Austausch von Basisinformationen vor, die es jedem einzelnen Mitgliedstaat, 


in dem das Unternehmen tätig ist, ermöglichen, Informationen zu erhalten. Die 


vorgeschlagenen Änderungen gehen folglich nicht über das hinaus, was zur Lösung der 


Probleme und damit zur Verwirklichung des im Vertrag verankerten Ziels eines 


ordnungsgemäß und reibungslos funktionierenden Binnenmarkts erforderlich ist.  


Der Vorschlag entspricht den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, die in Artikel 5 Absatz 4 


des Vertrags über die Europäische Union niedergelegt sind. 


• Wahl des Instruments 


Mit dem vorliegenden Vorschlag wird der Umfang des automatischen Informationsaustauschs 


in der EU weiter ausgedehnt. Sowohl im Hinblick auf den Binnenmarkt als auch im Interesse 


von Effizienz und Wirksamkeit wird eine Initiative der EU benötigt:  


– Eine EU-Initiative gewährleistet ein kohärentes, einheitliches und umfassendes EU-


weites Konzept für den automatischen Informationsaustausch im Binnenmarkt. Sie 


würde für alle Mitgliedstaaten dasselbe Berichtskonzept vorsehen und damit die 


Kosten für Steuerverwaltungen und Unternehmen senken. 


– Ein EU-Rechtsinstrument würde auch Rechtssicherheit für Steuerverwaltungen und 


Unternehmen in der EU gewährleisten. 


– Ein EU-Rechtsinstrument würde dazu beitragen, dass sich der automatische 


Informationsaustausch über die länderbezogenen Berichte – wie auf OECD-Ebene 


erörtert und vereinbart – zum internationalen Standard entwickelt. 


– Ein EU-Rechtsinstrument auf der Grundlage der Richtlinie über die Zusammenarbeit 


der Verwaltungsbehörden würde die Nutzung der bereits vorhandenen oder in 


Entwicklung befindlichen IT-Umgebungen beinhalten, durch die der 


Informationsaustausch gemäß der Richtlinie über die Zusammenarbeit der 
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Verwaltungsbehörden vereinfacht wird. Im Rahmen dieser Richtlinie tauschen die 


Mitgliedstaaten Informationen in bestimmten Formaten über eine spezielle 


Kommunikationsplattform aus. In diesen Formaten könnten ohne Weiteres auch die 


zusätzlichen Posten erfasst werden, deren Einbeziehung nunmehr vorgeschlagen wird. 


Da die Mitgliedstaaten viel Zeit und Geld in die Entwicklung dieser Formate investiert 


haben, würden sich größenordnungsbedingte Einsparungen ergeben, wenn die 


Mitgliedstaaten auch Informationen über die neuen Posten in diesen Formaten 


austauschten. 


3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 


INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 


• Konsultation der Interessenträger 


Konsultationen im Kontext des Aktionsplans zur Bekämpfung von Steuerbetrug und 


Steuerhinterziehung (COM(2012) 722) und der einschlägigen Empfehlungen sowie im 


Rahmen anderer Foren  


In einer am 21. Mai 2013 angenommenen Entschließung
6
 begrüßte das Europäische 


Parlament den Aktionsplan der Kommission und die zugehörigen Empfehlungen, forderte die 


Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihren Zusagen nachzukommen und den Aktionsplan zu 


unterstützen, und betonte, dass die EU, insbesondere mit Blick auf die Förderung des 


Informationsaustauschs, bei den auf globaler Ebene geführten Gesprächen über die 


Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuervermeidung und Steueroasen die Führung übernehmen 


sollte. 


Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat am 17. April 2013 Stellung 


genommen
7
. Der Ausschuss befürwortete den Aktionsplan der Kommission und deren 


Bemühungen um praktische Lösungen zur Eindämmung von Steuerbetrug und 


Steuerhinterziehung.  


In den vergangenen Jahren haben die Mitgliedstaaten innerhalb der Gruppe „Verhaltenskodex 


(Unternehmensbesteuerung)“ darauf hingearbeitet, den Informationsaustausch über 


Vorbescheide mit grenzüberschreitender Wirkung und Verrechnungspreisvereinbarungen zu 


verbessern. Die Schlussfolgerungen der Gruppe werden dem Rat regelmäßig in Form von 


Berichten vorgelegt
8
.  


Die meisten Mitgliedstaaten sind Mitglieder der OECD und haben im Zeitraum 2013 bis 2015 


an der langen und ausführlichen Diskussion der BEPS-Maßnahmen teilgenommen, auch im 


Hinblick auf technische Details. Die OECD führte umfassende öffentliche Konsultationen der 


Interessenträger über jede einzelne BEPS-Maßnahme durch. Zudem hat die Kommission 


intern und mit OECD-Experten über verschiedene BEPS-Aspekte diskutiert, insbesondere 


dann, wenn sie über die Vereinbarkeit bestimmter Elemente und/oder vorgeschlagener 


Lösungen mit dem EU-Recht im Zweifel war. 


Im zweiten Halbjahr 2014 hat der italienische Ratsvorsitz den Gedanken eines BEPS-


Fahrplans der EU aufgeworfen und auf Konsistenz mit den parallelen OECD-Initiativen bei 


                                                 
6
 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. Mai 2013 zur Bekämpfung von Steuerbetrug, 


Steuerflucht und Steueroasen (Kleva-Bericht) – 2013/2060(INI). 
7
 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 17. April 2013 zur Mitteilung der 


Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Aktionsplan zur Verstärkung der Bekämpfung von 


Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, COM(2012) 722 final (Dandea-Bericht) – CESE 101/2013. 
8 Öffentlich zugängliche Berichte der Gruppe „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ können hier 


abgerufen werden. 



http://www.consilium.europa.eu/register/de/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=Code+Conduct+Business+Taxation+Report&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
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gleichzeitiger Wahrung des Unionsrechts gedrängt. Dieser Ansatz wurde von der 


Hochrangigen Gruppe „Steuerfragen“ für gut befunden und unter dem jeweils folgenden 


Vorsitz weiterverfolgt. Die Diskussionen über den BEPS-Fahrplan der EU dauerten bis 2015 


an. Ziel war es, zu der OECD-Debatte beizutragen und die reibungslose Umsetzung der 


künftigen OECD-Empfehlungen vorzubereiten und dabei zugleich den EU-Besonderheiten 


Rechnung zu tragen. 


Die von der Kommission durchgeführte öffentliche Konsultation zur Steuertransparenz bot 


den Interessenträgern die Möglichkeit, zu verschiedenen Aspekten der Transparenz von 


Unternehmen, die insbesondere durch die länderbezogene Berichterstattung gewährleistet 


werden soll, Stellung zu nehmen. Die in diesem Zusammenhang vorgelegten möglichen 


Optionen konzentrierten sich in erster Linie auf die öffentliche Berichterstattung durch die 


Unternehmen, umfassten aber auch den im BEPS-Aktionspunkt 13 vorgesehenen 


Informationsaustausch zwischen den Steuerverwaltungen. Bei der Kommission gingen 


insgesamt 422 Antworten ein, von denen die meisten nützliche Anregungen in Bezug auf 


öffentliche oder nichtöffentliche Maßnahmen zur Erhöhung der Steuertransparenz lieferten. In 


Bezug auf den BEPS-Aktionspunkt 13 waren die Unternehmen nicht sonderlich an einem 


solchen Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden interessiert, die Mehrheit der 


übrigen Befragten befürwortete jedoch diese Maßnahme. 


 


Mitgliedstaaten 


Die vorliegende Richtlinie trägt den internationalen Entwicklungen auf der Ebene der OECD 


und deren Arbeiten im BEPS-Bereich Rechnung, an denen die meisten EU-Mitgliedstaaten 


beteiligt waren. Auch die Europäische Kommission war in hohem Maße beteiligt, und weitere 


Staaten und Interessenträger wurden umfassend konsultiert.  


Folgenabschätzung 


Nachdem die OECD Anfang 2013 ihren Bericht Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 


– Situationsbeschreibung und Lösungsansätze (Addressing Base Erosion and Profit Shifting) 


veröffentlicht hatte und der sogenannte BEPS-Aktionsplan im September 2013 von den 


Staats- und Regierungschefs der G20 angenommen worden war, legte sie im November 2015 


nach zwei Jahren intensiver Arbeit 13 Berichte vor. Diese Berichte sehen neue oder verstärkte 


internationale Standards sowie konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Staaten bei der 


BEPS-Bekämpfung vor. Die Mitglieder der OECD/G20 bekennen sich zu diesem 


umfassenden Paket und zu seiner einheitlichen Umsetzung. 


Als OECD-Mitglieder haben viele Mitgliedstaaten in einigen Bereichen sehr rasch damit 


begonnen, die Ergebnisse des BEPS-Projekts in ihre nationalen Rechtsvorschriften zu 


übertragen. Daher ist es entscheidend, bei der Verständigung auf Vorschriften für eine 


koordinierte Umsetzung der BEPS-Schlussfolgerungen in der EU rasche Fortschritte zu 


erzielen. Angesichts der Tatsache, dass unkoordinierte Maßnahmen der einzelnen 


Mitgliedstaaten erhebliche Gefahren für eine Fragmentierung des Binnenmarkts bergen, 


unterbreitet die Kommission mit dem vorliegenden Vorschlag Lösungen, mit denen Kohärenz 


und eine gewisse Einheitlichkeit bei der Umsetzung des BEPS-Aktionspunkts 13 in der EU 


erreicht werden sollen. 


Die Kommission hat sich nach Kräften bemüht, sowohl dem dringenden Handlungsbedarf als 


auch der Tatsache Rechnung zu tragen, dass eine Beeinträchtigung des Funktionierens des 


Binnenmarkts entweder durch einseitiges Tätigwerden der Mitgliedstaaten (ob OECD-


Mitglieder oder nicht) oder ihre Untätigkeit unbedingt zu verhindern ist. Nicht zwingendes 
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Recht (soft law) wurde als Option ebenfalls in Erwägung gezogen, aber als zur 


Gewährleistung eines koordinierten Ansatzes ungeeignet verworfen. 


Begleitet wird der Vorschlag von einer gesonderten Arbeitsunterlage der 


Kommissionsdienststellen mit aktuellen Analysen und empirischen Belegen, die einen 


ausführlichen Überblick über die für den BEPS-Bereich vorliegenden wissenschaftlichen 


Arbeiten und wirtschaftlichen Daten vermittelt. Ihre Grundlage sind unlängst u. a. von der 


OECD, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament erstellte Studien. 


Die Arbeitsunterlage beleuchtet, welche Triebkräfte und Mechanismen den OECD-Berichten 


zufolge am häufigsten in Verbindung mit der aggressiven Steuerplanung festzustellen sind, 


und fasst die Schlussfolgerungen einer 2015 im Auftrag der Kommission nach 


Mitgliedstaaten durchgeführten eingehenden Untersuchung der wichtigsten Mechanismen 


aggressiver Steuerplanung zusammen. In ihr wird auch erläutert, wie die mit diesem 


Vorschlag angestrebte Umsetzung des BEPS-Aktionspunkts 13 andere Initiativen ergänzt, die 


auf die Umsetzung der BEPS-Berichte der OECD in der EU und einen einheitlichen 


Mindestschutz gegen Steuervermeidung ausgerichtet sind. 


Vor diesem Hintergrund wurde von einer Folgenabschätzung für den vorliegenden Vorschlag 


abgesehen. Das liegt daran, dass eine enge Verbindung zu den BEPS-Arbeiten der OECD, 


insbesondere zum BEPS-Aktionspunkt 13 besteht, die Arbeitsunterlage einen umfangreichen 


Bestand an Informationen und Analysen enthält, die Interessenträger zu einem früheren 


Zeitpunkt umfassend zu den technischen Aspekten der vorgeschlagenen Vorschriften 


konsultiert wurden und vor allem ein dringender Bedarf nach einem in der EU koordinierten 


Vorgehen in dieser internationalen politischen Priorität besteht. 


4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 


Die Auswirkungen der vorgeschlagenen Richtlinie auf den EU-Haushalt werden im 


Finanzbogen dargestellt, der dem Vorschlag beigefügt ist. Der erforderliche Aufwand lässt 


sich mit den verfügbaren Ressourcen bestreiten. Die Kosten der zusätzlichen IT-


Anwendungen, mit deren Hilfe die Informationsübermittlung zwischen den Mitgliedstaaten 


erleichtert werden soll, würde aus dem mit der Verordnung (EU) Nr. 1286/2013 


eingerichteten Programm FISCALIS 2020 finanziert, das eine finanzielle Unterstützung von 


Aktivitäten zur Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden 


in der EU vorsieht. 
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2016/0010 (CNS) 


Vorschlag für eine 


RICHTLINIE DES RATES 


zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 


automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 


Artikel 113 und 115, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 


nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments
9
, 


nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
10


, 


gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 


in Erwägung nachstehender Gründe:  


(1) In den letzten Jahren haben sich Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zu einer 


erheblichen Herausforderung entwickelt und sind in der Europäischen Union sowie 


weltweit in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Der automatische 


Informationsaustausch ist in dieser Hinsicht ein wichtiges Instrument, und die 


Kommission hat in ihrer Mitteilung vom 6. Dezember 2012 mit einem Aktionsplan zur 


Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung betont, dass 


der automatische Informationsaustausch als künftiger europäischer und internationaler 


Standard für Transparenz und Informationsaustausch in Steuerfragen nachdrücklich 


gefördert werden muss. Der Europäische Rat forderte in seinen Schlussfolgerungen 


vom 22. Mai 2013, den automatischen Informationsaustausch auf Unionsebene und 


weltweit zu erweitern, um Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressive 


Steuerplanung einzudämmen. 


(2) Da multinationale Unternehmensgruppen in verschiedenen Ländern tätig sind, haben 


sie die Möglichkeit der aggressiven Steuerplanung, die inländischen Unternehmen 


nicht zur Verfügung stehen. Inländische – in der Regel kleine und mittlere 


Unternehmen – sind dadurch besonders benachteiligt, da ihre Steuerbelastung höher 


ist als die der multinationalen Unternehmensgruppen. Auf der anderen Seite können 


allen Mitgliedstaaten Einnahmen entgehen, und es besteht die Gefahr, dass ein 


Wettbewerb um multinationale Unternehmensgruppen entsteht, die mit weiteren 


Steuervergünstigungen angelockt werden sollen. Daraus ergibt sich ein Problem für 


das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes. 


(3) Die Steuerbehörden der Union benötigen umfassende und relevante Informationen 


über multinationale Unternehmensgruppen betreffend ihre Struktur, ihre 


                                                 
9 ABl. C , , S. . 
10 ABl. C , , S. . 
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Verrechnungspreispolitik und ihre internen Transaktionen sowohl innerhalb als auch 


außerhalb der EU. Auf der Grundlage dieser Informationen können die 


Steuerbehörden schädlichen Steuerpraktiken durch Änderungen der 


Rechtsvorschriften oder angemessene Risikobewertungen und Steuerprüfungen 


begegnen und feststellen, ob Unternehmen Praktiken angewendet haben, die zu einer 


künstlichen Verlagerung erheblicher Gewinnbeträge in Gebiete mit günstigerer 


Besteuerung führen. 


(4) Eine erhöhte Transparenz gegenüber den Steuerbehörden könnte für multinationale 


Unternehmensgruppen einen Anreiz schaffen, bestimmte Praktiken aufzugeben und 


ihren gerechten Anteil am Steueraufkommen in dem Land zu entrichten, in dem die 


Gewinne erzielt werden. Die Erhöhung der Transparenz für multinationale 


Unternehmensgruppen ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Bekämpfung von 


Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung. 


(5) Die Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der 


Mitgliedstaaten zu einem Verhaltenskodex zur Verrechnungspreisdokumentation für 


verbundene Unternehmen in der Europäischen Union gibt den in der Union ansässigen 


multinationalen Unternehmensgruppen ein Verfahren an die Hand, mit dem sie den 


Steuerbehörden Informationen über ihre weltweiten Geschäfte und ihre 


Verrechnungspreispolitik (Stammdokumentation bzw. Master File) sowie über die 


konkreten Transaktionen der inländischen Geschäftseinheit (landesspezifische 


Dokumentation bzw. Local File) zur Verfügung stellen können. Die EU-


Verrechnungspreisdokumentation sieht jedoch derzeit keinen Mechanismus für die 


Bereitstellung eines länderbezogenen Berichts vor.  


(6) Im länderbezogenen Bericht sollten multinationale Unternehmensgruppen jährlich und 


für alle Steuerhoheitsgebiete, in denen sie einer Geschäftstätigkeit nachgehen, die 


Höhe ihrer Erträge, ihrer Vorsteuergewinne sowie ihrer bereits gezahlten und noch zu 


zahlenden Ertragsteuern angeben. Außerdem sollten sie Angaben zur Zahl ihrer 


Beschäftigten, ihrem ausgewiesenen Kapital, ihren einbehaltenen Gewinnen und ihren 


materiellen Vermögenswerten in den einzelnen Steuerhoheitsgebieten machen. 


Schließlich sollten sie alle Geschäftseinheiten der Gruppe nennen, die in einem 


bestimmten Steuerhoheitsgebiet tätig sind, und Informationen zu den von den 


einzelnen Geschäftseinheiten ausgeübten Geschäftstätigkeiten liefern. 


(7) Um eine effizientere Nutzung öffentlicher Mittel zu gewährleisten und den 


Verwaltungsaufwand für multinationale Unternehmensgruppen zu verringern, sollte 


die Berichterstattungspflicht nur für multinationale Unternehmensgruppen gelten, 


deren Gesamtumsatz einen bestimmten Betrag überschreitet. Mit der Richtlinie sollte 


gewährleistet werden, dass in der gesamten EU die gleichen Informationen gesammelt 


und den Steuerverwaltungen zeitnah zur Verfügung gestellt werden. 


(8) Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten, muss die 


EU für einen fairen Wettbewerb zwischen den in der EU ansässigen und den nicht in 


der EU ansässigen multinationalen Unternehmensgruppen mit einer oder mehreren 


Geschäftseinheiten in der EU sorgen. Beide sollten daher der Berichterstattungspflicht 


unterliegen. 


(9) Die Mitgliedstaaten sollten für Verstöße gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen 


nationalen Vorschriften Sanktionen festlegen, dafür sorgen, dass diese Sanktionen 


wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind, und die zu ihrer Anwendung 


erforderlichen Maßnahmen treffen. 
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(10) Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten, muss 


sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten aufeinander abgestimmte Vorschriften 


über die Transparenzpflichten multinationaler Unternehmensgruppen erlassen. 


(11) Die Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit 


der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der 


Richtlinie 77/799/EWG sieht in einigen Bereichen bereits einen verpflichtenden 


automatischen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten vor. Der 


Geltungsbereich dieser Richtlinie sollte auf den verpflichtenden automatischen 


Austausch länderbezogener Berichte zwischen den Mitgliedstaaten ausgedehnt 


werden. 


(12) Der verpflichtende automatische Austausch länderbezogener Berichte zwischen den 


Mitgliedstaaten sollte in jedem Fall auch die Übermittlung bestimmter 


Basisinformationen umfassen, zu denen diejenigen Mitgliedstaaten Zugang hätten, in 


denen gemäß den im Bericht enthaltenen Informationen eine oder mehrere 


Geschäftseinheiten der multinationalen Unternehmensgruppe entweder steuerlich 


ansässig oder in Bezug auf die Geschäftstätigkeiten, denen sie über eine Betriebsstätte 


nachgehen, steuerpflichtig sind. 


(13) Um die Kosten und den Verwaltungsaufwand sowohl für die Steuerverwaltungen als 


auch für die multinationalen Unternehmensgruppen so gering wie möglich zu halten, 


gilt es Vorschriften festzulegen, die den internationalen Entwicklungen Rechnung 


tragen, und positiv zu ihrer Umsetzung beizutragen. Am 19. Juli 2013 hat die 


Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einen 


Aktionsplan zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS-


Aktionsplan) veröffentlicht, der eine wichtige Initiative zur Änderung der bestehenden 


internationalen Steuervorschriften ist. Am 5. Oktober 2015 hat die OECD ihre 


Abschlussberichte vorgelegt, die von den Finanzministern der G20 gebilligt wurden. 


Auf der Tagung vom 15. und 16. November 2015 wurde das Maßnahmenpaket der 


OECD auch von den Staats- und Regierungschefs der G20 gebilligt. 


(14) Die Arbeiten zum Aktionspunkt 13 des BEPS-Aktionsplans führten zu einer Reihe 


von Standards für die Bereitstellung von Informationen über multinationale 


Unternehmensgruppen, wozu auch die Stammdokumentation (Master File), die 


landesspezifische Dokumentation (Local File) und der länderbezogene Bericht zählen. 


Bei der Festlegung von Vorschriften für die länderbezogenen Berichte sollten daher 


auch die OECD-Standards berücksichtigt werden. 


(15) Insbesondere sollte bei Maßnahmen der Union im Bereich der länderbezogenen 


Berichterstattung auch weiterhin künftigen Entwicklungen auf OECD-Ebene 


Rechnung getragen werden. Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die 


Mitgliedstaaten als Referenz oder zur Auslegung der Richtlinie den 


Abschlussbericht 2015 des von der OECD entwickelten OECD/G20-Projekts 


„Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung“ heranziehen, um eine einheitliche 


Anwendung in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten.  


(16) Für den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über den 


länderbezogenen Bericht müssen die sprachlichen Anforderungen festgelegt werden. 


Außerdem müssen die notwendigen praktischen Vorkehrungen für die Modernisierung 


des CCN-Netzes getroffen werden. Damit einheitliche Bedingungen für die 


Durchführung von Artikel 20 Absatz 6 und Artikel 21 Absatz 7 gewährleistet sind, 


sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese 
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Befugnisse sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 


Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt werden. 


(17) Um eine effizientere Nutzung von Ressourcen zu gewährleisten, den 


Informationsaustausch zu erleichtern und zu vermeiden, dass alle Mitgliedstaaten 


ähnliche Anpassungen ihrer Systeme vornehmen müssen, sollte der 


Informationsaustausch über das von der Union entwickelte Gemeinsame 


Kommunikationsnetz (Common Communication Network, CCN) erfolgen. Die für die 


Modernisierung des Systems erforderlichen praktischen Regelungen sollten von der 


Kommission nach dem in Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 2011/16/EU genannten 


Verfahren erlassen werden. 


(18) Der Umfang des verpflichtenden Informationsaustauschs sollte daher um den 


automatischen Austausch von Informationen des länderbezogenen Berichts erweitert 


werden. 


(19) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 


insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 


wurden.  


(20) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich eine effiziente Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten, unter Bedingungen, die mit dem 


ordnungsgemäßen Funktionieren des Binnenmarkts vereinbar sind, von den 


Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und daher wegen der 


erforderlichen Einheitlichkeit und Wirksamkeit auf Unionsebene besser zu 


verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über 


die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 


dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 


Richtlinie nicht über das zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 


(21)  Die Richtlinie 2011/16/EU sollte daher entsprechend geändert werden — 


HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 


Artikel 1 


Die Richtlinie 2011/16/EU wird wie folgt geändert: 


(1) Artikel 3 wird wie folgt geändert:  


(a) Nummer 9 erhält folgende Fassung: 


„9. „automatischer Austausch“ 


a) für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 1 und der Artikel 8a und 8aa die systematische 


Übermittlung zuvor festgelegter Informationen an einen anderen Mitgliedstaat ohne dessen 


vorheriges Ersuchen in regelmäßigen, im Voraus bestimmten Abständen. Für die Zwecke des 


Artikels 8 Absatz 1 sind verfügbare Informationen solche Informationen, die in den 


Steuerakten des die Informationen übermittelnden Mitgliedstaats enthalten sind und die im 


Einklang mit den Verfahren für die Erhebung und Verarbeitung von Informationen des 


betreffenden Mitgliedstaats abgerufen werden können; 


b) für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 3a die systematische Übermittlung zuvor festgelegter 


Informationen über in anderen Mitgliedstaaten ansässige Personen an den jeweiligen 


Ansässigkeitsmitgliedstaat ohne dessen vorheriges Ersuchen in regelmäßigen, im Voraus 


bestimmten Abständen;  
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c) für die Zwecke anderer Bestimmungen dieser Richtlinie als Artikel 8 Absatz 1, Artikel 8 


Absatz 3a, Artikel 8a und Artikel 8aa die systematische Übermittlung zuvor festgelegter 


Informationen gemäß den Buchstaben a und b;“ 


 


(b) Folgender Unterabsatz 2 wird angefügt: 


„Im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 3a, Artikel 8 Absatz 7a, Artikel 21 Absatz 2 und 


Artikel 25 Absätze 2 und 3 hat jeder großgeschriebene Begriff die Bedeutung, die er gemäß 


der entsprechenden Definition in Anhang I hat. Im Zusammenhang mit Artikel 8aa und 


Anhang III hat jeder großgeschriebene Ausdruck die Bedeutung, die er gemäß den 


entsprechenden Definitionen in Anhang III hat.“ 


 


(2) in Kapitel II Abschnitt II wird folgender Artikel 8aa eingefügt:  


„Artikel 8aa 


Umfang und Voraussetzungen des verpflichtenden automatischen 


Informationsaustauschs über länderbezogene Berichte 


  


(1) Jeder Mitgliedstaat ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die in seinem 


Hoheitsgebiet steuerlich ansässige OBERSTE MUTTERGESELLSCHAFT einer 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE oder einen anderen 


BERICHTENDEN RECHTSTRÄGER gemäß Anhang III Abschnitt II zu 


verpflichten, innerhalb von 12 Monaten nach dem letzten Tag des 


BERICHTSSTEUERJAHRS der MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE gemäß Anhang III Abschnitt II einen länderbezogenen 


Bericht in Bezug auf sein BERICHTSSTEUERJAHR vorzulegen. 


(2) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, bei der der länderbezogene Bericht gemäß 


Absatz 1 eingegangen ist, übermittelt diesen Bericht innerhalb der in Absatz 4 


festgelegten Frist mittels automatischem Austausch an jeden Mitgliedstaat, in dem 


gemäß den im Bericht enthaltenen Informationen eine oder mehrere 


GESCHÄFTSEINHEITEN der MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE 


des BERICHTENDEN RECHTSTRÄGERS entweder steuerlich ansässig oder in 


Bezug auf die Geschäftstätigkeiten, denen sie über eine Betriebsstätte nachgehen, 


steuerpflichtig sind.  


(3) Der länderbezogene Bericht enthält folgenden Informationen über die 


MULTINATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPE: 


 a) aggregierte Angaben zur Höhe der Erträge, der Vorsteuergewinne (-verluste), 


der bereits gezahlten Ertragsteuern, der noch zu zahlenden Ertragsteuern, des 


ausgewiesenen Kapitals, der einbehaltenen Gewinne sowie zur Beschäftigtenzahl und 


den materiellen Vermögenswerten ohne flüssige Mittel für alle Steuerhoheitsgebiete, 


in denen die MULTINATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPE tätig ist; 


b) Angaben zu allen GESCHÄFTSEINHEITEN der MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE, wobei der Staat der steuerlichen Ansässigkeit der 


jeweiligen GESCHÄFTSEINHEIT aufzuführen ist und – sofern vom Staat der 


steuerlichen Ansässigkeit abweichend – der Staat, nach dessen Rechtsvorschriften die 


jeweilige GESCHÄFTSEINHEIT organisiert ist, sowie die Art der wichtigsten 


Geschäftstätigkeit oder Geschäftstätigkeiten der GESCHÄFTSEINHEIT. 
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(4)  Die Übermittlung erfolgt innerhalb von 15 Monaten nach dem letzten Tag des 


STEUERJAHRS der MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE, das der 


länderbezogene Bericht betrifft. Der erste länderbezogene Bericht wird für das 


STEUERJAHR der MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE 


übermittelt, das am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnt. 


(5)  Artikel 17 Absatz 4 gilt nicht für Informationen, die gemäß den Absätzen 1 bis 4 


ausgetauscht werden.“ 


 


(3) Dem Artikel 20 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


 „(6) Der automatische Informationsaustausch über den länderbezogenen Bericht 


gemäß Artikel 8aa erfolgt in standardisierter Form unter Verwendung der Tabellen 1, 


2 und 3 in Anhang III Abschnitt III. Die Kommission erlässt bis zum 31. Dezember 


2016 im Wege von Durchführungsrechtsakten die Sprachenregelung für diesen 


Austausch. Diese hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, die Informationen nach 


Artikel 8aa in einer beliebigen Amts- und Arbeitssprache der Union zu übermitteln. In 


dieser Sprachenregelung kann jedoch vorgesehen werden, dass die Schlüsselelemente 


dieser Informationen auch in einer anderen Amtssprache der Union übermittelt 


werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 26 Absatz 2 


genannten Prüfverfahren erlassen.“ 


 


(4) Dem Artikel 21 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


 „6. Die Übermittlung der nach Artikel 8aa Absatz 2 vorgelegten Informationen erfolgt 


auf elektronischem Wege mithilfe des CCN-Netzes. Die Kommission erlässt im Wege 


von Durchführungsrechtsakten die erforderlichen praktischen Regelungen für die 


Modernisierung des CCN-Netzes. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in 


Artikel 26 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.“ 


 


(5) Artikel 23 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 


 „3. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine jährliche Bewertung der 


Wirksamkeit des automatischen Informationsaustauschs gemäß den Artikeln 8, 8a und 


8aa sowie einen Überblick über die konkreten Ergebnisse. Die Kommission legt im 


Wege von Durchführungsrechtsakten die Form und die Bedingungen für die 


Übermittlung dieser jährlichen Bewertung fest. Diese Durchführungsrechtsakte 


werden nach dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.“ 


 


(6) Folgender Artikel 25 a wird eingefügt: 


„Artikel 25a 


Sanktionen  


 Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die gemäß dieser Richtlinie und 


Artikel 8aa erlassenen nationalen Vorschriften Sanktionen fest und treffen die zu ihrer 


Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, 


verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 


diese Regeln und Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2016 mit und unterrichten sie 


unverzüglich über alle späteren Änderungen.“ 
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(7) Artikel 26 erhält folgende Fassung: 


 


„Artikel 26 


Ausschussverfahren 


(1) Die Kommission wird vom Ausschuss für die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden im Steuerbereich unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 


Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 


und des Rates
(*)


. 


(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 


Nr. 182/2011. 


 
(*)  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 


Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 


der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).“


  


 


 (8) Anhang III, dessen Wortlaut in Anhang I der vorliegenden Richtlinie festgelegt ist, 


wird angefügt. 


Artikel 2 


(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 31. Dezember 2016 die 


erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie 


nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 


Rechtsvorschriften mit. 


Sie wenden diese Rechts- und Verwaltungsvorschriften ab dem 1. Januar 2017 an. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 


oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 


Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 


(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 


Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 


Artikel 3 


Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 


Europäischen Union in Kraft. 


Artikel 4 


Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
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Geschehen zu Brüssel am […] 


 Im Namen des Rates 


 Der Präsident 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 


1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  


1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  


Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU  


bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im 


Bereich der Besteuerung  


1.2. Politikbereich(e) in der ABM-/ABB-Struktur
11


  


14 


14.03  


1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  


 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neue Maßnahme.  


 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neue Maßnahme im Anschluss an ein 


Pilotprojekt/eine vorbereitende Maßnahme
12


.  


 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft die Verlängerung einer bestehenden 


Maßnahme.  


 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Maßnahme.  


1.4. Ziel(e) 


1.4.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der 


Kommission  


Im Arbeitsprogramm der Kommission für 2015 ist die Entwicklung eines faireren 


Steuerkonzepts als eine der Prioritäten der Kommission ausgewiesen. Daran 


anknüpfend zielt einer der Aktionsschwerpunkte im Arbeitsprogramm der 


Kommission für 2016 auf die Erhöhung der Transparenz des 


Körperschaftsteuersystems ab. 


1.4.2. Einzelziele und ABM/ABB-Tätigkeit(en)  


Spezifisches Ziel 


Das spezifische Ziel des Programms FISCALIS besteht darin, die Bekämpfung von 


Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung sowie die 


Anwendung des Unionsrechts im Bereich der Besteuerung zu unterstützen, indem im 


Interesse eines geringeren Verwaltungsaufwands für die Steuerbehörden und 


geringerer Befolgungskosten für die Steuerzahler für einen Austausch von 


Informationen gesorgt, die Verwaltungszusammenarbeit gefördert und – sofern 


erforderlich und angemessen – die Verwaltungskapazitäten der Teilnehmerländer 


verbessert werden. 


ABM/ABB-Tätigkeiten 


ABB 3 


                                                 
11 ABM: Activity Based Management: maßnahmenbezogenes Management/ ABB: Activity Based 


Budgeting: maßnahmenbezogene Budgetierung. 
12 Im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
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1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 


Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begünstigten/Zielgruppe auswirken 


dürfte. 


Erstens würde ein zwischen den Mitgliedstaaten erfolgender automatischer 


Austausch von Informationen über die länderbezogene Berichterstattung jeden 


Mitgliedstaat in die Lage versetzen, ordnungsgemäß zu prüfen, ob multinationale 


Unternehmensgruppen aggressive Steuerplanung betreiben, und entsprechende 


Vorkehrungen zu treffen.  


Zweitens dürfte eine erhöhte Transparenz auch einen Anreiz schaffen, für mehr 


Fairness im Steuerwettbewerb zu sorgen. Ein automatischer Austausch von 


Informationen über die länderbezogenen Berichte könnte zudem Unternehmen von 


einer aggressiven Steuerplanung abhalten, da die Mitgliedstaaten dann über die 


erforderlichen Informationen verfügen würden, um künstliche Gestaltungen und 


Gewinnverlagerungen aufzudecken und darauf zu reagieren.  


1.4.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren  


Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative 


verfolgen lässt. 


Der Vorschlag übernimmt die Kriterien der zu ändernden Richtlinie (Richtlinie 


2011/16/EU) in Bezug auf eine jährlich von den Mitgliedstaaten zu übermittelnde 


Bewertung der Wirksamkeit des automatischen Informationsaustauschs. 


1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  


1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf  


Der Vorschlag würde die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, nach Erhalt des 


länderbezogenen Berichts die Informationen mit denjenigen Mitgliedstaaten zu 


teilen, in denen gemäß den im Bericht enthaltenen Informationen Unternehmen der 


multinationalen Unternehmensgruppe entweder steuerlich ansässig oder in Bezug auf 


die Geschäftstätigkeiten, denen sie über eine Betriebsstätte nachgehen, 


steuerpflichtig sind.  


1.5.2. Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der EU 


Eine EU-Initiative gewährleistet ein kohärentes, einheitliches und umfassendes EU-


weites Konzept für den automatischen Informationsaustausch im Binnenmarkt. Sie 


würde für alle Mitgliedstaaten dasselbe Berichtskonzept vorsehen und damit die 


Kosten für Steuerverwaltungen und Unternehmen senken. 


Ein EU-Rechtsinstrument würde auch Rechtssicherheit für Steuerverwaltungen und 


Unternehmen in der EU gewährleisten und dazu beitragen, dass sich der 


automatische Informationsaustausch über die länderbezogenen Berichte – wie auf 


OECD-Ebene erörtert und vereinbart – zum internationalen Standard entwickelt. 


Außerdem würde es die Nutzung der bereits vorhandenen oder in Entwicklung 


befindlichen IT-Umgebungen beinhalten, durch die der Informationsaustausch 


gemäß der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden vereinfacht 


wird. Im Rahmen dieser Richtlinie tauschen die Mitgliedstaaten Informationen in 


bestimmten Formaten über eine spezielle Kommunikationsplattform aus. In diesen 


Formaten könnten ohne Weiteres auch die zusätzlichen Posten erfasst werden, deren 


Einbeziehung nunmehr vorgeschlagen wird. Da die Mitgliedstaaten viel Zeit und 


Geld in die Entwicklung dieser Formate investiert haben, würden sich 
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größenordnungsbedingte Einsparungen ergeben, wenn die Mitgliedstaaten auch 


Informationen über die neuen Posten in diesen Formaten austauschten. 


1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse 


Der automatische Informationsaustausch zwischen den Steuerverwaltungen, der 


bereits in anderen Steuerbereichen wie der Besteuerung von Zinserträgen praktiziert 


wird, hat gute Ergebnisse erzielt. Auf internationaler Ebene gilt der automatische 


Austausch als derzeit bestes Instrument der Steuerverwaltungen zur Bekämpfung von 


Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung. 


1.5.4. Vereinbarkeit mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche 


Synergieeffekte 


Da mit dem Vorschlag die Richtlinie über die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (2011/16/EU) geändert werden 


soll, werden die Verfahren, Regelungen und IT-Anwendungen, die bereits im 


Rahmen der zu ändernden Richtlinie eingerichtet wurden bzw. entwickelt werden, 


auch für die Zwecke dieser nun vorgeschlagenen Richtlinie verfügbar sein. 
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1.6. Laufzeit der Maßnahme und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen  


 Vorschlag/Initiative mit befristeter Laufzeit  


–  Geltungsdauer: [TT/MM]JJJJ bis [TT/MM]JJJJ  


–  Finanzielle Auswirkungen: JJJJ bis JJJJ  


 Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Laufzeit 


– Anlaufphase von JJJJ bis JJJJ, 


– Der Vorschlag wird am 1. Januar 2017 in Kraft treten; 


– anschließend reguläre Umsetzung. 


1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung
13 


 


 Direkte Verwaltung durch die Kommission 


–  durch ihre Dienststellen, einschließlich ihres Personals in den Delegationen der 


Union; das Programm Fiscalis 2020 wird direkt verwaltet; 


–  durch Exekutivagenturen.  


 Geteilte Verwaltung mit Mitgliedstaaten  


 Indirekte Verwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an: 


–  Drittländer oder die von ihnen benannten Einrichtungen; 


–  internationale Organisationen und deren Agenturen (bitte angeben); 


– die EIB und den Europäischen Investitionsfonds; 


–  Einrichtungen im Sinne der Artikel 208 und 209 der Haushaltsordnung; 


–  öffentlich-rechtliche Körperschaften; 


–  privatrechtliche Einrichtungen, die im öffentlichen Auftrag tätig werden, sofern 


sie ausreichende Finanzsicherheiten bieten; 


–  privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung 


einer öffentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und die ausreichende 


Finanzsicherheiten bieten; 


–  Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Bereich der 


GASP im Rahmen des Titels V EUV betraut und in dem maßgeblichen 


Basisrechtsakt benannt sind. 


– Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung angegeben werden, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu 


erläutern. 


Bemerkungen  


Nach diesem Vorschlag würde sich nichts an der Verwaltung ändern. Nach Artikel 21 der 


Richtlinie 2011/16/EU entwickelt die Kommission im Komitologieverfahren in Rücksprache 


mit den Mitgliedstaaten die für den Informationsaustausch zu verwendenden Formate. Was 


das für den Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten erforderliche CCN-Netz betrifft, 


so ist die Kommission für jede Weiterentwicklung des CCN-Netzes zuständig, die 


erforderlich ist, damit dieser Austausch erfolgen kann. Die Mitgliedstaaten sind wiederum 


                                                 
13 Erläuterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthält 


die Website BudgWeb (in französischer und englischer Sprache): 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 



http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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dafür verantwortlich, ihre Systeme gegebenenfalls so weiterzuentwickeln, dass der 


Informationsaustausch mit Hilfe des CCN-Netzes erfolgen kann. 
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2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  


2.1. Monitoring und Berichterstattung  


Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten erfolgen. 


Im Rahmen des Programms FISCALIS sind Monitoring und Berichterstattung wie 


folgt geregelt: 


Vorbereitende Aktivitäten und andere gemeinsame Maßnahmen und 


Fortbildungsmaßnahmen werden in regelmäßigen Abständen im Wege von 


Rückmeldungen der Teilnehmer und Maßnahmenleiter einem Monitoring 


unterzogen. Die Rückmeldungen erfolgen über Standardformblätter und fließen in 


die Indikatoren ein, die im Rahmen für die Bewertung der Programmleistung 


(performance measurement framework – PMF) von Fiscalis 2020 festgelegt sind. 


Andere Ausgaben in Verbindung mit dem Informationsaustausch werden nach dem 


in Abschnitt 1.4.4 beschriebenen Mechanismus kontrolliert und zudem im Rahmen 


des PMF konsolidiert. 


2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  


2.2.1. Ermittelte Risiken  


Potenzielle Risiken für die Durchführung der Initiative mit der Unterstützung von 


Fiscalis 2020 bestehen in Bezug auf 


die Umsetzung der mit dem Konsortium aus Mitgliedstaaten und Kandidatenländern 


unterzeichneten Finanzhilfevereinbarung und 


die Umsetzung der Beschaffungsaufträge, die im Rahmen des Programms 


abgeschlossen wurden. 


2.2.2. Angaben zum Aufbau des Systems der internen Kontrolle 


Der Aufbau des Systems der internen Kontrolle entspricht jenem des Programms 


Fiscalis 2020 und erfasst alle operativen Ausgaben der Initiative. 


Die wesentlichen Elemente der Kontrollstrategie sind: 


Bei Beschaffungsaufträgen:  


Es werden die in der Haushaltsordnung festgelegten Kontrollverfahren für 


Beschaffungsaufträge angewendet. Die Beschaffungsaufträge werden erteilt, 


nachdem die Kommissionsdienststellen sie dem üblichen Überprüfungsverfahren für 


Auszahlungen unterzogen haben; dabei wird den vertraglichen Verpflichtungen und 


den Anforderungen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung und ordnungsgemäßen 


allgemeinen Verwaltung Rechnung getragen. In allen Aufträgen zwischen der 


Kommission und den Begünstigen sind Betrugsbekämpfungsmaßnahmen 


(Prüfungen, Berichterstattung usw.) vorgesehen. Es werden ausführliche 


Leistungsbeschreibungen erstellt; sie bilden die Grundlage für jeden einzelnen 


Auftrag. Das Abnahmeverfahren richtet sich streng nach der TEMPO-Methodik der 


GD TAXUD: Die Leistungen werden geprüft, gegebenenfalls geändert und 


letztendlich ausdrücklich angenommen (oder abgelehnt). Keine Rechnung kann ohne 


eine „Abnahmebestätigung“ beglichen werden.  


Technische Überprüfung bei Beschaffungsaufträgen 
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Die GD TAXUD kontrolliert die erbrachten Leistungen und überwacht die 


Arbeitsweise und die Dienstleistungen der Auftragnehmer. Sie führt zudem 


regelmäßig Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen ihrer Auftragnehmer durch. Durch 


Qualitätsprüfungen soll kontrolliert werden, ob die Auftragnehmer in ihrer 


tatsächlichen Arbeitsweise die in ihren Qualitätsplänen festgelegten Regeln und 


Verfahren einhalten. Bei den Sicherheitsprüfungen liegt der Schwerpunkt auf 


bestimmten Vorgängen, Verfahren und Einrichtungen.  


Zusätzlich zu den obengenannten Kontrollen führt die GD TAXUD die traditionellen 


Finanzkontrollen durch:  


Ex-ante-Überprüfung der Verpflichtungen  


Alle Verpflichtungen werden in der GD TAXUD vom Leiter des Referats HR und 


Finanzen überprüft. Demzufolge werden also 100 % der gebundenen Beträge durch 


die Ex-ante-Überprüfung abgedeckt. Dieses Verfahren bietet in Bezug auf die 


Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Transaktionen ein hohes Maß an 


Sicherheit. 


Ex-ante-Überprüfung der Zahlungen  


100 % der Zahlungen werden ex ante überprüft. Ferner wird jede Woche mindestens 


eine Zahlung (aus allen Ausgabenkategorien) nach dem Zufallsprinzip für eine Ex-


ante-Überprüfung ausgewählt, die der Leiter des Referats HR und Finanzen 


durchführt. Es gibt keine Zielvorgabe bezüglich der Abdeckung, da der Zweck dieser 


Überprüfung darin besteht, Zahlungen nach dem Zufallsprinzip zu überprüfen, um 


festzustellen, ob alle Zahlungen gemäß den Anforderungen vorbereitet wurden. Die 


restlichen Zahlungen werden täglich gemäß den geltenden Regeln bearbeitet. 


Erklärungen der bevollmächtigten Anweisungsbefugten  


Alle bevollmächtigten Anweisungsbefugten unterzeichnen Erklärungen zugunsten 


des Tätigkeitsberichts für das betreffende Jahr. Diese Erklärungen decken die 


Maßnahmen im Rahmen des Programms ab. Die bevollmächtigten 


Anweisungsbefugten erklären, dass die mit der Ausführung des Haushaltsplans 


verbundenen Maßnahmen im Einklang mit dem Grundsatz der wirtschaftlichen 


Haushaltsführung durchgeführt wurden, die bestehenden Verwaltungs- und 


Kontrollsysteme in Bezug auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 


Transaktionen eine zufriedenstellende Sicherheit geboten haben und die mit diesen 


Maßnahmen verbundenen Risiken ermittelt und gemeldet sowie entsprechende 


Abhilfemaßnahmen ergriffen wurden.  


2.2.3. Abschätzung der Kosten und des Nutzens der Kontrollen sowie Bewertung des 


voraussichtlichen Fehlerrisikos  


Durch die Kontrollen wird sichergestellt, dass das Risiko der Nichteinhaltung der 


Bestimmungen verringert wird und die GD TAXUD ausreichende Gewissheit über 


die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben hat. Die genannten 


Kontrollstrategiemaßnahmen verringern das potenzielle Risiko auf 2 % und erreichen 


alle Begünstigten. Zusätzliche Maßnahmen für eine weitere Risikoverringerung 


würden zu unverhältnismäßig hohen Kosten führen und sind daher nicht vorgesehen.  


Die insgesamt für die Durchführung der vorgenannten Kontrollstrategie anfallenden 


Kosten – für alle Ausgaben im Rahmen des Programms Fiscalis 2020 – sind auf 


1,6 % der insgesamt geleisteten Zahlungen begrenzt. Für diese Initiative wird 


dieselbe Quote angestrebt. 
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Die Kontrollstrategie des Programms wird als wirksam erachtet, um das potenzielle 


Risiko einer Nichteinhaltung von Bestimmungen praktisch auf null zu verringern, 


und steht in einem angemessenen Verhältnis zu den mit dem Programm verbundenen 


Risiken. 


2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  


Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen vorhanden oder vorgesehen sind. 


Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) kann gemäß der Verordnung 


(EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) und der 


Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates (2) Ermittlungen, einschließlich 


Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustellen, ob im 


Zusammenhang mit einer Finanzhilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder 


einem Vertrag, die im Rahmen dieser Verordnung finanziert wurden, ein Betrugs- 


oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 


finanziellen Interessen der Union vorliegt. 
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3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES 


VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  


3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)  


 Bestehende Haushaltslinien  


In der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjährigen Finanzrahmens und der 


Haushaltslinien 


Rubrik des 


Mehr-


jährigen 


Finanz-


rahmens 


Haushaltslinie 
Art der  


Ausgaben Finanzierungsbeiträge  


Nummer  


1A Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 


Beschäftigung 


GM/NGM
14 


von 


EFTA-


Ländern15 


 


von 


Kandidaten


ländern16 


 


von Dritt-


ländern 


nach Artikel 21 


Absatz 2 


Buchstabe b der 


Haushaltsordnung  


 


14.0301 (Verbesserung der 


Funktionsweise der Steuersysteme) 


 


GM NEIN NEIN NEIN NEIN 


 Neu zu schaffende Haushaltslinien  


In der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjährigen Finanzrahmens und der 


Haushaltslinien 


Rubrik des 


Mehr-


jährigen 


Finanz-


rahmens 


Haushaltslinie 
Art der  


Ausgaben Finanzierungsbeiträge  


Nummer [Rubrik …............................….] GM/NGM 
von 


EFTA-


Ländern 


von 


Kandidaten


ländern 


von Dritt-


ländern 


nach Artikel 21 


Absatz 2 


Buchstabe b der 


Haushaltsordnung  


 
[XX.YY.YY.YY] 


 
 


JA/ 


NEIN 


JA/ 


NEIN 


JA/ 


NEIN 


JA/ 


NEIN 


                                                 
14 GM = Getrennte Mittel/NGM = Nichtgetrennte Mittel. 
15 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  
16 Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidatenländer des Westbalkans. 
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3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  


[Zum Ausfüllen dieses Teils ist die Tabelle für Verwaltungsausgaben zu verwenden (2. Dokument im Anhang dieses Finanzbogens), 


die für die dienststellenübergreifende Konsultation in CISNET hochgeladen wird.] 


3.2.1. Übersicht  


in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


Rubrik des Mehrjährigen 


Finanzrahmens  
Nummer 1A Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung 


 


GD: TAXUD 
  Jahr 


2016
17


 


Jahr 
2017 


Jahr 
2018 


Jahr 
2019 


2020  INSGESAMT 


 Operative Mittel         


Nummer der Haushaltslinie 14.0301 
Verpflichtungen (1) 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050   1000 


Zahlungen (2) 0 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050  1000 


Nummer der Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1a) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  


Zahlungen (2a) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  


Aus der Dotation bestimmter operativer Programme finanzierte 


Verwaltungsausgaben
18


  


 


p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  


Nummer der Haushaltslinie  (3) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  


Mittel INSGESAMT 


für die GD TAXUD 


Verpflichtungen 
=1+1a 


+3 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050   1000 


Zahlungen 
=2+2a 


+3 
0 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050  1000 


                                                 
17 2016 ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
18 Technische und/oder administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-


Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung. 



http://www.cc.cec/budg/leg/internal/leg-070_internal_en.html
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 Operative Mittel INSGESAMT 
Verpflichtungen (4) 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050   1000 


Zahlungen (5) 0 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050  1000 


 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 


finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT 
(6) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  


Mittel INSGESAMT 


unter der RUBRIK 1A 


des Mehrjährigen Finanzrahmens 


Verpflichtungen =4+ 6 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050   1000 


Zahlungen =5+ 6 0 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050  1000 


Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft: 


 Operative Mittel INSGESAMT 
Verpflichtungen (4) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  


Zahlungen (5) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  


 Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 


finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT 
(6) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  


Mittel INSGESAMT 


unter den RUBRIKEN 1 bis 4 


des Mehrjährigen Finanzrahmens 
(Referenzbetrag) 


Verpflichtungen =4+ 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  


Zahlungen =5+ 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  
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Rubrik des Mehrjährigen 


Finanzrahmens  
5 Verwaltungsausgaben 


in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


 
  Jahr 


2016 


Jahr 
2017 


Jahr 
2018 


Jahr 
2019 


Jahr 2020 INSGESAMT 


GD: TAXUD 


 Personalausgaben 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528   2,640 


 Sonstige Verwaltungsausgaben 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030   0,150 


GD TAXUD INSGESAMT Mittel  0,558 0,558 0,558 0,558 0,558    


 


Mittel INSGESAMT 


unter der RUBRIK 5 


des Mehrjährigen Finanzrahmens  


(Verpflichtungen 


insgesamt = Zahlungen 


insgesamt) 
0,558 0,558 0,558 0,558 0,558   2,790 


in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


 
  Jahr 


2016
19


 


Jahr 
2017 


Jahr 
2018 


Jahr 
2019 


Jahr 2020 INSGESAMT 


Mittel INSGESAMT 


unter den RUBRIKEN 1 bis 5 


des Mehrjährigen Finanzrahmens  


Verpflichtungen 0,858 0,858 0,858 0,608 0,608   3,790 


Zahlungen 0,558 0,858 0,858 0,858 0,608 0,50  3,790 


 


                                                 
19 2016 ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
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3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  


–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  


–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 


Mittel für Verpflichtungen in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


Ziele und 


Ergebnisse 


angeben  


 


 


  
Jahr 
2016 


Jahr 
2017 


Jahr 
2018 


Jahr 
2019 


2020 INSGESAMT 


ERGEBNISSE 


Art
20


 


 


Durch


schnitt


skoste


n 
A


n
za


h
l 


Koste


n 


A
n
za


h
l 


Koste


n 


A
n
za


h
l 


Koste


n 


A
n
za


h
l 


Koste


n 


A
n
za


h
l 


Koste


n 


A
n
za


h
l 


Koste


n 


A
n
za


h
l 


Koste


n 


Gesam


tzahl 


Gesamt-


kosten 


EINZELZIEL Nr. 1
21


…                 


- Ergebnis                   


- Ergebnis                   


- Ergebnis                   


Zwischensumme für Einzelziel Nr. 1                 


EINZELZIEL Nr. 2 ...                 


- Ergebnis                   


Zwischensumme für Einzelziel 


Nr. 2 


                


GESAMTKOSTEN                 


 


                                                 
20 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z. B. Zahl der Austauschstudenten, gebaute Straßenkilometer). 
21 Wie unter 1.4.2. („Einzelziel(e)...“) beschrieben.  
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ERLÄUTERUNG  


Das antizipierte positive Ergebnis des Vorschlags ist, i) dass die Mitgliedstaaten Steuerinformationen über 


Unternehmen erhalten, so dass sie sich in einer guten Position befinden, gezielte Steuerprüfungen 


durchzuführen; ii) dass die Öffentlichkeit die betreffende Maßnahme als ein aktives Vorgehen betrachtet, 


mit dem sichergestellt wird, dass alle Steuerzahler ihren gerechten Anteil am Steueraufkommen entrichten 


müssen; iii) dass Unternehmen ihre Strukturen der aggressiven Steuerplanung zurückfahren. Auch wenn auf 


die Mitgliedstaaten im Zuge der Bereitstellung der länderbezogenen Berichte ein höherer 


Verwaltungsaufwand zukommt, dürften sich die damit zusammenhängenden Kosten angesichts der 


Tatsache, dass die Berichte von den Unternehmen erstellt werden, in Grenzen halten. 


3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 


3.2.3.1. Übersicht  


–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  


–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel 


benötigt: 


in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


 Jahr 
N22 


Jahr 
N+1 


Jahr 
N+2 


Jahr 
N+3 


Bei länger andauernden Auswirkungen (siehe 


1.6) bitte weitere Spalten einfügen 


INSGE-


SAMT 


 


RUBRIK 5 
des Mehrjährigen 


Finanzrahmens 


        


Personalausgaben  0,528 0,528 0,528 0,528 0,528    


Sonstige 


Verwaltungsausgaben  
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030    


Zwischensumme 


RUBRIK 5 des 


Mehrjährigen 


Finanzrahmens  


0,558 0,558 0,558 0,558 0,558    


 


Außerhalb der 


RUBRIK 523 
des Mehrjährigen 


Finanzrahmens  


 


        


Personalausgaben          


Sonstige  
Verwaltungsausgaben 


        


Zwischensumme der 


Mittel 
außerhalb der 


RUBRIK 5 
des Mehrjährigen 


Finanzrahmens  


        


 


                                                 
22 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
23 Technische und/oder administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung 


von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte 


Forschung. 
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INSGESAMT 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558    


Der Mittelbedarf für Personal und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der Maßnahme zugeordnete 


Mittel der GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel, die der für die 


Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen 


Mittelzuweisung zugeteilt werden. 
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3.2.3.2. Geschätzter Personalbedarf 


–  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  


–  Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 


Schätzung in Vollzeitäquivalenten 


 Jahr 
2016 


Jahr 
2017 


Jahr 2018 Jahr 2019 2020 


 Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) 
  


XX 01 01 01 (am Sitz und in den Vertretungen der 


Kommission) 4 4 4 4 4   


XX 01 01 02 (in den Delegationen) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. . . 


XX 01 05 01 (indirekte Forschung) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. . . 


10 01 05 01 (direkte Forschung) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. .  


 Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten (VZÄ))24 


 


XX 01 02 01 (VB, ANS und LAK der Globaldotation) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   


XX 01 02 02 (VB, ÖB, ANS, LAK und JSD in den 


Delegationen) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. .  


XX 01 04 yy 25 


 


- am Sitz 


 
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 


- in den Delegationen  p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. .  


XX  01 05 02 (VB, ANS und LAK der indirekten 


Forschung) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  p.m. 


10 01 05 02 (VB, ANS und LAK der direkten 


Forschung) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   


Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   


INSGESAMT 4 4 4 4 4   


XX steht für den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltstitel. 


Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes Personal der GD oder GD-interne 


Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel, die der für die Verwaltung der 


Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung 


zugeteilt werden. 


Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 


Beamte und Zeitbedienstete Vorbereitung von Treffen und Schriftwechsel mit MS; (je nach Diskussionsstand mit 


den Mitgliedstaaten) Arbeiten an Formblättern, IT-Formaten und Zentralverzeichnis; 


Beauftragung externer Auftragnehmer mit Arbeiten am IT-System 


Externes Personal Entfällt 


                                                 
24 VB = Vertragsbedienstete, ÖB = örtliche Bedienstete, ANS = abgeordnete nationale Sachverständige, 


LAK =Leiharbeitskräfte, JSD = junge Sachverständige in Delegationen.  
25 Teilobergrenzen für aus operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien). 
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3.2.4. Vereinbarkeit mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen  


–  Der Vorschlag/Die Initiative ist mit dem derzeitigen Mehrjährigen 


Finanzrahmen vereinbar. 


–  Der Vorschlag/Die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden Rubrik 


des Mehrjährigen Finanzrahmens. 


Bitte erläutern Sie die erforderliche Anpassung unter Angabe der betreffenden Haushaltslinien und der 


entsprechenden Beträge. 


–  Der Vorschlag/Die Initiative erfordert eine Inanspruchnahme des 


Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des Mehrjährigen Finanzrahmens. 


Bitte erläutern Sie den Bedarf unter Angabe der betreffenden Rubriken und Haushaltslinien sowie der 


entsprechenden Beträge. 


3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  


– Der Vorschlag/Die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.  


– Der Vorschlag/Die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor: 


Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


 
Jahr 
N 


Jahr 
N+1 


Jahr 
N+2 


Jahr 
N+3 


Bei länger andauernden 


Auswirkungen (siehe 1.6) bitte 


weitere Spalten einfügen 


Insgesamt 


Geldgeber / 


kofinanzierende 


Organisation  
        


Kofinanzierung 


INSGESAMT  
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3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  


–  Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 


–  Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar: 


–  auf die Eigenmittel  


–  auf die sonstigen Einnahmen  


in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 


Einnahmenlinie: 


Für das 


laufende 


Haushaltsjahr 


zur Verfügung 


stehende 


Mittel 


Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative26 


Jahr 
N 


Jahr 
N+1 


Jahr 
N+2 


Jahr 
N+3 


Bei länger andauernden Auswirkungen 


(siehe 1.6) bitte weitere Spalten einfügen 


Artikel ………….         


Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) Ausgabenlinie(n) 


an. 


 


Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden. 


 


                                                 
26 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d. h. abzüglich 25 % 


für Erhebungskosten, anzugeben. 
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ANNEX 1 


  


ANHANG 


zum 


Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 


zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 


automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung 
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ANHANG 


zum 


Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 


zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 


automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung 


„ANHANG III 


Bereitstellungsvorschriften für MULTINATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPEN 


 


ABSCHNITT I 


BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 


1. „UNTERNEHMENSGRUPPE“ bedeutet eine Gruppe von UNTERNEHMEN, die durch 


Eigentum oder Beherrschung verbunden sind, sodass sie entweder nach den geltenden 


Rechnungslegungsgrundsätzen zur Aufstellung eines KONSOLIDIERTEN ABSCHLUSSES 


für Rechnungslegungszwecke verpflichtet ist oder dazu verpflichtet wäre, wenn 


Eigenkapitalbeteiligungen an einem der UNTERNEHMEN an einer öffentlichen 


Wertpapierbörse gehandelt würden. 


2. „UNTERNEHMEN“ bedeutet jede Form von Geschäftstätigkeit, die von einer in Artikel 3 


Nummer 11 Buchstaben b, c, und d genannten Person ausgeübt wird. 


3. „MULTINATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPE“ bedeutet eine 


UNTERNEHMENSGRUPPE, die zwei oder mehr UNTERNEHMEN umfasst, deren 


steuerliche Ansässigkeit in unterschiedlichen Staaten liegt, oder ein UNTERNEHMEN, das in 


einem Staat steuerlich ansässig ist und in einem anderen Staat mit der durch eine 


Betriebsstätte ausgeübten Geschäftstätigkeit steuerpflichtig ist, und keine FREIGESTELLTE 


MULTINATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPE ist. 


4. „FREIGESTELLTE MULTINATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPE“ bedeutet in 


Bezug auf ein STEUERJAHR eine UNTERNEHMENSGRUPPE, deren Gesamtumsatz ab 


Januar 2015 in dem STEUERJAHR, das dem BERICHTSSTEUERJAHR unmittelbar 


voranging, gemäß ihrem KONSOLIDIERTEN ABSCHLUSS für dieses vorangegangene 


STEUERJAHR weniger als EUR 750 000 000 oder weniger als ein Betrag in der 


Landeswährung von etwa EUR 750 000 000 beträgt. 


5. „GESCHÄFTSEINHEIT“ bedeutet eine der folgenden Einheiten: 


a) einen eigenständigen Geschäftsbereich einer MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE, der für Rechnungslegungszwecke in den KONSOLIDIERTEN 


ABSCHLUSS der UNTERNEHMENSGRUPPE einbezogen wird oder darin einbezogen 


würde, wenn Eigenkapitalbeteiligungen an diesem Geschäftsbereich einer 
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MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE an einer öffentlichen Wertpapierbörse 


gehandelt würden;  


b) einen eigenständigen Geschäftsbereich, der nur aufgrund seiner Größe oder aus 


Wesentlichkeitsgründen nicht in den KONSOLIDIERTEN ABSCHLUSS der 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE einbezogen wird;  


c) eine Betriebsstätte eines unter Buchstabe a oder b fallenden eigenständigen 


Geschäftsbereichs einer MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE, sofern der 


Geschäftsbereich für Rechnungslegungs-, Aufsichts-, Steuer- oder interne Steuerungszwecke 


einen Einzelabschluss für diese Betriebsstätte aufstellt. 


6. „BERICHTENDER RECHTSTRÄGER“ bedeutet die GESCHÄFTSEINHEIT, die 


verpflichtet ist, einen gemäß den Anforderungen des Artikels 8aa Absatz 3 erstellten 


länderbezogenen Bericht im Staat seiner steuerlichen Ansässigkeit im Namen der 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE vorzulegen. Der BERICHTENDE 


RECHTSTRÄGER kann die OBERSTE MUTTERGESELLSCHAFT, die VERTRETENDE 


MUTTERGESELLSCHAFT oder ein anderer in Abschnitt II Nummer 1 genannter 


Rechtsträger sein. 


7. „OBERSTE MUTTERGESELLSCHAFT“ bedeutet eine GESCHÄFTSEINHEIT einer 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE, die die folgenden Kriterien erfüllt: 


a) sie besitzt direkt oder indirekt ausreichende Anteile an einer oder mehreren 


GESCHÄFTSEINHEITEN einer solchen MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE, so dass sie zur Aufstellung von KONSOLIDIERTEN 


ABSCHLÜSSEN nach den im Staat ihrer steuerlichen Ansässigkeit allgemein geltenden 


Rechnungslegungsgrundsätzen verpflichtet ist oder dazu verpflichtet wäre, wenn ihre 


Eigenkapitalbeteiligungen an einer öffentlichen Wertpapierbörse im Staat ihrer steuerlichen 


Ansässigkeit gehandelt würden;  


b) innerhalb der MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE existiert keine andere 


GESCHÄFTSEINHEIT, die direkt oder indirekt Anteile im Sinne von Buchstabe a an der 


erstgenannten GESCHÄFTSEINHEIT besitzt. 


8. „VERTRETENDE MUTTERGESELLSCHAFT“ bedeutet eine GESCHÄFTSEINHEIT 


einer MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE, die von dieser als alleinige 


Vertreterin der OBERSTEN MUTTERGESELLSCHAFT benannt wurde, um den 


länderbezogenen Bericht im Staat der steuerlichen Ansässigkeit dieser 


GESCHÄFTSEINHEIT im Namen der MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE vorzulegen, sofern eine oder mehrere der in Abschnitt II 


Nummer 1 Buchstabe b festgelegten Voraussetzungen zutreffen. 


9. „STEUERJAHR“ bedeutet einen jährlichen Rechnungslegungszeitraum, für den die 


OBERSTE MUTTERGESELLSCHAFT der MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE ihre Abschlüsse erstellt. 
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10. „BERICHTSSTEUERJAHR“ bedeutet das STEUERJAHR, dessen finanzielle und 


operative Ergebnisse gemäß Artikel 8aa Absatz 3 im länderbezogenen Bericht aufgeführt 


werden. 


11. „QUALIFIZIERTE VEREINBARUNG ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN 


BEHÖRDEN“ bedeutet eine Vereinbarung zwischen den bevollmächtigten Vertretern eines 


EU-Mitgliedstaates und eines Drittlandes, die Vertragsparteien eines INTERNATIONALEN 


ÜBEREINKOMMENS sind, über den automatischen Austausch länderbezogener Berichte 


zwischen den beteiligten Ländern. 


12. „INTERNATIONALES ÜBEREINKOMMEN“ bedeutet das Übereinkommen über die 


gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, jedes bilaterale oder multilaterale 


Steuerübereinkommen oder jedes Abkommen über den Informationsaustausch in 


Steuersachen, dessen Vertragspartei der jeweilige Mitgliedstaat ist und das gemäß seinen 


Bestimmungen die rechtliche Befugnis für den Austausch von Steuerinformationen zwischen 


den Staaten, einschließlich des automatischen Austauschs solcher Informationen, erteilt. 


13. „KONSOLIDIERTE ABSCHLÜSSE“ bedeutet die Abschlüsse einer 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE, in denen die Vermögenswerte, 


Schulden, Einkünfte, Aufwendungen und Cashflows der OBERSTEN 


MUTTERGESELLSCHAFT und der GESCHÄFTSEINHEITEN so dargestellt werden, als 


gehörten sie zu einer einzigen wirtschaftlichen Einheit. 


14. Der Begriff „SYSTEMISCHES VERSAGEN“ bezieht sich nur auf Staaten außerhalb 


der Europäischen Union und bedeutet, dass ein Staat zwar über eine geltende 


QUALIFIZIERTE VEREINBARUNG ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN 


mit einem Mitgliedstaat verfügt, den automatischen Informationsaustausch (aus anderen als 


den in den Bestimmungen dieser Vereinbarung vorgesehenen Gründen) jedoch ausgesetzt hat 


oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum hinweg versäumt hat, die in seinem 


Besitz befindlichen länderbezogenen Berichte über MULTINATIONALE 


UNTERNEHMENSGRUPPEN mit GESCHÄFTSEINHEITEN in einem Mitgliedstaat an 


diesen Mitgliedstaat automatisch zu übermitteln. 


 


ABSCHNITT II 


ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DIE BERICHTERSTATTUNG 


1. Eine in einem Mitgliedstaat ansässige GESCHÄFTSEINHEIT, bei der es sich nicht um die 


OBERSTE MUTTERGESELLSCHAFT einer MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE handelt, übermittelt einen länderbezogenen Bericht für das 


BERICHTSSTEUERJAHR einer MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE, 


deren GESCHÄFTSEINHEIT sie ist, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: 


a) die Geschäftseinheit ist in einem Mitgliedstaat steuerlich ansässig;  


b) eine der folgenden Voraussetzungen trifft zu: 
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i) die OBERSTE MUTTERGESELLSCHAFT der MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE ist nicht dazu verpflichtet, einen länderbezogenen 


Bericht im Staat ihrer steuerlichen Ansässigkeit vorzulegen;  


ii) der Staat, in dem die OBERSTE MUTTERGESELLSCHAFT steuerlich ansässig ist, 


verfügt über ein geltendes INTERNATIONALES ÜBEREINKOMMEN, dessen 


Vertragspartei der Mitgliedstaat ist, jedoch über keine geltende QUALIFIZIERTE 


VEREINBARUNG ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN, deren 


Vertragspartei der Mitgliedstaat zu dem in Artikel 8aa Absatz 1 festgelegten 


Zeitpunkt für die Vorlage des länderbezogenen Berichts für das 


BERICHTSSTEUERJAHR ist;  


iii) es ist zu einem SYSTEMISCHEN VERSAGEN des Staates der steuerlichen 


Ansässigkeit der OBERSTEN MUTTERGESELLSCHAFT gekommen, das der 


GESCHÄFTSEINHEIT vom Mitgliedstaat mitgeteilt wurde, in dem sie steuerlich 


ansässig ist. 


Bei mehr als einer in der Union steuerlich ansässigen GESCHÄFTSEINHEIT derselben 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE und bei Erfüllung einer oder mehrerer 


Voraussetzungen gemäß Buchstabe b kann die MULTINATIONALE 


UNTERNEHMENSGRUPPE eine dieser GESCHÄFTSEINHEITEN benennen, die den 


länderbezogenen Bericht gemäß den Anforderungen des Artikels 8aa Absatz 1 für ein 


BERICHTSSTEUERJAHR innerhalb der in Artikel 8aa Absatz 1 angegebenen Frist vorlegt 


und den Mitgliedstaat, für den die Vorlage bestimmt ist, darüber informiert, dass damit der für 


alle in der Union steuerlich ansässigen GESCHÄFTSEINHEITEN dieser 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE bestehenden Berichtspflicht 


nachgekommen wird. Nach Erhalt des länderbezogenen Berichts übermittelt der Mitgliedstaat 


diesen gemäß Artikel 8aa Absatz 2 an jeden Mitgliedstaat, in dem gemäß den im Bericht 


enthaltenen Informationen eine oder mehrere GESCHÄFTSEINHEITEN der 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE des BERICHTENDEN 


RECHTSTRÄGERS entweder steuerlich ansässig oder in Bezug auf die Geschäftstätigkeiten, 


denen sie über eine Betriebsstätte nachgehen, steuerpflichtig sind. 


2. Abweichend von Nummer 1 ist eine unter Nummer 1 beschriebene 


GESCHÄFTSEINHEIT, wenn eine oder mehrere der unter Nummer 1 Buchstabe b 


festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind, nicht verpflichtet, einen länderbezogenen Bericht 


für ein BERICHTSSTEUERJAHR vorzulegen, sofern die MULTINATIONALE 


UNTERNEHMENSGRUPPE, deren GESCHÄFTSEINHEIT sie ist, für dieses 


STEUERJAHR bereits einen länderbezogenen Bericht gemäß Artikel 8aa Absatz 3 über eine 


VERTRETENDE MUTTERGESELLSCHAFT bereitgestellt hat, die diesen länderbezogenen 


Bericht den Steuerbehörden des Staates ihrer steuerlichen Ansässigkeit zum oder vor dem in 


Artikel 8aa Absatz 1 festgelegten Zeitpunkt vorlegt und die, sollte es sich um eine 


VERTRETENDE MUTTERGESELLSCHAFT mit steuerlicher Ansässigkeit in einem Staat 


außerhalb der Union handeln, folgende Voraussetzungen erfüllt: 


a) der Staat der steuerlichen Ansässigkeit der VERTRETENDEN 


MUTTERGESELLSCHAFT verlangt die Vorlage eines länderbezogenen Berichts gemäß den 


in Artikel 8aa Absatz 3 genannten Anforderungen; 
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b) der Staat der steuerlichen Ansässigkeit der VERTRETENDEN 


MUTTERGESELLSCHAFT verfügt über eine geltende QUALIFIZIERTE 


VEREINBARUNG ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN, deren Vertragspartei 


der Mitgliedstaat zu dem in Artikel 8aa Absatz 1 festgelegten Zeitpunkt für die Vorlage des 


länderbezogenen Berichts für das BERICHTSSTEUERJAHR ist; 


c) der Staat der steuerlichen Ansässigkeit der VERTRETENDEN 


MUTTERGESELLSCHAFT hat den Mitgliedstaat nicht über ein SYSTEMISCHES 


VERSAGEN informiert; 


d) dem Staat der steuerlichen Ansässigkeit der VERTRETENDEN 


MUTTERGESELLSCHAFT wurde von der in seinem Steuerhoheitsgebiet ansässigen 


GESCHÄFTSEINHEIT nicht gemäß Nummer 3 mitgeteilt, dass sie die VERTRETENDE 


MUTTERGESELLSCHAFT ist;  


e) der Mitgliedstaat hat eine Mitteilung gemäß Nummer 4 erhalten. 


 


3. Die Mitgliedstaaten verlangen, dass jede GESCHÄFTSEINHEIT einer 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE, die in dem jeweiligen Mitgliedstaat 


steuerlich ansässig ist, diesem Mitgliedstaat spätestens am letzten Tag des für eine solche 


MULTINATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPE geltenden BERICHTSSTEUERJAHRS 


mitteilt, ob sie die OBERSTE MUTTERGESELLSCHAFT, die VERTRETENDE 


MUTTERGESELLSCHAFT oder eine GESCHÄFTSEINHEIT gemäß Nummer 1 ist. 


4. Die Mitgliedstaaten verlangen von einer in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet steuerlich 


ansässigen GESCHÄFTSEINHEIT einer MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE, die weder die OBERSTE MUTTERGESELLSCHAFT noch 


die VERTRETENDE MUTTERGESELLSCHAFT noch eine GESCHÄFTSEINHEIT gemäß 


Nummer 1 ist, dass sie den Mitgliedstaat spätestens am letzten Tag des für eine solche 


MULTINATIONALE UNTERNEHMENSGRUPPE geltenden BERICHTSSTEUERJAHRS 


über die Identität und die steuerliche Ansässigkeit des BERICHTENDEN 


RECHTSTRÄGERS informiert. 


5. Im länderbezogenen Bericht ist die Währung der in diesem Bericht genannten Beträge 


anzugeben. 
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ABSCHNITT III 


 


Länderbezogener Bericht 


Α. Musterformblatt für den länderbezogenen Bericht 


Tabelle 1: Übersicht über die Aufteilung der Einkünfte, Steuern und Geschäftstätigkeiten nach Steuerhoheitsgebieten 
 


Name der multinationalen Unternehmensgruppe:  


Betrachtetes Steuerjahr:  


Verwendete Währung: 


 


Steuerhoheits-


gebiet 


Erträge Vorsteuer-


gewinn 


(-verlust) 


 


Gezahlte 


Ertragsteuer (auf 


Kassenbasis) 


Noch zu zahlende 


Ertragsteuer 


(laufendes Jahr) 


Ausgewiesenes 


Kapital 


Einbehaltener 


Gewinn 


Beschäftigten-


zahl 


Materielle Vermögenswerte 


(ohne flüssige Mittel) Fremde 


Unternehmen 


Nahestehende 


Unternehmen 
Insgesamt 
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Tabelle 2: Auflistung aller GESCHÄFTSEINHEITEN der MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE, die in den verschiedenen Gesamtangaben erfasst sind, nach Steuerhoheitsgebieten 
 


Name der multinationalen Unternehmensgruppe:  


Betrachtetes Steuerjahr: 


Steuerhoheits-


gebiet 


Im Steuerhoheitsgebiet 


ansässige 


Geschäftseinheiten 


Gründungsstaat oder Staat 


der 


Handelsregistereintragung, 


falls abweichend vom 


Ansässigkeitsstaat 


Wichtigste Geschäftstätigkeit(en) 


F
o
rs


c
h
u


n
g
 u


n
d
 E


n
tw


ic
k
lu


n
g


 


B
e
s
it
z
 o


d
e
r 


V
e
rw


a
lt
u


n
g
 v


o
n
  


g
e
is


ti
g
e


m
 E


ig
e
n
tu


m
 


E
in


k
a
u
f 


o
d
e
r 


B
e
s
c
h


a
ff
u
n
g


 


V
e
ra


rb
e
it
u
n
g
 o


d
e
r 


P
ro


d
u
k
ti
o


n
 


V
e
rk


a
u
f,


 M
a
rk


e
ti
n
g
 o


d
e
r 


V
e
rt


ri
e
b


 


V
e
rw


a
lt
u


n
g
s
-,


 M
a
n
a


g
e
m


e
n
t-


 


o
d
e
r 


S
u


p
p
o
rt


le
is


tu
n


g
e
n


 


E
rb


ri
n
g
u


n
g
 v


o
n
 


D
ie


n
s
tl
e


is
tu


n
g


e
n


 f
ü


r 
fr


e
m


d
e


 


D
ri
tt


e
 


In
te


rn
e
 F


in
a
n


z
ie


ru
n


g
 d


e
r 


U
n
te


rn
e


h
m


e
n


s
g
ru


p
p


e
 


R
e


g
u


lie
rt


e
 


F
in


a
n


z
d


ie
n


s
tl
e


is
tu


n
g


e
n


 


V
e
rs


ic
h
e


ru
n
g


 


B
e
s
it
z
 v


o
n
 A


k
ti
e
n
 o


d
e
r 


a
n
d
e
re


n
 


W
e


rt
p


a
p


ie
re


n
 m


it
 


B
e
te


ili
g


u
n
g
s
c
h
a
ra


k
te


r 


R
u
h
e
n
d


e
 T


ä
ti
g
k
e
it
 


S
o
n
s
ti
g


e
1
 


 


1. 


              


2. 


              


3. 


              


 


1. 


              


2. 


              


3. 


              


 


Tabelle 3: Zusätzliche Informationen 


 
Name der multinationalen Unternehmensgruppe: 


Betrachtetes Steuerjahr: 


Bitte geben Sie hier kurz alle weiteren Informationen oder Erläuterungen, die Sie für notwendig erachten oder die das Verständnis der vorgeschriebenen Informationen im länderbezogenen Bericht erleichtern können. 
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B. Allgemeine Anleitungen zum Ausfüllen des länderbezogenen Berichts 


 


1. Zweck 


Das Musterformblatt ist für die Berichterstattung über die Aufteilung der Einkünfte, Steuern 


und Geschäftstätigkeiten einer MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE auf 


Ebene der einzelnen Steuerhoheitsgebiete zu verwenden. 


 


2. Behandlung von Zweigniederlassungen und Betriebsstätten 


Die Betriebsstättendaten sind in Bezug auf das Steuerhoheitsgebiet vorzulegen, in dem sich 


die Betriebsstätte befindet, und nicht in Bezug auf den Ansässigkeitsstaat des 


Geschäftsbereichs, dem sie angehört. Die Berichterstattung gegenüber dem Ansässigkeitsstaat 


für den Geschäftsbereich, dem die Betriebsstätte angehört, umfasst keine Finanzdaten, die 


sich auf die Betriebsstätte beziehen. 


 


3. Zeitrahmen des Musterformblatts für die jährliche Berichterstattung 


Das Formblatt bezieht sich auf das STEUERJAHR des BERICHTENDEN 


MULTINATIONALEN  


UNTERNEHMENS. Für GESCHÄFTSEINHEITEN enthält das Formblatt nach Ermessen 


des BERICHTENDEN MULTINATIONALEN UNTERNEHMENS entweder 


a) Informationen für das STEUERJAHR der jeweils betrachteten GESCHÄFTSEINHEITEN, 


das am selben Tag endet wie das STEUERJAHR des BERICHTENDEN 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENS oder das in einem Zeitraum von 12 Monaten vor 


diesem Datum endet, oder 


b) Informationen für alle betrachteten GESCHÄFTSEINHEITEN für das STEUERJAHR des 


BERICHTENDEN MULTINATIONALEN UNTERNEHMENS. 


 


4. Datenquellen 


Das BERICHTENDE MULTINATIONALE UNTERNEHMEN verwendet beim Ausfüllen 


des Formblatts Jahr für Jahr konsistent die gleichen Datenquellen. Dem BERICHTENDEN 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMEN ist freigestellt, Daten aus seiner konsolidierten 


Unternehmensberichterstattung, aus den gesetzlich vorgesehenen Jahresabschlüssen der 


einzelnen Unternehmen, aus für aufsichtsrechtliche Zwecke erstellten Abschlüssen oder aus 


seiner internen Rechnungslegung zu verwenden. Es ist nicht notwendig, die Angaben zu 


Erträgen, Gewinnen und Steuern im Musterformblatt mit den KONSOLIDIERTEN 


ABSCHLÜSSEN in Einklang zu bringen. Wenn gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschlüsse 


als Grundlage für die Berichterstattung dienen, sind sämtliche Beträge in die ausgewiesene 


funktionale Währung des BERICHTENDEN MULTINATIONALEN UNTERNEHMENS 
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umzurechnen, wobei der durchschnittliche Wechselkurs des im Abschnitt „Zusätzliche 


Informationen“ des Musterformblatts angegebenen Jahres zu Grunde zu legen ist. Allerdings 


müssen keine Anpassungen für Unterschiede zwischen den in den verschiedenen 


Steuerhoheitsgebieten angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen vorgenommen werden. 


Das BERICHTENDE MULTINATIONALE UNTERNEHMEN gibt im Abschnitt 


„Zusätzliche Informationen“ des Musterformblatts eine kurze Beschreibung der beim 


Ausfüllen des Formblatts verwendeten Daten. Kommt es von einem Jahr zum nächsten zu 


Änderungen bei den Datenquellen, erläutert das BERICHTENDE MULTINATIONALE 


UNTERNEHMEN die Gründe dieser Änderungen sowie deren Konsequenzen im Abschnitt 


„Zusätzliche Informationen“ des Musterformblatts. 


 


C. Spezielle Anleitungen zum Ausfüllen des länderbezogenen Berichts 


1. Übersicht über die Aufteilung der Einkünfte, Steuern und Geschäftstätigkeiten nach 


Steuerhoheitsgebieten (Tabelle 1) 


1.1. Steuerhoheitsgebiet 


In der ersten Spalte des Musterformblatts listet das BERICHTENDE MULTINATIONALE 


UNTERNEHMEN alle Steuerhoheitsgebiete auf, in denen GESCHÄFTSEINHEITEN der 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE steuerlich ansässig sind. Ein 


Steuerhoheitsgebiet ist definiert als ein Gebiet, das über fiskalische Autonomie verfügt, sei es 


ein Staat oder nicht. Eine gesonderte Zeile ist für alle GESCHÄFTSEINHEITEN der 


MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE aufzunehmen, die nach Ansicht des 


BERICHTENDEN MULTINATIONALEN UNTERNEHMENS in keinem 


Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig sind. Wenn eine GESCHÄFTSEINHEIT in mehr als 


einem Steuerhoheitsgebiet ansässig ist, wird die Kollisionsregel des geltenden 


Steuerabkommens angewandt, um den Ansässigkeitsstaat zu bestimmen. Wenn kein 


anwendbares Steuerabkommen vorliegt, ist die GESCHÄFTSEINHEIT im 


Steuerhoheitsgebiet des Orts ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung zu melden. Der Ort der 


tatsächlichen Geschäftsleitung ist im Einklang mit international vereinbarten Standards zu 


bestimmen. 


1.2. Erträge 


In den drei Spalten unter der Überschrift „Erträge“ des Musterformblatts stellt das 


BERICHTENDE MULTINATIONALE UNTERNEHMEN die folgenden Informationen 


bereit:  


a) Summe der Erträge aller GESCHÄFTSEINHEITEN der MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE im jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet, die durch 


Transaktionen mit verbundenen UNTERNEHMEN erzielt wurden;  
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b) Summe der Erträge aller GESCHÄFTSEINHEITEN der MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE im jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet, die durch 


Transaktionen mit fremden Dritten erzielt wurden;  


c) Summe von a) und b).  


Die Erträge umfassen Erlöse aus dem Verkauf von Vorratsvermögen und Liegenschaften, aus 


Dienstleistungen, Lizenzgebühren, Zinsen, Prämien sowie alle etwaigen sonstigen Beträge. 


Nicht unter den Erträgen erfasst werden von anderen GESCHÄFTSEINHEITEN bezogene 


Zahlungen, die im Steuerhoheitsgebiet des Zahlungsleistenden als Dividenden behandelt 


werden. 


1.3. Vorsteuergewinn (-verlust) 


In der fünften Spalte des Musterformblatts gibt das BERICHTENDE MULTINATIONALE 


UNTERNEHMEN die Summe der Vorsteuergewinne/-verluste aller 


GESCHÄFTSEINHEITEN an, die im jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet steuerlich 


ansässig sind. Der Vorsteuergewinn/-verlust umfasst alle außerordentlichen Einnahmen- und 


Ausgabenposten. 


1.4. Gezahlte Ertragsteuer (auf Kassenbasis) 


In der sechsten Spalte des Musterformblatts gibt das BERICHTENDE MULTINATIONALE 


UNTERNEHMEN den Gesamtbetrag der von allen im jeweils betrachteten 


Steuerhoheitsgebiet ansässigen GESCHÄFTSEINHEITEN während des betreffenden 


STEUERJAHRES tatsächlich gezahlten Ertragsteuer an. Die gezahlten Steuern umfassen die 


von der GESCHÄFTSEINHEIT an das Steuerhoheitsgebiet, in dem sie steuerlich ansässig ist, 


sowie an alle anderen Steuerhoheitsgebiete direkt gezahlten Steuern. Die gezahlten Steuern 


umfassen die von anderen Geschäftseinheiten (verbundene UNTERNEHMEN und fremde 


UNTERNEHMEN) in Bezug auf Zahlungen an die GESCHÄFTSEINHEIT gezahlten 


Quellensteuern. Wenn ein im Steuerhoheitsgebiet A ansässiges UNTERNEHMEN A 


Zinseinnahmen im Steuerhoheitsgebiet B bezieht, sollte die im Steuerhoheitsgebiet B 


einbehaltene Quellensteuer somit von UNTERNEHMEN A ausgewiesen werden. 


1.5. Noch zu zahlende Ertragsteuer (laufendes Jahr) 


In der siebten Spalte des Musterformblatts gibt das BERICHTENDE MULTINATIONALE 


UNTERNEHMEN die Summe der noch zu zahlenden laufenden Steueraufwendungen auf zu 


versteuernde Gewinne oder Verluste des Berichtsjahres aller GESCHÄFTSEINHEITEN an, 


die im jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig sind. Die laufenden 


Steueraufwendungen entsprechen nur Tätigkeiten des laufenden Jahres und umfassen keine 


latenten Steuern oder Rückstellungen für ungewisse Steuerverbindlichkeiten. 


1.6. Ausgewiesenes Kapital 
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In der achten Spalte des Musterformblatts gibt das BERICHTENDE MULTINATIONALE 


UNTERNEHMEN die Summe des ausgewiesenen Kapitals aller GESCHÄFTSEINHEITEN 


an, die im jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig sind. In Bezug auf 


Betriebsstätten ist das ausgewiesene Kapital von der juristischen Person anzugeben, zu der die 


jeweils betrachtete Betriebsstätte gehört, es sei denn im Betriebsstättenstaat bestünde eine 


aufsichtsrechtliche Eigenkapitalanforderung. 


1.7. Einbehaltener Gewinn 


In der neunten Spalte des Musterformblatts gibt das BERICHTENDE MULTINATIONALE 


UNTERNEHMEN die Summe der gesamten einbehaltenen Gewinne aller 


GESCHÄFTSEINHEITEN, die im jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet steuerlich 


ansässig sind, mit Stand zum Jahresende an. In Bezug auf Betriebsstätten sind die 


einbehaltenen Gewinne von der juristischen Person anzugeben, zu der die jeweils betrachtete 


Betriebsstätte gehört. 


1.8. Beschäftigtenzahl 


In der zehnten Spalte des Musterformblatts gibt das BERICHTENDE MULTINATIONALE 


UNTERNEHMEN die Gesamtzahl der Beschäftigten (in Vollzeitäquivalenten) aller 


GESCHÄFTSEINHEITEN an, die im jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet steuerlich 


ansässig sind. Die Beschäftigtenzahl kann zum Jahresendstand, auf Basis des Durchschnitts 


für das betreffende Jahr oder nach jedem anderen Prinzip, das von Jahr zu Jahr für alle 


Steuerhoheitsgebiete konsistent angewandt wird, angegeben werden. Unabhängige 


Auftragnehmer, die an der regulären Geschäftstätigkeit der jeweils betrachteten 


GESCHÄFTSEINHEIT mitwirken, können dabei als Beschäftigte gezählt werden. 


Sachgerecht auf- bzw. abgerundete oder ungefähre Angaben der Beschäftigtenzahl sind 


zulässig, vorausgesetzt die Auf- bzw. Abrundung oder Approximation führt nicht zu einer 


wesentlichen Verzerrung der relativen Verteilung der Beschäftigten auf die verschiedenen 


Steuerhoheitsgebiete. Die angewandten Methoden sollten von Jahr zu Jahr sowie für die 


verschiedenen GESCHÄFTSEINHEITEN konsistent sein. 


1.9. Materielle Vermögenswerte (ohne flüssige Mittel) 


In der elften Spalte des Musterformblatts gibt das BERICHTENDE MULTINATIONALE 


UNTERNEHMEN die Summe des Nettobuchwerts der materiellen Vermögenswerte aller 


GESCHÄFTSEINHEITEN an, die im jeweils betrachteten Steuerhoheitsgebiet steuerlich 


ansässig sind. In Bezug auf Betriebsstätten sind die Vermögenswerte unter dem 


Steuerhoheitsgebiet anzugeben, in dem sich die jeweilige Betriebsstätte befindet. Materielle 


Vermögenswerte umfassen für die Zwecke dieser Spalte keine flüssigen Mittel, immateriellen 


Werte oder Finanzwerte. 


2. Auflistung aller GESCHÄFTSEINHEITEN der MULTINATIONALEN 


UNTERNEHMENSGRUPPE, die in den verschiedenen Gesamtangaben erfasst sind, 


nach Steuerhoheitsgebieten (Tabelle 2) 
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2.1. Im Steuerhoheitsgebiet ansässige GESCHÄFTSEINHEITEN 


Das BERICHTENDE MULTINATIONALE UNTERNEHMEN gibt für die einzelnen 


Steuerhoheitsgebiete und nach Namen der juristischen Person alle GESCHÄFTSEINHEITEN 


der MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE an, die im jeweils betrachteten 


Steuerhoheitsgebiet steuerlich ansässig sind. In Bezug auf Betriebsstätten gilt jedoch, wie 


unter Nummer 2 im Abschnitt „Allgemeine Anleitungen“ erwähnt, dass die jeweils 


betrachtete Betriebsstätte unter dem Steuerhoheitsgebiet aufgelistet wird, in dem sie sich 


befindet. Dabei wird die juristische Person genannt, dessen Betriebsstätte sie ist. 


2.2. Steuerhoheitsgebiet der Gründung oder der Handelsregistereintragung falls abweichend 


vom Steuerhoheitsgebiet der Ansässigkeit 


Das BERICHTENDE MULTINATIONALE UNTERNEHMEN gibt den Namen des 


Steuerhoheitsgebiets an, nach dessen Rechtsvorschriften die jeweils betrachtete 


GESCHÄFTSEINHEIT der MULTINATIONALEN UNTERNEHMENSGRUPPE gegründet 


bzw. im Handelsregister eingetragen wurde, falls es sich dabei um ein anderes 


Steuerhoheitsgebiet als das der Ansässigkeit handelt. 


2.3. Wichtigste Geschäftstätigkeit(en) 


Das BERICHTENDE MULTINATIONALE UNTERNEHMEN bestimmt die Art der 


wichtigsten Geschäftstätigkeit(en), der die GESCHÄFTSEINHEIT im jeweils betrachteten 


Steuerhoheitsgebiet nachgeht, indem es eine oder mehrere zutreffende Kategorien ankreuzt.“ 
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EMPFEHLUNG DER KOMMISSION 


vom 28.1.2016 


zur Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Missbrauchs von 


Steuerabkommen  


DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION - 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 


Artikel 292, 


in Erwägung nachstehender Gründe:  


(1) Steuerabkommen spielen bei der Förderung der Effizienz grenzüberschreitenden 


Handels eine wichtige Rolle, weil sie die Rechtssicherheit für Steuerzahler bei 


internationalen Geschäften verbessern. Durch die Unterzeichnung eines 


Steuerabkommens stimmen die Vertragsstaaten zu, sich die Besteuerungsrechte mit 


Blick auf eine Beseitigung von Doppelbesteuerung und die Förderung der 


Wirtschaftstätigkeit und des Wachstums gegenseitig zuzuweisen. Steuerabkommen 


sollten keine Möglichkeiten für Nicht- oder Niedrigbesteuerung infolge von 


Treaty-Shopping oder anderen missbräuchliche Strategien eröffnen, da sonst der 


Zweck solcher Abkommen zunichte gemacht wird und die Steuereinnahmen der 


Vertragsstaaten untergraben werden. Die Europäische Kommission gewährt den 


Anstrengungen, den Missbrauch von Steuerabkommen zu bekämpfen, ihre 


uneingeschränkte Unterstützung. 


(2) Im Anschluss an die Veröffentlichung des Berichts „Addressing Base Erosion and 


Profit Shifting“ (BEPS) (Bekämpfung von Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung) im Februar 2013 verabschiedeten die OECD- und die 


G20-Länder im September 2013 einen 15-Punkte-Aktionsplan zur Bekämpfung von 


BEPS. Als Ergebnis der gemeinsamen Arbeiten wurden im Oktober 2015 die 


Abschlussberichte zu Aktionspunkt 6 (Verhinderung von Abkommensmissbrauch) 


und zu Aktionspunkt 7 (Verhinderung der künstlichen Umgehung des Status als 


Betriebsstätte) veröffentlicht. In beiden Berichten werden Änderungen des OECD-


Musterabkommens vorgeschlagen sowie die Einbeziehung in das multilaterale 


Instrument zur Umsetzung der Ergebnisse der abkommensrelevanten Arbeiten bis 


Ende 2016, wie in dem OECD-G20-Projekt vorgesehen ist. Zusammengenommen 


sollen die in den beiden Berichten vorgeschlagenen Änderungen den Ländern die 


Möglichkeit geben, ihre im Zusammenhang mit Steuerabkommen stehenden BEPS-


Anliegen anzusprechen. 


(3) Der Abschlussbericht zu Aktionspunkt 6 identifiziert den Missbrauch von 


Steuerabkommen, und insbesondere das Treaty-Shopping, als eine wichtige Quelle für 


BEPS-Bedenken und schlägt einen Ansatz vor, der auf verschiedenen Arten der 


Absicherung gegen den Missbrauch von Steuerabkommen und einem gewissen Grad 


an Flexibilität bei deren Anwendung basiert. Zusätzlich zu der angeregten 


Klarstellung, dass Steuerabkommen nicht dazu bestimmt sind, Möglichkeiten für eine 


doppelte Nichtbesteuerung zu eröffnen, wird in dem Bericht u. a. die Einbeziehung 


einer allgemeinen Vorschrift zur Verhinderung von Missbrauch auf Basis einer 
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„Prüfung des Hauptzwecks“ von Transaktionen oder Regelungen in das multilaterale 


Instrument empfohlen. 


(4) In dem Abschlussbericht zu Aktionspunkt 7 werden insbesondere 


Kommissionsvereinbarungen und die Ausnutzung der spezifischen Ausnahmen von 


der Definition des Betriebsstättenbegriffs als gängigste Strategien zur künstlichen 


Vermeidung der steuerlichen Präsenz in Form einer Umgehung des Status als 


Betriebsstätte bezeichnet. Die Kommissionsvereinbarungen nutzen üblicherweise den 


verhältnismäßig förmlichen Ansatz des derzeitigen Artikels 5 Absatz 5 des OECD-


Musterabkommens, um Kaufverträge zu schließen. Die spezifischen Ausnahmen von 


der Definition des Betriebsstättenbegriffs, die für vorbereitende oder unterstützende 


Tätigkeiten gelten, sind, abgesehen davon, dass sie für Missbrauch mittels Strategien, 


die auf fragmentierten Tätigkeiten basieren, empfänglich sind, nicht geeignet, um mit 


Geschäftsmodellen der digitalen Wirtschaft fertig zu werden. In dem Bericht wird 


daher vorgeschlagen, Artikel 5 des OECD-Musterabkommens zu ändern, um besser 


gegen künstliche Gestaltungen, mit denen seine Anwendung umgangen werden soll, 


gefeit zu sein. 


(5) Für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts ist es von entscheidender 


Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten effiziente Steuersysteme anwenden und 


verhindern können, dass ihre Steuerbasis aufgrund unbeabsichtigter Nichtbesteuerung 


und Missbrauchs ausgehöhlt wird und Lösungen zum Schutz ihrer Steuerbasis zu 


unzulässigen Gestaltungen und Marktverzerrungen führen.  


(6) Es ist gleichermaßen wichtig, dass die Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten zur 


Erfüllung ihrer im Rahmen der BEPS eingegangenen Verpflichtungen durchführen, 


den unionsweit vereinbarten Standards entsprechen, so dass sowohl die Steuerzahler 


als auch die Steuerverwaltungen Rechtssicherheit erhalten.  


(7) Um die Einhaltung des Unionsrechts zu gewährleisten, muss die allgemeine Vorschrift 


zur Verhinderung von Missbrauch auf Basis einer „Prüfung des Hauptzwecks“, wie in 


dem Abschlussbericht zu Aktionspunkt 6 empfohlen wird, an die Rechtsprechung des 


Gerichtshofs der Europäischen Union in Sachen Rechtsmissbrauch angepasst werden - 


 


HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ABGEGEBEN: 


 


1. Gegenstand und Geltungsbereich 


 


Diese Empfehlung betrifft die Durchführung durch die Mitgliedstaaten der Europäischen 


Union von Maßnahmen zur Bekämpfung des Missbrauchs von Steuerabkommen. 


 


2. Allgemeine Vorschrift zur Verhinderung von Missbrauch auf Basis einer Prüfung des 


Hauptzwecks 


 


Fügen Mitgliedstaaten in Steuerabkommen, die sie untereinander oder mit Drittländern 


schließen, in Anwendung des im OECD-Musterabkommen enthaltenen Musterformulars eine 


allgemeine Vorschrift zur Verhinderung von Missbrauch auf Basis einer „Prüfung des 
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Hauptzwecks“ ein, werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die folgende Änderung 


einzufügen: 


 


„Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergünstigung im 


Rahmen dieses Abkommens für einen Ertrags- oder Kapitalposten nicht gewährt, wenn 


vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass unter Berücksichtigung aller 


relevanten Fakten und Umstände das Erlangen dieser Vergünstigung einer der Hauptzwecke 


einer Regelung oder Transaktion war, die unmittelbar oder mittelbar diese Vergünstigung zur 


Folge hatte, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass es sich um eine echte 


Wirtschaftstätigkeit handelt oder dass die Gewährung der Vergünstigung unter diesen 


Umständen im Einklang mit dem Gegenstand und dem Zweck der einschlägigen 


Bestimmungen dieses Abkommens steht.“ 


 


3. Definition einer Betriebsstätte 


 


Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, in Steuerabkommen, die sie untereinander oder mit 


Drittländern schließen, die vorgeschlagenen neuen Bestimmungen des Artikels 5 des OECD-


Musterabkommens umzusetzen und anzuwenden, um gemäß dem Abschlussbericht zu 


Aktionspunkt 7 des Aktionsplans zur Bekämpfung von Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung (BEPS) eine künstliche Umgehung des Status als Betriebsstätte zu 


verhindern. 


 


4. Folgemaßnahmen 


 


Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission mitteilen, welche Maßnahmen sie getroffen 


haben, um dieser Empfehlung nachzukommen, und inwieweit sie diese Maßnahmen geändert 


haben. 


 


Die Kommission veröffentlicht innerhalb von drei Jahren nach Annahme der Empfehlung 


einen Bericht über deren Anwendung. 


 


5. Adressaten 


 


Diese Empfehlung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
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Geschehen zu Brüssel am 28.1.2016 


 Für die Kommission 


 Pierre MOSCOVICI 


 Mitglied der Kommission 
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1. EINLEITUNG 


Die EU hat eine ehrgeizige Reformagenda in Angriff genommen, um eine gerechte und 


wirksame Unternehmensbesteuerung im Binnenmarkt zu gewährleisten. Im Rahmen 


dieser Agenda haben die Mitgliedstaaten einen EU-weiten Ansatz zur Bewältigung der 


externen Herausforderungen in Bezug auf ihre Steuerbasis gefordert, da schädlicher 


Steuerwettbewerb und aggressive Steuerplanung globale Phänomene sind.
1
 Auch das 


Europäische Parlament hat im Zuge seiner Arbeiten zur Bekämpfung von 


Steuervermeidung durch Unternehmen einen EU-weit einheitlichen Ansatz für 


internationale Steuerabkommen und eine strengere Haltung gegenüber Steueroasen 


gefordert.
2
  


Derzeit erfolgt eine effektive Besteuerung mit Drittlandbezug hauptsächlich über 


nationale Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung, die sich erheblich 


voneinander unterscheiden können. Zu den verschiedenen nationalen Maßnahmen zählen 


weiße, graue oder schwarze Listen, spezielle Regelungen für Niedrigsteuergebiete oder 


Steueroasen oder Einzelfallregelungen zur Bekämpfung von Missbrauch. Auch die 


Kriterien für die Entscheidung, wann und für welche Staaten oder Gebiete diese 


Maßnahmen gelten sollen, sind von einem Mitgliedstaat zum anderen unterschiedlich.  


Die Mitgliedstaaten müssen jedoch nicht nur ihre Politik im Bereich der 


Unternehmensbesteuerung im Binnenmarkt koordinieren, um missbräuchliche 


Steuerpraktiken zu bekämpfen und für eine wirksame Besteuerung zu sorgen, sondern sie 


müssen sich auch mit ihren unterschiedlichen Ansätzen zur Bekämpfung der Aushöhlung 


der Steuerbasis von außen befassen. Einige Unternehmen nutzen Schlupflöcher und 


Inkongruenzen zwischen den Schutzmaßnahmen der Mitgliedstaaten, um Gewinne 


unversteuert aus dem Binnenmarkt zu verlagern. Außerdem sind die Unternehmen mit 


Rechtsunsicherheit und unnötigem Verwaltungsaufwand konfrontiert, weil es 


28 unterschiedliche nationale Strategien für die Beurteilung der Steuersysteme von 


Drittländern und den Umgang mit ihnen gibt. Die Heterogenität der mitgliedstaatlichen 


Ansätze vermittelt den internationalen Partnern ein uneinheitliches Bild von den 


Erwartungen der EU im Hinblick auf das verantwortungsvolle Handeln im Steuerbereich 


und führt zu Unsicherheit darüber, wann Schutzmaßnahmen angewendet werden. Eine 


koordinierte externe Strategie für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich ist 


daher unverzichtbar, um gemeinsame Erfolge der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung 


der Steuervermeidung zu fördern, eine wirksame Besteuerung zu gewährleisten und ein 


transparentes und stabiles Umfeld für Unternehmen im Binnenmarkt zu schaffen.  


                                                 
1      Schlussfolgerungen des Rates „Wirtschaft und Finanzen“ von Mai 2013; jüngste BEPS-Fahrpläne des 


Ratsvorsitzes. 


2  Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zur transparenteren Gestaltung, Koordinierung und 


Harmonisierung der Politik im Bereich der Körperschaftsteuer in der EU:  


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-


0349+0+DOC+PDF+V0//DE 


Bericht über Steuervorbescheide und andere Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung: 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-


0408+0+DOC+PDF+V0//DE 


 



http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0349+0+DOC+PDF+V0//DE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0349+0+DOC+PDF+V0//DE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+PDF+V0//DE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+PDF+V0//DE
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Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Unternehmensbesteuerung sowohl innerhalb 


der EU als auch auf internationaler Ebene machen eine gemeinsame externe Strategie für 


effektive Besteuerung noch vordringlicher.  


Im Juni 2015 legte die Kommission einen Aktionsplan für eine faire und effiziente 


Unternehmensbesteuerung in der EU vor. Darin sind mehrere sofortige, mittelfristige und 


langfristige Maßnahmen beschrieben, mit deren Hilfe die Unternehmensbesteuerung in 


der EU grundlegend reformiert werden soll. Einer der Hauptschwerpunkte dieser 


Maßnahmen besteht darin sicherzustellen, dass im Binnenmarkt erwirtschaftete Gewinne 


am Ort der tatsächlichen Wirtschaftstätigkeit versteuert werden. Diese Priorität kam auch 


in den politischen Diskussionen zwischen den Mitgliedstaaten zur 


Unternehmensbesteuerung zum Ausdruck. Zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine 


wirksame Besteuerung, die im Aktionsplan genannt werden, gehört ein einheitliches 


Vorgehen gegenüber Drittländern in Bezug auf verantwortungsvolles Handeln im 


Steuerbereich.  


Auf internationaler Ebene billigten die Staats- und Regierungschefs der G20 im 


November 2015 das OECD-Paket zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). Mit dem BEPS-Paket 


werden neue, globale Standards für die Unternehmensbesteuerung geschaffen und eine 


Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, die den Ländern helfen sollen, die 


Steuervermeidung durch Unternehmen zu bekämpfen und einen fairen Steuerwettbewerb 


weltweit zu gewährleisten. Alle G20- und OECD-Mitglieder sowie zahlreiche weitere 


Staaten haben sich zur Umsetzung dieser neuen Standards verpflichtet. In der EU wurden 


die entsprechenden Arbeiten bereits in Angriff genommen. Die EU-Mitgliedstaaten sind 


bestrebt, die BEPS-Maßnahmen der G20/OECD koordiniert umzusetzen, damit der 


Binnenmarkt und die in den Verträgen verankerten Grundfreiheiten geschützt und die 


Wettbewerbsfähigkeit der EU gestärkt werden. Die Kommission hat nun Vorschläge 


unterbreitet, um dies zu ermöglichen. Um negative Spill-over-Effekte zu vermeiden und 


gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass auch die 


internationalen Partner ihre Zusagen mit der gleichen Entschlossenheit einlösen. Die 


Mitgliedstaaten müssen an einem Strang ziehen, um die Umsetzung der BEPS-Zusagen 


durch andere Länder zu fördern und die diesbezüglichen Fortschritte zu überwachen.  


Auch im Rahmen des Aktionsplans von Addis Abeba
3
 und der Agenda 2030 für 


nachhaltige Entwicklung
4
 haben sich  die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichtet, die 


Mobilisierung heimischer Ressourcen in Entwicklungsländern zu stärken, unter anderem 


durch internationale Unterstützung zur Verbesserung der heimischen Kapazitäten dieser 


Länder im Bereich der Steuererhebung. Die Bekämpfung der Steuervermeidung und die 


Förderung der Einbindung von Entwicklungsländern in die internationale Agenda für 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich sind entscheidend, um dieser 


Verpflichtung nachzukommen.  


Aufgrund all dieser Überlegungen wird in der vorliegenden Mitteilung ein Rahmen für 


eine neue externe Strategie der EU für eine effektive Besteuerung vorgeschlagen. Es 


werden zentrale Maßnahmen beschrieben, die die EU ergreifen sollte, um 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich weltweit zu fördern, die Aushöhlung der 


                                                 
3  http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-


Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf 


4  https://sustainabledevelopment.un.org/  



http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/
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Steuerbasis von außen zu bekämpfen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle 


Unternehmen zu gewährleisten. Die Mitteilung befasst sich auch mit der Frage, wie sich 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich besser in die Politik der EU im Bereich 


Außenbeziehungen einfügen lässt und wie es die Zusagen der EU auf internationaler 


Ebene vor allem in der Entwicklungspolitik stützen kann.   


2. ÜBERPRÜFUNG DER EU-KRITERIEN FÜR VERANTWORTUNGSVOLLES HANDELN 


Eine gemeinsame externe Strategie für effektive Besteuerung muss auf klar definierten, 


kohärenten und international anerkannten Kriterien für verantwortungsvolles Handeln im 


Steuerbereich beruhen, die in den Beziehungen zu Drittländern konsequent angewandt 


werden.  


Die Kommission verabschiedete 2012 eine Empfehlung an das Parlament und den Rat 


für Maßnahmen, durch die Drittländer zur Anwendung von Mindeststandards für 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich veranlasst werden sollen
5
. Darin werden 


die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Steuersysteme von Drittländern anhand der drei 


Kriterien Transparenz, Informationsaustausch und fairer Steuerwettbewerb zu beurteilen 


und gegebenenfalls gemeinsame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Empfehlung wurde 


im Mai 2013 von den EU-Finanzministern im Rat „Wirtschaft und Finanzen“ gebilligt 


und auf der Plattform für verantwortungsvolles Handeln im Steuerwesen intensiv von 


den Experten und Interessenträgern in den Mitgliedstaaten erörtert.  


Obwohl ein allgemeiner Konsens über diese Vorgehensweise herrscht, lässt sich aus den 


Aktivitäten der Plattform schließen, dass die Mitgliedstaaten die Kriterien uneinheitlich 


oder überhaupt nicht angewandt haben. Zwischen den Mitgliedstaaten, die die Kriterien 


anwenden, bestehen Widersprüche hinsichtlich Auslegung und Anwendung. In 


Diskussionen mit Mitgliedstaaten, Mitgliedern des Europäischen Parlaments, 


Interessenträgern und internationalen Partnern wurde ein dringender Bedarf nach einer 


klareren und kohärenteren Anwendung der EU-Kriterien für verantwortungsvolles 


Handeln im Steuerbereich gegenüber Drittländern deutlich.  


Zudem gab es in den drei Jahren seit der Annahme der Empfehlung eine Reihe wichtiger 


Entwicklungen auf dem Gebiet des verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich, die 


eine Aktualisierung der EU-Kriterien erforderlich machen.  


2.1 Mehr Steuertransparenz 


Der automatische Informationsaustausch als neuer, von der OECD entwickelter globaler 


Standard hat die Steuertransparenz international auf ein ganz neues Niveau gehoben
6
. 


Rund 100 Staaten oder Gebiete haben sich zur Umsetzung dieses neuen Standards für 


den Informationsaustausch bis spätestens 2018 verpflichtet. Innerhalb der EU werden die 


Mitgliedstaaten den Standard für den automatischen steuerlichen Informationsaustausch 


über Finanzkonten ab 2017 anwenden. Außerdem hat die EU Vereinbarungen über den 


automatischen Informationsaustausch mit der Schweiz, Liechtenstein und San Marino 


abgeschlossen. Ähnliche Vereinbarungen mit Andorra und Monaco stehen kurz vor dem 


Abschluss. Diese Länder haben sich besonders um den erfolgreichen Abschluss der 


                                                 
5  C(2012) 8805 


6  http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-Account-


Information-Brief.pdf  



http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-Account-Information-Brief.pdf

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-Account-Information-Brief.pdf
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Verhandlungen und die Unterzeichnung ehrgeiziger Transparenzvereinbarungen 


innerhalb eines kurzen Zeitraums bemüht. Deshalb sollten die EU-Kriterien für 


Transparenz und den Informationsaustausch in Bezug auf Drittländer mindestens den 


neuen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch widerspiegeln. 


Darüber hinaus hat die EU eine neue ehrgeizige Agenda für Steuertransparenz im 


Binnenmarkt in Angriff genommen, die über die Anforderungen auf internationaler 


Ebene hinausgeht. Am 8. Dezember nahm der Rat den Vorschlag der Kommission zum 


automatischen Austausch von Informationen über Steuervorbescheide mit 


grenzüberschreitender Dimension und Vorabverständigungsvereinbarungen ab 2017 an. 


Die Verpflichtung zu einer öffentlichen länderbezogenen Berichterstattung wurde im 


Rahmen der CRD IV
7
 für den Banken- und Finanzsektor und im Rahmen der 


Rechnungslegungsrichtlinie
8
 für Unternehmen in der Rohstoff- und Holzwirtschaft 


eingeführt. Derzeit wird geprüft, ob auch auf Unternehmen anderer Wirtschaftszweige in 


der EU Transparenzanforderungen angewendet werden sollten. In ihrem Bemühen um 


die Förderung des verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich weltweit sollte die 


EU ihre internationalen Partner dazu anhalten, diese strengeren, im Binnenmarkt 


geltenden Standards ebenfalls anzunehmen.  


2.2 Fairer Steuerwettbewerb 


Auch das andere EU-Kriterium für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich – der 


faire Steuerwettbewerb – ist angesichts der positiven Fortschritte auf diesem Gebiet zu 


überprüfen. Als die Kommission im Jahr 2012 ihre Empfehlung vorlegte, stand das 


Thema des fairen Steuerwettbewerbs auf der internationalen Tagesordnung weit unten. 


Die Kommission empfahl den Mitgliedstaaten eine Beurteilung der Steuersysteme von 


Drittländern auf der Grundlage des Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung, 


des von der EU verwendeten Instruments zur Bekämpfung schädlicher Steuerregelungen. 


Inzwischen wurde das Projekt der OECD zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung (BEPS-Projekt) nach zweijährigen Verhandlungen abgeschlossen 


und von den G20 gebilligt. In diesem Zusammenhang sind neue internationale Standards 


für eine faire Unternehmensbesteuerung entstanden, zu deren Umsetzung sich alle 


G20-/OECD-Mitgliedstaaten und assoziierten Staaten verpflichtet haben. Die EU hat den 


BEPS-Prozess der OECD aktiv gefördert. Als maßgeblicher politischer und 


wirtschaftlicher Akteur auf internationaler Ebene spielt die EU nun eine ebenso wichtige 


Rolle, wenn es darum geht, das BEPS-Projekt weiter zu unterstützen, indem sie auf 


dessen reibungslose und rasche Umsetzung drängt – sowohl im Binnenmarkt als auch 


international.  


Innerhalb der EU haben die Mitgliedstaaten dazu bereits erste wichtige Maßnahmen 


ergriffen, beispielsweise durch die Vereinbarung zur Anwendung des modifizierten 


Nexus-Ansatzes für Patentboxen. Der Aktionsplan von Juni 2015 und die Richtlinie zur 


Bekämpfung der Steuervermeidung schaffen einen soliden Rahmen für die rasche und 


koordinierte Umsetzung weiterer BEPS-Maßnahmen im Einklang mit den Regeln des 


Binnenmarkts und dem EU-Recht. Ferner wird der Verhaltenskodex für die 


Unternehmensbesteuerung derzeit aktualisiert und gestärkt, damit er auch der neuen EU-


                                                 
7  Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 


von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (CRD IV). 


8  Richtlinie 2013/34/EU über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene 


Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen. 
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Agenda für die Unternehmensbesteuerung Rechnung trägt. Der Einsatz der 


Mitgliedstaaten für diese strengeren Regeln für einen fairen Steuerwettbewerb sollte sich 


auch in den Steuerstrategien der EU gegenüber Drittländern widerspiegeln. Weitere 


Länder würden so ermutigt, die auf internationaler Ebene vereinbarten Standards für 


verantwortungsvolles Handeln einzuhalten, es würden gleiche Wettbewerbsbedingungen 


für EU-Unternehmen geschaffen und die Möglichkeiten für die Gewinnverlagerung aus 


dem Binnenmarkt heraus reduziert.  


Angesichts dieser grundlegenden Änderungen des weltweiten Steuerrahmens und des 


Bedarfs nach einer kohärenteren Beurteilung von Drittländern durch die Mitgliedstaaten 


sollten die EU-Kriterien für verantwortungsvolles Handeln aktualisiert werden. In 


Anhang 1 dieser Mitteilung hat die Kommission neue Kriterien aufgestellt, und sie bittet 


den Rat, diese zu billigen. Diese aktualisierten EU-Kriterien für verantwortungsvolles 


Handeln sollten als Basis für alle außenpolitischen Maßnahmen der EU in 


Steuerangelegenheiten und als klar definierte Grundlage für die Erörterung und 


Förderung des verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich mit den internationalen 


Partnern dienen.   


3. FÖRDERUNG DER ZUSAMMENARBEIT FÜR VERANTWORTUNGSVOLLES HANDELN 


IM STEUERBEREICH DURCH ABKOMMEN MIT DRITTLÄNDERN 


Die EU sollte das gesamte ihr zur Verfügung stehende Instrumentarium nutzen, um 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich auf internationaler Ebene zu fördern. 


Bilaterale und regionale Abkommen mit Drittländern können in dieser Hinsicht 


besonders nützliche Rechtsinstrumente sein. Sie bieten die Möglichkeit, die jeweiligen 


Zusagen der Parteien in Bezug auf die Einhaltung der internationalen Standards für 


Transparenz, Informationsaustausch und fairen Steuerwettbewerb einvernehmlich zu 


formulieren. Außerdem gestatten sie es der EU, ihre steuerpolitischen Prioritäten 


gegenüber Drittländern gebührend in den breiteren Kontext ihrer Außenbeziehungen zu 


integrieren.  


In der Strategie „Handel für alle“ von 2015 bekräftigte die Kommission ihre Ansicht, 


dass Handelsabkommen internationale Standards für Transparenz und 


verantwortungsvolles Handeln fördern sollten, um rücksichtslose Gewinnverlagerungen 


und Steuervermeidungsstrategien zu bekämpfen.  


Aufgrund der kürzlich in internationalen Steuerfragen erzielten Fortschritte und des 


Engagements der EU selbst für die Umsetzung höherer globaler Standards muss die EU 


ihre Haltung hinsichtlich des verantwortungsvollen Handelns in Steuerfragen bei 


Verhandlungen von Abkommen mit Drittstaaten überdenken.  


3.1 Klauseln über das verantwortungsvolle Handeln im Steuerbereich   


Im Mai 2008 einigte sich der Rat „Wirtschaft und Finanzen“ in seinen 


Schlussfolgerungen darauf, dass in alle einschlägigen Abkommen zwischen der EU und 


Drittstaaten oder -regionen eine spezielle Klausel über das verantwortungsvolle Handeln 


im Steuerbereich aufgenommen werden sollte. In den Schlussfolgerungen gab der Rat 


den Wortlaut dieser Klausel vor und beauftragte die Kommission, auf dieser Grundlage 


Bestimmungen über verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich in den 


einschlägigen Abkommen mit Drittstaaten auszuhandeln.  
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In den folgenden Jahren erzielten die Bemühungen der EU, aussagekräftige Klauseln 


über verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich in bilaterale oder regionale 


Abkommen aufzunehmen, nicht immer die gewünschten Ergebnisse. Einige Drittstaaten 


akzeptierten den Verweis auf die Grundsätze des verantwortungsvollen Handelns im 


Steuerbereich; andere dagegen erhoben Widerspruch gegen jegliche explizite 


Verpflichtung in dieser Frage oder lehnten sie rundweg ab. Mehrere Verfahren wurden 


verzögert, weil Drittstaaten den Wortlaut der Klausel in Bezug auf den Geltungsbereich 


der Anforderungen an das verantwortungsvolle Handeln als unklar empfanden. Zudem 


muss angesichts der internationalen Entwicklungen auf dem Gebiet des 


verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich die Klausel von 2008 heute aktualisiert 


werden. So sollte sie beispielsweise die Annahme des automatischen 


Informationsaustauschs als globaler Standard und die jüngsten Maßnahmen für einen 


fairen Steuerwettbewerb widerspiegeln, die im BEPS-Paket der OECD beschrieben sind 


und von den G20 gebilligt wurden.   


Die Mitgliedstaaten haben diese Probleme mit der Klausel über verantwortungsvolles 


Handeln im Steuerbereich zur Kenntnis genommen und erste Überlegungen dazu im 


Rahmen der hochrangigen Arbeitsgruppe „Steuerfragen“ angestellt. Rasche Fortschritte 


sind nötig, um die Grundlage der Klauseln über verantwortungsvolles Handeln zu 


aktualisieren, die Strategie zur Einbindung der Klauseln in die Abkommen zu 


überarbeiten und ein System für die Überwachung der Umsetzung zu entwickeln.  


Um diese Entwicklung zu fördern, hat die Kommission grundlegende Bestandteile einer 


überarbeiteten Klausel über verantwortungsvolles Handeln vorgegeben, die in alle 


Verhandlungsvorschläge einschlägiger Abkommen einfließen sollten. Diese 


grundlegenden Bestandteile tragen den aktualisierten Standards für verantwortungsvolles 


Handeln und den prioritären Maßnahmen der EU zur Bekämpfung aggressiver 


Steuerplanung sowie bestimmten internationalen Verpflichtungen im Zusammenhang mit 


dem BEPS-Paket der OECD Rechnung.   


Aufgrund der Heterogenität der internationalen Partner der EU ist jedoch eine 


Einheitslösung praktisch nicht umsetzbar. So bestehen beispielsweise in einigen 


Entwicklungsländern administrative Einschränkungen, die einen vereinfachten Ansatz 


erfordern oder Unterstützung bei der Umsetzung der Zusagen in Sachen 


verantwortungsvolles Handeln erforderlich machen. In den Verhandlungen über eine 


Klausel über verantwortungsvolles Handeln sollte daher die jeweilige Situation des 


betroffenen Drittlands berücksichtigt werden.  


Die Elemente, die als Grundlage für künftige Verhandlungen über Klauseln über 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich dienen sollten, sind in Anhang 2 dieser 


Mitteilung aufgeführt. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Elemente 


zu billigen, damit sie in künftigen Verhandlungen herangezogen werden können.  


Eine weitere offene Frage betrifft die Frist, in der die Klausel über verantwortungsvolles 


Handeln nach ihrer Vereinbarung umgesetzt wird. Derzeit wird die Klausel erst wirksam, 


wenn das gesamte Abkommen in Kraft tritt, was mitunter Jahre dauert. In der 


Zwischenzeit besteht keinerlei Verpflichtung für das fragliche Drittland, den vereinbarten 


Bestimmungen für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich nachzukommen. Die 


Kommission wird die Mitgliedstaaten auffordern zu vereinbaren, dass die Klausel über 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich den vorläufig anzuwendenden 


Bestimmungen zugeordnet wird, oder einen strukturierten Dialog in Steuerfragen mit 


dem betroffenen Drittland anzustreben, solange das Abkommen nicht in Kraft getreten 


ist. Außerdem könnten die Kommission und die Gruppe „Verhaltenskodex 
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(Unternehmensbesteuerung)“ die Einhaltung des verantwortungsvollen Handelns im 


Steuerbereich überwachen, um den Konsultationsmechanismus des Abkommens zu 


aktivieren und jegliche steuerliche Bedenken möglichst früh auszuräumen.  


3.2. Bestimmungen über staatliche Beihilfen  


Wenn Drittstaaten einzelne inländische Unternehmen durch Steuervergünstigungen, 


Verwaltungspraktiken oder Steuervorbescheide unterstützen, kann dies den Marktzugang 


für exportierende Unternehmen aus der EU einschränken, da sie gegenüber den 


geförderten lokalen Unternehmen benachteiligt werden. Solche potenziell 


wettbewerbsverzerrenden Praktiken fallen nur teilweise unter die WTO-Regeln. 


EU-Abkommen mit Drittländern könnten einen weiteren Beitrag zur Herstellung gleicher 


Wettbewerbsbedingungen leisten.  


Bestimmungen über staatliche Beihilfen in bilateralen Abkommen, die die Transparenz 


von staatlichen Beihilfen verbessern, die schädlichsten Arten von Beihilfen verbieten und 


Konsultationen zu Beihilfen mit schädlicher Wirkung ermöglichen, würden für fairere 


Wettbewerbsbedingungen für Mitgliedstaaten und Drittländer im Bereich der 


Unternehmensbesteuerung sorgen.  


Daher wird sich die Kommission dafür einsetzen, staatliche Beihilfen in die 


Verhandlungsvorschläge für Abkommen mit Drittländern aufzunehmen, um einen fairen 


Steuerwettbewerb mit ihren internationalen Partnern zu gewährleisten. 


4. UNTERSTÜTZUNG VON ENTWICKLUNGSLÄNDERN BEI DER ERFÜLLUNG DER 


STANDARDS FÜR VERANTWORTUNGSVOLLES HANDELN IM STEUERBEREICH 


Im Rahmen ihrer Politik zur Förderung verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich 


bei ihren internationalen Partnern und zur Unterstützung der reibungslosen und 


kohärenten Umsetzung des BEPS-Projekts von G20 und OECD auf globaler Ebene muss 


die EU ein besonderes Augenmerk auf die Situation in den Entwicklungsländern richten. 


Die Unterstützung dieser Länder bei der Verbesserung ihrer Steuersysteme und der 


Erhöhung der inländischen Ressourcen ist von entscheidender Bedeutung für integratives 


Wachstum, Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung.  


In diesem Zusammenhang ist die Anwendung der Standards für verantwortungsvolles 


Handeln im Steuerbereich aus zwei wesentlichen Gründen von Belang: Zum einem 


entspricht dies den allgemeinen Entwicklungszusagen, die die EU gegenüber diesen 


Ländern gemacht hat, nämlich Unterstützung bei der Sicherstellung nachhaltiger 


inländischer Einnahmen sowie bei der Abwehr von Bedrohungen für ihre Steuerbasis. 


Zum anderen kann durch die Einbeziehung der Entwicklungsländer in das globale Netz 


von Staaten, die die Standards verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich 


anwenden, Schwachpunkten in der internationalen Steuerstruktur vorgebeugt werden, die 


Möglichkeiten für Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung eröffnen könnten. 


4.1 Steigerung der Einnahmen und Verbesserung der Mittelverwendung 


Die EU unterstützt Entwicklungsländer seit langem dabei, nachhaltige inländische 


Einnahmen zu sichern, unter anderem durch die Bekämpfung von Steuervermeidung, 


Steuerhinterziehung und illegalen Finanzströmen. Die EU stellt Entwicklungsländern 


jährlich 140 Mio. EUR als direkte Unterstützung für Reformen der öffentlichen Finanzen 


zur Verfügung und führt in mehr als 80 Ländern Budgethilfeprogramme durch. Darüber 
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hinaus haben sich die Kommission und andere internationale Partner im Rahmen der 


„Addis Tax Initiative“
9
, die die EU im Juli 2015 mit ihren Partnern auf den Weg gebracht 


hat, dazu verpflichtet, ihre Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Mobilisierung 


inländischer Einnahmen zu verdoppeln. 


Die Kommission hat mit ihrer 2010 vorgelegten Mitteilung „Steuerwesen und 


Entwicklung – Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bei der Förderung des 


verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich“
10


 die politische Grundlage geschaffen, 


auf der die EU in den vergangenen fünf Jahren Entwicklungsländer beim Aufbau 


effizienter, gerechter und nachhaltiger Steuersysteme unterstützt hat. Vor dem 


Hintergrund des Aktionsplans von Addis Abeba und der Agenda 2030 für nachhaltige 


Entwicklung hat die Kommission im Jahr 2015 einen neuen EU-Ansatz zur 


Unterstützung inländischer öffentlicher Finanzmittel in Entwicklungsländern vorgelegt. 


In dem Strategiepapier mit dem Titel „Collect More, Spend Better“
11


 wird dargelegt, wie 


die EU den Entwicklungsländern in den kommenden Jahren dabei helfen will, faire und 


wirksame Steuersysteme aufzubauen, u. a. durch Bekämpfung der Steuervermeidung auf 


Ebene der Unternehmen. 


Der in diesem Papier beschriebene Ansatz stellt auf die Steigerung der Einnahmen 


(„Collect More“) ab und basiert auf der Unterstützung der Entwicklungsländer bei der 


Schließung von durch die Steuerpolitik bedingten Einnahmen- und Erfüllungslücken
12


, 


mit dem Ziel, die Mobilisierung inländischer Einnahmen zu verstärken. Maßnahmen zur 


Schließung der Einnahmenlücke umfassen gegebenenfalls die Erweiterung der 


Steuerbemessungsgrundlage, die Schließung von Schlupflöchern sowie die Bekämpfung 


der Steuervermeidung. Maßnahmen zur Behebung der Erfüllungslücke schließen u. a. die 


Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit der Steuerverwaltung, die Stärkung der 


freiwilligen Einhaltung der Steuervorschriften, die Förderung von verantwortungsvollem 


Handeln im Steuerbereich sowie die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und illegalen 


Finanzströmen ein.  


Um diese Ziele zu erreichen und die Entwicklungsländer im Hinblick auf ein 


verantwortungsvolleres Handeln im Steuerbereich zu unterstützen, hat die Kommission 


einen ehrgeizigen EU-Unterstützungsrahmen entwickelt. Dazu gehört, dass der Beitrag 


der Entwicklungsländer zur Festsetzung internationaler Steuernormen weiterhin gefördert 


und auf eine inklusivere internationale Koordinierung hingearbeitet wird, unter anderem 


im Rahmen der G20-OECD-Initiativen BEPS und Automatischer Informationsaustausch, 


des Sachverständigenausschusses der Vereinten Nationen für internationale 


Zusammenarbeit in Steuerfragen und der regionalen Gremien wie dem African Tax 


Administration Forum (ATAF), dem Centre de rencontres et d'études des dirigeants des 


                                                 
9  Eine spezifische Initiative im Rahmen des Aktionsplans von Addis Abeba mit Schwerpunkt auf der 


Aufstockung der Entwicklungshilfe zur Steigerung der Steuereinnahmekraft, 


http://www.addistaxinitiative.net/. 


10  KOM(2010) 163 endg. 


11  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen „Collect More, Spend Better“: 


https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pol-collect-more-spend-better-swd-20150921-en.pdf  


12  „Einnahmenlücke“ bezeichnet den Unterschied zwischen den Steuern, die bei einer optimalen 


Steuerpolitik geschuldet würden, und den nach den derzeitigen steuerpolitischen Regelungen 


geschuldeten Steuern. „Erfüllungslücke“ bezeichnet den Unterschied zwischen den Steuern, die nach 


den derzeitigen steuerpolitischen Regelungen geschuldet werden, und den tatsächlich gezahlten 


Steuern.  



http://www.addistaxinitiative.net/

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pol-collect-more-spend-better-swd-20150921-en.pdf
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administrations fiscales (CREDAF) oder dem Inter-American Centre of Tax 


Administrations (CIAT). Damit auf solide und international vergleichbare Zahlen zum 


Steueraufkommen zurückgegriffen werden kann, wird die Kommission Initiativen zu 


Steuerstatistiken unterstützen. Bestehende bilaterale Rahmen, wie der politische Dialog 


gemäß Artikel 8 des Cotonou-Abkommens, sollten auch weiterhin genutzt werden, um 


die Ziele in Bezug auf ein verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich zu erreichen.  


Weitere Schwerpunktbereiche der EU sind der Kapazitätsaufbau in der Steuerpolitik und 


Steuerverwaltung – entweder durch direkte technische Hilfe oder im Rahmen von 


Partnerschaftsprogrammen
13


, die Unterstützung internationaler Initiativen zur Stärkung 


von Rechtsvorschriften und Regulierung, insbesondere im Bereich der 


Verrechnungspreise, sowie die Unterstützung bei der Entwicklung und Einführung 


fiskalischer Bewertungsinstrumente, wie des Instruments zur diagnostischen Bewertung 


von Steuerverwaltungen (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool, TADAT) 


oder des Instruments zur Prüfung der öffentlichen Ausgaben und der finanziellen 


Rechenschaftspflicht (Public Expenditure and Financial Accountability, PEFA).  


Im Einklang mit der EU-Agenda zur Steuertransparenz wird die Kommission 


international eine länderbezogene Berichterstattung fördern sowie die Initiative für die 


Transparenz in der Rohstoffwirtschaft (EITI) unterstützen, um eine stärkere Transparenz 


und Rechenschaftspflicht in der Rohstoffwirtschaft zu erreichen.  


4.2 Mit gutem Beispiel vorangehen  


Die EU ist bestrebt, im Bereich des verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich mit 


gutem Beispiel voranzugehen, indem sie hohe interne Standards anwendet und ähnliche 


Maßnahmen im Ausland fördert. Sie weiß, dass es einer stetigen Wachsamkeit bedarf, 


um zu verhindern, dass EU-interne steuerliche Maßnahmen negative Spill-over-Effekte 


auf Drittländer haben, und sie trägt den Schwachpunkten von Entwicklungsländern im 


Steuerbereich gebührend Rechnung. Beispielsweise sollten Mitgliedstaaten bei der 


Aushandlung bilateraler Steuerabkommen mit Ländern mit niedrigem Einkommen einen 


ausgewogenen Ansatz verfolgen, bei dem die besondere Situation dieser Länder 


berücksichtigt wird. So sind etwa Entwicklungsländer in hohem Maße von einer 


quellenbasierten Besteuerung abhängig, weshalb die Quellenbesteuerung ausgehender 


Zahlungen einen wesentlichen Teil ihrer Steuereinnahmen darstellt. Steuerabkommen 


haben jedoch vor den nationalen Vorschriften Vorrang, was in vielen 


Entwicklungsländern zu einer Verringerung der erhobenen Quellensteuer führt. Der 


Aktionsplan von Addis Abeba und die Umsetzung der Maßnahmen des BEPS-Projekts 


der OECD, die sich auf abkommensrechtliche Fragen beziehen, könnten eine 


Möglichkeit für die Mitgliedstaaten darstellen, bestimmte Aspekte ihrer bilateralen 


Steuerabkommen mit Entwicklungsländern zu überdenken, wie etwa die Bestimmungen 


zur Quellensteuer. Die Kommission wird im Rahmen der Plattform für 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerwesen eine Debatte mit den Mitgliedstaaten 


eröffnen, die die faire Behandlung von Entwicklungsländern in bilateralen 


Steuerabkommen zum Gegenstand haben wird. 


                                                 
13  Bei Ländern, in denen keine angemessenen Entwicklungshilferahmen vorhanden sind, kann die 


Kommission auch andere Formen des Dialogs und des Austauschs bewährter Verfahren in Erwägung 


ziehen.  
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5. ENTWICKLUNG EINES EU-VERFAHRENS ZUR BEWERTUNG UND AUFLISTUNG VON 


DRITTLÄNDERN 


In der EU müssen die Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften über Transparenz, 


Informationsaustausch, staatliche Beihilfen sowie die Grundsätze des Verhaltenskodex 


für die Unternehmensbesteuerung einhalten. Wird auf dem Binnenmarkt gegen diese 


Anforderungen verstoßen, greifen entsprechende Maßnahmen.  


 


Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, braucht die EU auch stärkere 


Instrumente, um gegen Drittländer vorzugehen, die sich weigern, die Standards für 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich einzuhalten. Das Europäische 


Parlament, zahlreiche Mitgliedstaaten und Interessenträger sprachen sich nachdrücklich 


dafür aus, in den Beziehungen mit Drittländern einen einheitlichen EU-Rahmen zu 


verwenden, wenn es um die Behandlung von Fragen des verantwortungsvollen Handelns 


im Steuerbereich geht. Ein gemeinsamer EU-Ansatz in diesem Bereich hätte eine starke 


abschreckende Wirkung und würde Unternehmen daran hindern, Inkongruenzen 


zwischen den verschiedenen nationalen Systemen auszunutzen. Zudem würde für 


internationale Partner mehr Klarheit über die Erwartungen der EU in diesem Bereich 


geschaffen und unnötiger Verwaltungsaufwand für die Unternehmen verringert. Ein 


gemeinsamer Ansatz würde zudem dafür sorgen, dass der besonderen Situation von 


Drittländern, insbesondere von Entwicklungsländern, durchgehend Rechnung getragen 


wird.  


 


5.1 Transparente Übersicht über nationale Vorgehensweisen bei der Aufstellung 


von Listen  


Der erste Schritt auf dem Weg zur Entwicklung eines gemeinsamen EU-Systems für die 


Aufstellung von Listen war der im Juni 2015 vorgelegte Aktionsplan der Kommission für 


eine faire und effiziente Besteuerung. Die Kommission veröffentlichte erstmals eine 


Übersicht über alle Drittländer, die von Mitgliedstaaten zu Steuerzwecken in Listen 


geführt werden. Die vollständige konsolidierte Fassung, die 121 Staaten bzw. Gebiete 


umfasst, wurde online veröffentlicht, und eine Liste der am häufigsten genannten Staaten 


bzw. Gebiete ist dem Aktionsplan als Anhang beigefügt. Hauptzweck dieser Initiative 


war es, die nationalen Verfahren zur Aufstellung von Listen transparenter zu machen und 


die Informationen über Staaten oder Gebiete, die von Mitgliedstaaten in Listen geführt 


werden, in einem leichter zugänglichen Format für Drittländer und Unternehmen zur 


Verfügung zu stellen. Im Oktober 2015 führte die Kommission eine technische 


Aktualisierung der Online-Informationen durch, um die Änderungen widerzuspiegeln, 


die die Mitgliedstaaten in ihren einschlägigen nationalen Listen vorgenommen hatten.  


Die Kommission hat sich im Rahmen des Aktionsplans von Juni 2015 dazu verpflichtet, 


die Informationen auf den Listen der Mitgliedstaaten regelmäßig zu überprüfen; 


dementsprechend hat sie die konsolidierte Übersicht über Drittländer, die von 


Mitgliedstaaten zu Steuerzwecken in Listen geführt werden, als Teil des vorliegenden 


Pakets zur Bekämpfung der Steuervermeidung aktualisiert. Die aktualisierten 


Informationen, die in Form einer interaktiven Online-Karte
14


 veröffentlicht worden sind, 


werden innerhalb von 12 Monaten erneut überprüft werden.  


                                                 
14 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/ind


ex_de.htm?wtdebug=true 



http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_de.htm?wtdebug=true

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_de.htm?wtdebug=true
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Die Veröffentlichung der „EU-weiten Liste“ hatte in Sachen Transparenz eine 


unmittelbare Wirkung. Bestimmte Drittländer hatten zuvor nicht gewusst, dass sie auf 


nationaler Ebene in Listen geführt wurden, bis die konsolidierte Fassung der 


mitgliedstaatlichen Listen veröffentlicht wurde. Die „EU-weite Liste“ führte zu neuen 


Diskussionen über verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich zwischen diesen 


Staaten bzw. Gebieten und den betreffenden Mitgliedstaaten: Drittländer hatten die 


Möglichkeit, bestimmte Fragen zu ihren Steuersystemen zu klären, während 


Mitgliedstaaten ihre Bedenken erläutern konnten. Diese erhöhte Transparenz veranlasste 


auch diejenigen Mitgliedstaaten, die Listen führen, zu einer Überprüfung ihrer Listen, um 


sicherzustellen, dass diese fundiert, korrekt und auf dem neusten Stand sind. Durch die 


EU-weite Liste wurden erhebliche Unterschiede in Bezug auf die nationalen Verfahren 


zur Aufstellung von Listen deutlich; auch Probleme, die sich für den Binnenmarkt, 


Drittländer und Unternehmen ergeben könnten, wurden festgestellt. Infolgedessen 


zeigten die Mitgliedstaaten ein neues Interesse daran, an einem kohärenteren Konzept für 


die Aufnahme von Drittländern in Listen zu arbeiten und gemeinsame defensive 


Maßnahmen anzuwenden.  


Um dies zu erreichen, bedarf es zunächst eines fundierten Überblicks und eines soliden 


Verständnisses der Verfahren, die zurzeit in der EU angewandt werden. Zu diesem 


Zweck hat die Kommission diejenigen Mitgliedstaaten, die bestimmte Drittländer in 


Listen aufgenommen haben, um Klarstellung zu den einschlägigen Kriterien und 


Verfahren ersucht. Darüber hinaus hat die Kommission die Mitgliedstaaten ohne 


nationale Listen aufgefordert, die alternativen Instrumente zu erläutern, die sie 


verwenden, um externen Steuervermeidungsrisiken entgegenzuwirken. Die Arbeiten zur 


Erhöhung der Transparenz bezüglich der Instrumente, die die Mitgliedstaaten zur 


Abwehr von Steuervermeidung verwenden, werden in den kommenden Monaten 


innerhalb der Plattform für verantwortungsvolles Handeln im Steuerwesen fortgesetzt 


werden. Ziel ist es, die Rechtssicherheit für Unternehmen und Drittländer zu erhöhen, 


und zugleich die Informationen für die Ausarbeitung eines stärker abgestimmten EU-


Ansatzes zu nutzen.  


5.2 Gemeinsamer EU-Ansatz für die Auflistung von Drittländern 


 


Die „EU-weite Liste“ ist nur als Übergangslösung gedacht, während die Arbeiten an 


einem gemeinsamen EU-System zur Bewertung, Kontrolle und Auflistung von 


Drittländern fortgesetzt werden. Das derzeitige Nebeneinander unterschiedlicher 


nationaler Systeme sollte letztendlich durch einen klaren und kohärenten Ansatz der EU 


zur Identifizierung von Drittländern ersetzt werden, die die Standards 


verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich nicht einhalten; zudem sollte die EU 


einheitlich gegen die betreffenden Staaten oder Gebiete vorgehen. Sobald diese 


gemeinsame EU-Liste vollständig eingerichtet ist, sollten sich die Mitgliedstaaten im Rat 


förmlich darauf einigen, sie bei der Abwehr externer Bedrohungen ihrer Steuerbasis zu 


nutzen, und nicht mehr die nationalen Listen.  


 


Jeglicher EU-Ansatz für die Aufnahme von Drittländern in Listen muss fair, objektiv und 


international vertretbar sein. Außerdem muss er mit den Verpflichtungen der EU aus 


multilateralen oder bilateralen internationalen Abkommen vereinbar sein. Um dies zu 


erreichen, schlägt die Kommission die Einführung eines dreistufigen Verfahrens vor.  
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In einem ersten Schritt wird die Kommission intern die Drittländer identifizieren, die von 


der EU vorrangig kontrolliert werden sollten. Um zu gewährleisten, dass diese Auswahl 


neutral und fundiert ist, wird die Kommission ein Scoreboard mit Indikatoren 


entwickeln, mit denen sich die von den betreffenden Staaten oder Gebieten ausgehenden 


potenziellen Auswirkungen auf die Steuerbasis der Mitgliedstaaten ermitteln lassen. Das 


Scoreboard, das in der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen näher erläutert 


wird, soll umfassende Indikatoren zu Themen wie wirtschaftliche Beziehungen mit der 


EU, Umfang der finanziellen Tätigkeiten sowie institutionelle und rechtliche Faktoren 


enthalten. Die Positionierung von Drittländern in diesem Scoreboard stellt noch keine 


Beurteilung ihrer Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich dar, 


sondern schafft lediglich eine transparente Basis für die Entscheidung, welche Staaten 


oder Gebiete einer genaueren Bewertung zu unterziehen sind. Die ersten Scoreboard-


Ergebnisse werden den Mitgliedstaaten in der Gruppe „Verhaltenskodex“ bis 


Herbst 2016 vorgelegt.  


 


In einem nächsten Schritt sollten die Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Scoreboards 


entscheiden, welche Staaten oder Gebiete anhand der aktualisierten EU-Kriterien für 


verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich bewertet werden sollten. Andere 


Faktoren, wie z. B. die fortlaufende Zusammenarbeit in Steuerangelegenheiten, könnten 


ebenfalls in Erwägung gezogen werden. Die Kommission sollte die Bewertung 


ausgewählter drittstaatlicher Steuersysteme im Rahmen der Gruppe „Verhaltenskodex 


(Unternehmensbesteuerung)“ durchführen, da sie bereits über Erfahrung in diesem 


Bereich verfügt. Die Bewertungsphase wird einen Dialog mit den betreffenden 


Drittländern umfassen, wobei diesen genügend Zeit eingeräumt wird, um auf Fragen zu 


ihren Steuersystemen zu reagieren. Der Dialog sollte als Rahmen genutzt werden, in dem 


die betreffenden Probleme gelöst werden und im Hinblick auf die Gewährleistung hoher 


Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich eine stärkere Partnerschaft 


aufgebaut wird. Zu diesem Zweck sollten gegebenenfalls auch die in EU-Abkommen mit 


Drittländern oder -regionen vorgesehenen Konsultationsprozesse in vollem Umfang 


genutzt werden. Die Schlussfolgerungen dieser Bewertung würde den Mitgliedstaaten in 


den zuständigen Arbeitsgruppen des Rates vorgelegt werden.  


 


In einem letzten Schritt sollten die Mitgliedstaaten beschließen, ob der betreffende Staat 


oder das betreffende Gebiet in eine gemeinsame EU-Liste problematischer Steuergebiete 


aufzunehmen ist. Diese Entscheidung wird sich hauptsächlich auf die Empfehlung der 


Kommission stützen, die sich wiederum aus dem Kontrollverfahren ergibt. Allerdings 


müssen auch andere Faktoren berücksichtigt werden. So kann es z. B. sein, dass manche 


Entwicklungsländer die Standards für verantwortungsvolles Handeln sehr gerne befolgen 


würden, ihnen jedoch die dafür erforderlichen Kapazitäten fehlen. In solchen Fällen ist 


die Aufnahme des betreffenden Landes in die Liste nicht unbedingt die wirksamste 


Vorgehensweise; andere Maßnahmen sind unter Umständen wirksamer, wenn es darum 


geht, den Bedenken der EU im Zusammenhang mit den betreffenden Steuersystemen 


Ausdruck zu verleihen. Auch wenn ein Drittland mit der EU bereits offiziell die 


Behandlung von Fragen des verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich vereinbart 


hat, bringt die Fortführung dieses Prozesses unter Umständen wirksamere Ergebnisse. 


 


Ferner werden für jeden Staat bzw. jedes Gebiet, der/das auf die gemeinsame EU-Liste 


gesetzt wird, klare Bedingungen für die Streichung von der Liste festgelegt. Diese sollten 


im Zusammenhang mit den Bemühungen stehen, die im Kontrollverfahren genannten 


Bedenken auszuräumen. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission die Befugnis 


erteilen, einen Staat oder ein Gebiet unverzüglich von der Liste zu entfernen, wenn die 







 


14 


Bedingungen erfüllt sind, so dass unnötige Verzögerungen vermieden werden. Die 


Kommission würde die Mitgliedstaaten im Voraus über jede Streichung informieren. 


 


5.3 Maßnahmen zur Förderung von Transparenz und fairer Besteuerung in 


gelisteten Staaten oder Gebieten 


 


Die Aufnahme eines Staates oder Gebietes in eine einschlägige Liste sollte stets als 


letztes Mittel betrachtet werden. Es sollte nur bei denjenigen Staaten oder Gebieten 


angewandt werden, die sich weigern, für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich 


einzutreten, oder die nicht konstruktiv auf die Bedenken der EU hinsichtlich ihrer 


Steuersysteme eingehen. Sobald ein Staat oder Gebiet jedoch auf die EU-Liste gesetzt 


wurde, sollten alle Mitgliedstaaten gemeinsame Maßnahmen gegen diesen Staat bzw. 


dieses Gebiet anwenden. Diese Maßnahmen sollten dazu dienen, die Steuerbasis der 


Mitgliedstaaten zu schützen, und die betreffenden Staaten bzw. Gebiete anregen, an 


ihrem Steuersystem die erforderlichen Verbesserungen vorzunehmen.  


 


Derzeit wenden die Mitgliedstaaten gegenüber Staaten oder Gebieten auf ihren 


nationalen Listen unterschiedliche Sanktionen oder Abwehrmaßnahmen an. Dabei 


handelt es sich weitgehend um steuerbasierte Bestimmungen, wie z. B. Vorschriften über 


beherrschte ausländische Unternehmen (CFC – Controlled Foreign Corporations), oder 


die Verweigerung der normalen Steuerbefreiungen oder -vergünstigungen für Zahlungen 


an Unternehmen in den gelisteten Ländern. 


In einigen Fällen werden diese nationalen Bestimmungen durch die Mindeststandards in 


der Richtlinie zur Bekämpfung der Steuervermeidung (z. B. CFC-Vorschriften) abgelöst. 


Die Richtlinie wird jedoch nicht alle Abwehrmaßnahmen abdecken, die die 


Mitgliedstaaten derzeit anwenden. Die mit der gemeinsamen EU-Liste verbundenen 


Abwehrmaßnahmen sollten demnach eine Ergänzung der in der Richtlinie vorgesehenen 


Abwehrmaßnahmen sein. Mögliche Maßnahmen wären unter anderem die Erhebung von 


Quellensteuer oder die Aufhebung der Abzugsfähigkeit von Kosten im Zusammenhang 


mit Transaktionen, die durch gelistete Staaten oder Gebiete durchgeführt wurden. 


Dadurch würde es für Unternehmen viel weniger attraktiv, in diesen Staaten oder 


Gebieten zu investieren bzw. dort Geschäfte zu betreiben, da der Verwaltungsaufwand 


und das Risiko der Doppelbesteuerung höher wären. 


Wie im Aktionsplan von Juni 2015 dargelegt, müssen die Mitgliedstaaten entscheiden, 


welche Art von Gegenmaßnahmen gegenüber den gelisteten Ländern angewandt werden 


sollten. Diese Entscheidung sollte vor Ende 2016 getroffen werden, damit sich 


Drittländer voll und ganz über die Folgen im Klaren sind, die sich ab der Durchführung 


des EU-Screenings ergeben können. 


 


Zudem wird die Kommission die bei der Erstellung von Listen gesammelten Erfahrungen 


nutzen, um aktiv auf internationaler Ebene zum G20-Monitoring der BEPS-Maßnahmen 


der OECD beizutragen. Sie wird Informationen mit den Behörden von Drittländern 


austauschen, die ebenfalls aktiv an diesem Prozess beteiligt sind.  


6. STÄRKUNG DER VERBINDUNG ZWISCHEN EU-MITTELN UND 


VERANTWORTUNGSVOLLEM HANDELN IM STEUERBEREICH 


Gemäß Artikel 140 Absatz 4 der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 


Union dürfen EU-Mittel nicht in Einrichtungen in Drittländern investiert bzw. 


abgewickelt werden, die die internationalen Standards für Steuertransparenz nicht 
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einhalten. EU- und internationale Finanzinstitutionen (IFI)
15


 müssen diese 


Anforderungen an das verantwortungsvolle Handeln im Steuerbereich auch in ihren 


Verträgen mit sämtlichen ausgewählten Finanzintermediären umsetzen. Diese 


Bestimmungen, die in den internen Vorschriften der IFI bekräftigt werden, sind ein 


wirksames Mittel, um zu gewährleisten, dass Entscheidungen über die Investition von 


EU-Mitteln dazu beitragen, die Einhaltung internationaler Transparenzanforderungen zu 


fördern.  


Die Kommission ist jedoch der Auffassung, dass diese Bestimmungen erweitert werden 


könnten, so dass sie über die derzeitigen Transparenzanforderungen hinausgehen und 


auch die EU-Grundsätze für einen fairen Steuerwettbewerb umfassen. In der 


Vergangenheit musste die Kommission einige der von den IFI vorgelegten Projekte 


blockieren, da sie Steuervereinbarungen beinhalteten, die in nicht zu rechtfertigender 


Weise komplex waren und sich dabei auf Systeme in Drittländern stützten, die schädliche 


Steuerregelungen bzw. keine Steuern vorsahen. Derartige Fälle ließen sich verhindern, 


wenn die Bestimmungen durch die Aufnahme von Anforderungen an den fairen 


Steuerwettbewerb gestärkt würden. Das Europäische Parlament hat ebenfalls 


Maßnahmen gefordert, die gewährleisten, dass EU-Mittel nicht durch Staaten oder 


Gebiete mit geringer/keiner Besteuerung geleitet werden. Die Kommission wird daher 


vorschlagen, die aktualisierten EU-Standards für verantwortungsvolles Handeln im 


Steuerbereich – einschließlich der Bestimmungen zu fairem Steuerwettbewerb – im 


Rahmen der laufenden Überprüfung der Haushaltsordnung in diese aufzunehmen. 


7. SCHLUSSFOLGERUNG 


Die Kommission hat die Bekämpfung der Steuervermeidung auf Ebene der Unternehmen 


und des unlauteren Steuerwettbewerbs in den Mittelpunkt ihrer politischen Agenda 


gestellt. Sie hat ein ehrgeiziges Reformprogramm für die Unternehmensbesteuerung in 


der EU vorgestellt, das die Mitgliedstaaten nun vorantreiben müssen. 


Die Steuervermeidung durch Unternehmen ist jedoch ein globales Phänomen und 


Gegenmaßnahmen der EU müssen über den Binnenmarkt hinaus reichen. Mit dieser 


Mitteilung kommt die Kommission den Forderungen des Europäischen Parlaments, des 


Rates und der Zivilgesellschaft nach einer belastbaren EU-Strategie zur Förderung von 


verantwortungsvollem Handeln im Steuerbereich weltweit sowie zum Vorgehen gegen 


externe Gefahren der Steuervermeidung nach. 


Die in dieser Mitteilung vorgestellten Maßnahmen unterstützen die Ziele der EU zur 


Gewährleistung einer effektiven Besteuerung im Binnenmarkt und zur Sicherstellung 


einer faireren Unternehmensbesteuerung innerhalb und außerhalb der EU. Die 


Kommission ruft die Mitgliedstaaten auf, diese Initiativen im Rat zu billigen und ihrer 


Umsetzung hohe politische Priorität einzuräumen. 


 


                                                 
15  Europäische Investitionsbank, Europäischer Investitionsfonds und Globaler Dachfonds für 


Energieeffizienz und erneuerbare Energien. 





		1. Einleitung

		2. Überprüfung der EU-Kriterien für verantwortungsvolles Handeln

		3. Förderung der Zusammenarbeit für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich durch Abkommen mit Drittländern

		4. Unterstützung von Entwicklungsländern bei der Erfüllung der Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich

		5. Entwicklung eines EU-Verfahrens zur Bewertung und Auflistung von Drittländern

		6. Stärkung der Verbindung zwischen EU-Mitteln und verantwortungsvollem Handeln im Steuerbereich

		7. Schlussfolgerung






 


DE    DE 


 


 


 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  


Brüssel, den 28.1.2016  


COM(2016) 24 final 


ANNEXES 1 to 2 


  


ANHÄNGE 


 


der 


Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 


über eine externe Strategie für effektive Besteuerung 


[…]  







 


2 
 


ANHANG 1 


STANDARDS FÜR VERANTWORTUNGSVOLLES HANDELN IM 


STEUERBEREICH 


1. TRANSPARENZ UND INFORMATIONSAUSTAUSCH 


Die OECD hat zwei international vereinbarte Standards für Transparenz und 


Informationsaustausch zu Steuerzwecken entwickelt: den Standard für den Austausch 


von Informationen auf Ersuchen und den Standard für den automatischen 


Informationsaustausch.  


1.1. Transparenz und Informationsaustausch auf Ersuchen  


Das Globale Forum Transparenz und Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten
1
 


der OECD führt Peer-Reviews seiner Mitglieder durch, in deren Rahmen deren Fähigkeit 


bewertet wird, mit anderen Steuerverwaltungen im Einklang mit den international 


vereinbarten Standards für Transparenz und Informationsaustausch auf Ersuchen 


zusammenzuarbeiten. Eine erste Runde von Peer-Reviews wurde 2010 eingeleitet, und 


mittlerweile wurden fast alle Mitglieder des Globalen Forums bewertet. Eine zweite 


Runde von Peer-Reviews auf der Grundlage des überarbeiteten Mandats
2
 soll 2016 


beginnen. Das Mandat von 2016 stärkt den Standard für den Informationsaustausch, 


indem beispielsweise die Staaten und Gebiete verpflichtet werden, Informationen über 


den wirtschaftlichen Eigentümer zu halten und auszutauschen und dafür zu sorgen, dass 


sie in der Lage sind, Informationen von jeder Person, einschließlich Finanzinstituten und 


Treuhändern, einzuholen und zur Verfügung zu stellen.  


Während der ersten Runde wurden in den Peer-Reviews folgende Aspekte geprüft: 


 der Rechts- und Regelungsrahmen für den Austausch (Phase 1) 


 die Praxis des Informationsaustauschs (Phase 2). 


Nach Abschluss beider Phasen des Verfahrens erhielt jeder Staat bzw. jedes Gebiet eine 


Gesamtbewertung.  


Das Review-Verfahren, das ab 2016 zur Anwendung kommt, fasst die Phasen 1 und 2 in 


einer einzigen Prüfung zusammen. 


Auf EU-Ebene sollen bei der Beurteilung, inwieweit ein Drittland die Standards für 


Transparenz und Informationsaustausch auf Ersuchen einhält, die vom Globalen Forum
3
 


als Ergebnis der Peer-Reviews veröffentlichten Konformitätsbewertungen berücksichtigt 


werden. 


1.2.  Automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten 


                                                 
1 http://www.oecd.org/tax/transparency/  


2 http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/#d.en.368658 


3 http://www.oecd.org/tax/transparency/GFratings.pdf 



http://www.oecd.org/tax/transparency/
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Der Standard für den automatischen steuerlichen Informationsaustausch über 


Finanzkonten (Globaler Standard) wurde als Reaktion auf ein Ersuchen der G20 


entwickelt und am 15. Juli 2014
4
 vom OECD-Rat gebilligt. Staaten und Gebiete sind 


aufgefordert, sich Informationen von ihren Finanzinstituten zu beschaffen und diese 


Informationen jährlich automatisch mit anderen Staaten und Gebieten auszutauschen. 


Der Standard enthält Angaben zu den auszutauschenden Informationen über 


Finanzkonten, zu den meldepflichtigen Finanzinstituten, den verschiedenen 


meldepflichtigen Kontoarten und Kategorien von Steuerpflichtigen sowie zu den 


einheitlichen Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, die von den Finanzinstituten 


einzuhalten sind. 


2014 startete das Globale Forum einen Prozess, in dessen Zuge die Mitglieder sich zur 


Umsetzung des Standards verpflichteten. Inzwischen haben 94 Staaten oder Gebiete 


zugesagt, den Globalen Standard bis 2017 bzw. 2018 umzusetzen. Im August 2015 


veröffentlichte die OECD ein Handbuch zur Umsetzung des Gemeinsamen 


Meldestandards mit einer Anleitung für Behörden und Finanzinstitute
5
. 


Auf EU-Ebene sollen bei der Beurteilung, inwieweit ein Drittland den Standard für den 


automatischen Informationsaustausch befolgt, die vom Globalen Forum als Ergebnis der 


Peer-Reviews veröffentlichten Konformitätsbewertungen berücksichtigt werden. 


2. FAIRER STEUERWETTBEWERB 


Fairer Steuerwettbewerb bedeutet, dass ein Drittland im Bereich der 


Unternehmensbesteuerung keine schädlichen Steuermaßnahmen anwenden sollte. 


Steuerliche Maßnahmen, die gemessen an den üblicherweise in dem betreffenden 


Drittland geltenden Besteuerungsniveaus eine deutlich niedrigere Effektivbesteuerung bis 


hin zur Nullbesteuerung bewirken, sind als potenziell schädlich anzusehen. Ein solches 


erheblich niedrigeres Besteuerungsniveau kann sich aus dem Nominalsteuersatz, aus der 


Steuerbemessungsgrundlage oder aus anderen einschlägigen Faktoren ergeben. 


Bei der Beurteilung der Schädlichkeit dieser Maßnahmen sollten die Kriterien des vom 


Rat angenommenen Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung sowie die von 


der Arbeitsgruppe „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ des Rates 


vereinbarten Verfahren und Leitlinien berücksichtigt werden. 


3. BEPS-STANDARDS DER G20/OECD 


Sofern der BEPS-Aktionsplan der G20/OECD bereits zur Annahme von 


Mindeststandards oder eines gemeinsamen Ansatzes geführt hat, sollten diese unter den 


Standards dieses Abschnitts aufgeführt sein. Dies gilt vor allem für folgende 


Maßnahmen: 


                                                 
4 http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-Account-


Information-Brief.pdf 


 


5 http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-


exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm 


 



http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-Account-Information-Brief.pdf

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-Account-Information-Brief.pdf

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm
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- Hybride Gestaltungen (BEPS-Aktionspunkt 2): gemeinsamer Ansatz für Vorschriften, 


mit denen die steuerliche Behandlung eines Instruments oder eines Rechtsträgers mit den 


steuerlichen Ergebnissen in dem anderen beteiligten Land verknüpft wird; 


- Zinsschranke (BEPS-Aktionspunkt 4): gemeinsamer Ansatz für Vorschriften zur 


Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Nettozinszahlungen; 


- Informationsaustausch über Steuervorbescheide (BEPS-Aktionspunkt 5): 


Mindeststandard für den verbindlichen spontanen Informationsaustausch über 


Steuervorbescheide; 


- Klauseln zur Verhinderung von Missbrauch in Steuerabkommen 


(BEPS-Aktionspunkt 6): Mindeststandard für die Aufnahme von Klauseln zur 


Verhinderung von Missbrauch in Doppelbesteuerungsabkommen; 


- Verhinderung der künstlichen Umgehung des Status als Betriebsstätte 


(BEPS-Aktionspunkt 7): Änderung der Definition der Betriebsstätte in 


Doppelbesteuerungsabkommen, um Kommissionsvereinbarungen und die künstliche 


Aufsplittung von Geschäftstätigkeiten zu verhindern; 


- Verrechnungspreise (BEPS-Aktionspunkte 8-10): Bekräftigung des 


Fremdvergleichsgrundsatzes und der Vergleichbarkeitsanalyse als Grundpfeiler der 


Verrechnungspreisregeln (immaterielle Werte, Risiken und Kapital sowie Transaktionen 


mit hohen Risiko); 


- Standardisierte länderbezogene Berichterstattung (BEPS-Aktionspunkt 13): 


Mindeststandard für die Anforderungen an die Verrechnungspreisdokumentation und den 


Informationsaustausch für multinationale Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 


mindestens 750 Mio. EUR (oder mindestens einem Betrag in der Landeswährung, der 


etwa 750 Mio. EUR entspricht); 


- Streitbeilegung (BEPS-Aktionspunkt 14): Mindeststandard, um zu gewährleisten, dass 


grenzüberschreitende Steuerstreitigkeiten zwischen Ländern, was die Auslegung oder 


Anwendung von Steuerabkommen angeht, wirksamer und rascher beigelegt werden. 


Bei der Beurteilung der Standards für den fairen Steuerwettbewerb sollte das Ergebnis 


des Verfahrens berücksichtigt werden, das die OECD/G20 Anfang 2016 einrichten 


werden, um die Umsetzung von BEPS durch die OECD-/G20-Staaten und andere 


interessierte Staaten oder Gebiete, aber auch durch wichtige Staaten und Gebiete, deren 


Teilnahme für die Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen entscheidend ist, zu 


überwachen. 


4. SONSTIGE RELEVANTE STANDARDS 


Zu den relevanten Standards verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich gehören 


außerdem die internationalen Standards der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche 


und der Terrorismusfinanzierung“ (FATF)
6
 zur Bekämpfung von Geldwäsche, 


Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Die Empfehlungen der FATF vom 


                                                 
6  Bei der FATF handelt es sich um ein 1989 eingerichtetes zwischenstaatliches Gremium, das Standards 


festlegen und die wirksame Umsetzung  von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, der 


Terrorismusfinanzierung und anderer Bedrohungen für das internationale Finanzsystem fördern soll. 


http://www.fatf-gafi.org/home/ 



http://www.fatf-gafi.org/home/
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Februar 2012 (aktualisiert im Oktober 2015) enthalten 40 konkrete Empfehlungen zur 


Bekämpfung der Geldwäsche, u. a. die Empfehlungen 24 und 25 betreffend die 


Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer. Steuerstraftaten im Zusammenhang mit 


direkten und indirekten Steuern werden in den FATF-Empfehlungen zu den 


ausgewiesenen Kategorien von Straftaten gezählt, die in den Tatbestand der Geldwäsche 


fallen sollten.  


Bei der Beurteilung dieses Standards werden die Staaten und Gebieten berücksichtigt, die 


nach den Erkenntnissen der „International Cooperation Review Group“ (ICRG)
7
 Mängel 


bei der Einhaltung der Standards aufweisen. 


  


                                                 
7 http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-


cooperativejurisdictions/more/moreabouttheinternationalco-


operationreviewgroupicrg.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) 
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ANHANG 2 


AKTUALISIERUNG DER STANDARDBESTIMMUNG ÜBER 


VERANTWORTUNGSVOLLES HANDELN IM STEUERBEREICH FÜR 


ABKOMMEN MIT DRITTLÄNDERN 


 


Die Kommission wird darauf hinarbeiten, dass die folgenden grundlegenden Bestandteile 


einer neuen Klausel für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich in alle 


Verhandlungsvorschläge für einschlägige Abkommen mit Drittländern und -regionen 


aufgenommen werden: 


 die wesentlichen Mindeststandards für verantwortungsvolles Handeln im 


Steuerbereich – Transparenz, Informationsaustausch und fairer Steuerwettbewerb, 


 der neue globale OECD/G20-Standard für den automatischen 


Informationsaustausch über Finanzkonten, 


 zusätzliche Standards auf der Grundlage des BEPS-Aktionsplans der G20/OECD 


sowie 


 internationale Standards der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und 


der Terrorismusfinanzierung“ (FATF)
8
 zur Bekämpfung von Geldwäsche, 


Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. 


Angesichts der Vielfalt der internationalen Partner der EU sollte der Rat der Kommission 


bei den laufenden und künftigen Verhandlungen mit Drittländern auf der Grundlage der 


vereinbarten Klausel genügend Flexibilität einräumen. 


 


                                                 
8 http://www.fatf-gafi.org/home/ 


 



http://www.fatf-gafi.org/home/
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A fair and efficient corporate taxation is a cornerstone of a deeper and fairer Single Market 


which is a Commission priority
1
. Some companies use aggressive tax planning techniques to 


exploit loopholes in tax systems and mismatches between national rules to reduce their tax 


liabilities. These activities undermine the fair burden sharing amongst taxpayers and fair 


competition between businesses. It also means fewer revenues available to finance public 


goods or investment. The economic crisis of recent years requires contributions to the 


consolidation of public finances from all taxpayers. However, while many citizens face an 


inescapable increase in taxes, the public perception is that other economic actors and in 


particular multinational enterprises can get around contributing their fair share by their 


capacity for tax optimization, thus artificially lowering their taxable income. 


The Commission has been taking several initiatives to counter corporate tax avoidance, based 


on a central principle: ensuring that taxes are paid where profits are generated. The EU has 


enhanced transparency by ensuring automatic exchange of information on tax rulings. It also 


actively contributed to the OECD/G20 work on the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
2
 


project. Furthermore, the European Parliament has called for more action and coordination in 


addressing the fight against tax avoidance.
3 


 


This document first introduces the issue at stake, the scope of the package, the consultation 


process and complementary initiatives at the EU level. Secondly, it presents more in depth the 


analysis of the key drivers and possible solutions to address tax avoidance. The third section 


presents the objectives and features of the proposed policy initiative in line with Member 


States' commitments.  


1. Introduction 


1.1. What is the issue? 


The existing rules for corporate taxation need reform. Corporate tax rules no longer fit the 


current economic environment, which is increasingly globalised, mobile and digital. The 


increasing complexity of business models and corporate structures has made it easier to shift 


profits and more difficult to define which country is supposed to tax a multinational enterprise 


(MNE)'s income. It is also more difficult for Member States to protect their tax base. 


Domestic rules cannot be fully effective given the cross-border dimension of many tax 


planning structures and the use of arrangements which artificially relocate the tax base to 


another jurisdiction within or outside the Union. In addition, relying on unilateral and 


domestic measures may fragment the Single Market.  


Following the crisis and the increased revenue needs, the OECD, endorsed by the G20, 


launched the BEPS project that came to completion in October 2015. It proposes a package of 


measures for a comprehensive, coherent and co-ordinated reform of the international tax rules 


against BEPS to reinforce the current international tax rules and stabilize national tax bases. 


The OECD/G20 initiative aims at reforming key areas of the system to ensure that taxes are 


paid where economic activity takes place. To reach this objective, new standards are 


proposed. The EU fully supports the OECD/G20 conclusions as many of the issues addressed 


are of relevance for the EU and are important for the international competiveness of the EU 


                                                            
1 http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/index_en.htm 
2 http://www.oecd.org/ctp/beps.htm 
3 See European Parliament (2015a) and  European Parliament (2015b) 







 


5 


 


enterprises as well. Also, the EU plays an important role in addressing these questions as it is 


one of the biggest players in the world. 


It is essential for the European Union that Member States implement the OECD/G20 


BEPS outcomes in a coordinated way. This is necessary to ensure that the Single Market is 


not hampered by differing applications and interpretations of the proposed standards. For 


Member States, the introduction of unilateral anti-abuse measures might be seen as a valuable 


short term solution for fixing the most pressing issues. However, the EU has to make sure that 


an increase in national anti-abuse measures does not undermine the Single Market, the 


creation of a Capital Markets Union and the overall attractiveness of Europe at the global 


level. With its Single Market and a common currency in the Euro area, the EU offers unique 


advantages to citizens and businesses. The economic integration within the EU has increased 


the welfare of citizens by lowering prices, increasing choices and removing borders. Also, it 


has helped businesses to access larger markets, tap new sources of finance and allocate their 


activities according to economic determinants rather than being limited by national borders. 


This has led to an increased mobility of goods and services and production factors within the 


EU which is most notably the case for capital. This mobility has improved the allocation of 


resources. Since the taxation of income from activities across the EU remains largely a 


national task, it is important to ensure a smooth and coordinated implementation of the new 


standards to avoid frictions in the Single Market due to tax obstacles. 


EU action will restore a level playing field across companies active in the Union. Tax 


avoidance and aggressive tax planning by multinational companies distort price signals in the 


Single Market and thereby the allocation of resources. Companies which use tax avoidance 


strategies are more profitable and face lower capital costs compared to purely domestic 


companies. This issue has to be addressed at the EU level to ensure a level playing field for 


different types of companies. 


Action at the EU level needs to ensure a coordination of Member States' corporate tax 


policies within the Single Market, but also of Member States' approach to external base 


erosion threats. Tax avoidance is a cross-border and global phenomenon. Tackling the 


erosion of Member States' tax base and the shifting of profit outside of the EU calls for a 


common approach towards third countries. The fight against tax avoidance at EU level is only 


as strong as its "weakest link regarding interactions with low- or no-tax and secrecy 


jurisdictions"
4
, as recalled by the European Parliament.   


1.2. Economic evidence of profit shifting and base erosion
5
 


Company taxation has come under scrutiny by tax authorities, tax experts and the 


general public in recent years. More and more evidence suggests that considerable 


amounts of corporate income can avoid taxation through the use of cross-border 


structures. The business models of multinational companies have become more complex, 


intra-group transactions have multiplied and multinationals' integrated value chains make it 


difficult to determine where profits are created. Governments struggle to determine, within 


the current set of international tax rules, which country should be allowed to tax which part of 


a multinational's income. 


Shifting income across borders can lead to a loss of corporate income tax revenues. 


Many companies can adjust their internal prices whereby they have a possibility to shift 


                                                            
4 European Parliament (2015a) 
5 For more details, see European Commission (2015b)  
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profits to low tax jurisdictions. Digitalisation has made it easier for companies to organise 


their activities through offshore financial centres, and to create sophisticated structures for tax 


planning purposes. While differences in the statutory corporate income rates are one 


important driver of profit shifting, also the effective tax rates companies face play a crucial 


role since these rates also reflect preferential regimes and loopholes in national tax bases. 


The existence of profit shifting and base eroding practises is demonstrated in many 


academic studies. Although the extent of these practices and its impact on total tax 


revenues is hard to measure, it might be considerable. The OECD/G20 BEPS report on 


Action 11 estimates the revenue loss at the global level at 4 to 10 per cent of CIT revenue, i.e. 


USD 100 to 240 billion annually at 2014 levels.
6
 In a study comprising 51 countries, the IMF 


concludes that "the (unweighted) average revenue loss is about 5 % of current CIT revenue – 


but almost 13 per cent in non-OECD countries"
7
. Additionally, a recent study commissioned 


by the European Parliamentary Research Service finds that the revenue loss from profit 


shifting within the EU amounts to about EUR 50-70 billion, equivalent to 17-23 per cent of 


corporate income tax (CIT) revenue in 2013
8
. Based on a measure of total corporate profits in 


a given country and average collection rates across countries, the study estimates how much 


revenue should have been collected in the absence of any profit shifting.
9
 It is important to 


note that the method only captures profit shifting within the EU
10


, and it therefore does not 


take into account profit shifting from and to other countries.  


Other studies have not attempted to measure the total revenue loss, but are nonetheless 


indicative of the potential size of the problem. For instance, Lee et al.
11


 find that 22 per cent 


of companies in their sample have a large tax gap, meaning that the gap between the taxes 


they would theoretically owe according to where they generate their revenues and the total tax 


they actually pay amounts to at least 10 per cent. Egger et al.
12


 compare the tax liabilities of 


multinationals with those of domestic firms and find that foreign-owned affiliates in high-tax 


European countries pay 32 per cent less tax than domestically owned companies. A similar 


study by Finke
13


 for Germany finds a gap of 27 per cent. Further, there is evidence on the 


sensitivity of affiliates' pre-tax profits to corporate income tax rates. Sullivan
14


 and Clausing
15


 


show that pre-tax profits are higher in low-tax jurisdictions than in high-tax jurisdictions; a 


meta-analysis conducted by Heckemeyer and Overesch
16


 finds that an increase in the 


corporate income tax rate by 1 percentage point leads to a lowering of affiliates' pre-tax 


profits by 0.8 per cent.     


These observations have led to a more general debate on fairness and efficiency in 


taxation in the light of fiscal adjustment needs.
17


 Addressing base erosion and profit 


shifting has become even more relevant in the context of rising concerns on fiscal 


sustainability following the economic and financial crisis: public debt levels have increased 
                                                            
6 For a review of existing indicators and the associated challenges, see OECD (2015i). 
7 IMF (2014) 
8 Dover et al. (2015)   
9The study develops further a method initially introduced in a study by the IMF (2014).  
10 Excluding Spain, Hungary and Finland 
11 Lee et al. (2015) 
12 Egger, P., W. Eggert and H. Winner (2010)  
13 Finke, K. (2013) 
14 Sullivan, M. (2004)  
15 Clausing, K. A. (2011)  
16 Heckemeyer, J. H. and M. Overesch (2013) 
17 According to Eurobarometer (2012) 88% of Europeans (EU-27) supported tighter rules on tax avoidance and 


tax havens: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_cri_en.pdf 



http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_cri_en.pdf
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substantially in the EU from around 58% of GDP in 2007 to a forecasted value of 88% of 


GDP in 2015
18


. As a result of the crisis, many governments cut expenditures and increased 


taxes, notably on consumption, to consolidate public budgets
19


. The use of tax planning 


strategies by multinational corporations has created a debate about their fair contribution to 


government budgets. Another relevant consideration includes the more indirect effect that tax 


avoidance of some companies could have on the tax morale of all taxpayers.
20


 


While corporate income taxation and capital taxation more generally have a growing 


international dimension due to the mobility of the tax base, tax policy and 


administration remain primarily a national responsibility. All decisions on taxation in the 


EU are taken unanimously by the Council. This has in practice limited the degree of co-


ordination and harmonization in this policy field in the EU as a whole as well as in the Euro 


area. In a Union of 28 Member States, unanimity has effectively reduced the chances of 


progress in legislation to safeguard national tax bases while ensuring a smooth functioning of 


the Single Market. 


1.3. Scope of the Anti-Tax Avoidance Package 


The EU has been active to find solutions to the issues of profit shifting, but more 


remains to be done. In the EU, the debate around corporate taxation began to emerge as 


cross-border activity increased with economic and political integration. It focused primarily 


on preventing problems which could hamper the development of the Single Market, such as 


double taxation and tax discrimination. The issues and challenges of corporate tax systems in 


an economic union as well as their role for competitiveness vis-à-vis third countries were 


highlighted in the 1962 Neumark report followed by the 1970 van den Tempel report and the 


1992 Ruding report. In 1998 the Code of Conduct for business taxation was established to 


limit harmful tax competition and identify specific tax regimes considered harmful. In 2001, 


the Commission presented a Communication identifying concrete steps to eliminate tax 


obstacles to cross-border trade in the EU. This was followed by 10 years of technical 


preparation, culminating in the Commission's 2011 proposal for a Common Consolidated 


Corporate Tax Base (CCCTB). In 2012, the Commission adopted and Action Plan to 


strengthen the fight against tax fraud and tax evasion
21


. Among others, the plan led to an 


amendment of the Parent-Subsidiary Directive to allow Member States the use of unilateral 


measures against profit participating loans as well as to the establishment of the Platform for 


Tax Good Governance. The transparency package proposed in March 2015 contains a number 


of proposals to improve transparency and information flows between tax authorities. This has 


led to the adoption by the Council in December 2015 of a Directive on the automatic 


exchange of information on advance cross-border tax rulings and advance pricing 


arrangements. In June 2015, the Commission adopted the Action Plan for Fair and Efficient 


Corporate Taxation in the EU
22


. The Commission initiatives take into account the work 


                                                            
18 European Commission (2015b) 
19 For example, the average standard VAT rate has increased by 2 percentage points over the period 2007-2014 


in the EU. For a detailed description of tax reforms in Member States, see the Taxation Trends in the European 


Union 2015 and the Report Tax Reforms in EU Member States 2015. 
20 Evidence from behavioural economics shows that fairness (e.g. that the tax administration or the government 


treats taxpayers in a consistent and transparent way) is an important determinant of tax morale. If anecdotal 


evidence in the public opinion suggests that some taxpayers receive a different treatment or can easily avoid 


taxes, this might deteriorate the willingness to contribute to public revenues via taxes in general. Alm and 


Torgler (2006) analyse in an empirical study a number of tax morale determinants. 
21 European Commission (2012a) 
22 European Commission (2015b)  
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carried out by the Expert Group on Taxation of the Digital Economy
23


, as well as the OECD's 


work on the digitalisation of the economy
24


. This will be complemented by a package of 


initiatives to reform and modernise the EU VAT system, paying particular attention to the 


interaction with the Digital Single Market
25


. Finally, the Commission has been investigating 


the tax ruling practices of Member States under State aid rules since 2013 and adopted three 


decisions in October 2015 and January 2016. 


The CCCTB initiative will provide a holistic solution to the problem of tax avoidance in 


Europe, with a fundamental reform of corporate taxation. A common corporate tax base 


would effectively mean that a single set of corporate tax rules would be available for 


companies to calculate their taxable income, instead of the current co-existence of 28 


corporate tax rules. The consolidation would allow companies to offset losses in one Member 


State against profits in another. The CCCTB would in general reduce compliance costs and 


complexities for businesses in the Single Market. In addition, it would be highly effective in 


tackling tax avoidance as it would limit the opportunities to manipulate tax rules and exploit 


mismatches between tax systems. The Action Plan for Fair and Efficient Corporate Taxation 


in the EU announced the relaunch of the CCCTB. A two-step approach will be followed 


focusing firstly on the common tax base and secondly on the consolidation.     


While work on the relaunch of a CCCTB is progressing, there is a need to act now to 


avoid varying interpretation of the OECD/G20 BEPS measures, which would also create 


administrative burdens and uncertainty for businesses. The Commission proposal 


covers elements that have already been discussed extensively and presents a pragmatic 


approach bringing together initiatives to enhance effective taxation and transparency in 


the Single market. The Action Plan laid the basis for developing an EU approach to 


implementing some international aspects of the common base that are linked to the BEPS 


project. This would allow for a coordinated implementation of the new international standards 


agreed in the OECD/G20 BEPS package. The Action Plan states that these elements should be 


agreed in the Council within 12 months. Member States have extensively discussed anti-


avoidance rules, not only in the context of the BEPS project, but also in the context of the 


CCCTB proposal presented by the Commission in 2011. The following rules were discussed: 


interest limitations, exit taxation, switch-over rules, general anti-abuse rule (GAAR), 


controlled foreign companies (CFC) rules, hybrid mismatches and definition of permanent 


establishment.  


The Anti-Tax Avoidance Package will ensure that tax is paid where the value is 


generated and that tax information is effectively accessed. The EU uses all tools at its 


disposal securing a common approach: two legally binding Directives, a Commission 


recommendation, as well as a Commission Communication preventing together aggressive tax 


planning within the EU and against external base erosion threats. This package is structured 


around the following 4 initiatives: 


 A proposal for an Anti-Tax Avoidance Directive  


 A Recommendation on Tax Treaty issues 


 A proposal for an amendment to the existing Directive on administrative cooperation 


to implement the OECD agreement on Country-by-Country Reporting    


 A Communication on External Strategy for Effective Taxation 


                                                            
23 Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy – Report, 2014,  
24 OECD (2015a)  
25 European Commission (2015d)  
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Those four initiatives are accompanied by a Chapeau Communication that clarifies the 


context, objectives and overall articulation of the package. 


The proposal aims at setting a common minimum level of protection against tax avoidance. 


This coordinated approach should safeguard the integrity of the Single Market, level the 


playing field on tax for Member States and limit the distortions in the European Union. The 


policy proposal also ensures that rules and measures taken to fight tax avoidance are 


compliant with EU law and respect the fundamental freedoms as well as fundamental rights as 


enshrined in the EU Charter of Fundamental Rights.  


1.4. Consultation process 


The package builds on the outcomes of the OECD/G20 BEPS project as well as on 


discussions on the international aspects of the CCCTB (including Council working parties and 


Council meetings), discussions in the Code of Conduct Group and in the Platform for Tax 


Good Governance on the external agenda. The various aspects of the package have therefore 


been subject to extensive consultations, on top of a consultation on the totality of the package.  


1.4.1. Anti-Tax Avoidance Directive 


Measures in relation to domestic tax rules build on the outcomes of the OECD/G20 BEPS 


project, as well as on the discussions on the international aspects of the CCCTB and the 


discussions in the Code of Conduct Group (in particular with regard to hybrids).  


As detailed in section 2 below, the works on the BEPS project have been very inclusive, with 


public consultations on a majority of actions and the release of discussion draft and working 


documents for all actions. Most Member States have been involved in the technical 


discussions on the actions.  


The international aspects of the CCCTB were subject to technical discussions preparing 


Council meetings, to discussions in the High Level Working Party on Taxation and to 


consultation with stakeholders. The need to align developments in the CCCTB and BEPS 


initiatives emerged in the Council discussions. The 2014 Italian Presidency started promoting 


the development of an EU/BEPS work programme (EU/BEPS Roadmap) and focusing the 


discussion on international and BEPS-related aspects of the CCCTB proposal. The Italian 


Presidency has encouraged the consistency with parallel OECD initiatives, while respecting 


EU law. The approach has been endorsed by the High Level Working Party on Taxation and 


followed by the subsequent Presidencies. European Council Conclusions of 18 December 


2014 called for "an urgent need to advance efforts in the fight against tax avoidance and 


aggressive tax planning, both at the global and EU levels"
26


. The discussions on the EU 


BEPS Roadmap have continued into 2015. The aim has been to feed the OECD discussion 


and pave the way for a smooth implementation of the OECD recommendations, given the EU 


specificities.  


1.4.2. Recommendation on Tax Treaty issues 


Tax treaties issues have been extensively discussed in the context of the OECD/G20 BEPS 


project, in Action 6 (preventing Treaty Abuse) and 7 (Preventing the Artificial Avoidance of 


Permanent Establishment Status). Both Actions have been subject to public consultations, in 


addition to the involvement of most Member States in technical OECD groups.   


                                                            
26 European Council Conclusions, 18 December 2014, EUCO 237/14, 


http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/146411.pdf. 
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1.4.3. Directive implementing the OECD/G20 Country-by-Country reporting 


The introduction of new transparency requirements for companies was the subject of a public 


consultation launched by the Commission in 2015. The public consultation attracted much 


interest with more than 400 responses received. It reflected the possibility to implement the 


OECD/G20 BEPS recommendation on non-public Country-by-Country Reporting (action 13) 


and/or the disclosure to the wider public of certain tax information from companies. Action 13 


was itself subject to extensive consultation, within the framework of the BEPS project. 


1.4.4. Communication on External Strategy for Effective Taxation 


The EU Strategy towards third countries has been extensively discussed in the context of the 


Platform for Tax Good Governance. Items such as the criteria used by Member States to list 


third countries for tax purposes, or the need for a common EU approach were discussed in this 


context. The publication of the overview of third countries listed by Member States for tax 


purposes, which was a first step towards an EU approach to assessing and listing third 


countries has generated lot of useful debate and involvement with Member States, third 


countries and stakeholders. This topic has been further discussed in High Level Working 


Group. Furthermore, the proposed approach would reflect many of the elements considered 


essential by the European Parliament with regard to third countries.   


1.4.5. Anti-Tax Avoidance Package 


The Anti-Tax Avoidance Package was presented and discussed on 30 November 2015 with 


Member States' representatives, business and non-governmental organizations (NGO) at the 


Platform for Tax Good Governance.  


Several Member States shared the Commission analysis on the need to have a fair taxation 


framework in the Single Market, on the importance of the external dimension in a globalised 


world and on the fact that a common approach is preferable. Most Member States expressed 


their interest in relying on a Directive which is perceived as more effective and providing 


legal certainty. Some Member States highlighted the importance of allowing for some 


flexibility. Among the fields that should be prioritised for a common EU approach; many 


Member States cited hybrids, CFC legislation and interest limitation rules. Exit taxation and 


switch-over rules were also mentioned by a number of MS. A small number of Member States 


mentioned that they did not favour the choice of a Directive as the tool to address issues such 


as the definition of Permanent Establishment or Treaty abuse. According to some Member 


States, the Country-by-Country reporting to tax authorities could be implemented through an 


amendment to the Directive on Administrative Cooperation. On the external strategy, several 


Member States favoured including a good governance clause in trade agreements with third 


countries. Furthermore, various Member States stated being in favour of replacing the present 


compilation of national lists by a common EU list based on common criteria with a coherent 


approach. 


Business and NGOs were similarly consulted on the package. Business groups cited that the 


Single Market was good for job, investment and growth, and asked that these goals be kept in 


mind. Many were supportive of further coordination of anti-avoidance measures and could see 


that this could help minimise administrative burdens for businesses operating throughout the 


EU.  There was an emphasis on ensuring that this did not create additional compliance costs 


which were disproportionate to the benefits. NGOs were on the whole supportive of the 


proposal. They pushed for the inclusion of measures which would ensure profits were 


effectively taxed in the EU. They asked that the impact of these measures on developing 
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countries should be borne in mind.  Finally, they emphasised their position that Country-by-


Country reporting should be made public. 


1.5. Complementary existing initiatives 


The Anti-Tax Avoidance Package complements existing initiatives and forums to ensure 


effective taxation and transparency. For example, the work on introducing a new anti-abuse 


clause in the Interest and Royalties Directives has been progressing, and Ministers of Finance 


have agreed to focus attention on this aspect in the short-term. Other initiatives and forums 


include the Code of Conduct, the Joint Transfer Pricing Forum, the Platform for Tax Good 


Governance or measures to increase transparency, which are explained in greater details 


below.  


1.5.1. Code of Conduct  


The Code of Conduct for Business Taxation
27


 was set up in 1998 to address harmful tax 


competition within the EU. It has assessed a great number of national measures and in around 


100 cases the Member States concerned have agreed to abolish or modify ("roll back") the 


regimes that have been found harmful under the criteria of the Code of Conduct. 


In 2009, the Code Group started examining anti-abuse issues related to hybrid mismatches. It 


first concentrated its work on hybrid entities and hybrid Permanent Establishments (PE). 


Guidance on hybrid entities mismatches was agreed in December 2014, on the basis of the 


fixed alignment approach. It would compel Member States to change their qualification of the 


hybrid entity from transparent to non-transparent in double deduction situations, or from non-


transparent to transparent in deduction/no inclusion cases. Guidance was agreed in June 2015 


for hybrid PEs, and in December 2015 for hybrid entities in situations involving third 


countries (based on a modified fixed alignment approach). 


Recently, the Code Group has looked extensively into patent box regimes that exist in 10 


Member States. In 2014, it agreed that preferential regimes, such as patent boxes, should be 


aligned with the "modified nexus approach", discussed in the OECD/G20 BEPS project 


(Action 5 on Harmful Tax Practices). Under this approach, the tax benefits must be directly 


linked to the underlying research and development activities. The agreement on the modified 


nexus approach re-establishes the link between taxation and economic activity. 


The Code Group has also entered into dialogues with third states in order to try to ensure that 


tax regimes in those states comply with the criteria of the Code of Conduct. So far an 


agreement has been reached with Switzerland and a dialogue has been initiated with 


Liechtenstein. The 2015 Work program of the Code Group provides that this exercise should 


be continued and expanded to further third states. 


In the Action Plan for Fair and Efficient Corporate Taxation in the EU, the Commission 


recommended reforming the Code Group in order to focus more on ensuring effective 


taxation and react more efficiently to instances of harmful tax competition. 


1.5.2. Joint Transfer Pricing Forum  


The EU Joint Transfer Pricing Forum (JTPF), which was set up in 2002, assists and advises 


the Commission on transfer pricing tax issues. It proposes non-legislative solutions to 


practical problems posed by transfer pricing practices in the EU. It is made up of 


                                                            
27 Resolution of the Council 98/C 2/01  
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representatives from Member States, businesses and NGOs. The work of the forum centres 


around two areas: 


 the Arbitration Convention, which is a specific dispute resolution mechanism for 


transfer pricing cases; and  


 other transfer pricing issues.  


The June Action Plan called on improving the transfer pricing framework in the EU in order 


to better align the transfer pricing outcomes with value creation.  


1.5.3. EU Platform for Tax Good Governance & the 2012 Recommendations  


In 2012, together with the Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax 


evasion
28


 the Commission adopted two recommendations. The first one, on Aggressive Tax 


Planning
29


, recommends the adoption by Member States of a GAAR that would counter 


aggressive tax planning schemes that fall outside the scope of their specific anti-abuse rules. 


Member States are also encouraged to include in their double tax conventions a provision that 


limits the application of rules intended to avoid double taxation. The second one, on measures 


intended to encourage third countries to apply minimum standards of good governance in tax 


matters,
30


 provides criteria for identifying third countries that do not meet those minimum 


standards. It also lists actions that Member States may take in relation with third countries that 


comply - or not - with those standards. The Platform for Tax Good Governance, made of 


representatives from Member States, businesses and NGOs, was set up in 2013. It was mainly 


tasked to support work on aggressive tax planning and good governance in tax matters. It also 


monitored the application of the two Recommendations. The mandate of the Platform was 


expanded in 2015, following the Action Plan. 


1.5.4. Transparency measures  


In March 2015, the Commission launched a package of measures to boost tax transparency. It 


included a proposal for an automatic exchange of information on tax rulings, which was 


adopted by the Council in December 2015. All advance cross-border tax rulings and advance 


pricing arrangements will be subject to an automatic exchange of information as from January 


2017
31


. It is in line with work carried out in the context of the OECD/G20 BEPS package on 


harmful tax practices, and goes even beyond.  


Further to the introduction of non-public Country-by-Country reporting, which is covered by 


the Anti-Tax Avoidance Package, the possibility to disclose to the wider public certain tax 


information of companies is currently being examined by the Commission, following a public 


consultation.  


1.6. Initiatives by the European Parliament 


The European Parliament is closely examining the issue of tax avoidance, in particular 


through the Economic and Monetary Affairs (ECON) Committee and the Tax Rulings and 


Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE) Committee.  


                                                            
28 European Commission (2012a) 
29 European Commission (2012c) 
30 European Commission (2012b) 
31 However, information will need to be communicated on all advance cross-border rulings and advance pricing 


arrangements issued, amended or renewed since January 2014. Information on advance cross-border rulings and 


advance pricing arrangements issued, amended or renewed in 2012 and 2013 will need to be exchanged if those 


rulings are still valid. 
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There is a clear message from the European Parliament that tax avoidance needs to be 


addressed. As highlighted in the TAXE committee's report, corporate tax avoidance has a 


direct effect on Member States budgets and the sharing of tax efforts across economic factors. 


It also creates competition distortions and unfair tax burden sharing among taxpayers. 


Citizens and SMEs shoulder a disproportionate burden, compared to large MNEs
32


. "[T]his 


situation risks feeding democratic mistrust and affecting overall tax compliance".
33


 


The lack of joint definition or guidelines in the EU when it comes to elements such as anti-


abuse rules or notion of permanent establishment
34


 is identified by the Parliament as an area 


where there would be a need for coherence at EU level. The fight against tax avoidance also 


requires action with regard to bilateral tax treaties and insufficient anti-abuse provisions 


therein.
35


  


The studies and in-depth analyses prepared for the EP shed light on aggressive tax planning 


techniques, and possible solutions. A paper by Vella presents "some of the most significant 


techniques and mechanisms used by MNEs for base erosion and profit shifting as identified in 


the BEPS project"
36


, i.e. exploitation of transfer pricing rules, debt shifting, hybrid mismatch 


arrangements, Tax Treaty abuse, artificial avoidance of Permanent Establishment status, and 


tax rulings. In another paper on patent box regimes, Evers recalls the usefulness of exit 


taxation on "the full earnings value of the [Intellectual Property] IP"
37


, although it is not easy, 


she points out, to identify the ‘true value’ of IP. 


The Parliament supports the OECD/G20 BEPS Reports. However, as the OECD approach is 


based on soft law, it should be "complemented by a proper legislative framework at EU level 


to address the needs of the single market, e.g. in the form of an anti-BEPS directive going 


beyond the OECD BEPS initiative in areas that are not sufficiently covered".
38


 The  


Commission should also envisage "areas in which the Union should go further than the 


minimum standards which the OECD recommends"
39


. 


Enhancing transparency is important in order to increase "public accountability of MNCs and 


supporting tax administrations in their investigations."
40


  


The European Parliament has also looked into great details at the role of third countries in tax 


avoidance. It is committed to tackle the challenge posed by the so-called "tax havens". In its 


report on tax rulings, the Parliament has pointed out how lack of transparency in the global 


tax system enables multinational companies to limit their tax bill by shifting their profits 


outside the Union. To make progress on this front, the Parliament has invited the Commission 


to continue its work on a common EU approach towards third-country tax jurisdictions. The 


Parliament "reiterates that genuinely European lists, regularly updated and based on 


comprehensive, transparent, robust, objectively verifiable and commonly accepted indicators, 


would be more effective as a means of promoting good tax governance and changing tax 


behaviours towards and within those jurisdictions"
41


. In the same report, the European 


                                                            
32 See also VVA Consulting and ZEW (2015)  
33 European Parliament (2015a)  
34 European Parliament (2015a) 
35 European Parliament (2015a) 
36 Vella, J. (2015) 
37 Evers, L. K. (2015) 
38 European Parliament (2015a)  
39 European Parliament (2015b)  
40 European Parliament (2015a)  
41 European Parliament (2015a) 
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Parliament has also pointed out that the OECD approach to the matter cannot be considered 


sufficient, as it focuses on tax transparency and the exchange of information but do not 


sufficiently address the harmfulness of tax practices
42


.  


2. Analysis of key drivers and possible solutions to address tax avoidance  


This section presents the results of the OECD/G20 BEPS package and the results of a study 


on aggressive tax planning (ATP) commissioned by the Commission services. This should 


provide a broad overview of the mechanisms used by MNEs to avoid taxes and of the 


solutions that can be envisaged to defeat such ATP structures.   


2.1. The OECD/G20 BEPS Project 


The OECD report on Addressing Base Erosion and Profit Shifting
43


 showed that the roots of 


BEPS were not to be found in single rules or provisions, but rather in the interplay of various 


national tax rules. It also showed that the corporate tax rules and international standards had 


not kept pace with the changing environment, and identified a lack of information and data 


availability.  


In September 2013, the G20 Leaders endorsed the OECD Action Plan on Base Erosion and 


Profit Shifting
44


, which was made up of 15 actions. This marked the start of a two-year work 


to deliver on the Action Plan. The process allowed for the involvement of a large number of 


countries and a variety of stakeholders. All OECD and G20 countries, including a vast 


majority of Member States, worked together. Even more countries
45


 were associated to the 


process through their direct involvement in technical groups
46


. Regional structured dialogues 


were also organised which means that in total more than 90 countries have contributed to the 


works on the BEPS project. The European Commission was also associated. For all 15 


actions, discussion drafts and working documents were made public. There have been more 


than 1,400 submissions from industry, advisers, NGOs and academics. In addition, 11 public 


consultations were held with stakeholders. The BEPS Final Reports were published in 


October 2015 and endorsed by G20 leaders in November 2015. Most Member States, in their 


capacity as OECD members, have therefore engaged to implement the outcome of the Final 


Reports. 


The final package proposes to reforming key areas of the system to ensure that taxes are paid 


where economic activity takes place. A first set of measures focuses on improving the 


coherence of the international tax framework. Examples are the taxation of CFCs, limits on 


interest deductibility or conditions on the application of preferential tax regimes for 


intellectual property ('patent boxes'). A second set of measures aims at enhancing 


transparency, for example by requiring multinationals to provide country breakdowns of key 


items relevant for taxation ('country-by-country reporting') or by exchanging information on a 


range of rulings. The third set of measures aims at strengthening substance requirements for 


example in the area of transfer pricing rules.  


                                                            
42 European Parliament (2015a) 
43 OECD (2013a) 
44 OECD (2013b)  
45 All EU Member States that are OECD countries, plus Croatia, Latvia and Lithuania. 
46 OECD/G20 BEPS, Explanatory Statement, 2015 Final Reports 
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Below, the actions that are most relevant to this policy initiative are presented, followed by an 


overview of the remaining BEPS actions that are mostly catered for by ongoing or existing 


initiatives at EU level.   


2.1.1. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements (Action 2)
47


 


Hybrid mismatch arrangements exploit differences in the tax treatment of an entity or an 


instrument under the laws of two or more jurisdictions to achieve double non-taxation. These 


types of arrangements are widely used by taxpayers and result in the shifting of considerable 


amounts of profits and the substantial erosion of countries’ taxable basis. Several OECD 


reports have identified hybrid mismatch arrangements as playing a major role in aggressive 


tax planning and highlighted the negative impact of such arrangements on tax revenues as 


well as competition, transparency and fairness 


The Final Report focuses on three possible outcomes under a hybrid mismatch arrangement: a 


deduction/no inclusion outcome (D/NI outcome)
48


, a double deduction outcome (DD 


outcome)
49


 or an indirect D/NI outcome
50


.  


The OECD/G20 recommends aligning the tax treatment of an instrument or an entity in one 


jurisdiction with the tax treatment in the counterparty jurisdiction in order to neutralise hybrid 


mismatch arrangements. The recommended rules are divided into a primary response and a 


defensive rule, in the event that the primary response is not applied by the parent or payer 


jurisdiction according to the case.
51


 


2.1.2. Strengthening CFC Rules (Action 3)
52


 


CFC rules are designed to prevent taxpayers with a controlling interest in a foreign subsidiary 


from stripping the tax base of their country of residence by shifting income into a CFC. 


However, existing CFC rules are not always adapted to the current business environment and 


do not permit to tackle BEPS effectively. Taxpayers have developed practices that allow them 


to circumvent CFC rules. For example, they may manipulate the definition of CFCs through 


the choice of the legal form of the subsidiary, the fragmentation of the level of control, or the 


splitting of income across multiple subsidiaries. 


The OECD/G20 Final Report puts forward options for the design of CFC rules in the form of 


six building blocks: (i) definition of a CFC, (ii) CFC exemptions and threshold requirements, 


(iii) definition of CFC income, (iv) rules for computing income, (v) rules for attributing 


income to shareholders, and (vi) rules to prevent or eliminate double taxation. It aims at 


                                                            
47 For more details, refer to OECD (2015b) 
48 Cross-border payments that are deductible under the laws of one jurisdiction and are not included in the 


ordinary income under the laws of the other jurisdiction where the payment is received. 
49 Payments that produce two deductions in respect of the same payment, through for example deductible hybrid 


payments or deductible payments made by a dual resident 
50 Outcome where payments are deductible under the rules of the payer jurisdiction and are set-off by the payee 


against a deduction under a hybrid mismatch arrangements. 
51 i) For D/NI outcomes: the primary response consists in denying deduction of the income at the level of the 


payer, while the defensive rule would be to include hybrid payments in the ordinary income of the payee. 


ii) For DD outcomes: the primary response is to deny either the parent or the resident company deduction of the 


income. The proposed defensive rule denies the payer deduction of the income in the case of deductible payment 


made by a hybrid. 


iii) For indirect D/NI, the primary response consists in denying the payer deduction of the income (no defensive 


rule is deemed necessary in that case). 
52 For more details, refer to OECD (2015c) 
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preventing the stripping of jurisdictions' tax bases, while avoiding excessive administrative 


and compliance burdens for companies as well as double taxation issues. 


Regarding the definition of CFC income, it is worth noting that the Final Report presents a 


non-exhaustive list of approaches to attribute income that raises BEPS concerns: 


i) a categorical approach, which consists in classifying income into categories, usually 


according to its legal designation (as dividend, royalty, IP income, etc.), but also according to 


other criteria, such as the relatedness of parties or the source of income. CFC rules would 


apply to those categories of income;  


ii) a substance-based approach, which looks at whether the attribution of income to a CFC 


refers to genuine activity, either through a threshold test or a proportionate analysis; 


iii) an excess profit returns test, which targets extraordinary returns on equity (notably, in the 


form of interest or royalties) that would remain with the CFC even after transfer pricing rules 


have been applied. 


States may choose one of these approaches or combine two of them. The above-described 


approaches can be applied on an entity-by-entity basis
53


 or on a transactional basis
54


.  


2.1.3. Limiting Base Erosion via Interest Deductions and Other Financial Payments (Action 4)
55


 


Jurisdictions usually treat debt and equity differently for tax purposes; interest on debt is often 


treated as a deductible expense for the payer, while dividends are generally not deductible and 


are subject to some form of tax relief such as exemption. This may lead to the following 


scenarios: 


i) companies may take advantage of this difference in treatment in a cross-border context by 


claiming relief for their interest expense in one jurisdiction while equity returns are taxed on a 


preferential basis in another jurisdiction; 


ii) companies can also place high levels of debt into subsidiaries, thus using excessive interest 


deductions to avoid paying tax on local profits. 


In order to address these problems, many jurisdictions have introduced a wide range of rules 


addressing the use of third party and intragroup interest. However, companies have managed 


to circumvent existing rules on the limitation of interest deductibility because of the fluidity 


of money and the flexibility of financial instruments. This, in turn, has led countries to create 


new rules or amend existing ones, causing considerable complexity in the implementation of 


such rules and undermining the attractiveness of countries for investment. 


The OECD/G20 Final Report sets out a best practice recommendation which provides for a 


general limit to interest deductions, through a fixed ratio rule
56


, and additionally, gives States 


the option to allow for a higher deductibility of the net interest cost by taking into account the 


                                                            
53 Under the entity approach, either all or none of the income will be included depending on whether the majority 


of that income falls within the definition of CFC income. 
54 Under the transactional approach, some income can still be included even if the majority does not fall within 


the definition of CFC income, therefore being in general more accurate in the attribution of income. 
55 For more details, refer to OECD (2015d) 
56 The fixed ratio rule limits an entity’s net interest deductions to a fixed percentage of its gross operating profits 


measured using earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA). This rule, which is 


relatively straightforward to apply, ensures that an entity’s interest deductions are directly linked to its economic 


activity. The possible ratio would be in a range of 10%-30%. 
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indebtedness of a taxpayer's entire accounting group, i.e. group ratio rule. States are also 


recommended to complement their regimes through targeted rules. 


According to the Final Report, countries may apply a de minimis threshold, whereby entities 


with net interest expenses below that threshold would not be caught by the general interest 


limitation rule. Countries may also allow entities to carry-forward disallowed or unused 


interest expense for use in future years. Countries may choose to exclude interest expense 


incurred on specific third party loans used to fund public-benefit projects, subject to certain 


conditions. Furthermore, the bank and insurance sectors will be subject to specific rules to be 


completed in 2016 by the OECD, given the important role played by interest in the business 


models of such groups. 


2.1.4. Preventing Treaty abuse (Action 6)
57


 


Action 6 addresses Treaty shopping and other Treaty abuse strategies whereby taxpayers seek 


to obtain the benefits of a Tax Treaty in situations where those benefits were not intended to 


be granted. Treaty shopping refers to arrangements through which a person who is not a 


resident of a Contracting State is able to access the benefits granted by a Treaty to a resident 


of that State.  


Recommendations regarding treaty shopping situations, which form the bulk of the Final 


Report, are divided in three parts: 


i) introduction of a clear statement that Tax Treaties seeks to eliminate double taxation 


without creating opportunities for tax evasion and avoidance ; 


ii) adoption of a specific anti-abuse rule similar to the limitation-on-benefits (LOB). This rule 


targets treaty shopping cases that can be identified on the basis of pre-defined criteria, such as 


the legal nature of certain entities, the level of ownership or the general activities of these 


entities ; 


iii) inclusion in Tax Treaties of a more general anti-abuse rule based on the principal purposes 


of transactions (the principal purposes test or "PPT" rule).  


The Report however recognises that the combination of an LOB rule and a PPT test may not 


be appropriate or necessary for all jurisdictions and allows some flexibility in their 


application. Furthermore, the Report includes targeted rules to address other forms of treaty 


abuse.   


The OECD/G20 Final Report also refers to the interaction between tax treaties and domestic 


anti-abuse rules, with some treaty abuse strategies that need to be dealt with through domestic 


anti-abuse provisions. The Report acknowledges for example that nothing prevents the 


application of exit taxes, but suggests ways to resolve possible double taxation issues.  


2.1.5. Preventing the artificial avoidance of Permanent Establishment Status (Action 7)
58


 


The definition of permanent establishment (PE) comprised in Article 5 of the OECD Model 


Tax Convention provides that the business profits of an enterprise are taxable in a State only 


to the extent that the enterprise has in that State a PE. Action 7 deals with tax avoidance 


techniques aimed at circumventing this definition. In particular, 


 Use of commissionaire arrangements and similar strategies 


                                                            
57 For more details, refer to OECD (2015f)  
58 For more details, refer to OECD (2015g) 
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Commissionaire arrangements are arrangements through which a person sells products in a 


State in its own name but on behalf of a foreign enterprise that is the owner of these products. 


Through this type of arrangement, a company is able to sell its products in a State without 


having a PE to which the profits generated by the sales would have been attributed and thus to 


avoid corporate income tax on those profits. This results in a shifting of profits out of the 


country where the sales take place. Similar results can be achieved through similar 


arrangements where contracts that are substantially negotiated in a State are not concluded in 


that State because they are finalised or authorised abroad, or where the person who concludes 


contracts is an "independent agent" to whom the exception of Article 5(6) is applicable. 


 Exploitation of the specific activity exemptions 


Article 5(4) includes a list of exceptions (the "specific activity exemptions") according to 


which a PE is deemed not to exist where a place of business is only used to carry out the 


activities that are listed in that paragraph. However, given the changes in business conditions, 


including the digitalisation of the economy, activities that were previously considered to have 


a preparatory or auxiliary character may now correspond to core business activities. Also, 


strategies based on a "fragmentation of activities" where used by companies to benefit from 


the exception of Article 5(4).   


 Splitting-up of contracts 


The splitting-up of contracts between closely related parties in order to avoid the application 


of Article 5(3) which applies to construction sites.  


The OECD/G20 Final Report on Action 7 proposes an updated version of the definition of PE 


which should make it more resilient against artificial structures to circumvent its application, 


in the light of the above-mentioned concerns. 


2.1.6. Re-examining Transfer Pricing Documentation (Action 13)
59


 


Tax authorities lack information for identifying whether companies have engaged in transfer 


pricing and other practices that may result in the artificial shifting of profit. In order to 


enhance transparency for tax authorities, the OECD/G20 developed a three-tiered 


standardised approach to transfer pricing documentation. It consists in: 


 a "master file" that will be available to all relevant tax administrations, and will 


provide high-level information on an MNE's global business operations and transfer 


pricing policies; 


 a “local file” that is specific to each country and will provide detailed transactional 


transfer pricing documentation; 


 a "Country-by-Country Report" that will provide on an annual basis and for each 


jurisdiction where the MNE operates the amount of revenue, profit before income tax 


and income tax paid and accrued. It will also include information on the number of 


employees, stated capital, retained earnings and tangible assets in each tax jurisdiction. 


Finally, it will identify per jurisdiction all active entities and their business activities. 


The country-by-country report would only be required from MNEs with annual 


consolidated group revenue equal to or exceeding EUR 750 million.  


It is foreseen that the master file and the local file would be transmitted by the MNEs to local 


tax authorities. Country-by-Country reports should be communicated to the jurisdiction of tax 


                                                            
59 For more details, refer to OECD (2015k) 
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residence of the parent company. The Country-by-Country reports would subsequently be 


shared between jurisdictions through automatic exchange of information. 


The proposed approach should induce taxpayers to give consideration to transfer pricing, 


while providing tax authorities with relevant information for audit and risk assessment 


purposes. 


It is worth noting that the Joint Transfer Pricing Forum developed in 2006 the EU Transfer 


Pricing Documentation ("EU-TPD"), which is broadly in line with the "master file" and "local 


file" approach developed under this action. The EU-TPD will be reviewed to take the 


conclusions of BEPS Project into account.
 60


 


2.1.7. Other OECD/G20 BEPS Actions  


Action 1: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy
61


 


The report concludes that the digital economy does not create specific issues with regard to 


BEPS, but might exacerbate some. This was taken into account in the work done on the 


remaining actions, for example in Action 3 on CFC (with a modification of the definition of 


CFC income to subject income related to the digital economy to taxation), in Action 8-10 


(with transfer pricing guidance revised to address risks raised by the digital economy) or in 


Action 7 on the definition of Permanent Establishment (to prevent taxpayers from 


circumventing the actual standard through the use of new business models).   


Action 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account 


Transparency and Substance
62


 


The Final Report primarily addresses preferential regimes used by taxpayers to artificially 


shift profits and the lack of transparency attached to certain tax rulings. The "nexus approach" 


was selected as the appropriate methodology to define the substantial activity requirement 


with a view to realigning taxation of profits with the substantial activities that generate them. 


As regards transparency, it was agreed that certain types of rulings, that could give rise to 


BEPS concerns, would be subject to a compulsory spontaneous exchange.   


This work is in line with actions taken at the EU level. In particular, the Code of Conduct 


agreed that preferential regimes, such as patent boxes, should be aligned with the nexus 


approach. The Directive on the automatic exchange of tax rulings, recently agreed in the 


Council, goes even beyond Action 5
63


.     


Actions 8-10: Assuring that Transfer Pricing Outcomes are in line with Value Creation
64


 


The BEPS Action Plan asked for the arm’s length principle to be clarified and strengthened in 


relation to transfer pricing. The arm's length principle, which requires that transactions 


between associated enterprises be priced as if the enterprises were independent, operating at 


"arm’s length", and which is used by many countries, has indeed proven vulnerable to 


                                                            
60 EU Joint Transfer Pricing Forum, JTPF Program of Work 2015 -2019 (section 3.2.2), 


http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/jtpf005


2015programmeofwork.pdf 
61 For more details, refer to OECD (2015a) 
62 For more details, refer to OECD (2015e) 
63 For example, the type of rulings exchanged is broader and the exchange is foreseen with all Member States. 
64 For more details, refer to OECD (2015h) 
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manipulation by taxpayers. This has resulted in outcomes in which the allocation of profits is 


not aligned with the economic activity that produced the profits. 


The Report on Actions 8 to 10 contains revised transfer pricing guidance which tackles the 


following issues: a) transfer pricing issues related to transactions involving intangibles, b) 


contractual allocation of risks and the resulting allocation of profits to those risks, and c) 


certain other high-risk areas. The revised guidance aims at ensuring that operational profits 


are allocated to the economic activities which generate them.  


At the EU level, transfer pricing issues are dealt with in a comprehensive manner with the 


assistance of the Joint Transfer Pricing Forum. The Commission will monitor Member States' 


implementation of the new rules and will consider whether stronger rules are required to 


prevent manipulation. 


Action 11: Measuring and Monitoring BEPS
65


 


The Report focuses on measuring the scale of BEPS and its economic impact, as well the 


effectiveness of BEPS-countermeasures. It estimates the revenue loss at the global level, as 


mentioned in section 1.1 above. Analyses of BEPS are however constrained by the lack of 


data and the complexity of disentangling effects of tax avoidance from real economic factors. 


The report identified six indicators that would allow monitoring BEPS, but highlighted the 


need for new data in order to refine the measurement of the scale and impact of BEPS. In that 


respect, the Country-by-Country reporting, foreseen under Action 13, should prove useful. 


The OECD, in cooperation with OECD members and BEPS associates aims at (i) publishing 


new corporate tax statistics, (ii) reporting periodically on estimated revenue impact of BEPS 


countermeasures and (iii) further producing and refining analytical tools and BEPS indicators. 


A second set of recommendations consists in (i) improving public reporting of business tax 


revenue statistics, (ii) improving non tax data that are relevant to BEPS (such as Foreign 


Direct Investments associated with resident special purpose entities); and (iii) looking at best 


practices and encouraging more research on BEPS to better understand BEPS and disentangle 


BEPS from real economic effects and non-BEPS tax preferences.   


Action 11 examines not only the significant revenue losses caused by BEPS but also its 


adverse economic effects, "including tilting the playing field in favour of tax-aggressive 


MNEs, exacerbating the corporate debt bias, misdirecting foreign direct investment, and 


reducing the financing of needed public infrastructure."
66


 Finally strong anti-avoidance rules 


are found to reduce profit shifting in countries that have implemented them. 


Action 12: Requiring Taxpayers to Disclose their Aggressive Tax Planning Arrangements
67


  


Mandatory disclosure regimes would oblige taxpayers to provide the tax authorities with early 


information regarding potentially aggressive or abusive tax planning schemes and permit to 


identify the promoters and users of those schemes. Such rules increase transparency and 


address countries' need for more information, while taking into account the compliance costs 


to taxpayers.   


The Code of Conduct should work on proposing EU guidance for implementing this Action, 


as suggested by the Council in December 2015.   


                                                            
65 For more details, refer to OECD (2015i) 
66 For more details, refer to OECD (2015n) 
67 For more details, refer to OECD (2015j) 
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Action 14: Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective
68


 


Improving dispute resolution mechanisms should allow solving double taxation disputes more 


efficiently. The measures developed aim at ensuring the effective and timely resolution of 


treaty-related disputes through the mutual agreement procedure. A certain number of 


countries have also agreed to introduce mandatory arbitration in their bilateral tax treaties.  


The June Action Plan called for further improving the dispute resolution mechanism. The 


Commission is currently exploring various options for a coordinated EU approach to improve 


the current situation which is foreseen to be proposed by summer 2016. 


Action 15: Developing a Multilateral Instrument
69


 


The development of a multilateral instrument would enable countries to implement measures 


developed in the course of the work on BEPS and amend bilateral tax treaties accordingly. 


The BEPS Report analyses tax and public law-related issues raised by this approach, which is 


unprecedented with respect to double tax conventions. Such an approach would allow 


bilateral tax treaties to reflect the rapidly evolving nature of the global economy. 


2.2. Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators 


The study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators
70


 (hereafter the "ATP 


Study"), whose results were published in January 2016, provides a useful basis for identifying 


areas for action in the fight against tax avoidance. It identifies factors that are critical to set up 


ATP structures and the prevalence of such factors across Member States
71


. 


The study focuses on national tax rules and practices, and not on treaty-related issues or 


international principles of allocation of taxing right. All conclusions that can be drawn from 


this study are therefore bound by its scope, and should not be interpreted as meaning that no 


action is necessary outside this scope. The study focuses on aggressive tax planning as 


defined in the Commission Recommendation
72


. 


In order to find out which factors ("indicators") are critical to the set-up of ATP structures, the 


study identifies seven structures that are most commonly used by MNEs that engage in 


aggressive tax planning. From these ATP structures, the study extracts a set of indicators
73


. 


Below is an overview of the seven model structures: 


Type of ATP structure Brief description
74


  


1. Offshore loan ATP 


structure 


The structure takes advantage of situations where interest can be fully 


deducted in one MS whereas only a small interest spread is being taxed in 


another MS, with this other MS not imposing withholding tax on the interest 


paid to an offshore (low taxed) entity.  


2. Hybrid loan ATP structure  


(based on a model identified 


The structure takes advantage of the hybrid mismatch in qualification of a 


financing instrument. It benefits from a deduction of the payment in one MS 


                                                            
68 For more details, refer to OECD (2015l) 
69 For more details, refer to OECD (2015m) 
70 Ramboll Management Consulting and Corit Advisory (2016) 
71 Tax rules and practices of Member States were examined as of June 2015. 
72 Aggressive Tax Planning is defined as “taking advantage of the technicalities of a tax system or of mismatches 


between two or more tax systems for the purpose of reducing tax liability. It may result in double deductions 


(e.g. the same cost is deducted both in the state of source and residence) and double non-taxation (e.g. income 


which is not taxed in the source state is exempt in the state of residence)". 
73 For a complete overview of all indicators identified by the ATP Study, refer to Annex A1. 
74 Based on the description provided in pp. 25-50 of the ATP Study  
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in an OECD report
75


) (e.g. as interest) in combination with no inclusion in another MS (e.g. as tax-


free dividend). By inserting an intermediate company resident in a third 


country, this structure still allows to benefit from a hybrid mismatch.  


3. Hybrid entity ATP 


structure (based on a model 


identified in an OECD BEPS 


report 
76


) 


The structure relies on allocating interest costs to a company which is 


considered a taxable entity in the state of incorporation and as a transparent 


entity for tax purposes in the state of the participants. The structure takes 


advantage of the hybrid mismatch in qualification of an entity. It results in a 


tax deduction for interest in one MS without any inclusion of the payment in 


the other MS. 


4. Interest-free loan ATP 


structure 


The structure takes advantage of a situation where on the one hand deemed 


interest costs on an interest-free debt can be deducted while there is no 


income pick-up on the other hand. 


5. Patent box ATP structure The structure benefits from the favourable tax treatment of IP income 


according to a patent box or other specific tax regime in one MS, while at 


the same time another MS allows a deduction of royalty payments and does 


not levy any withholding tax on the outbound royalty payment. 


6. Two-tiered IP ATP 


structure (based on a model 


identified in an OECD 


report
77


) 


The ATP structure takes advantage of mismatches in rules on tax residence 


of a company incorporated in a MS. Based on such mismatch, the ATP 


structure benefits from deduction for royalty payments under license- and 


sub-license-arrangements without any inclusion of the received royalty 


income (given that the IP has been transferred to a subsidiary incorporated 


in a MS but tax resident outside of that MS and tax exempt). 


7. ATP structure based on IP 


and cost contribution 


agreement (based on a model 


identified in an OECD 


report
78


 ) 


The structure takes advantage of allocating all (or most) of the royalty 


payments to a company located in a low or no tax jurisdiction, while 


benefitting from R&D tax credit and deduction of royalties paid in (high tax) 


MS. This is achieved following a reorganisation and transfer of 


manufacturing, sales operation and supporting intangibles (IP). 


Annex A2 provides an overview of all structures and relevant indicators per structure. It 


should be noted that some ATP indicators concern tax rules that may pursue valid tax policy 


objectives. 


2.2.1. Tax rules and practices facilitating Aggressive Tax Planning 


The crucial role of anti-abuse rules in restricting tax avoidance schemes has been confirmed 


by the study. The need for action in this area is further supported by the results at Member 


States level.  


CFC rules 


The study identifies CFC rules as being critical anti-abuse rules. According to the study, the 


majority of the model ATP structures would most likely be countered if the Member State in 


which the parent company is located, applied effective CFC rules. However, half of the 


Member States do not have CFC rules. The study also states that among the countries that 


have CFC rules, their scope and application varies.  


GAAR 


The study examines the absence of a GAAR or of specific anti-abuse rule (SAAR) that would 


counter the model ATP structures. Almost all Member States (twenty-six) have a GAAR or 


                                                            
75 OECD (2013a) 
76 OECD (2014) 
77 OECD (2013a)  
78 OECD (2013a)  
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SAAR
79


. However, the scope of those rules is not such as to counter all identified ATP 


structures. Rather, existing rules would be able to counter some parts of the structures (i.e. it 


would make it impossible for a company to play a certain role in the structures if it resident in 


one the twenty-six Member States). Having an effective GAAR could be relevant for all ATP 


structures. 


Interest limitation rules 


The study underlines the scope for tightening anti-abuse rules to counter base erosion by 


means of financing costs. Twenty-four Member States offer a deductibility of intra-group 


interest costs, while it is not conditional on the creditor being taxed on the interest income 


and/or without interest limitation rules (or thin capitalisation rules) or withholding taxes on 


interest payment
80


. The study considers that rules that limit the deductibility of interest would 


be capable of undoing or restricting ATP via financing structures (i.e. the first four structures 


identified by the study). 


Hybrid mismatches 


The lack of anti-abuse rules is striking in the area of hybrid entities. Twenty-five Member 


States have been identified as having no rule to counter mismatch in the qualification of a 


local partnership or company by another state. In eighteen Member States, the tax 


qualification of a foreign partnership does not follow the qualification of the other state. The 


lack of anti-abuse rules to counter mismatches in hybrid financial instruments is also 


identified by the study as an important factor in the ability of MNEs to set up ATP structures.  


More countries have rules in place to counter mismatches in hybrid financial instruments than 


in hybrid entities.
81


 Rules that counter hybrid mismatches would allow defeating two of the 


ATP structures identified by the study, i.e. the hybrid loan and hybrid entity ATP structures.  


Switch-over rules 


Rules that are designed to avoid double taxation are under certain circumstances abused to 


escape taxation. For example, the tax exemption of dividends received could play a role in an 


ATP structure, when it is too generously applied and is not accompanied by reservations for 


other tax avoidance factors. This factor is relevant for the Member State of the parent 


company in several ATP structures identified by the study. With 15 countries that allow for a 


generous tax exemption of dividends received, it raises a clear question as to whether those 


dividends have been taxed in the first place. Switchover rules would usually address such 


issues. 


                                                            
79 In other words, the ATP study identified that 26 Member States do not score on indicator 32 (No general or 


specific anti-avoidance rules to counter the model ATP structures). 
80 Furthermore, if a MS has a withholding tax on interest but exempts or refunds it under certain circumstances, 


the Member State would be more exposed to being used in an ATP structure if the exemption or refund is 


granted without any beneficial owner test.   
81 In general, it is important to recall that the main cause for hybrid mismatches is that the tax classification 


largely depends on different criteria and case law in each Member State. This makes it therefore difficult to say 
precisely which Member States should score on an indicator. Both sides are equally important and this certainly 
calls for a coordinated approach. A choice had however to be made in the study on how to define the indicators 


in order to allow for a review per Member State.  
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Exit and Capital gains tax rules 


The study indicates that the absence of taxation on capital gains upon transfer of IP plays a 


role in three of the model ATP structures. In case such transfer takes place between two 


legally distinct entities located in two jurisdictions (as is the case in the three model ATP 


structures), CFC rules could, among others, be relevant to counter such structures. If however 


the transfer takes place within a single legal entity (for example a subsidiary and a permanent 


establishment located in a different jurisdiction) and has the effect of depriving the departure 


State from its taxing rights over the assets, exit rules would be relevant to address the risk of 


ATP.    


In conclusion, the study shows that there is scope and need for action. There are considerable 


differences between Member States. The heterogeneity of corporate tax rules across Member 


States allows companies to exploit mismatches and pay less tax than they ought. 


2.2.2. Third-country jurisdictions 


The study also highlights the fact that third countries' tax rules may be used to facilitate tax 


avoidance and the shifting of profits outside the EU. Out of the seven model ATP structures 


identified by the study, third countries may be involved in six of them
82


. It also identifies 


which tax rules and practices make a third country more prone to be used in an ATP structure 


(see Annex A3). Next to the low level of taxation, the existence of preferential treatment for 


IP or the lack of anti-abuse rules are factors that may prompt the use of third countries in a tax 


avoidance structure.  


The study discusses Overseas Countries and Territories or Outermost Regions of some 


Member States. Those territories enjoy a special status within or outside the European Union. 


They may have different tax arrangements or full tax autonomy vis-à-vis their Member State. 


Those territories may be considered as third-country jurisdictions depending on their 


interaction with EU law, which differs according to TFEU provisions. 


3. Objectives and features of the policy initiative 


3.1. General policy objective 


The objective of the Anti-Tax Avoidance Package is to enhance the smooth functioning of the 


Single Market and thereby support the ability of the Single Market to secure sustainable 


growth, employment and competitiveness. A fair, efficient and growth-friendly corporate 


taxation is a key element of a strong Single Market. It should be based on the principle that 


taxes are paid in the country where profits are generated. Today, some multinational 


companies take advantage of mismatches between national tax systems and exploit loopholes 


in order to reduce the taxes that they owe. They also exploit the fact that corporate tax rules 


are no longer well suited to our globalised and digital economy. This means fewer revenues to 


finance public goods, such as education, infrastructure, etc. or to reduce taxes in other areas. It 


also affects the level playing field as companies that do pay their fair share of taxes are at a 


competitive disadvantage. Finally, it threatens the social contract at large. Honest taxpayers 


(individuals and companies), who shoulder a disproportionate amount of the tax burden, 


might become less inclined to abide by the rules.   
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Faced with this issue of tax avoidance, some Member States have intensified their efforts to 


attract MNEs to their own territories, which may create further incentives for companies to 


shift profits. Others have taken unilateral action to protect their tax bases. While national rules 


might seem a valuable short term solution for fixing the most pressing issues, the EU has to 


ensure that an increase in national anti-abuse measures does not undermine the Single Market. 


The interaction of 28 national corporate tax systems offers, by their very heterogeneity, 


opportunities for aggressive tax planners to exploit mismatches and loopholes.  


 


 


 


The best option is a coordinated approach at EU level. This is necessary in order to safeguard 


and strengthen the Single Market, in full respect of the fundamental freedoms. The lack of 


coordination would fragment the Single Market and affect the overall attractiveness and 


competitiveness of the EU. Furthermore, the absence of such coordination might discourage 


some Member States to act against tax avoidance in fear of giving a competitive advantage to 


other Member States. Diverging rules to address tax avoidance, or the absence of such rules in 


some countries, would indeed affect the level playing field between companies in the EU and 


the effectiveness of the fight against tax avoidance. Measures taken to address tax avoidance 


need to be coherent not only within the EU but also in relation to third countries in order to 


prevent profits from being shifted outside the EU.   


Acting now is timely. Member States have called for an EU approach to address corporate tax 


avoidance. The EP also expects that the Commission takes the lead in developing an EU 


approach. More broadly, companies, citizens, NGOs expect the issue of tax avoidance to be 


better addressed, sooner rather than later, to restore fairness and a level playing field. In 


addition, Member States are reflecting on whether and how to implement the agreed outcome 


of the BEPS project in their national legislation. The coordination at EU level therefore needs 


to be shaped as soon as possible. 


3.2. Specific policy objectives 


Many Member States face problems when determining the taxable profits which derive from 


economic activity carried out by international companies in their territory. While this 


development has been especially relevant in the EU due to its unique characteristics such as a 
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single currency area and a Single Market with 28 different tax systems, the overall trend of 


increased capital mobility and tax competition can also be observed at the global level.  


In order to ensure that taxes are paid where the economic activity takes place, and to eliminate 


profit shifting, it is important to act on various aspects: strengthening domestic tax rules, 


addressing Tax Treaty issues, enhancing transparency and building a common approach 


towards third countries.   


3.2.1. Strengthening Domestic Tax rules 


In order to effectively counter tax avoidance, our proposal puts forward tax rules that ensure 


that an income cannot go untaxed (or taxed at very low level). While the CCCTB will offer a 


holistic approach to the problem of tax avoidance, it is important to ensure that in the shorter 


term, the 28 national corporate rules are coordinated in order to effectively address aggressive 


tax planning.  If there is one weaker link within the EU, it could be exploited by MNEs that 


seek to avoid taxes. This calls for putting forward rules that would set a common minimum 


level of protection against tax avoidance in the Single Market. Such rules would address 


issues that similarly feature in the CCCTB Proposal. The proposed rules should also ensure 


that the BEPS outcomes are implemented in full compliance with EU law, including the 


fundamental freedoms as well as fundamental rights as enshrined in the EU Charter of 


Fundamental Rights. Finally, a Directive will allow for the necessary coordination of all 


Member States' tax system thereby safeguarding the integrity of the Single Market, limiting 


distortions and providing legal certainty.     


The following tools are being used: deductibility of interest; exit taxation; a switch-over 


clause; a GAAR; CFC rules; and a framework to tackle hybrid mismatches. 


Interest deductibility 


Interest costs are deductible for tax purposes in all Member States. Some MNEs have engaged 


in debt shifting whereby they obtain tax relief for excessive financing costs in high tax 


jurisdictions, while the interest income is shifted towards low or no tax jurisdictions. Interest 


limitation rules aim at discouraging such practices. By limiting the amount of interest that can 


be deducted, it aims at reducing the incentive to shift profits out of the State of origin to low 


or no tax jurisdictions. The ATP Study shows that four out of seven model ATP structures 


could be restricted by applying to rules that limit the deductibility of interest.    


The interest deductibility rule proposed in the Directive is covered by the OECD/G20 BEPS 


outcome on action 4. In particular, the Directive foresees a fixed ratio expressed in terms of a 


taxpayer’s earnings before interest tax depreciation and amortisation (EBITDA), above which 


net interest expenses cannot be deducted. This is complemented by a group ratio rule. Finally, 


a safe-harbour provision ensures that companies that have limited net interest expenses are not 


caught by the rules as these companies are less likely to engage in debt shifting.  


It should be noted that the asymmetric tax treatment of debt and equity fuels international debt 


shifting. Most tax systems give incentives to companies to take on more debt by allowing the 


deductibility of interest payments while not granting similar treatment to equity. Addressing 


this tax bias would encourage more equity investments and create a stronger equity base in 


companies. This view was shared by many respondents to the stakeholders' consultation on 


the Commission's Green Paper on Building a Capital Market Union.
83


 It needs to be ensured 
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that it does not open up new tax avoidance strategies. The Commission will examine the 


possibilities to address debt-equity bias in a new proposal on the CCCTB.  


Exit taxation 


Tax base erosion in the State of origin may occur when assets which have an underlying but 


unrealised economic value are moved, without a change of ownership, out of that State. The 


ATP study identifies that the lack of capital gains tax upon transfer of IP plays a role in three 


model ATP structures, as it allows the transfer of IP to low or no tax jurisdictions, while 


paying little or no tax in the country from which the IPs are moved away. While the ATP 


study focuses on transfers between independent legal entitities, a similar risk could arise in the 


case of a transfer within a single legal entity where this results in the departure Member State 


losing its taxing rights over the transferred assets. In such a case, exit taxation would also be 


relevant. 


Exit taxes aim at ensuring that States are in a position to tax the economic value of any capital 


gain created in their territory even though this gain has not yet been realised at the time of the 


exit. The OECD/G20 BEPS package did not focus any of its Actions on exit taxation. 


However, it is worth noting that the Report on Action 6 (Preventing Treaty Abuse) finds that 


exit taxes are legitimate in the light of what a tax treaty is meant to regulate. The provision of 


the Directive reflects the Presidency's compromise proposal in the context of discussions on 


the international aspects of the CCCTB. 


The proposed rule on exit taxation would allow taxpayers either to immediately pay the 


amount of exit tax assessed or defer payment of the amount of tax. The design of the rule 


ensures compliance with the fundamental freedoms, in particular the freedom of 


establishment as well as fundamental rights as enshrined in the EU Charter of Fundamental 


Rights. 


Switch-over clause  


Taxpayers may take advantage of the fact that foreign income is tax exempt in the state of 


residence to shift profit. Such exemptions may be provided given the inherent difficulties in 


giving credit relief for taxes paid abroad. However, they may have the unintended negative 


effect of facilitating profit shifting.   


The ATP study identifies the tax exemption of dividends received as a factor facilitating ATP, 


especially when this is too generously applied and does not make any reservation for other tax 


avoidance factors. In several model ATP structures, the ATP study identifies the generous tax 


exemption of dividends as a factor allowing ATP. Switch-over clauses are commonly used 


preventing or reducing such practices.  


Switch-over rules were not the subject of an OECD/G20 BEPS Action. However, it is noted 


that they are complementary to CFC rules (discussed under Action 3 of the BEPS) as they 


serve a similar purpose. In the CCCTB, there were discussions around denying the exemption 


method in cases where economic double taxation would not arise or would be very limited 


due to the low level of taxation in the third country. The proposed rules in the Directive build 


upon discussions on the CCCTB in technical working groups in Council.   


The proposed switch-over rules target profit distributions, proceeds from the disposal of 


shares and permanent establisment profits which are otherwise tax exempt in the EU and 


originate in third countries. This income will become taxable in the EU, if it has been taxed 


below a certain level in the third country. A credit is given for the tax paid abroad. 
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GAAR  


The GAAR complements specific anti-abuse rules. It ensures that tax avoidance strategies that 


were not envisaged by the legislator can be addressed, by granting the authorities the power to 


deny taxpayers the benefit of ATP arrangements. It was identified in the ATP study as one of 


the tax rules that could be useful to counter the ATP structures.  


While there is no action dedicated to a GAAR in the OECD/G20 BEPS package, it is 


noteworthy that action 6 (Preventing Treaty abuses) proposes the introduction of a principal 


purpose test that acts as general anti-abuse rule with respect to tax treaties. The proposed 


GAAR in the Directive is based on the one presented in the Commission Recommendation on 


aggressive tax planning
84


.  


The proposed GAAR provides for the artificiality tests present in the case law. The 


fundamental freedoms can be legitimately restricted on grounds of tax abuse only to the 


extent that the taxpayer’s arrangements are ‘wholly artificial’ (non-genuine). The proposed 


GAAR would apply domestically, intra-EU and internationally.   


CFC rules 


MNEs with subsidiaries in low-tax jurisdictions may engage in tax planning practices 


whereby profit is shifted out of the parent company towards those subsidiaries. The effect is 


to reduce the overall tax liability of the group. CFC rules allow the reattribution of this 


income of a (low-taxed) controlled subsidiary to its parent company for tax purposes in 


certain situations. CFC rules therefore can ensure that profits parked in low or no tax 


countries are effectively taxed. The ATP study considers that CFC rules, if well designed and 


effective, are critical anti-abuse rules as they could defeat most model ATP structures 


identified in the study.  


CFC rules were discussed in the context of the CCCTB. The proposed CFC rules in the 


Directive are generally in line
85


 with the outcome of Action 3 of the OECD/G20 BEPS 


project. The proposed Directive covers both intra-EU and extra-EU situations. For intra-EU 


situations, the rules have to be designed to ensure EU law compliance, and in particular the 


respect of the fundamental freedoms as well as fundamental rights as enshrined in the EU 


Charter of Fundamental Rights.  


Hybrid mismatches   


Hybrid mismatches arise from differences in the legal characterisation of payments (financial 


instruments) or entities in different jurisdictions. The ATP study identifies two model 


structures that could be defeated thanks to anti-abuse provisions in this area.  


Hybrid mismatches were covered by Action 2 of the OECD/G20 BEPS project. They have 


also been extensively discussed in the Code of Conduct Group where guidance on hybrid 


entities and hybrid Permanent Establishments was agreed. Finally, it was also discussed in the 


context of the CCCTB. The proposed directive includes rules to address hybrid mismatches, 


which should close the doors to exploiting such mismatches both for entities and transactions.   


                                                            
84 European Commission (2012c) 
85 For simplicity reasons, the Directive foresees that all the income of the subsidiary (i.e. the CFC) will be taken 


into account when the conditions are met. This differs from the OECD/G20 BEPS outcome which allows 


countries to distinguish between types of incomes.   
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3.2.2. Addressing Tax Treaties issues 


Tax treaties play a very important role in the international framework by encouraging cross-


border trade and investment. They allocate taxing rights between the Contracting States and 


thereby eliminate, or at least alleviate, double taxation. The objective of tax treaties is not 


however to open avenues for aggressive tax planning or to create opportunities for tax 


avoidance. Without adequate safeguards they can be exposed and vulnerable to treaty 


shopping and other abusive strategies. The objective of tax treaties is frustrated (at the 


expense of public finances) if taxpayers are allowed to claim treaty benefits in situations 


where those benefits were not intended to be accessible to them. This is also the case if no 


measures were taken to counter strategies to artificially avoid the permanent establishment 


status which is an essential concept for allocation taxing rights.  


The OECD/G20 examined these issues under Actions 6 and 7. The final report on Action 6 


proposes an approach based on different types of safeguards against treaty shopping; the two 


principal options being (a) a specific "limitation-on-benefits" (LOB) rule and (b) a more 


general "principal purpose test" (PPT) based anti-abuse rule. While the two may in principle 


be used simultaneously, in practice they are considered as mutually exclusive alternatives to 


each other.  


It is vital for the good functioning of the Single Market that Member States can operate 


efficient tax systems and prevent their tax bases from being unduly eroded because of 


inadvertent non-taxation and abuse. At the same time, it is equally important to strike a proper 


balance between the public interest of combating abuse and the need to ensure that the 


solutions to protect tax bases create no undue mismatches and market distortions.  


In this regard, the Commission considers LOB clauses
86


 to be detrimental to the Single 


Market and, in particular, Capital Markets Union. The more general anti-avoidance rules 


based on the PPT, if adopted by Member States, should be adapted to meet the requirements 


of a Single Market in order for them to be EU law compliant. The principle of equal treatment 


requires that companies owned by shareholders resident elsewhere in the EU/EEA can benefit 


from the same advantages derived from the Treaty as those available to companies owned by 


domestic shareholders.  


The final report on BEPS Action 7 aims at making the definition of PE more resilient against 


the construction of artificial structures to circumvent their application. This definition needs to 


keep up with developments in an increasingly globalised and digitalised economy.  


The conclusion of tax treaties falls within the competence of Member States despite the fact 


that in the exercise of those competencies, for instance when implementing the minimum 


standards agreed in the framework of the BEPS Project, they must observe their obligations 


under EU law. These matters do not lend themselves easily to be addressed in a legally 


binding instrument such as a Directive, which is why they are included in a Recommendation.  


3.2.3. Enhancing transparency 


Tax authorities sometimes lack the information that would allow them to better detect tax 


avoidance strategies of MNEs and act on it. Increasing transparency should strengthen the 


                                                            
86 LOB rules are designed to curb treaty shopping essentially by denying access to the benefits (e.g. reduced 


withholding tax rates for dividends, interest and/or royalties) of a tax treaty (between country A and country B), 


in situations where the beneficial owners (e.g. shareholders) of the recipient of the income (e.g. corporate entity) 


are not residents in the same country as the recipient of the income (i.e. A or B). They are therefore by definition 


not easy to reconcile with the objectives of a Single Market. 







 


30 


 


ability of tax authorities to act against aggressive tax planning. Coupled with the 


strengthening of the legal framework, this should discourage companies from engaging in 


such practices.     


It is therefore proposed to amend the Directive on administrative cooperation to implement 


the outcome of the OECD/G20 BEPS Action 13, regarding non public Country-by-Country 


reporting.   


MNEs (with a total consolidated turnover above EUR 750 million) should file country-by-


country reports with their tax administration. It will provide an overview of all the constituent 


entities of the MNE group per tax jurisdiction, as well as an overview of the allocation of 


income, taxes and business activities by tax jurisdiction. It also includes information on the 


number of employees, stated capital, retained earnings and tangible assets in each tax 


jurisdiction. The MNEs should submit information to the tax authorities of their jurisdiction 


of residence. The information would be subsequently shared between tax authorities, on the 


basis of the existing arrangements on Administrative Cooperation in the field of taxation
87


, 


and in respect for the fundamental rights as enshrined in the EU Charter of Fundamental 


Rights and in particular the right to protection of personal data, and in line with the applicable 


data protection laws.  


3.2.4. Common EU approach towards third countries 


The new External Strategy aims at making the EU approach towards the outside world 


stronger and more coherent. The European Parliament highlighted the importance of an EU 


approach to third countries in the fight against tax avoidance. The ATP study shows very 


clearly that third countries' tax rules may play an important role in the structuring of 


aggressive tax planning schemes. There have also been several examples of multinational 


companies shifting their profits towards third countries jurisdictions that offer very low level 


of taxation. It is therefore important for Member States to act in a coherent way against such 


practices. This needs to be done in a coordinated manner as the fight against tax avoidance is 


only as strong as the weakest link. On the other hand, the EU is also aware that third countries 


may themselves be victims of base erosion and profit shifting. This was stressed at the Third 


Conference on Financing for Development in July 2015
88


 and was at the heart of the debates 


linked to the adoption of the Addis Ababa Action Agenda
89


 and the 2030 Agenda for 


Sustainable Development
90


. The EU is therefore committed to support them in strengthening 


their good governance standards for tax purposes. 


The external strategy includes the following aspects:  


1. re-examining EU good governance criteria; 


2. improving tax good governance through agreements with third countries; 


3. supporting developing countries in meeting tax good governance standards
91


; 


                                                            
87 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and 


repealing Directive 77/799/EEC (OJ L 64, 11.3.2011, p. 1). 
88 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com_collectmore-spendbetter_20150713_en.pdf 
89http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-


Outcome-Document-7-July-2015.pdf 
90 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
91 Particularly in the frame of the EU "Collect more - Spend better" strategy 


(https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com_collectmore-spendbetter_20150713_en.pdf) and the Addis 


tax initiative (http://www.addistaxinitiative.net/). 



https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com_collectmore-spendbetter_20150713_en.pdf

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
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4. developing a common EU approach to listing and evaluating third countries for tax 


purposes; 


5. and ensuring the use of EU funds supports tax good governance. 


With regard to the development of a common EU list of third countries, the Commission 


envisages a three-step approach. In a first step, the Commission would identify jurisdictions 


that need to be prioritized for screening at EU level. Prioritization would be based on a 


scoreboard of indicators
92


. It aims to identify a sub-set of countries which score highly on 


indicators often associated with ATP and which have strong economic ties with the EU. Being 


in this subset does not necessarily mean that the country is involved in BEPS-driven activities, 


but rather provides a starting point for a more detailed assessment. In a second step, on the 


basis of the outcome of the scoreboard, Member States should decide which jurisdictions are 


to be assessed against the updated good governance criteria. The assessment will be carried 


out by the Commission and the Code of Conduct for Business Taxation and it will incorporate 


a dialogue with the third countries concerned. In a third and last step, Member States should 


agree on an EU list of problematic tax jurisdictions, based on a recommendation from the 


Commission.  


   


  


                                                            
92 In annex A4, the "scoreboard of indicators" approach is explained in greater details. 
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Annexes 


A.1. Overview of ATP indicators
93


  


 


 


                                                            
93 Ramboll Management Consulting and Corit Advisory (2016) 


Theme No. Subject Category


Dividends received 1 Too generous tax-exemption of dividends received Passive


2
No withholding tax on dividends paid (absent under domestic 


law)
Passive


3
No withholding tax on dividend equivalents (e.g. buy-back of 


shares)
Passive


4
No beneficial-owner test for reduction of withholding tax on 


dividends
Lack of anti-abuse


5 Tax deduction for dividends paid Active


6 Income from certain hybrid instruments non-taxable Lack of anti-abuse


7
No deemed income from interest-free loan (non-arm's-length 


transactions)
Active


8 Tax deduction for intra-group interest costs Passive


9
Tax deduction does not depend on the tax treatment in the 


creditor's state
Lack of anti-abuse


10
Tax deduction allowed for deemed interest costs on interest-


free debt
Active


11 No taxation of benefit from interest-free debt Lack of anti-abuse


12 No thin-capitalization rules Lack of anti-abuse


13 No interest-limitation rules Lack of anti-abuse


14
No withholding tax on interest payments (absent under 


domestic law)
Passive


15
No beneficial-owner test for reduction of withholding tax on 


interest
Lack of anti-abuse


Allowance for 


equity capital
16 Notional interest deduction for share capital Active


17
Patent box or other preferential tax treatment of income from 


IP
Active 


18
No taxation of capital gain (fair market value) upon transfer of 


IP
Passive


19 Tax deduction for intra-group royalty costs Passive


20
No withholding tax on royalty payments (absent according to 


domestic law)
Passive


21
No beneficial-owner test for reduction of withholding tax on 


royalty
Lack of anti-abuse


22 R&D tax incentive obtainable also for costs that are reimbursed Passive


Group taxation 23 Group taxation with acquisition holding company allowed Passive


CFC rules 24 No CFC rules Lack of anti-abuse


25
Tax qualification of foreign partnership does not follow that of 


the foreign state
Passive 


26
No rule to counter a mismatch in tax qualification of a domestic 


partnership between own state and a foreign state
Lack of anti-abuse


27
No rule to counter a mismatch in tax qualification of a domestic 


company between own state and a foreign state
Lack of anti-abuse


28 Nil corporate tax rate Active


29
Locally incorporated company not tax-resident if 


management/control is in another state
Active


30
Unilateral ruling on e.g. interest spread or royalty spread can be 


obtained
Passive


31 Excess profits rulings Active


GAAR / SAAR 32
No general or specific anti-avoidance rules to counter the 


model ATP structures
Lack of anti-abuse


Other themes 


(residual)
33


Any other significant ATP indicator to be identified by national 


tax experts


Foreign legal 


entities


Tax-free company


Ruling practices


Interest costs


Interest income


Royalty or other IP 


costs


Royalty or other IP 


income


Dividends paid
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A.2. Structures of Aggressive Tax Planning and relevant indicators per 


structure94  


 


The ATP Study identifies seven model ATP Structures. For each of them, the study further 


identifies a series of indicators (critical tax rules and practices) per country involved in the 


Structure. This annex presents the seven model ATP structure and indicators that are 


potentially relevant for Member States
95


. 


Structure 1: Offshore loan ATP structure  


 


 


 


 


 


                                                            
94 Ramboll Management Consulting and Corit Advisory (2016). 
95 The indicators relative to countries that are necessarily outside of the EU are not presented per structure. 


Relevant indicators Relevant indicators Relevant indicators


1
Too generous tax-exemption of 


dividends received.
8 Tax deduction for interest costs. 8 Tax deduction for interest costs.


24 No CFC Rules. 9


Tax deduction does not depend 


on the tax treatment in the 


creditor's state.


9


Tax deduction does not depend 


on the tax treatment in the 


creditor's state.


12&


13


No interest-limitation rules and no 


thin-capitalization rules.


12&


13


No interest-limitation rules and no 


thin-capitalization rules.


14
No withholding tax on interest 


payments.
14


No withholding tax on interest 


payments.


OR OR


15
No beneficial-owner test for 


reduction of withholding tax.
15


No beneficial-owner test for 


reduction of withholding tax.


30
Unilateral ruling on interest 


spread.
23


Group taxation with acquisition 


holding company allowed.


32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


State A State B State C
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Structure 2: Hybrid loan ATP structure  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Relevant indicators Relevant indicators


1
Too generous tax-exemption of 


dividends received.
8 Tax deduction for interest costs.


24 No CFC Rules. 9


Tax deduction does not depend 


on the tax treatment in the 


creditor's state.


12&


13


No interest-limitation rules and no 


thin-capitalization rules.


14
No withholding tax on interest 


payments.


OR


15
No beneficial-owner test for 


reduction of withholding tax.


23
Group taxation with acquisition 


holding company allowed.


32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


State A State C
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Structure 3 - Hybrid entity ATP structure 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Relevant indicators Relevant indicators


25


Tax qualification of the foreign 


entity does not follow that of the 


foreign state.


8
Tax deduction for interest 


costs.


32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


9


Tax deduction does not 


depend on the tax treatment 


in the creditor's state.


12&


13


No interest-limitation rules 


and no thin-capitalization 


rules.


14
No withholding tax on interest 


payments.


23


Group taxation with 


acquisition holding company 


allowed.


27


No rule to counter a 


qualification mismatch of a 


local company.


32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


State A State B
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Structure 4 - Interest-free loan ATP structure 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Relevant indicators Relevant indicators Relevant indicators Relevant indicators


1
Too generous tax-exemption of 


dividends received.
7


No deemed income from 


interest-free loan (non-arm's-


length transactions).


8 Tax deduction for interest costs. 2
No withholding tax on dividends 


paid.


24 No CFC Rules.
12&


13


No interest-limitation rules and no 


thin-capitalization rules.
8 Tax deduction for interest costs.


14
No withholding tax on interest 


payments.
10


Interest deduction allowed for 


deemed interest costs on interest-


free debt.


15


No beneficial-owner test for 


reduction of withholding tax on 


interest.


11
No taxation of benefit from 


interest-free debt.


32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


12&


13


No interest-limitation rules and no 


thin-capitalization rules.


32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


State DState A State B State C
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Structure 5 - Patent box ATP structure 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Relevant indicators Relevant indicators Relevant indicators


1
Too generous tax-exemption of 


dividends received.
2


No withholding tax on 


dividends paid.
19 Tax deduction for royalty costs.


18


No taxation of capital gain (fair 


market value) upon disposal of 


IP.


17


Patent box or other 


preferential tax treatment of 


income from IP.


20
No withholding tax on royalty 


payments.


24 No CFC Rules. 21
No beneficial-owner test for 


reduction of withholding tax.


32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


State A State B State C
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Structure 6 - Two-tiered IP ATP structure 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Relevant indicators Relevant indicators Relevant indicators Relevant indicators


1
Too generous tax-exemption of 


dividends received.
2


No withholding tax on 


dividends paid.
19 Tax deduction for royalty costs. 19 Tax deduction for royalty costs.


18


No taxation of capital gain (fair 


market value) upon disposal of 


IP.


19
Tax deduction for royalty 


costs.
20


No withholding tax on royalty 


payments.
20


No withholding tax on royalty 


payments.


24 No CFC Rules. 20
No withholding tax on royalty 


payments.
21


No beneficial-owner test for 


reduction of withholding tax.
21


No beneficial-owner test for 


reduction of withholding tax.


21
No beneficial-owner test for 


reduction of withholding tax.
32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


29


Locally incorporated company 


not tax-resident if 


management/control is 


situated in another state.


32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


State DState A State B State C







 


42 


 


Structure 7: ATP structure based on IP and cost-contribution agreements  


 


 


 


 


 


 


  


Relevant indicators Relevant indicators


1
Too generous tax-exemption of 


dividends received.
19


Tax deduction for royalty 


costs.


18


No taxation of capital gain (fair 


market value) upon disposal of 


IP.


20
No withholding tax on royalty 


payments.


22


R&D tax incentive obtainable 


also for costs that are 


reimbursed.


30
Unilateral ruling on 


earnings spread.


24 No CFC Rules. 32


No general or specific anti-


avoidance rules to counter the 


model ATP structures.


State A State C
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A.3. Overview of indicators that render a third country's legislation more prone 


to be used in an ATP structure
96


  


 


  


                                                            
96 Ramboll Management Consulting and Corit Advisory (2016) 


No. Subject Category


Received 1 Too generous tax-exemption of dividends received Passive


2
No withholding tax on dividends paid (absent under domestic 


law)
Passive


3
No withholding tax on dividend equivalents (e.g. buy-back of 


shares)
Passive


6 Income from certain hybrid instruments non-taxable Lack of anti-abuse


7
No deemed income from interest-free loan (non-arm's-length 


transactions)
Active


8 Tax deduction for intra-group interest costs Passive


9
Tax deduction does not depend on the tax treatment in the 


creditor's state
Lack of anti-abuse


14
No withholding tax on interest payments (absent under 


domestic law)
Passive


17
Patent box or other preferential tax treatment of income from 


IP
Active 


19 Tax deduction for intra-group royalty costs Passive


20
No withholding tax on royalty payments (absent according to 


domestic law)
Passive


24 No CFC rules Lack of anti-abuse


25
Tax qualification of foreign partnership does not follow that of 


the foreign state
Passive 


26
No rule to counter a mismatch in tax qualification of a domestic 


partnership between own state and a foreign state
Lack of anti-abuse


27
No rule to counter a mismatch in tax qualification of a domestic 


company between own state and a foreign state
Lack of anti-abuse


28 Nil corporate tax rate Active


29
Locally incorporated company not tax-resident if 


management/control is in another state
Active


32
No general or specific anti-avoidance rules to counter the 


model ATP structures
Lack of anti-abuse


Royalty or other IP 


income


CFC rules


Foreign legal entities


Tax-free company


GAAR / SAAR


Theme


Paid


Cost


Income


Interest 


Dividends 


Royalty or other IP 


costs
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A.4. "Scoreboard of indicators" to identify third countries subject to further 


evaluation  


 A.4.1. General approach  


Tax avoidance can occur through three main channels (debt shifting, transfer pricing and 


location of intangible assets) and often involves specific financial constructions, often located 


offshore. Third countries may be used in some type of aggressive tax planning structures but 


not in others
97


. Furthermore, tax avoidance is a complex and multi-faceted phenomenon, 


which needs to be looked at from various angles. It is therefore important to rely on a range of 


indicators that are able to reflect various types of structures. 


It is proposed to consider three dimensions:  


 Financial importance: Third-country jurisdictions that are used in ATP structures should 


record (abnormally) high financial flows (such as interest income or royalty income that 


allow artificially shifting profit, or through the establishment of numerous foreign-owned 


subsidiaries for tax purposes). They are also likely to be specialised in trade in financial 


services to non-residents.
98


 This category of indicators will therefore focus on the financial 


"symptoms" associated to ATP, both in absolute terms (the biggest financial centres), but 


also relative to the size of real economic activity.   


 Importance of economic ties with the EU: This category of indicators aims to focus 


attention on those jurisdictions with which the EU has strong economic links.  


 Institutional and legal factors: This category of indicators will reflect factors that facilitate 


or are necessary for engaging in ATP. The economic literature identifies as a main and 


obvious characteristic of a tax haven its very low rate of business taxes. Other findings 


relate to good governance and structure of the tax systems.
99


 The ATP Study identifies 


additional indicators such as the absence of withholding taxes on interest, royalties or 


dividends. It also identifies which tax rules and/or practices those offshore jurisdictions 


would need to have in order to facilitate the setup of an aggressive tax planning structure.  


It is important to stress that each potential single indicator cannot in itself suffice to draw 


conclusions on whether a country should be prioritised for screening. For example, most 


indicators relative to the "financial importance" of a jurisdiction do not allow to disentangle 


BEPS-driven activities from real economic activities. Similarly, it should be stressed that 


some indicators, for example in the category of "institutional and legal factors", may very 


well serve a positive function in the organisation of the country but are "abused" by 


aggressive tax planners. This is also true for the other categories of indicators. Therefore one 


needs to look at a range of indicators before reaching any conclusion. 


Finally, the preselection of a third country does not rest on the requirement to have all 


indicators "in the red". On the contrary it is only necessary for a minimum of warning signals 


to be on. The aim of the information gathering exercise in the scoreboard is to enable a pre-


selection. Therefore the adverse consequences of forgetting a potential jurisdiction that 


should be screened ("false negative") are much more important than the ones linked to the 


preselection of jurisdictions that only stand out for perfectly legitimate reasons ("false 


                                                            
97 For instance, the ATP study identifies how offshore jurisdictions's tax rules could be used in various structures 


of aggressive tax planning (see above section 2.2.1).  
98 Zoromé, 2007 
99 Dharmapala and Hines (2009); Konrad and Stolper (2015). 
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positive"), as there will be further checks and assessments carried out in the rest of the 


process.  


A.4.2. Data selection and limitations 


An indicative list of indicators which might be among those considered for the first step 


screening can be found in the table below. 


Category Examples of proposed indicators and potential data sources 


Financial 


importance 


Measuring financial importance, and comparing it to economic 


activity: 


- International investment position (IIP)  


- IIP expressed as a percentage of GDP and other economic variables 


- Foreign direct investment (FDI) flows - inwards and outward 


- FDI flows expressed as a percentage of GDP and other economic 


variables 


Sources: UNCTAD database, IMF (coordinated direct 


investment survey (CDIS), coordinated portfolio indicators 


(CPIS)), BIS 


Economic ties with 


the EU 


- Trade, trade in (financial) services from and to EU-28 from all 


partner countries 


- FDI, FDI income and FDI position from and to EU-28 from all 


partner countries. 


- Number and characteristics of foreign affiliates 


Sources: Eurostat Balance of Payment data, Eurostat FATS 


Institutional and 


legal factors 


- Good governance indicators100 (source: World Governance 


Indicators) 


- Information about tax revenues (source: ICTD, Information Centre 


on development and taxation, OECD) 


- Specific features of tax systems,  like the absence of withholding 


taxes on interest royalties or dividends, low corporate income tax rate 


- Transparency indicators: including information exchange, possible 


anti-money laundering [if data are available], compliance ratings on 


access to tax information (OECD Tax transparency Forum).  


- Information, rankings and indices compiled by other sources: Illicit 


Financial Flows (IFF)101, Financial Secrecy Index (FSI)102 … 


… 


The preliminary choice of the indicators has been guided by their relevance in identifying 


jurisdictions that merit further screening, and was focussed on elements for which information 


is available in a comprehensive and comparable manner. The chosen economic indicators are 


                                                            
100 Some of the World Governance Indicators could be used, which include voice and accountability, political 


stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption. 
101 Kar D. and J. Spanjers (2014)  
102 The recently released financial secrecy index (FSI) identified 15 qualitative indicators that indicate non-


transparency and can be considered as pre-conditions for facilitating tax evasion (but also possibly other 


activities such as money laundering). See Tax Justice Network, 2015, 


http://www.financialsecrecyindex.com/index.php/introduction 
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all based on macro-data for which the coverage was found to be more comprehensive and 


comparable than that for micro data (i.e. at company level or from tax receipts)
103


.  


Coverage may differ per country and per indicator, with some risk of sampling bias, if the 


analysis would be limited to countries for which the dataset is complete. The use of a 


scoreboard with possible missing values already alleviates that risk in comparison with the 


use of a single number or formula. Furthermore, as missing data can occur for spurious 


reasons, but may also be an indication of secrecy (or of insufficient administrative capacity), 


jurisdictions for which some or most of the indicators are missing cannot simply be ignored 


from the analysis. On the contrary, those jurisdictions will be specifically indicated for further 


consideration.  


With respect to the choice of which data vintage to use, there is a trade-off between using the 


most up-to-date indicators, and being misled by one particular data point corresponding to 


specific circumstances, in particular for very volatile data. Using averages of recent years is 


an alternative – this would also reflect more structural characteristics of countries.
104


  


A.4.3 Use of the scoreboard for setting priorities for further assessment  


At the level of each indicator taken separately, ranking countries per indicator is obviously the 


best way to allow for later prioritisation. (
105


). This will be done for each indicator and for all 


jurisdictions, but jurisdictions with missing values will be marked separately. 


In a second step, when aggregating or selecting among closely related indicators, recourse is 


made to the general guiding principle explained above: "false negatives" - third countries not 


being preselected while they would deserve to be further scrutinised - should be avoided. To 


avoid this risk of "false negatives", it is therefore suggested to take only the "worst" indicator 


(and not the average indicator for instance). In other words, the indicator reflecting the highest 


risk to be used for ATP purposes would be retained. To give an example related to the 


selection of the relevant time period:  One indicator, such as the relative importance of FDI 


flows, will be ranked independently over several different time periods, corresponding to 


several different variations of the data: one for each of the last years and also the average of 


recent (10) years. Out of those rankings, the scoreboard will only reflect, for each jurisdiction, 


the one ranking based on the most suspicious outcome (in this case the highest of the 


rankings, which will be the one based on the time period, or on the average, for which the 


relative importance of FDI flows was the highest compared to other jurisdictions).    


Finally, and for reasons linked to the phenomenon we try to apprehend, but also given the 


possible data limitations of which the most important is incomplete coverage, no rigid 


                                                            
103 In the framework of the OECD/G20 BEPS Action 11 (OECD (2015i)), many different indicators (based both 


on micro- and macro-data) were reviewed to identify the scale and economic impact of BEPS, to track changes 


in BEPS over time and to monitor the effectiveness of measures implemented to reduce BEPS. Existing data 


sources were also examined. In this context, it is noted that, while firm-level data are needed for a better analysis 


of BEPS, current sources suffer among others of a sampling bias (e.g. too Eurocentric, weak coverage of low-


income countries).  
104 It should be recalled that economic indicators tend to be released with a time-lag and this is even more the 


case for "softer" indicators gathered through surveys or by combining several strands of data. In addition it 


should be emphasized that the indicators would inevitably reflect reforms undertaken by countries to address 


ATP with a delay because of inertia both in economic structures and in perception.  
105 More refined indicators like implicit percentiles could also be used, as they would also allow reflecting the 


distance between countries. A simple ranking would indeed not show if countries ranked for instance first and 


second have nearly the same values, or if they differ by a full order of magnitude (while estimated percentiles 


would give such an indication). However, given that the main purpose of the scoreboard is preselection, this 


additional information was not deemed essential at this stage. 
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combination of the potential strands of indicators into a single composite indicator is currently 


foreseen. In addition to the necessity of perfect data coverage, this kind of methodology 


obviously entails numerous choices and selections, some of which are unavoidably of an 


arbitrary nature, and therefore predictably open to criticism. Rather, the exercise is one of 


gathering multi-faceted information along the three dimensions outlined above. This comes in 


contrast to the approach taken elsewhere, for instance by the Tax justice network in the recent 


release of its "financial secrecy index" which builds numerous indicators into a single 


number, allowing for a single listing of a total of around 100 jurisdictions but for a different 


objective, and a slightly narrower scope.
106


 
107


  


Finally, the scoreboard is seen as a tool for priority setting and therefore does not formally set 


a limit on the number of jurisdictions subject to further scrutiny.  


  


                                                            
106 http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results  
107 Tax justice network, 2015, Financial secrecy index 2015 Methodology, 101p, version dated 16.10.2015.  


Up to 204 criteria covering information on the legal, administrative, regulatory, and tax structures of the chosen 


jurisdictions have been surveyed.  About 46 of the 204 criteria employed are then used to construct 15 different 


key secrecy indicators (KFSIs). The 15 indicators cover 4 areas: (a) knowledge of beneficial ownership, (b) 


corporate transparency, (c) efficiency of tax and financial regulations, and (d) international standards and 


cooperation. Missing information is considered an indication of secrecy. The 15 key qualitative indicators are 


themselves aggregated into a single one and then finally weighted through the use of the country's absolute share 


in the world total trade of financial services; this gives a single ranking, which is subject to the choices made 


regarding indicator selection, aggregation and weighing.  
 



http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results
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A.5. OECD BEPS Actions and corresponding EU Actions 


 


 OECD BEPS EU ACTION 


Action 1: Digital Economy Direct Tax: The digital 


economy is the whole economy, 


so ring fenced solutions are not 


appropriate.  


OECD BEPS actions in general 


should address risks posed by 


digital economy.  


 


 


VAT: VAT should be paid in 


country of consumer and States 


should provide simplified 


systems for businesses to pay it. 


Direct Tax: EU agrees with 


OECD assessment that no 


special action needed.  


 


Situation will be monitored to 


see if general anti-avoidance 


measures are sufficient to 


address digital risks.  


 


VAT: VAT is paid in country of 


consumer for e-commerce sales. 


Simplified payment system in 


place for certain digital services 


since 2015, which the 


Commission will propose to 


extend to tangible goods in 2016 


(MOSS).  


 


Action 2: Hybrid Mismatch 


Arrangements 


Specific recommendations to 


link the tax treatment of an 


instrument or entity in one 


country with the tax treatment in 


another, to prevent mismatches.  


 


ATA Directive includes a 


provision to address hybrid 


mismatches.  


Action 3: Controlled Foreign 


Companies (CFCs)  


Best practice recommendations 


for implementing CFC rules.  


 


ATA Directive includes 


provisions on CFC rules, for 


within the EU and externally.  


  


Action 4: Interest Limitation 


 


 


 


Best practice recommendations 


on limiting a company's or 


group's net interest deductions.  


 


ATA Directive includes 


provisions to limit interest 


deductions, for situations within 


the EU and externally. 
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Action 5: Harmful Tax 


Practices 


 


 


 


 


Action 5: Harmful Tax 


Practices 


Tax rulings: Mandatory 


spontaneous exchange of 


relevant information. 


 


 


Patent Boxes: Agreement on 


"Nexus Approach" to link tax 


benefits from preferential 


regimes for IP to the underlying 


economic activity.  


 


Tax rulings: Mandatory 


automatic exchange of 


information on all cross-border 


rulings and APAs from 2017.  


 


Patent Boxes: Member States 


agreed to ensure that their 


Patent Boxes are in line with the 


nexus approach (Code of 


Conduct Group, 2014).  


 


Action 6: Treaty Abuse 


 


 


Anti-abuse provisions, including 


a minimum standard against 


treaty shopping, to be included 


in tax treaties.  


 


Choice of either Limitation of 


Benefits (LOB) or Principle 


Purpose Test (PPT) or a 


combination of both.  


 


ATA Recommendation on Tax 


Treaties encourages Member 


States to use an EU-compatible 


PPT approach.   


 


LOB clauses are less easily 


adapted to the needs of the 


Single Market.  


 


Action 7: Permanent 


Establishment 


Definition of Permanent 


Establishment (PE) is adapted in 


Model Tax Convention, to 


prevent companies from 


artificially avoiding having a 


taxable presence.   


 


ATA Recommendation 


encourages MSs to use the 


amended OECD approach.  


Actions 8 -10: Transfer 


Pricing 


Intangibles  


 


Risk and Capital 


 


High Risk Transaction 


Arm's Length Principle and 


Comparability Analysis 


confirmed as pillars of Transfer 


Pricing.  


 


More robust framework for 


implementing this standard.  


 


 


Joint Transfer Pricing Forum 


(JTPF) working on EU 


approach to implementing 


BEPS conclusions.  


 


Work includes looking at more 


economic analysis in TP, better 


use of companies' internal 


systems, and improving TP 


administration.  


 


Action 11: Measuring and 


monitoring BEPS 


The OECD aims to publish new 


statistics on corporate taxation 


and the scope and revenue 


impact of BEPS. 


EU study underway on the 


impact of some types of 


aggressive tax planning on 


Member States' effective tax 


rates. The tax rates are based on 
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 a representative firm and 


calculated by using a 


neoclassical investment model. 


Action 12: Disclosure of 


Aggressive Tax Planning  


Recommendation to introduce 


rules requiring mandatory 


disclosure of aggressive or 


abusive transactions, structures 


or arrangements.  


 


To be discussed in the Code of 


Conduct. The Commission will 


keep the issue under review, as 


part of its tax transparency 


agenda.  


Action 13: Transfer Pricing 


documentation and Country-


by-Country Reporting 


MNEs required to file an annual 


Country-by-Country report 


(CbCR) to tax administrations 


on key financial data, as well as 


a master file and local file.  


 


 


 


 


Information for tax authorities 


only – not public CbCR.  


ATA Package proposes legally 


binding requirement for 


Member States to implement the 


OECD CbCR provisions. EU-


TPD, broadly in line with the 


master file and the local file, but 


to be reviewed to take into 


account the conclusions of the 


BEPS project. 


 


Work ongoing on feasibility of 


public CbCR in the EU.  


 


 


Action 14: Dispute Resolution G20/OECD countries agreed to 


measures to reduce uncertainty 


and unintended double taxation 


for businesses, along with a 


timely and effective resolution 


of disputes in this area.  


 


A number of countries have 


committed to a mandatory 


binding arbitration process.  


 


In 2016, the Commission will 


propose measures to improve 


dispute resolution within the 


EU, as foreseen in the June 


2015 Action Plan.  


Action 15: Multilateral 


Instrument to modify tax 


treaties 


 


 


 


Interested countries have agreed 


to use a multilateral instrument 


to amend their tax treaties, in 


order to integrate BEPS related 


measures where necessary 


 


ATA Recommendation sets out 


the Commission's views on 


Treaty related issues and their 


compatibility with EU law, 


which MSs should consider in 


their negotiations on the 


Multilateral Instrument.  
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Deutscher Bundestag 


18. Wahlperiode 


 


 


Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz          27. Januar 2016 


 


 


Änderungsantrag 


der Fraktionen von CDU/CSU und SPD 


 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 


– Drucksache 18/5922, 18/6286 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/5922 mit folgenden Maßgaben, 


im Übrigen unverändert anzunehmen: 


1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst: 


„Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobili-
enkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vor-


schriften“. 


2. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 7 Buchstabe c wird wie folgt gefasst:  


‚c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:  


„(3) Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge sind entgelt-


liche Darlehensverträge zwischen einem Unternehmer als Darle-


hensgeber und einem Verbraucher als Darlehensnehmer, die 


1. durch ein Grundpfandrecht oder eine Reallast besichert sind 


oder 


2. für den Erwerb oder die Erhaltung des Eigentumsrechts an 


Grundstücken, an bestehenden oder zu errichtenden Gebäu-


den oder für den Erwerb oder die Erhaltung von grundstücks-


gleichen Rechten bestimmt sind. 


Keine Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge sind Verträge 


gemäß Absatz 2 Satz 2 Nummer 4. Auf Immobiliar-Verbraucher-


darlehensverträge gemäß Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 ist nur 


§ 491a Absatz 4 anwendbar.“ ‘ 


b) Nummer 18 wird wie folgt gefasst: 


‚18. § 500 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Verbraucherdarlehensver-


trag“ durch das Wort „Allgemein-Verbraucherdarlehensver-


trag“ ersetzt.  


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Abweichend von Satz 1 kann der Darlehensnehmer eines 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags, für den ein ge-



vertanzco

Ausschussstempel
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bundener Sollzinssatz vereinbart wurde, seine Verbindlich-


keiten im Zeitraum der Sollzinsbindung nur dann ganz oder 


teilweise vorzeitig erfüllen, wenn hierfür ein berechtigtes In-


teresse des Darlehensnehmers besteht.“ ‘ 


c) Nummer 25 wird wie folgt geändert: 


aa) Buchstabe a Doppelbuchstabe bb wird wie folgt gefasst:  


‚bb) Die folgenden Sätze werden angefügt: 


„Bezieht sich der entgeltliche Zahlungsaufschub oder die 


sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe auf den Erwerb oder 


die Erhaltung des Eigentumsrechts an Grundstücken, an be-


stehenden oder zu errichtenden Gebäuden oder auf den Er-


werb oder die Erhaltung von grundstücksgleichen Rechten o-


der ist der Anspruch des Unternehmers durch ein Grund-


pfandrecht oder eine Reallast besichert, so sind die für Immo-


biliar-Verbraucherdarlehensverträge geltenden, in Satz 1 ge-


nannten Vorschriften sowie § 503 entsprechend anwendbar. 


Ein unentgeltlicher Zahlungsaufschub gilt als entgeltlicher 


Zahlungsaufschub gemäß Satz 2, wenn er davon abhängig 


gemacht wird, dass die Forderung durch ein Grundpfandrecht 


oder eine Reallast besichert wird.“ ‘ 


bb) Buchstabe b Doppelbuchstabe aa wird wie folgt gefasst:  


‚aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 491 Abs. 2 und 3“ durch die 


Wörter „§ 491 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5, Absatz 3 


Satz 2 und Absatz 4“ ersetzt.‘ 


d) Nummer 29 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 


‚a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Das Widerrufsrecht nach Absatz 2 gilt nicht in dem in § 491 Ab-


satz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 be-


stimmten Umfang.“ ‘ 


e) In Nummer 35 wird in § 655a Absatz 1 Satz 2 die Angabe „Satz 3“ 


durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt.  


f) In Nummer 40 Buchstabe b wird in Absatz 3 nach der Angabe „Satz 2“ 


die Angabe „und 3“ eingefügt. 


3. Artikel 2 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 1 wird dem einzufügenden Paragrafen folgender Absatz 3 


angefügt: 


(3) „ Bei Immobiliardarlehensverträgen gemäß § 492 Absatz 1a 


Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches in der vom 1. August 2002 bis 


einschließlich 10. Juni 2010 geltenden Fassung, die zwischen dem 1. 


September 2002 und dem 10. Juni 2010 geschlossen wurden, erlischt 


ein fortbestehendes Widerrufsrecht spätestens drei Monate nach dem 


… [einsetzen: Datum des Inkrafttretens gemäß Artikel 13 Absatz 1 die-


ses Gesetzes], wenn das Fortbestehen des Widerrufsrechts darauf be-


ruht, dass die dem Verbraucher erteilte Widerrufsbelehrung den zum 


Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Anforderungen des Bürger-


lichen Gesetzbuchs nicht entsprochen hat. Bei Haustürgeschäften ist 


Satz 1 nur anzuwenden, wenn die beiderseitigen Leistungen aus dem 


Verbraucherdarlehensvertrag bei Ablauf des 21. Mai 2016 vollständig 


erbracht worden sind, andernfalls erlöschen die fortbestehenden Wider-


rufsrechte erst einen Monat nach vollständiger Erbringung der beider-


seitigen Leistungen aus dem Vertrag.“  


b) Nummer 3 Buchstabe f wird wie folgt geändert: 
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c) In Doppelbuchstabe aa wird in § 6 Absatz 1 Satz 2 nach der Angabe 


„Satz 1“ die Angabe „Nummer 1“ gestrichen. 


d) Folgender Doppelbuchstabe cc wird angefügt: 


‚cc) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


„(3) Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen hat die 


Angabe des Gesamtbetrags und des effektiven Jahreszinses unter 


Angabe der Annahmen zu erfolgen, die zum Zeitpunkt des Ab-


schlusses des Vertrags bekannt sind und die in die Berechnung des 


effektiven Jahreszinses einfließen.“ ‘ 


4. Nach Artikel 6 werden die folgenden Artikel 6a bis 6c eingefügt: 


‚Artikel 6a 


Änderung des Handelsgesetzbuchs 


§ 253 des Handelsgesetzbuchs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 


Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-


letzt durch ... geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind 


abzuzinsen mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittli-


chen Marktzinssatz, der sich im Falle von Rückstellungen für Alters-


versorgungsverpflichtungen aus den vergangenen zehn Geschäftsjah-


ren und im Falle sonstiger Rückstellungen aus den vergangenen sieben 


Geschäftsjahren ergibt.“ 


2. Folgender Absatz 6 wird angefügt: 


„(6) Im Falle von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflich-


tungen ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstel-


lungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen 


Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem 


Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durch-


schnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäfts-


jahren in jedem Geschäftsjahr zu ermitteln. Gewinne dürfen nur ausge-


schüttet werden, wenn die nach der Ausschüttung verbleibenden frei 


verfügbaren Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich 


eines Verlustvortrags mindestens dem Unterschiedsbetrag nach Satz 1 


entsprechen. Der Unterschiedsbetrag nach Satz 1 ist in jedem Ge-


schäftsjahr im Anhang oder unter der Bilanz darzustellen.“ 


Artikel 6b 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 


Dem Artikel 75 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch in 


der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4101-1, veröffent-


lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch ... geändert worden ist, werden 


die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt: 


„(6) § 253 Absatz 2 und 6 des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des 


Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Ände-
rung handelsrechtlicher Vorschriften vom ... [einsetzen: Ausfertigungsdatum 


und Fundstelle des Gesetzes] ist erstmals auf Jahresabschlüsse für das nach 
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dem 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr anzuwenden. Für Geschäfts-


jahre, die vor dem 1. Januar 2016 enden, ist § 253 Absatz 2 des Handelsge-


setzbuchs in der bis zum ... [einsetzen: Datum der Verkündung des Gesetzes 


zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung han-


delsrechtlicher Vorschriften] geltenden Fassung weiter anzuwenden. Auf 


den Konzernabschluss sind die Sätze 1 und 2 hinsichtlich des § 253 Absatz 2 


des Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 


(7) Unternehmen dürfen für einen Jahresabschluss, der sich auf ein 


Geschäftsjahr bezieht, das nach dem 31. Dezember 2014 beginnt und vor 


dem 1. Januar 2016 endet, auch die ab dem … [einsetzen: Datum des Tages 


nach der Verkündung des Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienk-


reditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften] geltende 


Fassung des § 253 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs anwenden. In diesem 


Fall gilt § 253 Absatz 6 entsprechend. Auf den Konzernabschluss ist Satz 1 


entsprechend anzuwenden. Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften ha-


ben zur Erläuterung der Ausübung der Anwendung des Wahlrechts Angaben 


im Anhang zu machen.“ 


Artikel 6c 


Änderung der Rückstellungsabzinsungsverordnung 


Die Rückstellungsabzinsungsverordnung vom 18. November 2009 


(BGBl. I S. 3790), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. August 2014 


(BGBl. I S. 1330) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 


„§ 6a 


Berechnung des Aufschlags bei Rückstellungen für Altersversor-


gungsverpflichtungen 


Für die Berechnung des Aufschlags bei Rückstellungen für Alters-


versorgungsverpflichtungen nach § 253 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Han-


delsgesetzbuchs treten bei der Anwendung des § 6 an die Stelle von 84 


Monatsendständen 120 Monatsendstände.“ 


2. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 


„§ 7a 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobili-


enkreditrichtlinie 


§ 6a in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmo-


bilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften 


vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Gesetzes] 


ist erstmals auf die Berechnung des Aufschlags zum … [einsetzen: Da-


tum des Tages nach der Verkündung des Gesetzes zur Umsetzung der 


Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher 


Vorschriften] anzuwenden. Die Deutsche Bundesbank berechnet die 


Abzinsungszinssätze für Rückstellungen für Altersversorgungsver-


pflichtungen nach Maßgabe des § 6a in der ab dem ... [einsetzen: Datum 


des Tages nach der Verkündung des Gesetzes zur Umsetzung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie ] geltenden Fassung auch rückwir-


kend auf Basis der Daten des jeweils letzten Handelstages des Monats 
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ab einschließlich Januar 2015 und veröffentlicht die so berechneten Ab-


zinsungszinssätze zusätzlich auf ihrer Internetseite.“ ‘ 


5. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt: 


‚5. § 34 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Sind nach Ablauf des Jahres, in dem das Pfand verwertet 


worden ist, drei Jahre verstrichen, so verfällt der Erlös dem Fiskus 


des Landes, in dem die Verpfändung erfolgt ist, wenn nicht ein 


Empfangsberechtigter sein Recht angemeldet hat.“ ‘ 


b) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6. 


c) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7 und § 34j Absatz 1 Num-


mer 3 wird wie folgt gefasst:  


„3. den Umfang und die inhaltlichen Anforderungen an die nach § 34i 


Absatz 2 Nummer 3 erforderliche Haftpflichtversicherung und die 


gleichwertige Garantie, insbesondere über die Höhe der Mindest-


versicherungssumme, die nach dem in Artikel 29 Absatz 2 Buch-


stabe a der Richtlinie 2014/17/EU vorgesehenen Verfahren festge-


legt wird; über die Bestimmung der zuständigen Stelle nach § 117 


Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes; über den Nachweis 


des Bestehens einer Haftpflichtversicherung und einer gleichwer-


tigen Garantie sowie über die Anzeigepflichten des Versiche-


rungsunternehmens gegenüber den Behörden und den Versiche-


rungsnehmern,“.  


d) Die bisherigen Nummern 7 bis 15 werden die Nummern 8 bis 16. 


e) Nach der neuen Nummer 16 wird folgende Nummer 17 eingefügt: 


‚17. In § 157 Absatz 3 Satz 4 werden nach dem Wort „Sachkundeprü-


fung“ die Wörter „für die Produktkategorien der Erlaubnis nach 


§ 34f Absatz 1, die bis zum 1. Januar 2015 beantragt wurde“ ein-


gefügt.‘ 


f) Die bisherige Nummer 16 wird Nummer 18 und wird wie folgt gefasst: 


‚18. Folgender § 160 wird angefügt: 


„§ 160 


Übergangsregelungen zu den §§ 34c und 34i 


(1) Gewerbetreibende, die am 21. März 2016 eine Erlaubnis 


nach § 34c Absatz 1 Satz 1 haben, welche zur Vermittlung des Ab-


schlusses von Darlehensverträgen berechtigt, und die Verträge 


über Immobiliardarlehen im Sinne des § 34i Absatz 1 weiterhin 


vermitteln wollen, müssen bis zum 21. März 2017 eine Erlaubnis 


als Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i Absatz 1 besitzen 


und sich selbst sowie die nach § 34i Absatz 8 Nummer 2 einzutra-


genden Personen registrieren lassen. 


(2) Wird die Erlaubnis unter Vorlage der bisherigen Erlaub-


nisurkunde beantragt, so erfolgt keine Prüfung der Zuverlässigkeit 


und der Vermögensverhältnisse nach § 34i Absatz 2 Nummer 1 


und 2. 


(3) Personen, die seit dem 21. März 2011 ununterbrochen un-


selbständig oder selbständig eine Tätigkeit im Sinne des § 34i Ab-


satz 1 Satz 1 ausüben, bedürfen keiner Sachkundeprüfung nach 
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§ 34i Absatz 2 Nummer 4, wenn sie bei Beantragung der Erlaub-


nis nach § 34i Absatz 1 die ununterbrochene Tätigkeit nachweisen 


können. 


(4) Die Erlaubnisse nach § 34c Absatz 1 Satz 1, die zur Ver-


mittlung des Abschlusses von Darlehensverträgen berechtigen, er-


löschen für die Vermittlung von Verträgen im Sinne des § 34i Ab-


satz 1 Satz 1 mit der Erteilung der Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 


Satz 1, spätestens aber zum 21. März 2017. Bis zu diesem Zeit-


punkt gelten diese Erlaubnisse als Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 


Satz 1. 


(5) Beschäftigte im Sinne des § 34i Absatz 6 sind verpflich-


tet, bis zum 21. März 2017 einen Sachkundenachweis nach § 34i 


Absatz 2 Nummer 4 zu erwerben. Absatz 3 ist entsprechend anzu-


wenden. 


(6) Bis zur Erteilung der Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 findet 


das Verfahren des § 11a Absatz 4 auf Gewerbetreibende im Sinne 


des Absatzes 1 keine Anwendung.“ ‘ 


6. Artikel 8 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe b Doppelbuchstabe aa wird in § 6 Absatz 1 Satz 1 die An-


gabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt. 


b) In Buchstabe d wird § 6 Absatz 3 Satz 1 und 2 durch folgenden Satz 


ersetzt: 


„In die Berechnung des anzugebenden effektiven Jahreszinses sind als 


Gesamtkosten die vom Verbraucher zu entrichtenden Zinsen und alle 


sonstigen Kosten einschließlich etwaiger Vermittlungskosten einzube-


ziehen, die der Verbraucher im Zusammenhang mit dem Verbraucher-


darlehensvertrag zu entrichten hat und die dem Darlehensgeber bekannt 


sind.“ 


7. Artikel 13 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Am Tag nach der Verkündung treten in Kraft: 


1. die Artikel 6a bis 6c, 


2. in Artikel 7 die Nummer 2 Buchstabe e und in Nummer 7 der § 34j der 


Gewerbeordnung, 


3. in Artikel 9 Nummer 3 der § 18a Absatz 11 des Kreditwesengesetzes 


und 


4. in Artikel 12 Nummer 2 der § 15a Absatz 2 des Versicherungsauf-


sichtsgesetzes.“ 


8. Anlage 1 wird wie folgt geändert:  


a) Teil A wird wie folgt geändert: 


aa) In Abschnitt 4 nach den Wörtern „[sonstige Komponenten des ef-


fektiven Jahreszinses]“ sowie in Abschnitt 6 nach den Wörtern 


„Berechnungsmethode] am [Datum] errechnete Wechselkurs zu-


grunde gelegt.“ wird jeweils der Querstrich gestrichen. 


bb) In Abschnitt 10 wird jeweils nach den Wörtern „einen anderen“ 


das Wort „Kreditgeber“ durch das Wort „Kreditnehmer“ ersetzt. 


b) Teil B wird wie folgt geändert: 


aa) In Abschnitt 4 Absatz 2 Satz 9 und 10 sowie in Abschnitt 6 Ab-


satz 4 Satz 4 wird jeweils das Wort „mehreren“ durch die Wörter 


„mindestens fünf“ ersetzt. 


bb) In Abschnitt 10 Absatz 1 wird nach den Wörtern „einen anderen“ 


das Wort „Kreditgeber“ durch das Wort „Kreditnehmer“ ersetzt. 
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9. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Gestaltungshinweis 4 wird die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe 


„Satz 5“ ersetzt. 


b) In Gestaltungshinweis 5 wird die Angabe „5d“ durch die Angabe „5d“ 


ersetzt. 


c) In Fußnote * wird Satz 5 gestrichen. 


10. Anlage 3 wird wie folgt geändert: 


a) Die Widerrufsinformation wird in dem Text unter der Überschrift „Wi-


derrufsrecht“ wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „in Textform (z. B. Brief, Fax, E-


Mail)“ gestrichen.  


bb) In Satz 3 wird nach den Wörtern „der Vertragsurkunde enthalten“ 


das Wort „sind“ durch das Wort „ist“ ersetzt. 


b) In Gestaltungshinweis 4 wird die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe 


„Satz 5“ ersetzt. 


c) In Fußnote * wird Satz 5 gestrichen. 


Zur Begründung der Beschlussempfehlung 


Im Folgenden werden lediglich die vom Ausschuss für Recht und Verbraucher-


schutz empfohlenen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung des Ge-


setzentwurfs erläutert. Soweit der Ausschuss die unveränderte Annahme des Ge-


setzentwurfs empfiehlt, wird auf die jeweilige Begründung in Drucksache 


18/5922 verwiesen. 


Durch die Änderungen wird voraussichtlich kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand 


für die Wirtschaft entstehen.  


Die in Artikel 2 Buchstabe a vorgeschlagene Erlöschensregelung wird dazu füh-


ren, dass Verbraucher nach dem festgelegten Stichtag ihr Widerrufsrecht, das 


ihnen in Bezug auf einen zwischen 1. September 2002 und 10. Juni 2010 geschlos-


senen Immobiliardarlehensvertrag zusteht, nicht mehr geltend machen können. 


Die Erlöschensregelung führt dazu, dass die Verträge nicht mehr rückabgewickelt 


werden müssen. Dies entlastet die Darlehensgeber, da sie nach dem Stichtag si-


cher sein können, dass bis dahin nicht geltend gemachte Widerrufsrechte in Zu-


kunft nicht mehr ausgeübt werden. Wirtschaftlich hat dies insbesondere zur Folge, 


dass Einsparungen bei den Personalkosten realisiert werden können (u. a. da keine 


Rechtsverfolgungskosten mehr anfallen). Andere wirtschaftliche Entlastungen (u. 


a. Realisierung von Gewinnen dadurch, dass bei vorzeitig zurückgezahlten Fest-


zinskrediten wieder eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangt werden kann und 


im Rahm der Rückabwicklung der Verträge auch keine Pflicht zum Nutzungser-


satz der erhaltenen Zahlungen besteht) können im Rahmen der Berechnung des 


Erfüllungsaufwandes hingegen nicht entlastend berücksichtigt werden. Denn 


diese wirtschaftlichen Entlastungen sind nicht Teil des Erfüllungsaufwandes. 


Eine Entlastung im Sinne des Erfüllungsaufwandes liegt nur dann vor, wenn ge-


setzliche Pflichten entfallen (hier Entgegennahme und Ausführung des Wider-


rufsrechts) und der notwendige Personalaufwand und Sachaufwand (z. B. in Form 


von Anschaffungskosten oder Inanspruchnahme von ext. Dienstleistungen) zur 


Erfüllung dieser Pflicht für den Normadressaten zukünftig nicht mehr zu erbrin-


gen ist. Weiterführende, indirekte Effekte wie entgangene Gewinne fallen nicht 


darunter (siehe Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwan-
des in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, .S. 12).  
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Eine Entlastung für die Wirtschaft würde zudem nur durch die Fälle eintreten, in 


denen einem zum Widerruf gewillten Verbraucher nach Ablauf der Übergangs-


frist die Möglichkeit genommen würde, sein Widerrufsrecht noch auszuüben. Die 


Bundesregierung geht jedoch davon aus, dass der ganz überwiegende Teil der 


zwischen dem 1. September 2002 und dem 10. Juni 2010 abgeschlossenen Immo-


bilienkredite, die Verbraucher infolge fehlerhafter Widerrufsbelehrungen wider-


rufen können und bei denen Verbraucher auch gewillt sind, das Widerrufsrecht 


auszuüben, entweder bereits widerrufen worden sind oder vor Erreichen des 


Stichtags im Sommer 2016 widerrufen werden. Die Bundesregierung folgert dies 


daraus, dass seit mehreren Jahren eine breite mediale Berichterstattung über die 


Widerrufbarkeit dieser Immobiliardarlehensverträge stattfindet (u. a. durch Infor-


mationen der Verbraucherzentralen, die Vielzahl der Medienberichte in Zeitun-


gen, Funk und Fernsehen sowie umfangreiche Werbemaßnahmen von Anwalts-


kanzleien) und seit Bekanntwerden des Vorschlags der Bundesregierung im Sep-


tember 2015 eine breite Berichterstattung darüber stattfindet, dass die Bundesre-


gierung plane, das Widerrufsrecht für Verträge zwischen September 2002 und 


Juni 2010 im Sommer 2016 erlöschen zu lassen. Da die Bundesregierung überdies 


davon ausgeht, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Verbrauchern aus ver-


schiedensten Gründen (u. a. Prozessrisiken, Trägheit) nicht von dem Widerrufs-


recht Gebrauch machen werden, also auch ohne Erlöschensregelung ihre Verträge 


nicht widerrufen würden, verbleibt nur eine vernachlässigbare Anzahl von Ver-


brauchern, die durch die Erlöschensregelung ungewollt das Widerrufsrecht ver-


lieren würde. Ihre Anzahl wird von der Bundesregierung als so gering einge-


schätzt, dass die Bunderegierung der Regelung im Ergebnis nur eine vernachläs-


sigbare entlastende Wirkung für die Wirtschaft beimisst. Sie kann bei der Berech-


nung des Erfüllungsaufwandes für die Wirtschaft außer Betracht bleiben. 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Bezeichnung mit Blick auf 


die neu eingefügten Artikel. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 491 Absatz 3 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Entwurfsfassung 


(BGB-E) regelt bislang, dass eine unentgeltliche Stundung einer Darlehensforde-


rung, bei der die Stundung davon abhängig gemacht wird, dass ein Grundpfand-


recht oder eine Reallast bestellt wird, als eine entgeltliche Stundung gilt, auf die 


die Vorschriften für Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge anwendbar sind. 


Es erscheint jedoch überzeugender, diese Regelung nicht im Rahmen der Vor-


schriften über Darlehensverträge, sondern im Rahmen der Vorschriften über ent-


geltliche Finanzierungshilfen zu treffen. Denn in der Tat erscheint die Regelung 


eher als ein spezifischer Unterfall eines Zahlungsaufschubes denn als der eines 


Darlehensvertrags. § 506 BGB erscheint daher der vorzugswürdigere Regelungs-


ort. Daher wird § 491 Absatz 3 Satz 2 BGB gestrichen und eine entsprechende 


Regelung – ohne inhaltliche Änderungen – nunmehr in § 506 Absatz 1 Satz 3 


BGB getroffen.  


Mit dieser Änderung wird zugleich einem Anliegen des Bundesrates (vgl. Num-


mer 3 der Stellungnahme des Bundesrates vom 25. September 2015, Bundesrats-


drucksache 359/15 – Beschluss) Rechnung getragen. 


Zu Buchstabe b  


§ 500 Absatz 1 BGB regelt in Umsetzung von Artikel 13 Absatz 1 der Verbrau-


cherkreditrichtlinie das Recht des Darlehensnehmers, einen Verbraucherdarle-


hensvertrag ordentlich zu kündigen, bei dem eine Frist für die Rückzahlung nicht 
bestimmt ist. Auf Immobiliardarlehensverträge fand diese Regelung gemäß § 503 


BGB keine Anwendung. Vielmehr verblieb es bei Immobiliardarlehensverträgen 


gemäß § 503 BGB bei den Möglichkeiten der ordentlichen Kündigung, die in 
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§ 489 BGB geregelt sind. § 489 BGB differenziert danach, ob für den Darlehens-


vertrag ein gebundener oder veränderlicher Zinssatz vereinbart wurde. Auch nach 


Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie soll diese Unterscheidung beibe-


halten werden. Die für Allgemein-Verbraucherdarlehen vorgegebene Regelung 


des § 500 Absatz 1 BGB soll weiterhin nicht auf Immobiliar-Verbraucherdarle-


hen erstreckt werden. Andernfalls wäre es Darlehensnehmern insbesondere auch 


von Festzinskrediten mit unbestimmter Laufzeit möglich, sich von dem Vertrag 


zu lösen, ohne dass ein berechtigtes Interesse an der Kündigung bestehen muss 


(§ 500 Absatz 2 BGB) oder vom Darlehensgeber eine Vorfälligkeitsentschädi-


gung (§ 502 Absatz 1 Satz 1 BGB) verlangt werden könnte. Dies würde sich vo-


raussichtlich negativ auf die Bereitschaft der Darlehensgeber auswirken, Festzins-


kredite mit unbestimmter Laufzeit (unechte Abschnittsfinanzierungen) anzubie-


ten. Dies wäre jedoch nicht wünschenswert, da gerade diese Art der Immobilien-


finanzierung für Verbraucher in vielen Fällen vorteilhaft sein kann.  


Mit dieser Änderung wird zugleich einem Anliegen des Bundesrates (vgl. Num-


mer 7 der Stellungnahme des Bundesrates vom 25. September 2015, Bundesrats-


drucksache 359/15 – Beschluss) Rechnung getragen. 


Zu Buchstabe c  


Zu Doppelbuchstabe aa 


Die im bisherigen Gesetzentwurf in § 491 Absatz 3 Satz 2 BGB enthaltene Rege-


lung wird nunmehr in § 506 Absatz 1 Satz 3 BGB getroffen. Eine inhaltliche Än-


derung geht mit diesem geänderten Regelungsstandort nicht einher. Die Regelung 


bleibt auf Immobiliar-Verbraucherdarlehen beschränkt und bezieht sich auf un-


entgeltliche Stundungen. Dass hierfür nunmehr in § 506 Absatz 1 Satz 3 BGB 


nicht mehr wie im bisherigen § 491 Absatz 3 Satz 2 BGB der Begriff „Stundung“, 


sondern der Begriff „Zahlungsaufschub“ verwendet wird, hat ausschließlich 


sprachliche Gründe. Denn der in § 506 BGB verwendete Begriff ist „Zahlungs-


aufschub“, nicht „Stundung“.  


Zu Doppelbuchstabe bb 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur redaktionellen Änderung in Doppel-


buchstabe aa. Absatz 4 verweist auf die Ausnahme, die bislang in § 491 Absatz 3 


Satz 3 BGB geregelt war. Durch die Streichung des bisherigen § 491 Absatz 3 


Satz 2 BGB wird der bisherige Absatz 3 Satz 3 nunmehr Satz 2. Daher ist der 


Verweis anzupassen. Eine inhaltliche Änderung geht damit nicht einher. 


Zu Buchstabe d 


§ 510 Absatz 3 BGB regelt, dass bei Ratenlieferungsverträgen kein Widerrufs-


recht in dem in § 491 Absatz 2 und Absatz 3 BGB bestimmten Umfang besteht. 


Da sich durch die Neuregelung des im bisherigen Entwurf in § 491 Absatz 3 


Satz 2 BGB geregelten Sachverhalts in § 506 Absatz 1 Satz 3 BGB nunmehr die 


Nummerierung in § 491 Absatz 3 BGB ändert, ist in § 510 Absatz 3 BGB die Be-


zugnahme auf § 491 Absatz 3 BGB entsprechend anzupassen. Die Änderung ist 


redaktioneller Natur. Eine inhaltliche Änderung ist hiermit nicht verbunden.  


Zu Buchstabe e  


§ 655a Absatz 1 BGB regelt die Fälle, in denen ein Darlehensvermittlungsvertrag 


vorliegt. In Absatz 1 Satz 2 wird auf die Ausnahmen Bezug genommen, die § 491 


Absatz 2 und 3 BGB vom Anwendungsbereich der Allgemein- und der Immobi-


liar-Verbraucherdarlehensverträge trifft. Diese Ausnahmen werden für entspre-


chende entgeltliche Finanzierungshilfen für entsprechend anwendbar erklärt. Da 


sich durch die Neuregelung des im bisherigen Entwurfs in § 491 Absatz 3 Satz 2 


BGB geregelten Sachverhalts in § 506 Absatz 1 Satz 3 BGB nunmehr die Num-


merierung in § 491 Absatz 3 BGB ändert, ist in § 655a Absatz 1 BGB die Bezug-
nahme auf § 491 Absatz 3 BGB entsprechend anzupassen. Eine inhaltliche Ände-


rung ist hiermit nicht verbunden. 
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Zu Buchstabe f  


§ 675a Absatz 3 BGB regelt, dass die durch § 675a Absatz 2 BGB vorgegebenen 


allgemeinen Informationspflichten auch bestehen, wenn die entsprechende Ge-


schäftsbesorgungen sich auf den Abschluss von entgeltlichen Finanzierungshilfen 


beziehen, die einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag gemäß § 491 Ab-


satz 3 BGB entsprechen. Da Stundungen, die zwar unentgeltlich erfolgen, bei de-


nen die Stundung jedoch davon abhängig gemacht wird, dass ein Grundpfandrecht 


oder eine Reallast bestellt wird, nunmehr nicht mehr in § 491 Absatz 3 Satz 2 


BGB, sondern in § 506 Absatz 1 Satz 3 BGB geregelt werden, ist die Verweisung 


in § 675a Absatz 3 BGB entsprechend anzupassen und auf § 506 Absatz 1 Satz 3 


BGB zu erstrecken. Die Änderung ist redaktioneller Natur. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


Mit Absatz 3 wird eine Erlöschensregelung für fortbestehende Widerrufsrechte 


bei Verbraucherimmobiliardarlehensverträgen vorgeschlagen, die im Zeitraum 1. 


September 2002 bis zum 10. Juni 2010 geschlossen wurden und bei denen die 


Widerrufsbelehrungen insbesondere deshalb fehlerhaft waren, weil sie nicht dem 


Muster der BGB-Informationspflichten-Verordnung (BGB-InfoV) entsprachen. 


Bei Verbraucherdarlehensverträgen, die zwischen der Einführung der Musterbe-


lehrungen in der BGB-Informationspflichten-Verordnung am 1. September 2002 


und dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtli-


nie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuord-


nung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht am 11. Juni 2010 


abgeschlossen wurden, begann die Widerrufsfrist grundsätzlich erst zu dem Zeit-


punkt zu laufen, „zu dem dem Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung 


über sein Widerrufsrecht, die ihm entsprechend den Erfordernissen des eingesetz-


ten Kommunikationsmittels seine Rechte deutlich macht, in Textform mitgeteilt 


worden ist.“ Im Interesse der Wirtschaft, die Probleme sah, den rechtlichen An-


forderungen entsprechende Belehrungen zu erteilen, wurden 2002 Musterbeleh-


rungen in die BGB-Informationspflichten-Verordnung aufgenommen. Ihre Ver-


wendung sollte nach § 14 BGB-InfoV zur Folge haben, dass die Anforderungen 


des Bürgerlichen Gesetzbuches an eine Belehrung bei Verwendung des jeweili-


gen Musters als erfüllt gelten. Probleme ergaben sich daraus, dass einige Gerichte 


und Teile des Schrifttums die Regelungen in der BGB-Informationspflichten-Ver-


ordnung und die dort in Bezug genommenen Muster für die Widerrufsbelehrung 


als nicht mehr von der Verordnungsermächtigung gedeckt ansahen. Diese enge 


Auslegung war möglich, weil Muster und Gesetzlichkeitsfiktion lediglich Ver-


ordnungsrang hatten. In der Folge kam es verstärkt zu Abmahnungen von Unter-


nehmern, die die Muster verwandten. Die entstandene Rechtsunsicherheit wurde 


erst im August 2012 beseitigt, als der Bundesgerichtshof entschied, dass ein Dar-


lehensgeber, der die Widerrufsmuster aus der BGB-Informationspflichten-Ver-


ordnung unverändert verwendet, sich auf die Gesetzlichkeitsfiktion berufen kann 


(BGHZ 194, 238). 


Bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs sind die Darlehensgeber oftmals 


von den Widerrufsmustern der BGB-Informationspflichten-Verordnung abgewi-


chen, um den Anforderungen der Rechtsprechung an eine ordnungsgemäße Wi-


derrufsbelehrung nachzukommen. Aufgrund dieser Abweichungen unterfielen 


die Widerrufsbelehrungen nicht der Gesetzlichkeitsfiktion. Sofern die Widerrufs-


belehrungen fehlerhaft waren, läuft die Widerrufsfrist grundsätzlich unbefristet. 


Diese Rechtslage war durch europäische Vorgaben nicht gefordert, die erste Ver-


braucherkreditrichtlinie sah ein Widerrufsrecht nicht vor. Die Darlehensgeber se-


hen sich nun mit Widerrufen konfrontiert, deren eigentliches Ziel es oftmals sein 


mag, sich von langfristigen Verträgen mit aus gegenwärtiger Sicht hohen Zinsen 
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zu lösen. Es erscheint im Interesse der Rechtssicherheit sachgerecht, Widerrufs-


rechte aus diesen Altverträgen nach Ablauf einer bestimmten Frist, die mit In-


krafttreten des Gesetzes beginnt, erlöschen zu lassen. Berechtigte Verbraucherin-


teressen werden nicht beeinträchtigt, weil Verbraucher ausreichend Zeit haben, 


ihre Altverträge und die erteilten Widerrufsbelehrungen zu prüfen, und dann ggf. 


einen Widerruf zu erklären. Die Erlöschensregelung wird auf Immobiliardarle-


hensverträge gemäß § 492 Absatz 1a des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum 


10. Juni 2010 geltenden Fassung beschränkt, weil Immobiliardarlehensverträge 


üblicherweise sehr lange Laufzeiten haben und sich die Unsicherheiten über das 


etwaige Fortbestehen des Widerrufsrechts hier deshalb besonders nachteilig aus-


wirken.  


Satz 1 enthält die Grundregel, nach der bei vor dem 11. Juni 2010 abgeschlosse-


nen Immobiliardarlehensverträgen gemäß § 492 Absatz 1a BGB a.F. ein fortbe-


stehendes Widerrufsrecht spätestens drei Monate nach Inkrafttreten dieses Geset-


zes (also dem 21. Juni 2016) erlischt, wenn das Fortbestehen des Widerrufsrechts 


darauf beruht, dass die dem Verbraucher erteilte Widerrufsbelehrung den zum 


Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Anforderungen des Bürgerlichen Ge-


setzbuchs nicht entsprochen hat. Der letzte Halbsatz verdeutlicht, dass die Erlös-


chensregelung nicht greift, wenn eine Widerrufsbelehrung vollständig unterblie-


ben ist. Die Regelung ist europarechtlich zulässig, weil für Verbraucherimmobi-


liardarlehensverträge ein Widerrufsrecht durch die seinerzeit anwendbare Ver-


braucherkreditrichtlinie nicht vorgegeben war. 


Satz 2 enthält eine Sonderregelung für Verbraucherimmobiliardarlehensverträge 


in Form von Haustürgeschäften. Für Haustürgeschäfte stellt die „Hamilton-Ent-


scheidung“ C-412/06 des Europäischen Gerichtshofs klar, dass die Haustürge-


schäfterichtlinie 85/577/EWG eine Regelung erlaubt, nach der bei einer fehler-


haften Belehrung des Verbrauchers über die Modalitäten der Ausübung des Wi-


derrufsrechts dieses Recht nicht später als einen Monat nach vollständiger Erbrin-


gung der Leistungen aus einem langfristigen Darlehensvertrag durch die Vertrags-


parteien ausgeübt werden kann. Vor dem Hintergrund dieser Entscheidung greift 


die Erlöschensregelung bei Haustürgeschäften nur dann, wenn die beiderseitigen 


Leistungen spätestens einen Monat vor dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt voll-


ständig erbracht worden sind, andernfalls erst einen Monat nach vollständiger Er-


bringung der beiderseitigen Leistungen aus dem Vertrag. Eine besondere Rege-


lung für Verbraucherimmobiliardarlehensverträge in der Form von Fernabsatz-


verträgen ist demgegenüber nicht erforderlich. Anders als bei anderen nach dem 


9. Oktober 2004 abgeschlossenen Fernabsatzverträgen erlaubt die Richtlinie 


2002/65/EG über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher den 


Mitgliedstaaten bei Immobiliardarlehensverträgen einen Ausschluss des Wider-


rufsrechts. Als minus zum Ausschluss des Widerrufsrechts ist auch eine zeitliche 


Befristung bzw. Erlöschensregelung zulässig. 


Die Regelung des Absatzes 2 wird in der Praxis in den meisten Fällen zu dem 


Ergebnis führen, dass ein infolge fehlerhafter Widerrufsbelehrung fortbestehen-


des Widerrufsrecht bei Altverträgen drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes 


erlischt. Bei dieser Regelung handelt es sich um eine unechte Rückwirkung, die 


nur dann unzulässig ist, wenn nach einer Abwägung das Vertrauen des Betroffe-


nen in das Fortbestehen der bisherigen Regelung schwerer wiegt als der mit der 


Änderung verfolgte Zweck. Selbst wenn ein Verbraucher Kenntnis von der Feh-


lerhaftigkeit der Widerrufsbelehrung hat und das Widerrufsrecht bislang im Ver-


trauen auf dessen Fortbestand nicht ausgeübt hat, wiegt dieses Vertrauen nicht so 


schwer wie die Notwendigkeit eines widerspruchsfreien Verhältnisses von Alt- 


und Neuverträgen (§ 356b Absatz 2 Satz 3 BGB n.F.), insbesondere mit Blick auf 


die Rechts- und Planungssicherheit des Unternehmers. Verbrauchern verbleibt 
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zudem auch nach Inkrafttreten des Gesetzes genügend Zeit, zu prüfen und zu ent-


scheiden, ob sie ein gegebenenfalls fortbestehendes Widerrufsrecht ausüben 


möchten. 


Die Regelung in Absatz 2 greift der höchstrichterlich noch nicht entschiedenen 


Frage, ob in den Jahren 2002 bis 2010 entstandene Widerrufsrechte zum Zeit-


punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits verwirkt sein könnten, nicht vor.  


Zu Buchstabe b 


Artikel 247 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche  


(EGBGB) regelt die Pflichtangaben im Verbraucherdarlehensvertrag. Satz 1 ent-


hält unverändert die Pflichtangaben für Allgemein-Verbraucherdarlehensver-


träge. Satz 2 regelt zukünftig die Pflichtangaben bei Immobiliar-Verbraucherdar-


lehen, die bislang mittels eines Verweises in Artikel 247 § 9 Absatz 1 Satz 1 EG-


BGB geregelt waren. Eine Änderung des Umfangs der Pflichtangaben sollte je-


doch mit dieser redaktionellen Änderung nicht einhergehen. Das wäre jedoch der 


Fall, wenn Satz 2 nunmehr keine Ausnahme mehr von sämtlichen Pflichtangaben 


vorsähe, die Satz 1 enthält, sondern nur noch von den Angaben, die Satz 1 Num-


mer 1 enthält. Dadurch würden auch die Angaben aus Satz 1 Nummer 2 bis 6 zu-


künftig Pflichtangaben bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen. Dies war mit der re-


daktionellen Änderung nicht beabsichtigt und wird durch die Änderung nunmehr 


klargestellt.  


Zu Buchstabe c  


Artikel 247 § 6 Absatz 3 EGBGB-E regelt, dass in Verbraucherdarlehensverträ-


gen der Gesamtbetrag und der effektive Jahreszins anzugeben sind und die auf 


den effektiven Jahreszins bezogenen Annahmen, die zum Zeitpunkt des Vertrags-


schlusses bekannt sind und in die Berechnung des effektiven Jahreszinses einflie-


ßen. Diese Vorschrift war bislang gemäß Artikel 247 § 9 EGBGB nicht auf Im-


mobiliarverbraucherdarlehen anwendbar. Dies soll auch nach Umsetzung der 


Wohnimmobilienkreditrichtlinie beibehalten werden, da diese Angabe durch die 


Richtlinie nicht gefordert ist und zum Schutz des Verbrauchers nicht erforderlich 


erscheint. Die Änderung ist daher redaktioneller Natur und beseitigt ein Redakti-


onsversehen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung.  


Zu Nummer 4 


Unternehmen müssen für bestimmte künftig wahrscheinlich eintretende Verbind-


lichkeiten nach dem Handelsbilanzrecht Rückstellungen bilden (§ 249 des Han-


delsgesetzbuchs – HGB). Die Rückstellungen betreffen dabei insbesondere auch 


sehr viel später fällig werdende Altersversorgungsverpflichtungen aus Direktzu-


sagen einer Betriebsrente. Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz. Ihre 


Bildung führt zu sofortigem Aufwand, der den Jahresüberschuss mindert oder den 


Jahresfehlbetrag erhöht. Zugleich erhöht sich der Anteil des Fremdkapitals an der 


Bilanzsumme und sinkt der Eigenkapitalanteil. Je höher die Rückstellungen sind, 


desto stärker werden beide Effekte. 


Seit der grundlegenden Reform des Handelsbilanzrechts mit dem Bilanzrechts-


modernisierungsgesetz 2009 sind Rückstellungen gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 


HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 


Erfüllungsbetrags anzusetzen. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber berücksichtigt, 


dass bei viel später fällig werdenden Verpflichtungen die benötigten Mittel Er-


träge erwirtschaften, und deshalb eine Abzinsung der Rückstellungen vorgesehen. 


Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr sind deshalb nach § 


253 Absatz 2 Satz 1 HGB entsprechend ihrer Restlaufzeit abzuzinsen. Für typi-


scherweise sehr langlaufende Verpflichtungen kann ein Unternehmen nach § 253 


Absatz 2 Satz 2 HGB pauschalierend auch einheitlich eine durchschnittliche Rest-
laufzeit von 15 Jahren ansetzen. Im Hinblick auf den Abzinsungszinssatz ist in § 
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253 Absatz 2 HGB bestimmt, dass der durchschnittliche Marktzinssatz der ver-


gangenen sieben Geschäftsjahre maßgeblich sein soll und von der Bundesbank 


berechnet und bekanntgemacht wird. 


Vor dem Hintergrund des globalen Niedrigzinsumfelds und damit einer nachhal-


tigen Verminderung der Renditen hochwertiger Unternehmensanleihen sinkt der 


Durchschnittszinssatz seit mehreren Jahren überdurchschnittlich stark und wird 


weiter abnehmen, so dass für die Absicherung gleicher Verpflichtungen wesent-


lich höhere Rückstellungen benötigt werden. Um diese Nachteile des Niedrigzin-


sumfelds für die Unternehmen abzumildern und zugleich das bewährte System 


beizubehalten, soll der Betrachtungszeitraum für die Berechnung des Durch-


schnittszinssatzes insoweit von sieben auf zehn Geschäftsjahre ausgedehnt wer-


den. Die entsprechenden Daten liegen der Bundesbank vor, so dass die Regelung 


sofort angewendet werden kann. Zur Umsetzung dieses Anliegens sind mehrere 


Einzelregelungen im HGB, im Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch und in 


der Rückstellungsabzinsungsverordnung erforderlich. 


Im Einzelnen: 


Zu Artikel 6a (Änderung des Handelsgesetzbuchs) 


Durch die Neufassung und Ergänzung des § 253 Absatz 2 Satz 1 HGB wird gere-


gelt, dass künftig bei Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ein 


längerer Betrachtungszeitraum der letzten zehn Geschäftsjahre für die Ermittlung 


des durchschnittlichen Marktzinssatzes angewendet wird, es im Übrigen aber bei 


der Betrachtung über sieben Geschäftsjahre bleibt. Ziel ist, die negativen Auswir-


kungen der Niedrigzinsphase auf die Attraktivität der Direktzusagen von Be-


triebsrenten spürbar zu vermindern. Durch die Verankerung in Satz 1 wird zu-


gleich sichergestellt, dass die Ausdehnung des Betrachtungszeitraums bei Rück-


stellungen für Altersversorgungsverpflichtungen auch dann gilt, wenn das Unter-


nehmen von dem Wahlrecht in § 253 Absatz 2 Satz 2 HGB Gebrauch macht. Dar-


über hinaus wirkt sich diese Ausdehnung über die Bezugnahmen auf § 253 Absatz 


2 Satz 1 und 2 HGB auch auf den Umfang der Verordnungsermächtigung zur 


Regelung des Berechnungsverfahrens aus. 


Bei der Anwendung der Neuregelung kommt es in den ersten Jahren im Vergleich 


zur bisherigen Regelung zu einer Reduzierung des jährlichen Aufwandes für die 


Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen. In späteren Jahren werden 


dafür dann entsprechend höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen er-


forderlich. Damit tritt eine Verschiebung auf der Passivseite der Bilanz ein, indem 


der Anteil des Fremdkapitals zugunsten des Eigenkapitals reduziert wird. Zu-


gleich entsteht für das Unternehmen ein Ertrag aus einem geringeren Ansatz der 


Rückstellungen nach der Neuregelung im Vergleich zu dem Ansatz, der unter der 


bisher geltenden Regelung notwendig geworden wäre. 


Da sich dieser Ertrag ausschließlich aus einer geänderten gesetzlichen Vorgabe 


und nicht aus der Geschäftstätigkeit selbst ergibt, soll eine Ausschüttung des Un-


terschiedsbetrags nicht erfolgen können. Vielmehr dient die Neuregelung der Ab-


milderung der Niedrigzinsphase und nicht dazu, das Vorsichtsprinzip nach § 252 


Absatz 1 Nummer 4 HGB oder die Fähigkeit, die Vorsorgeversprechen zu erfül-


len, einzuschränken. Deshalb soll die jeweilige Entlastung beim Pensionsrück-


stellungsaufwand gegenüber der bisherigen Regelung das Unternehmen nicht ver-


lassen und wird mit einer Ausschüttungssperre versehen (§ 253 Absatz 6 HGB). 


Diese Ausschüttungssperre wird in jedem Geschäftsjahr erhöht oder reduziert, so 


dass sie immer genau dieselbe Höhe hat wie der für das jeweilige Geschäftsjahr 


ermittelte positive Unterschiedsbetrag zwischen neuer und alter Regelung. Auf 


diese Weise werden statt Rückstellungen teilweise Rücklagen gebildet. Ist der 


Unterschiedsbetrag negativ, entfällt die Ausschüttungssperre für dieses Ge-


schäftsjahr.  
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Für die Nutzer der Rechnungslegung führt die Umstellung der Abzinsung der 


Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen zu einer Herausforderung, 


da die Maßstäbe geändert werden. Sie haben daher ein erhöhtes Informationsbe-


dürfnis, dem durch die Nennung des Unterschiedsbetrags im Anhang oder unter 


der Bilanz (insbesondere bei Kleinstkapitalgesellschaften oder Kaufleuten, auf die 


die §§ 264 ff. HGB nicht anzuwenden sind) Rechnung getragen wird. Diese um-


stellungsbedingte Angabepflicht kann auf Artikel 9 Absatz 5 der Richtlinie 


2013/34/EU gestützt werden. 


Zu Artikel 6b (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch) 


Die Neuregelung ist erstmals auf den Jahresabschluss für das nach dem 31. De-


zember 2015 endende Geschäftsjahr anzuwenden. Gleichzeitig erhalten die Un-


ternehmen ein Wahlrecht nach Absatz 7, die neue Fassung des § 253 Absatz 2 


Satz 1 HGB auf Jahresabschlüsse anzuwenden, die sich auf ein Geschäftsjahr be-


ziehen, das nach dem 31. Dezember 2014 beginnt und vor dem 1. Januar 2016 


endet. Damit soll insbesondere eine Rückwirkung auf noch nicht geprüfte und 


festgestellte Abschlüsse ermöglicht werden. 


Für den Konzernabschluss gilt die Anwendungsregelung entsprechend. Ausge-


nommen sind dabei die Regelungen zur Ausschüttungssperre, weil dem Konzern-


abschluss keine Ausschüttungsbemessungsfunktion zukommt. 


Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften, die von dem Wahlrecht in Absatz 7 


Gebrauch machen, sollen dies im Anhang zum Jahresabschluss darlegen und er-


läutern. 


Zu Artikel 6c (Änderung der Rückstellungsabzinsungsverordnung) 


Die Änderung in § 253 Absatz 2 HGB wird auch in der Rückstellungsabzinsungs-


verordnung nachvollzogen, die in § 6 bei der Berechnung des Aufschlags für 


hochwertige Industrieanleihen auf den siebenjährigen Betrachtungszeitraum Be-


zug nimmt. Dieser bleibt für allgemeine Rückstellungen unverändert. Im Hinblick 


auf Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen wird aber in einem 


neuen § 6a der zehnjährige Betrachtungszeitraum eingeführt. 


In einem neuen § 7a wird klargestellt, dass diese Regelung sofort ab Inkrafttreten 


greift. Zusätzlich wird bestimmt, dass die Deutsche Bundesbank den geänderten 


Abzinsungszinssatz für Rückstellungen aus Altersversorgungsverpflichtungen 


auch rückwirkend ab Januar 2015 ermittelt und veröffentlicht, da die Unterneh-


men die Zinssätze für diesen Zeitraum zur Ausübung des Wahlrechts nach dem 


neuen Artikel 75 Absatz 7 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch be-


nötigen. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


Den unmittelbaren gesetzlichen Verfallsvorschriften in § 45 Absatz 3, § 88, § 928 


Absatz 2, § 981 Absatz 1 und § 1964 BGB entsprechend, sieht auch die mittelbare 


Regelung in § 34 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der Gewerbeordnung (GewO) in 


Verbindung mit § 11 Absatz 1 Satz 2 der Pfandleihverordnung (PfandlV) einen 


Verfall des Pfandüberschusses an den Fiskus vor. Da diese seit Jahrzehnten be-


stehende Regelung seit kurzem von einigen Pfandleihern gerichtlich angegriffen 


wird und das Bundesverwaltungsgericht Klärungsbedarf hinsichtlich der Frage 


gesehen hat, ob die mittelbare Regelung eine hinreichende Ermächtigungsgrund-


lage sei, soll zur Klarstellung der Rechtslage auch bei Pfandleihern eine unmittel-


bare gesetzliche Bestimmung in der Gewerbeordnung geschaffen werden. Eine 


Änderung der jahrzehntealten Rechtslage erfolgt nicht. Auch wird nicht in Rechte 


der Pfandleiher eingegriffen, denn nach § 1247 Satz 2 BGB tritt der Erlös und der 


gegebenenfalls bestehende Pfandüberschuss an die Stelle des Pfandes und steht 
damit dem Verpfänder beziehungsweise gegebenenfalls dem Eigentümer des 


Pfandes zu. In Anpassung an die geänderten allgemeinen Verjährungsregelungen 
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und die Norm des § 981 BGB wird lediglich die bislang nach § 5 Absatz 1 Num-


mer 2 PfandlV geltende Frist von zwei auf drei Jahre verlängert. 


Mit der Änderung wird einem Anliegen des Bundesrates (vgl. Nummer 25 der 


Stellungnahme des Bundesrates vom 25. September 2015, Bundesratsdrucksache 


359/15 – Beschluss) Rechnung getragen. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung (Anpassung der Nummerierung) aufgrund 


der Einfügung der neuen Nummer 5 (vgl. Buchstabe a). 


Zu Buchstabe c 


Gemäß § 34i Absatz 2 Nummer 3 GewO kann der Gewerbetreibende anstelle des 


Nachweises einer Berufshaftpflichtversicherung den Nachweis einer gleichwerti-


gen Garantie vorlegen. Damit durch Rechtsverordnung Anforderungen an diese 


Garantie geregelt werden können, soll die Verordnungsermächtigung in § 34j Ab-


satz 1 Nummer 3 GewO entsprechend ergänzt werden. Dies entspricht einem An-


liegen des Bundesrates (vgl. Nummer 27 der Stellungnahme des Bundesrates vom 


25. September 2015, Bundesratsdrucksache 359/15 – Beschluss). 


Zu Buchstabe d 


Es handelt sich um eine Folgeänderung (Anpassung der Nummerierung) aufgrund 


der Einfügung der neuen Nummer 5 (vgl. Buchstabe a). 


Zu Buchstabe e 


Mit der Ergänzung soll eine Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Reichweite der 


Übergangsvorschriften für Finanzanlagenvermittler beseitigt werden, die nach In-


krafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes vom 3. Juli 2015 (BGBl. I S. 1114) 


entstanden ist. Durch dieses Gesetz wurde der Begriff der Vermögensanlage nach 


§ 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes um partiarische Darlehen, Nach-


rangdarlehen und sonstige Anlagen, die einen Anspruch auf Verzinsung und 


Rückzahlung gewähren oder im Austausch für die zeitweise Überlassung von 


Geld einen vermögenswerten auf Barausgleich gerichteten Anspruch vermitteln 


(Nummer 3, 4 und 7), erweitert. Im Zuge dieser gesetzlichen Änderung möchten 


viele Gewerbetreibende ihre bestehende Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler 


um die Produktkategorie des § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GewO unter erneu-


ter Berufung auf die Nichterforderlichkeit der Sachkundeprüfung erweitern. Um 


die im Zusammenhang mit der Reichweite von § 157 Absatz 3 Satz 4 GewO ent-


standene Rechtsunsicherheit und damit verbundene Rechtsstreitigkeiten zu besei-


tigen, soll ein deklaratorischer Nebensatz eingefügt werden, dass die Berufung 


auf diese Bestimmung nur für die Produktkategorien der Erlaubnis nach § 34f 


GewO gilt, für die bis zum 1. Juli 2013 ein Antrag nach § 157 Absatz 2 Satz 1 


GewO gestellt und bis zum 1. Januar 2015 eine Erweiterung der Produktkategorie 


beantragt wurde. Dies ergibt sich aus der Stichtagsregelung des § 157 Absatz 3 


Satz 2 GewO sowie aus der Rechtsnatur des § 157 Absatz 3 Satz 4 GewO als 


Übergangsregelung zu § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 GewO a. F. Eine 


Perpetuierung der Nichterforderlichkeit der Sachkundeprüfung für die Zukunft 


(„Einmal sachkundig, immer sachkundig“) ist mit dieser Klarstellung nicht ver-


bunden. Mit dieser Änderung wird ein Anliegen des Bundesrates (vgl. Num-


mer 28 der Stellungnahme des Bundesrates vom 25. September 2015, Bundesrats-


drucksache 359/15 – Beschluss) aufgegriffen. 


Zu Buchstabe f  


Die Übergangsregelung des § 160 GewO gilt für Gewerbetreibende, die auf 


Grund einer Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 GewO berechtigt sind, den Ab-


schluss von Darlehensverträgen zu vermitteln. Zwar ist nach einem Urteil des 


VGH Mannheim vom 29. April 1997 für die Vermittlung von grund-pfandrecht-
lich gesicherten Darlehen eine Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 


und 2 GewO erforderlich. Es bestehen aber Zweifel, dass diese Entscheidung im 







 – 16 –  


Vollzug bundeseinheitlich umgesetzt wurde. Nicht auszuschließen ist, dass Ver-


träge über grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen auf der Grundlage einer Er-


laubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GewO (Darlehensvermittlung) ver-


mittelt wurden. Hinzu kommt, dass § 34c GewO in den vergangenen Jahren mehr-


fach einschließlich der Nummerierung geändert wurde. Um Probleme für die 


Vollzugsbehörden zu vermeiden, soll daher auf den Inhalt der Erlaubnis abgestellt 


werden. Die Änderung greift das Anliegen des Bundesrates auf (vgl. Nummer 29 


der Stellungnahme des Bundesrates vom 25. September 2015, Bundesratsdruck-


sache 359/15 – Beschluss). 


Zu Nummer 6  


In § 6 der Preisangabenverordnung (PAngV) werden Begriffsbestimmungen aus 


Artikel 4 Nummer 13 und 15 sowie Teile des Artikels 17 der Wohnimmobilienk-


reditrichtlinie umgesetzt.  


In Artikel 17 der Wohnimmobilienkreditrichtlinie wurden Unstimmigkeiten zwi-


schen den für die Preisangabe einschlägigen Vorgaben zur Berechnung des effek-


tiven Jahreszinses und den Vorgaben hierzu für das Europäische Standardisierte 


Merkblatt (ESIS-Merkblatt) festgestellt. Durch Klärung des Sachverhaltes mit der 


Europäischen Kommission ergab sich, dass im Entwurf von § 6 Absatz 3 PAngV 


zum Bezugszeitraum für die Berechnung des effektiven Jahreszinses eine Korrek-


tur erforderlich ist. Nach Artikel 17 Absatz 3 ist der Berechnung des effektiven 


Jahreszinses für den Bereich der Preisangabe die vereinbarte Vertragslaufzeit des 


Verbraucherdarlehens zu Grunde zu legen.  


Für Darlehensverträge, bei denen ein fester Sollzinssatz für einen konkreten An-


fangszeitraum von mindestens fünf Jahren vereinbart wurde, der anschließend 


nach Verhandlungen zwischen Darlehensgeber und Verbraucher für einen weite-


ren Zeitraum festgeschrieben werden kann, regelt das ESIS-Merkblatt in Teil A, 


Abschnitt „4. Zinssatz und andere Kosten“ die vorvertraglichen Informations-


pflichten. Anzugeben sind in diesen Fällen: der effektive Jahreszins für die ver-


einbarte anfängliche mehrjährige Festzinsperiode, ein Warnhinweis, dass sich 


dieser Effektivzins nur auf diese Festzinsperiode bezieht, sowie ein anschauliches 


Beispiel, das entsprechend § 6 Absatz 3 PAngV den effektiven Jahreszins für die 


gesamte Vertragslaufzeit des Verbraucherdarlehens angibt.  


Zu Nummer 7 


Artikel 13 Absatz 2 regelt die Vorschriften, die am Tag nach Verkündung des Ge-


setzes in Kraft treten. Die Ergänzung um die Artikel 6a bis 6c ist erforderlich, da 


den Unternehmen ermöglicht werden soll, die Regelungen schon auf ein nach dem 


31. Dezember 2014 begonnenes und vor dem 1. Januar 2016 beendetes Geschäfts-


jahr anzuwenden. Hierzu müssen die Regelungen schnellstmöglich in Kraft treten 


Die Ergänzung der Regelung zu Artikel 7 ist erforderlich, da Ermächtigungs-


grundlage für eine Rechtsverordnung, die u. a. Einzelheiten des Registrierungs-


verfahrens in Bezug auf Immobiliardarlehensvermittler regelt, auch der ergänzte 


§ 11a Absatz 5 GewO ist. Daher muss auch diese Vorschrift bereits am Tag nach 


der Veröffentlichung des Gesetzes in Kraft treten, damit eine Rechtsverordnung 


auf dieser Grundlage zum 21. März 2016 erlassen werden kann. Durch die Ergän-


zung der Vorschriften des Artikels 9 Nummer 3 sowie des Artikels 12 Nummer 2 


in Artikel 13 Absatz 2 wird sichergestellt, dass auch die Verordnungsermächti-


gungen, die das Bundesministerium der Finanzen ermächtigen, jeweils eine 


Rechtsverordnung vor Inkrafttreten des Gesetzes am 21. März 2016 zu erlassen, 


in der die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten der mit der Darlehens-


vergabe befassten Mitarbeiter festgelegt werden.  
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Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a  


Zu Doppelbuchstabe aa 


Mit diesen beiden Änderungen werden zwei Redaktionsversehen im Gesetzent-


wurf der Bundesregierung korrigiert. Die beiden zu streichenden Querstriche sind 


nicht in Teil A des ESIS-Merkblatts im Anhang II der Wohnimmobilienkre-


ditrichtlinie enthalten und sind daher auch in der sie umsetzenden Anlage 1 zu 


Artikel 2 Nummer 5 zu streichen. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Auch mit diesen Änderungen werden zwei Redaktionsversehen im Gesetzentwurf 


der Bundesregierung korrigiert. In Teil A, Abschnitt 10 Nummer 1 des ESIS-


Merkblattes, das in Anhang II der Wohnimmobilienkreditrichtlinie enthalten ist, 


wird der Verbraucher über die Möglichkeit informiert, ob er den Kredit auf einen 


anderen Darlehensnehmer oder zur Finanzierung einer anderen Immobilie über-


tragen kann. Nicht in Teil A Abschnitt 10 Nummer 1 geregelt wird hingegen die 


Information, ob der Darlehensgeber das Darlehen abtreten kann. Dieser Hinweis 


wird im ESIS nicht geregelt. Er wird im Gesetzentwurf als das ESIS ergänzender 


Hinweis vorgesehen in Artikel 247 § 1 Absatz 3 Satz 2 EGBGB. Hiervon zu un-


terscheiden ist der Hinweis in Teil A Abschnitt 10 Nummer 1 des ESIS-Merk-


blatts. Dies wird durch die Änderung sichergestellt. 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Erwägungsgrund 7 der Wohnimmobilienkreditrichtlinie nimmt die Hinweise zum 


Ausfüllen des ESIS-Merkblatts von der Vollharmonisierung aus. Zudem eröffnen 


die Erwägungsgründe 42 und 43 den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, das Voka-


bular des ESIS-Merkblatts ihrer nationalen Sprache anzupassen und die Hinweise 


zum Ausfüllen des ESIS-Merkblatts auf der Grundlage der Wohnimmobilienkre-


ditrichtlinie zu erweitern oder näher zu erläutern. Von dieser Möglichkeit wird 


mit der Konkretisierung in den Abschnitten 4 und 6 in Teil B des ESIS-Merkblatts 


Gebrauch gemacht.  


Die Änderung führt zu einer übereinstimmenden Regelung in den Hinweisen zum 


Ausfüllen des ESIS-Merkblatts, Teil B, Abschnitte 4 und 6 und Artikel 17 Ab-


satz 5 der Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Artikel 17 Absatz 5 der Wohnimmo-


bilienkreditrichtlinie enthält eine klare zeitliche Vorgabe für den Anfangszeit-


raum einer Vereinbarung eines ersten festen Sollzinssatzes, nach der für einen 


weiteren Zeitraum von mehreren Jahren ein neuer fester Sollzinssatz ausgehandelt 


werden kann. Dieser Anfangszeitraum für die Vereinbarung eines festen Sollzins-


satzes soll mindestens fünf Jahre betragen. Im Gegensatz dazu wird in den Arti-


kel 17 Absatz 5 der Wohnimmobilienkreditrichtlinie umsetzenden bzw. anwen-


denden Hinweisen zum Ausfüllen des ESIS-Merkblatts der Wohnimmobilienkre-


ditrichtlinie die Formulierung „Kreditverträge, bei denen für einen konkreten An-


fangszeitraum von mehreren Jahren ein fester Sollzinssatz vereinbart wurde,“ ver-


wendet. Diese sprachliche Diskrepanz ist für den Rechtsanwender verwirrend und 


wird durch die Änderung beseitigt. 


Doppelbuchstabe bb 


Mit dieser Änderung wird ein Redaktionsversehen korrigiert, das inhaltlich der 


Änderung in Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb entspricht. In den Aus-


füllhinweisen zu Teil A Abschnitt 10 Nummer 1 des ESIS, die in Teil B, Ab-


schnitt 10 Nummer 1 enthalten sind, ist daher eine entsprechende Änderung vor-


zunehmen.  


Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b 
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Die beiden Änderungen korrigieren zwei Redaktionsversehen des Gesetzentwurfs 


der Bundesregierung.  


Die erste Änderung betrifft die in Gestaltungshinweis 4 wiedergegebene Rege-


lung, nach der ein Darlehensgeber Aufwendungen gegenüber öffentlichen Stellen, 


die er von diesen nicht zurückverlangen kann, im Falle des Widerrufs vom Ver-


braucher zurückverlangen kann. Diese Regelung beruht materiell-rechtlich auf 


§ 357a Absatz 3 Satz 5 BGB. In der Anlage 3 zu Artikel 2 Nummer 7 wurde je-


doch bislang insoweit auf § 357a Absatz 3 Satz 4 BGB verwiesen. Diese fehler-


hafte Verweisung wird durch die Änderung korrigiert.  


Die zweite Änderung betrifft die Angabe zu „Hinweis 5d“ in Gestaltungshinweis 


5. Durch die Änderung wird sichergestellt, dass sie graphisch so ausgestaltet ist, 


wie dies bei Verweisen auf Gestaltungshinweisen in der Widerrufsinformation 


entspricht. Dies war infolge des Redaktionsversehens unterblieben.  


Zu Buchstabe c  


Fußnote * Satz 5 regelt den Anpassungsbedarf, der sich bei Verwendung des Mus-


ters für entgeltliche Finanzierungshilfen aus der Übergangsvorschrift des Artikels 


247 § 12 Absatz 1 Satz 4 EGBGB ergibt. Da dieser Anpassungsbedarf nur für 


Fälle besteht, in denen bis zum Ablauf des 4. Novembers 2011 das entsprechende 


Muster in einer anderen Fassung verwendet wurde, kann diese Anmerkung für 


das neue Muster, das erst ab dem 21. März 2016 verwendet werden wird, gestri-


chen werden. 


Zu Nummer 10 


Zu Buchstabe a 


Satz 1 der Anlage 3 zu Artikel 2 Nummer 7 geht auf die Regelung in § 355 Ab-


satz 1 Satz 2 BGB zurück, der regelt, dass der Widerruf formlos erklärt werden 


kann. Die Angabe, dass der Darlehensnehmer seine Vertragserklärung „in Text-


form“ widerrufen kann, ist somit irreführend und daher zu streichen. Ferner führt 


der Klammerzusatz am Ende von Satz 1 exemplarisch einige Formen an (z. B. 


Brief, Fax, E-Mail), in denen der Widerruf erklärt werden könnte. Um einem 


möglichen Missverständnis vorzubeugen, dass ein formloser Widerruf hier nicht 


möglich sein könnte, soll dieser Zusatz auch gestrichen werden. Dadurch wird 


zugleich gewährleistet, dass Anlage 3 zu Artikel 2 Nummer 7, die für Immobiliar-


Verbraucherkredite gilt, in diesem Punkt der Anlage 2 zu Artikel 2 Nummer 6, 


die für Allgemein-Verbraucherkredite gilt, entspricht.  


Durch die weitere Änderung in Satz 3 wird eine grammatikalische Unrichtigkeit 


korrigiert.  


Zu Buchstabe b 


Die in Gestaltungshinweis 4 wiedergegebene Regelung, nach der ein Darlehens-


geber Aufwendungen gegenüber öffentlichen Stellen, die er von diesen nicht zu-


rückverlangen kann, im Falle des Widerrufs vom Verbraucher zurückverlangen 


kann, beruht materiell-rechtlich auf § 357a Absatz 3 Satz 5 BGB. In der Anlage 3 


zu Artikel 2 Nummer 7 wurde jedoch auf § 357a Absatz 3 Satz 4 BGB verwiesen. 


Diese fehlerhafte Verweisung wird durch die Änderung korrigiert. 


Buchstabe c 


Fußnote * Satz 5 betrifft den Anpassungsbedarf, der sich bei Verwendung des 


Musters für entgeltliche Finanzierungshilfen aus der Übergangsvorschrift des Ar-


tikels 247 § 12 Absatz 1 Satz 4 EGBGB ergibt. Da dieser Anpassungsbedarf nur 


für Fälle besteht, in denen bis zum Ablauf des 4. Novembers 2011 das entspre-


chende Muster in einer anderen Fassung verwendet wurde, kann diese Anmer-


kung für das neue Muster, das erst ab dem 21. März 2016 verwendet werden wird, 


gestrichen werden. 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 17.12.2014, I R 39/14


Volle "Schachtelprivilegierung" im gewerbesteuerrechtlichen Organkreis infolge sog. Bruttomethode


Leitsätze


1. An der in ständiger Spruchpraxis des BFH sowie in ständiger Verwaltungspraxis vertretenen sog. gebrochenen 
oder eingeschränkten Einheitstheorie ist bei der Ermittlung des Gewerbeertrags im gewerbesteuerrechtlichen 
Organkreis festzuhalten.
2. Die im gewerbesteuerrechtlichen Organkreis für die Ermittlung der Gewerbeerträge der Organgesellschaft und des 
Organträgers nach § 7 Satz 1 (i.V.m. § 2 Abs. 2 Satz 2) GewStG 2002 maßgebenden Vorschriften des 
Körperschaftsteuergesetzes zur Ermittlung des Gewinns aus Gewerbebetrieb umfassen auch die in § 15 Satz 1 Nr. 2 
Satz 1 und 2 (i.V.m. § 8b Abs. 1 bis 6) KStG 2002 (i.d.F. des SEStEG) angeordnete sog. Bruttomethode 
(Übereinstimmung mit BMF-Schreiben vom 26. August 2003, BStBl I 2003, 437, dort Rz 28 ff.).
3. Deswegen ist --zum einen-- bei der Organgesellschaft ein von dieser vereinnahmter Gewinn aus Anteilen an einer 
ausländischen Kapitalgesellschaft bei der Berechnung des Kürzungsbetrags im Rahmen des sog. 
gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegs nach § 9 Nr. 7 Satz 1 GewStG 2002 nicht nach § 9 Nr. 7 Satz 3 i.V.m. § 
9 Nr. 2a Satz 4 GewStG 2002 (i.d.F. des JStG 2007) um fiktive nichtabziehbare Betriebsausgaben nach § 8b Abs. 5 
KStG 2002 (der sog. Schachtelstrafe) zu vermindern, und beim Organträger ist der Gewinn aus den Kapitalanteilen 
--zum anderen-- infolge des der Organgesellschaft gewährten sog. Schachtelprivilegs in dem ihm (nach § 2 Abs. 2 
Satz 2 GewStG 2002) zugerechneten Gewerbeertrag nicht i.S. von § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG 2002 (i.d.F. des 
SEStEG) enthalten, weshalb auch bei ihm keine Hinzurechnung von fiktiven nichtabziehbaren Betriebsausgaben 
nach § 8b Abs. 5 KStG 2002 vorzunehmen ist; eine sich daraus ggf. ergebende "Hinzurechnungslücke" lässt sich 
weder durch Auslegung oder Analogie noch durch eine spezifisch organschaftliche Korrektur über § 2 Abs. 2 Satz 2 
GewStG 2002 schließen.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 14. Mai 2014  10 K 1007/13 G wird als 
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens fallen dem Beklagten zur Last.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, war im Streitjahr 2006 alleinige 
Gesellschafterin der Y-GmbH und dieser im Rahmen einer gewerbesteuerrechtlichen Organschaft als 
Organträgerin verbunden. Die Y-GmbH wiederum war zu 72,3 v.H. an einer italienischen Kapitalgesellschaft, 
Y-S.p.A., beteiligt.


2 Im Streitjahr bezog die Y-GmbH von der Y-S.p.A. eine Dividende, die die Y-GmbH bei der Ermittlung ihres 
Gewerbeertrags nach § 7 Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes 2002 (GewStG 2002) in Einklang mit § 15 
Satz 1 Nr. 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes 2002 (KStG 2002) i.d.F. des Gesetzes über steuerliche 
Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher 
Vorschriften (SEStEG) vom 7. Dezember 2006 (BGBl I 2006, 2782, BStBl I 2007, 4) --KStG 2002 n.F.-- 
zunächst als Gewinn erfasste und sodann nach § 9 Nr. 7 Satz 1 GewStG 2002 wieder herauskürzte; eine 
Hinzurechnung nichtabziehbarer Betriebsausgaben auf die Dividende nach Maßgabe von § 9 Nr. 7 Satz 3 und 
§ 9 Nr. 2a Satz 4 (und § 36 Abs. 8 Satz 5) GewStG 2002 (i.d.F. des Jahressteuergesetzes 2007 --JStG 2007-- 
vom 13. Dezember 2006 [BGBl I 2006, 2878, BStBl I 2007, 28] --GewStG 2002 n.F.--) i.V.m. § 8b Abs. 5 KStG 
2002 unterblieb. Die Klägerin bezog den ihr von der Y-GmbH nach § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 
zugerechneten Gewerbeertrag bei der Ermittlung ihres Gewerbeertrags ein. Auch sie sah von einer 
Hinzurechnung der auf die Dividende der Y-S.p.A. entfallenden nichtabziehbaren Betriebsausgaben nach § 8b 
Abs. 5 (und § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2) KStG 2002 (n.F.) i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG 2002 ab.


3 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte Letzterem im Ergebnis unter Hinweis auf das 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 26. August 2003 (BStBl I 2003, 437) --und unter 
insoweit fälschlichem Hinweis auf den im Streitfall unbeachtlichen § 8 Nr. 5 GewStG 2002-- nicht (s. auch 
Oberfinanzdirektion Münster, Verfügung vom 4. September 2006 G 1421-138-St 12-33, Fallbeispiel 3.1, juris).


4 Das angerufene Finanzgericht (FG) Münster gab der Klage gegen den hiernach ergangenen 
Gewerbesteuermessbescheid statt. Sein Urteil vom 14. Mai 2014  10 K 1007/13 G ist in Entscheidungen der 
Finanzgerichte (EFG) 2014, 1511 abgedruckt.


Seite 1 von 5Bundesfinanzhof


29.01.2016http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...







5 Das FA stützt seine Revision auf Verletzung materiellen Rechts. Es beantragt, das FG-Urteil aufzuheben und 
die Klage abzuweisen.


6 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


7 II. Die Revision ist unbegründet.


8 1. a) Nach § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 gilt eine Kapitalgesellschaft, die --wie im Streitfall die Y-GmbH-- 
Organgesellschaft i.S. der §§ 14, 17 oder 18 KStG 2002 ist, als Betriebsstätte des Organträgers (sog. 
gewerbesteuerrechtliche Organschaft). Trotz dieser Fiktion bilden die Organgesellschaft und der Organträger 
kein einheitliches Unternehmen. Sie bleiben vielmehr selbständige Gewerbebetriebe, die einzeln für sich 
bilanzieren und deren Gewerbeerträge getrennt zu ermitteln sind. Der Gewerbeertrag der Organgesellschaft 
ist so zu ermitteln, als wäre diese Gesellschaft selbständiges Steuersubjekt. Bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrags jedes der Unternehmen sind auf dieser ersten Stufe die Hinzurechnungs- und 
Kürzungsvorschriften (§§ 8, 9 GewStG 2002) zu beachten (sog. gebrochene oder eingeschränkte 
Einheitstheorie; ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs --BFH--, vgl. z.B. Senatsurteile vom 29. Mai 
1968 I 198/65, BFHE 93, 289, BStBl II 1968, 807; vom 30. Juli 1969 I R 21/67, BFHE 96, 362, BStBl II 1969, 
629; vom 9. Oktober 1974 I R 5/73, BFHE 114, 242, BStBl II 1975, 179; vom 23. Oktober 1974 I R 182/72, 
BFHE 113, 467, BStBl II 1975, 46; vom 22. April 1998 I R 109/97, BFHE 186, 443, BStBl II 1998, 748; vom 
30. Januar 2002 I R 73/01, BFHE 198, 128, BStBl II 2003, 354; BFH-Urteil vom 29. August 2000 VIII R 1/00, 
BFHE 194, 217, BStBl II 2001, 114, jeweils m.w.N.). Erst der selbständig ermittelte Gewerbeertrag der 
Organgesellschaft ist sodann --auf einer zweiten Stufe-- mit dem für den Organträger selbst ermittelten 
Gewerbeertrag zusammenzurechnen. Ergeben sich dabei unberechtigte doppelte steuerrechtliche Be- oder 
Entlastungen, so sind diese auszuscheiden. Grundlage für diese Korrekturen ist § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 
2002 (vgl. dazu z.B. Senatsurteile vom 6. November 1985 I R 56/82, BFHE 145, 78, BStBl II 1986, 73; vom 
2. Februar 1994 I R 10/93, BFHE 173, 426, BStBl II 1994, 768, und in BFHE 186, 443, BStBl II 1998, 748; 
BFH-Urteile vom 23. Januar 1992 XI R 47/89, BFHE 167, 158, BStBl II 1992, 630; vom 25. Juli 1995 
VIII R 54/93, BFHE 178, 448, BStBl II 1995, 794; zuletzt vom 30. Oktober 2014 IV R 9/11, BFH/NV 2015, 227, 
m.w.N.).


9 b) Diese als sog. gebrochene oder eingeschränkte Einheitstheorie bezeichnete Vorgehensweise ist vom 
Senat im Urteil vom 6. Oktober 1953 I 29/53 U (BFHE 58, 101, BStBl III 1953, 329) in Abkehr von der 
früheren sog. Filial- oder Einheitstheorie entwickelt worden, wie sie der Reichsfinanzhof (vgl. z.B. Urteile vom 
23. Januar 1940 I 226/39, RFHE 48, 113, RStBl 1940, 436; vom 4. Dezember 1940 VI 660/38, RStBl 1941, 
26; vom 11. März 1942 VI 36/42, RStBl 1942, 546) vertreten hatte. Sie wurde und wird seitdem vom BFH, wie 
zitiert, in ständiger Rechtsprechung fortgeführt (vgl. zur historischen Entwicklung auch z.B. Herzig [Hrsg.], 
Organschaft, 2003, S. 4; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl. 1993, S. 767; 
Suchanek/Rüsch, Deutsche Steuer-Zeitung --DStZ-- 2014, 871; Keß in Lenski/Steinberg, 
Gewerbesteuergesetz, § 2 Rz 3520 ff.; jeweils m.w.N.), und sie entspricht seitdem gleichermaßen der 
einschlägigen Verwaltungspraxis (vgl. Abschn. 41 Abs. 1 der Gewerbesteuer-Richtlinien --GewStR-- 1998, 
R 7.1 Abs. 5 GewStR 2009). Der Senat hat keine Veranlassung, von ihr aufgrund der dagegen in der 
mündlichen Verhandlung unspezifisch vorgebrachten Einwände des für das FA auftretenden Vertreters des 
Finanzministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen abzurücken. Dass die sog. eingeschränkte oder 
gebrochene Einheitstheorie im Schrifttum in der Vergangenheit in Anbetracht des Wortlauts in § 2 Abs. 2 
Satz 2 GewStG (2002) zuweilen kritisch begleitet worden ist (vgl. z.B. Sarrazin in Lenski/Steinberg, a.a.O., 
§ 2 [Stand Februar 2011] Rz 2573; C. Pohl in Hidien/Pohl/Schnitter, Gewerbesteuer, 15. Aufl., 2014, 
Tz. 3.1.4.4, S. 394 f.), ändert daran jedenfalls nach gegenwärtiger Regelungslage nichts: Die 
körperschaftsteuerrechtlichen und gewerbesteuerrechtlichen Organschaftsvoraussetzungen stimmen 
mittlerweile überein; § 7 Satz 1 GewStG 2002 verbindet die Ermittlung des Gewerbeertrags mit der Ermittlung 
des körperschaftsteuerrechtlichen Gewinns und bestätigt insofern den Gleichlauf beider Rechtskreise (vgl. 
z.B. Keß in Lenski/Steinberg, ebenda; und Suchanek/ Rüsch, ebenda, auch dazu jeweils m.w.N.).


10 2. Das FA ist unabhängig davon --auf der Basis jener Theorie zur Errechnung der jeweiligen Gewerbeerträge 
bei Vorliegen einer gewerbesteuerrechtlichen Organschaft-- der Rechtsauffassung, dass die vom FG daraus 
gezogenen Schlussfolgerungen für die hier in Rede stehende Situation der der Organträgerin zugerechneten 
Dividenden einer Beteiligungsgesellschaft, deren Anteile von der Organgesellschaft gehalten werden, 
unzutreffend seien. Dem ist ebenfalls nicht beizupflichten.


11 a) § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG 2002 n.F. bestimmt für den körperschaftsteuerrechtlichen Organkreis 
abweichend von den allgemeinen Vorschriften, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG 2002 bei der Organgesellschaft 
nicht anzuwenden ist. Die hiernach angeordnete sog. Bruttozurechnung bewirkt, dass der Gewinn der 
Organgesellschaft selbständig und ungeschmälert um darin enthaltene Bezüge nach § 8b Abs. 1 KStG 2002 
zu ermitteln und er sodann dem Organträger nach § 14 Satz 1 (einleitender Satzteil) KStG 2002 zuzurechnen 
ist. Sodann ist der brutto zugerechnete Gewinn beim Organträger den zuvor ausgeschlossenen allgemeinen 
Vorschriften zu unterwerfen. Insbesondere sind nach § 8b Abs. 1 KStG 2002 die im zugerechneten Gewinn 
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enthaltenen Bezüge, Dividenden und Gewinnanteile i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes 
2002 (EStG 2002) bei der Ermittlung des Einkommens hier außer Ansatz zu lassen. Jedoch gelten nunmehr 
5 v.H. von jenen Bezügen nach § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG 2002 als Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben 
abgezogen werden dürfen. Das greift aber nur dann, wenn in dem dem Organträger zugerechneten 
Einkommen Bezüge, Gewinne oder Gewinnminderungen i.S. des § 8b Abs. 1 bis 3 KStG 2002 "enthalten" 
sind.


12 b) Das alles ist über § 7 Satz 1 (i.V.m. § 2 Abs. 2 Satz 2) GewStG 2002 für die Ermittlung des 
Gewerbeertrags im gewerbesteuerrechtlichen Organkreis bedeutsam. Denn danach ist Gewerbeertrag der 
nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde 
Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des Einkommens für den dem Erhebungszeitraum 
(vgl. § 14 GewStG 2002) entsprechenden Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen ist, vermehrt und 
vermindert um die in den §§ 8 und 9 GewStG 2002 bezeichneten Beträge. Zu den betreffenden Vorschriften 
des (hier allein einschlägigen) Körperschaftsteuergesetzes gehören auch die spezifischen 
Gewinnermittlungsvorschriften für den körperschaftsteuerrechtlichen Organkreis, damit also auch § 15 Satz 1 
Nr. 2 Satz 1 KStG 2002 n.F. (ebenso z.B. Blümich/Drüen, § 7 GewStG Rz 96; Güroff in Glanegger/Güroff, 
GewStG, 8. Aufl., § 2 Rz 520; Herlinghaus in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 KStG Rz 23; Schnitter in 
Frotscher/Maas, KStG/GewStG/ UmwStG, § 7 GewStG Rz 68; G. Frotscher, daselbst, § 15 KStG Rz 93 ff.; 
C. Pohl in Hidien/Pohl/Schnitter, a.a.O., Tz. 3.1.4.4, S. 394 f.; Schnitter, daselbst, Tz. 7.4.4, S. 766 ff.; Keß in 
Lenski/Steinberg, a.a.O., § 2 Rz 3764; Lessig in Bergemann/Wingler, GewStG, § 2 Rz 200; Schumann in 
Deloitte [Hrsg.], GewStG, § 2 Rz 389; Rödder/Schumacher, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2003, 805, 810). 
Allerdings verändert sich für die Ermittlung des Gewerbeertrags naturgemäß der Gegenstand der 
organschaftlichen Zurechnung: Zugerechnet wird hier nicht der --u.a. über § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG 
2002 n.F. korrigierte-- Gewinn der Organgesellschaft. Es ist dies vielmehr der für diese Gesellschaft ermittelte 
Gewerbeertrag.


13 c) Dem auch dagegen in der mündlichen Verhandlung gerichteten --und der allgemeinen Praxis der 
Finanzverwaltung (im BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 437, dort Rz 28 ff.) in diesem Punkt erneut 
widersprechenden-- Einwand des FA, die spezifischen Gewinnermittlungsregeln des § 15 Satz 1 KStG 
2002 n.F. im Allgemeinen und dessen Nr. 2 Satz 1 im Besonderen unterfielen nicht dem Regelungsbefehl des 
§ 7 Satz 1 GewStG 2002, folgt der Senat erneut nicht.


14 Der Einwand will der sog. Bruttomethode bei der Ermittlung des Gewerbeertrags einer Organgesellschaft 
keine Bedeutung beimessen, weil § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 die Rechtsfolge der 
gewerbesteuerrechtlichen Organschaft eigenständig im Sinne einer (eingeschränkten) Fiktion der 
Organgesellschaft als Betriebsstätte des Organträgers regelt, Gewinnabführungen im Organkreis daher 
eigentlich ohne Einfluss auf den Gewerbeertrag des Organkreises bleiben müssten und weder 
Vermögensmehrungen noch -minderungen, die auf der Gewinnabführung beruhen, den Gewerbeertrag des 
Organkreises beeinflussen dürften (ähnlich Sarrazin in Lenski/Steinberg, a.a.O., § 2 [Stand Februar 2011] 
Rz 2653; Suchanek/Rüsch, DStZ 2014, 871, 874; im Ergebnis auch Müller in Müller/Stöcker/Lieber, Die 
Organschaft, 9. Aufl., 2014, Rz 1001 ff.). Deswegen sei sowohl im Regelungstext als auch in der dazu 
gegebenen Überschrift von dem Einkommen der betreffenden Steuersubjekte die Rede, nicht aber von dem 
Gewinn. Dieser Einwand überzeugt indessen abermals nicht. Er übersieht, dass § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 
2002 unter Bezugnahme auf §§ 14, 17 und 18 KStG (2002) lediglich die Voraussetzungen einer 
gewerbesteuerrechtlichen Organschaft bestimmt, aber nichts darüber aussagt, wie der dem Organträger 
zuzurechnende Gewerbeertrag der Organgesellschaft zu ermitteln und wie der zugerechnete Gewerbeertrag 
beim Organträger zu behandeln ist. Der Einwand übersieht auch, dass § 7 Satz 1 GewStG 2002 die 
Anwendbarkeit der körperschaftsteuerrechtlichen Gewinnermittlungsvorschriften im Grundsatz 
einschränkungslos anordnet; soweit er davon abweicht, ergibt sich das aus den nachfolgenden Sätzen der 
Vorschrift, die --wie sich aus deren ausdifferenzierten Inhalten ergibt-- abschließender Natur sind und nicht 
durch übergeordnete Systemüberlegungen überlagert werden. Dementsprechend verknüpft § 7 Satz 1 
GewStG 2002 die Gewinnermittlung auch folgerichtig mit der Einkommensermittlung; die darauf gestützten 
Gegenerwägungen des FA sind nicht nachvollziehbar.


15 d) Für den Streitfall bedeutet das alles:


16 aa) Es ist auf der ersten Stufe zunächst der der Klägerin als Organträgerin zuzurechnende Gewerbeertrag 
der Y-GmbH zu ermitteln. Letztere erfüllt mit ihrer Beteiligung an der italienischen Y-S.p.A. die qualifizierten 
Beteiligungs- und Aktivitätserfordernisse der Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 7 Satz 1 GewStG 2002. Das liegt 
nach den tatrichterlich getroffenen Feststellungen auf der Hand und wird auch vom FA nicht bestritten, so 
dass sich weitere Ausführungen dazu erübrigen. Der in der dargelegten Weise "brutto" ermittelte Gewinn der 
Y-GmbH als der Organgesellschaft ist also um die darin enthaltene Dividende der Y-S.p.A. nach Maßgabe 
von § 9 Nr. 7 Satz 1 GewStG 2002 als Gewinn aus Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung 
und Sitz außerhalb des Geltungsbereichs des Gewerbesteuergesetzes zu kürzen. Der Kürzungsbetrag ist 
seinerseits nicht nach § 9 Nr. 7 Satz 3 i.V.m. § 9 Nr. 2a Satz 4 GewStG 2002 n.F. um fiktive nichtabziehbare 
Betriebsausgaben nach § 8b Abs. 5 KStG 2002 zu vermindern. Zwar sind solche fiktiven Betriebsausgaben 
kraft ausdrücklicher Gesetzesanordnung hiernach keine kürzungsfähigen Gewinne aus Anteilen i.S. von § 9 
Nr. 7 Satz 1 GewStG 2002. Das betrifft nach § 36 Abs. 8 Satz 5 GewStG 2002 n.F. auch das Streitjahr, und 
deshalb entspräche eine darauf bezogene Minderung des Kürzungsbetrags den allgemeinen Vorschriften bei 
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der Ermittlung des Gewerbeertrags (vgl. demgegenüber noch zur vorangehenden Regelungslage Senatsurteil 
vom 10. Januar 2007 I R 53/06, BFHE 217, 98, BStBl II 2007, 585). Doch wirkt sich § 9 Nr. 7 Satz 3 i.V.m. § 9 
Nr. 2a Satz 4 GewStG 2002 n.F. nicht aus, weil die Anwendung von § 8b KStG 2002 infolge der 
"Bruttoanordnung" in § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG 2002 n.F., jeweils i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG 2002, (auch) 
in diesem Punkt suspendiert ist. Im Ergebnis sind die Dividenden aus der Beteiligungsgesellschaft damit 
rechnerisch wie rechtlich vollen Umfangs nicht (mehr) Bestandteil des ermittelten Gewerbeertrags der 
Organgesellschaft.


17 bb) Das wiederum schlägt sodann --auf der zweiten Stufe-- auf die Ermittlung des Gewerbeertrags der 
Klägerin als Organträgerin durch. Der Gewerbeertrag der Y-GmbH wird der Klägerin (nach § 2 Abs. 2 Satz 2 
GewStG 2002) als Saldogröße zugerechnet, er wird nicht in Einzelbestandteile und Einzelbeträge zerlegt und 
erst bei dem Organträger im Rahmen des für diesen zu ermittelnden Gewerbeertrags entsprechend 
"zusammengesetzt". Die Dividende der Y-S.p.A. als der Beteiligungsgesellschaft der Organgesellschaft ist in 
dem zugerechneten Gewerbeertrag deswegen nicht mehr --wie aber nach § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG 
2002 n.F. i.V.m. § 7 Satz 1 und § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 erforderlich-- "enthalten". Sie kann 
infolgedessen bei der Ermittlung des Gewerbeertrags der Organträgerin --einerseits-- nicht mehr nach 
Maßgabe von § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG 2002 (i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG 2002) außer Ansatz bleiben; zugleich 
unterbleibt --andererseits-- eine Hinzurechnung von 5 v.H. der Dividende als Ausgaben, die nach § 8b Abs. 5 
Satz 1 KStG 2002 (ebenfalls i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG 2002) nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden 
dürfen. Es verhält sich insoweit nicht anders als beispielsweise bei steuerfreien Betriebseinnahmen der 
Organgesellschaft, die gleichermaßen auf deren Ebene außerbilanziell "herausgekürzt", sodann dem 
Organträger in dieser Höhe zugerechnet werden und deswegen nicht im zugerechneten Einkommen 
enthalten sind. Und aus letztlich selbigem Grunde hat der Senat in seinem Urteil vom 14. Januar 2009 
I R 47/08 (BFHE 224, 126, BStBl II 2011, 131) darauf erkannt, dass die für die Ermittlung des Einkommens 
der Organgesellschaft in § 15 Nr. 2 KStG 2002 i.d.F. bis zur Änderung durch das Gesetz zum Abbau von 
Steuervergünstigungen und Ausnahmeregelungen (Steuervergünstigungsabbaugesetz) vom 16. Mai 2003 
(BGBl I 2003, 660, BStBl I 2003, 321) bestimmte Nichtanwendung von § 8b Abs. 1 bis 6 KStG 2002, also die 
sog. Bruttomethode, sich im Veranlagungszeitraum 2002 nicht auf Gewinnanteile aus der Beteiligung an einer 
ausländischen Gesellschaft erstreckte, welche nach den Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung als sog. abkommensrechtliches Schachtelprivileg von der Besteuerung auszunehmen 
sind; nur weil die privilegierte Auslandsdividende nicht im zuzurechnenden Organeinkommen "enthalten" war, 
bedurfte es der regulativen Nachbesserung durch § 15 Satz 2 KStG 2002 i.d.F. des 
Steuervergünstigungsabbaugesetzes. Schließlich wäre auch die spezifische Regelung für die Einbeziehung 
entsprechend freigestellter Dividenden in den Progressionsvorbehalt nach § 32b Abs. 1a EStG 2002 
überflüssig, wenn die Dividende ohnehin Einkommensbestandteil beim Organträger wäre.


18 cc) Ob das im Ergebnis unsystematisch ist, weil nicht organschaftlich und organschaftlich verbundene 
Strukturen unterschiedlich behandelt werden, kann dahinstehen. Allerdings mag man daran durchaus Zweifel 
hegen, weil beide Konstellationen systematisch von vornherein nicht vergleichbar sind. Und so gesehen ist 
die unterschiedliche Behandlung schlicht Folge dessen, dass das Gesetz die allgemeinen Vorschriften 
vermittels § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG 2002 n.F. (i.V.m. § 7 Satz 1 GewStG 2002) einerseits verdrängt, es aber 
andererseits diese Verdrängung vollständig bloß für die Einkommensermittlung angeordnet hat, nicht aber für 
die davon abzuhebende Ermittlung des Gewerbeertrags. Folge dessen ist dann weiter, dass auch eine 
entsprechende Hinzurechnung der fiktiv nichtabziehbaren Betriebsausgaben beim Organträger ausscheidet.


19 dd) Eine sich daraus womöglich dennoch ergebende "Hinzurechnungslücke" lässt sich weder durch 
Auslegung oder Analogie noch durch eine spezifisch organschaftliche Korrektur über § 2 Abs. 2 Satz 2 
GewStG 2002 schließen. Zum einen verdeutlichen gerade die detailliert ausgefeilten und wechselseitig 
aufeinander abgestimmten Regelungsstrukturen in § 15 Satz 1 Nr. 2 und § 8b KStG 2002 (n.F.) ebenso wie in 
§ 9 Nr. 7 und Nr. 2a sowie in § 8 Nr. 5 GewStG 2002, dass der Gesetzgeber nahezu jede erdenkliche 
einschlägige Situation im Auge gehabt hat und hat regeln wollen. Wenn er dann aber eine bestimmte 
Konstellation ausspart, muss er sich das anrechnen lassen, nicht anders als umgekehrt der Steuerpflichtige, 
der in dem recht komplexen und unübersichtlichen Regelungsgeflecht die eine oder andere 
Regelungskonsequenz zu seinem Nachteil "übersieht". Zum anderen scheidet auch eine Korrektur im 
Organkreis über die Betriebsstättenfiktion des § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 aus, weil --wie das FG richtig 
anmerkt-- eine etwaige doppelte Erfassung oder Entlastung derselben Gewerbeerträge nicht durch den 
Mechanismus der zunächst getrennten Ermittlung der Gewerbeerträge ausgelöst wird; ursächlich dafür ist 
vielmehr die im Kern ihrerseits unsystematische gesetzgeberische Entscheidung, die Anwendung von § 8b 
Abs. 1 bis 3 KStG 2002 bei der Ermittlung des Gewerbeertrags auszusparen und diese Vorschrift allein beim 
Organträger nach Zurechnung des derart ermittelten Gewerbeertrags der Organgesellschaft anzusetzen. § 2 
Abs. 2 Satz 2 GewStG 2002 ist nicht dafür bestimmt, den ausdrücklichen Regelungsbefehl des § 15 Satz 1 
Nr. 2 Satz 1 KStG 2002 n.F. und die daraus abzuleitenden Konsequenzen gegenzukorrigieren. Ob es aus 
verfassungsrechtlichen Überlegungen möglich ist, in vergleichbaren Konzernstrukturen ohne organschaftliche 
Verbundenheit eine Gleichbehandlung im Auslegungswege zu erstreiten, soll hier dahinstehen.


20 ee) Diesen Schlussfolgerungen pflichtet das Schrifttum letztlich einhellig bei (vgl. z.B. Gosch/Neumann, KStG, 
2. Aufl., § 15 Rz 23; G. Frotscher in Frotscher/Maas, a.a.O., § 15 KStG Rz 94; derselbe, Die 
Unternehmensbesteuerung --Ubg-- 2009, 430; Blümich/Gosch, § 9 GewStG Rz 187a; Kollruss, DStR 2006, 
2291, 2293; Hageböke, Internationales Steuerrecht 2009, 473, 480; derselbe, Der Konzern 2014, 313; Güroff 
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in Glanegger/ Güroff, a.a.O., § 2 Rz 520, und § 9 Nr. 2a Rz 3; Stangl, Beihefter zur DStR 4/2013, 8, 11; 
Hielscher, Betriebs-Berater 2014, 1832; Pyszka/Nienhaus, DStR 2014, 1585; Böhmer, Internationale Steuer-
Rundschau 2014, 277; Rengier, Neue Wirtschafts-Briefe 2014, 2695; Schänzle/Birker, Ubg 2014, 635; Demel/ 
Sundheimer, GmbH-Rundschau --GmbHR-- 2014, 1115; Braunagel in Bergemann/Winkler, a.a.O., § 9 
GewStG Rz 140; Roser in Lenski/ Steinberg, a.a.O., § 9 Nr. 2a GewStG Rz 45b; Rehfeld in Deloitte, a.a.O., 
§ 9 Nr. 2a GewStG Rz 13, 19; Schönfeld/Häck in Schönfeld/Ditz, DBA, Art. 23A/B OECD-MA Rz 24; C. Pohl 
in Hidien/Pohl/Schnitter, a.a.O., Tz. 3.1.4.4, S. 394 ff.); die von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung 
wird allein von Verwaltungsangehörigen geteilt (vgl. Pung in Dötsch/Pung/ Möhlenbrock, Die 
Körperschaftsteuer, § 8b KStG, Rz 380, 385; Dötsch, daselbst, § 15 KStG Rz 27, 28, 52; Schlagheck, 
GmbHR 2014, 1138).


21 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung.
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